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7. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Architekten- 
und Ingenieurkammergesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit dem Erlass des Änderungsgesetzes werden mehrere Ziele verfolgt.

Zunächst sind Änderungen im Thüringer Architekten- und Ingenieur-
kammergesetz (ThürAIKG) vom 14. Dezember 2016 (GVBl. S. 529), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2020 (GVBl. S. 365), als Re-
aktion auf die Hinweise der Europäischen Kommission zur Umsetzung 
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 
vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, 
S. 115; L 177 vom 8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95 
vom 9.4.2016, S. 20) in der jeweils geltenden Fassung sowie zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor 
Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) 
in der jeweils geltenden Fassung in Deutschland notwendig.

Die Reaktion soll erfolgen durch
1. Änderung des Systems der Berufspflichten  für auswärtige Dienst-

leister und auswärtige Gesellschaften als Umsetzung des Artikels 5 
Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG in § 32 Abs. 5 ThürAIKG,

2.  Einführung  von  Informationspflichten  der Kammern  zur Ermögli-
chung der Wahrnehmung der Überwachungspflicht durch die Auf-
sichtsbehörde als Umsetzung des Artikels 4 Abs. 6 der Richtlinie (EU) 
2018/958 in § 37 Abs. 12 ThürAIKG,

3. Klarstellung des partiellen Regelbeispielcharakters des Prüfrasters für 
die Verhältnismäßigkeitsprüfung als Umsetzung des Artikels 7 Abs. 3 
der Richtlinie (EU) 2018/958 in Nummer 2.3 der Anlage des Thürin-
ger Architekten- und Ingenieurkammergesetzes im Kontext mit der 
Einführung von Begriffsbestimmungen als Umsetzung des Artikels 3 
der Richtlinie (EU) 2018/958 und des Artikels 3 Abs. 1 Buchst. a und b 
der Richtlinie 2005/36/EG in § 2 Abs. 2 ThürAIKG.

Des Weiteren sollen Neuregelungen zur Wahrung und Beachtung der 
Berufspflichten im Rahmen gesellschaftsrechtlicher Zusammenschlüsse 
und hinsichtlich der Voraussetzungen der Verhängung von Maßnahmen 
im Ehrenverfahren gegen eine Berufsgesellschaft durch den Ehrenaus-
schuss in den §§ 32 und 35 in Anlehnung an die ab 1. August 2022 gel-
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tenden §§ 59d, 59e, 113 und 113a der Bundesrechtsanwaltsordnung, 
vergleiche Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Berufsrechts 
der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaf-
ten sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsbe-
ratenden Berufe vom 7. Juli 2021 (BGBl. I S. 2363), geschaffen werden.

Zudem soll eine Öffnung der Personenhandelsgesellschaften nach § 107 
Abs. 1 Satz 2 des Handelsgesetzbuches für die Ausübung freier Beru-
fe erfolgen. Ausübung freier Berufe ist auch die selbstständige Berufs-
tätigkeit der Ingenieure, der Architekten aller Fachrichtungen sowie der 
Stadtplaner. Die Öffnung der Personenhandelsgesellschaften zum Zweck 
der gemeinsamen Ausübung freier Berufe setzt allerdings voraus, dass 
das jeweilige Berufsrecht dies für zulässig erklärt. Von dieser Öffnungs-
möglichkeit  für Berufsgesellschaften soll Gebrauch gemacht werden. 
Damit wird Berufsangehörigen zukünftig eine größere Auswahl zulässi-
ger Gesellschaftsformen zur Verfügung gestellt.

Die bereits mit Blick auf die Umsetzung europarechtlicher und die Än-
derung bundesrechtlicher Vorschriften gebotene Änderung des Thürin-
ger Architekten- und Ingenieurkammergesetzes gibt zudem die Möglich-
keit, die aus dem bisherigen Gesetzesvollzug gewonnenen Erfahrungen 
und Erkenntnisse zu berücksichtigen und das Berufsrecht weiter zu mo-
dernisieren.

B. Lösung

Erlass eines Änderungsgesetzes, mit welchem die Regelungen des Thü-
ringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes entsprechend ange-
passt und dadurch dem dargelegten Regelungsbedürfnis, insbesonde-
re durch Berücksichtigung europarechtlicher Hinweise und Vorgaben, 
Rechnung getragen wird.

C. Alternativen

Aufgrund des Anwendungsvorrangs des Rechts der Europäischen Uni-
on und des grundsätzlichen Modernisierungsbedarfs in sprachlicher, 
systematischer und inhaltlicher Hinsicht besteht keine Alternative zur 
Anpassung.

D. Kosten

Durch die Änderung des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes erhöht sich beim Land weder der Vollzugsaufwand noch ent-
stehen ihm zusätzliche Kosten. Durch die Aufgabenkonzentration bei 
der Architektenkammer Thüringen und bei der Ingenieurkammer Thürin-
gen bezüglich der Überwachung des Führens der geschützten Berufs-
bezeichnungen ist auf Ebene der Aufsichtsbehörde von einer grundsätz-
lichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands und deshalb von einer 
Entlastung auszugehen.

Für die Kammern werden Zuständigkeiten geringfügig erweitert oder 
konkretisiert. Der dadurch bei ihnen gegebenenfalls entstehende finan-
zielle Mehraufwand kann durch die Erhebung von Verwaltungskosten 
gedeckt werden.

Für die Wirtschaft oder Berufsangehörige entstehen keine Mehrkosten.
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E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.
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FREISTAAT THÜRINGEN

DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Pommer
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 5. März 2024

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Dritten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Architekten- und 
Ingenieurkammergesetzes"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 13./14./15. März 2024.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Drittes Gesetz 
 zur Änderung des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes*

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz 
vom 14. Dezember 2016 (GVBl. S. 529), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Juli 2020 (GVBl. S. 365), wird wie 
folgt geändert:

1. § 2 erhält folgende Fassung:

"§ 2 
Begriffsbestimmungen, Gesellschaftsformen,  

Anwendung des Thüringer  
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes

(1) Soweit in diesem Gesetz der Begriff 'Kammer' ver-
wendet wird, gelten diese Bestimmungen vorbehaltlich 
anderweitiger Regelungen in diesem Gesetz für die Ar-
chitektenkammer Thüringen und die Ingenieurkammer 
Thüringen jeweils für ihren fachlichen Bereich. Soweit 
in diesem Gesetz der Begriff 'Kammermitglieder' ver-
wendet wird, gelten diese Bestimmungen vorbehaltlich 
anderweitiger Regelungen in diesem Gesetz für die Mit-
glieder der Architektenkammer Thüringen und die Mit-
glieder der Ingenieurkammer Thüringen.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes
1.  sind 'Berufsangehörige' alle natürlichen Personen, 

die eine nach § 3 Abs. 1, 4 oder 5 geschützte Be-
rufsbezeichnung führen,

2.  sind 'Berufsgesellschaften' alle Gesellschaften, die 
eine nach § 3 Abs. 1, 4 oder 5 geschützte Berufs-
bezeichnung in ihrer Firma oder ihrem Namen füh-
ren,

3.  ist ein 'reglementierter Beruf' eine berufliche Tätig-
keit oder eine Gruppe beruflicher Tätigkeiten, bei 
der die Aufnahme, die Ausübung oder eine der Ar-
ten der Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz be-
stimmter Berufsqualifikationen gebunden ist,

4.  sind 'Berufsqualifikationen' die Qualifikationen, die 
durch einen Ausbildungsnachweis, einen Befähi-
gungsnachweis nach Artikel 11 Buchst.  a Ziffer  i 
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. September 2005 über 
die Anerkennung  von Berufsqualifikationen  (ABl. 
L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, 
S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, 
S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115; L 177 vom 
8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95 
vom 9.4.2016, S. 20) in der jeweils geltenden Fas-
sung, durch Berufserfahrung oder durch beides 
nachgewiesen werden,

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung
-  der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprü-

fung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) und
-  der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Be-

rufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, 
S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115; L 177 vom 8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20), zuletzt 
geändert durch Delegierten Beschluss (EU) 2023/2383 (ABl. L, 2023/2383, 9.10.2023).
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5.  ist  ein  'Berufspraktikum'  die  praktische Tätigkeit 

nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 in der Fachrichtung Ar-
chitektur unter Aufsicht eines Architekten oder der 
Architektenkammer Thüringen,

6.  bezeichnet  eine  'geschützte Berufsbezeichnung' 
eine Form der Reglementierung eines Berufs, bei 
der die Verwendung einer Bezeichnung bei der 
Ausübung  einer  beruflichen Tätigkeit  oder  einer 
Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund von 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften unmittelbar 
oder mittelbar an den Besitz einer bestimmten Be-
rufsqualifikation gebunden ist und bei der bei einer 
missbräuchlichen Verwendung dieser Bezeichnung 
Sanktionen verhängt werden,

7.  bedeuten 'vorbehaltene Tätigkeiten' eine Form der 
Reglementierung eines Berufs, bei der der Zugang 
zu einer beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe von 
beruflichen Tätigkeiten aufgrund von Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder mittelbar 
Angehörigen eines reglementierten Berufs, die In-
haber  einer  bestimmten Berufsqualifikation  sind, 
vorbehalten wird, und zwar auch dann, wenn die-
se Tätigkeit mit anderen reglementierten Berufen 
geteilt wird,

8.  ist ein 'Mitgliedstaat' ein Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union,

9.  sind  'andere Mitgliedstaaten'  alle Mitgliedstaaten 
außer der Bundesrepublik Deutschland,

10. ist ein 'Vertragsstaat' ein Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum,

11. sind 'andere Vertragsstaaten' alle Vertragsstaaten 
außer der Bundesrepublik Deutschland,

12. ist ein 'Drittstaat' ein Staat, der weder Mitgliedstaat 
noch Vertragsstaat ist,

13. ist ein 'gleichgestellter Staat' ein Drittstaat, für den 
sich hinsichtlich der Anerkennung von Berufsqua-
lifikationen nach dem Recht der Europäischen Uni-
on eine Gleichstellung mit einem Mitgliedstaat er-
gibt,

14. ist ein 'Herkunftsstaat' der andere Mitgliedstaat, der 
andere Vertragsstaat oder der gleichgestellte Staat, 
in dem die Berufsqualifikation erworben worden ist.

Eine Art der Ausübung im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 ist 
insbesondere die Führung einer Berufsbezeichnung, 
die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf 
Personen beschränkt ist, die über eine bestimmte Be-
rufsqualifikation verfügen. Ergänzend gelten die übri-
gen Begriffsbestimmungen des Artikels 3 der Richtli-
nie 2005/36/EG.

(3) Berufsgesellschaften können unter Beachtung der 
jeweils geltenden gesellschaftsrechtlichen Vorgaben 
die folgenden Rechtsformen haben:
1. Gesellschaften nach deutschem Recht,
2. Europäische Gesellschaften,
3. Gesellschaften, die nach dem Recht eines anderen 

Mitgliedstaats oder eines anderen Vertragsstaats 
zulässig sind.

Eine Berufsgesellschaft, deren Zweck die gemeinsa-
me Ausübung Freier Berufe durch ihre Gesellschafter 
ist, ist auch in der Rechtsform einer offenen Handels-
gesellschaft nach § 107 Abs. 1 des Handelsgesetz-
buchs vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 219) in der jeweils 
geltenden Fassung und einer Kommanditgesellschaft 
nach § 161 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs zulässig.
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(4) Soweit in diesem Gesetz nicht ausdrücklich auf Re-
gelungen  des Thüringer Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetzes (ThürBQFG) vom 16. April 2014 (GVBl. 
S. 139) in der jeweils geltenden Fassung verwiesen 
wird, finden für eine Person mit einer ausländischen 
Berufsqualifikation, die eine nach § 3 Abs. 1, 4 oder 5 
geschützte Berufsbezeichnung führen will, die Rege-
lungen des Thüringer Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetzes keine Anwendung."

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Angabe "Architektenliste 
der jeweiligen Fachrichtung oder in die Stadt-
planerliste (§ 6)" durch die Worte "Liste der Ar-
chitekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchi-
tekten oder Stadtplaner" und die Verweisung 
"§ 14" durch die Verweisung "§ 13" ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Verweisung "§ 13 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2" durch die Verweisung "§ 12 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2" ersetzt, nach dem Wort "Architek-
tenkammer" das Wort "Thüringen" eingefügt und 
die Worte "wegen körperlicher Leiden" durch die 
Worte "aus gesundheitlichen Gründen" ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Eine Berufsbezeichnung nach Absatz 1 mit 
dem Zusatz 'frei' oder 'freischaffend' darf nur füh-
ren, wer in die entsprechende Liste nach § 6 einge-
tragen oder nach § 13 dazu berechtigt ist. Mit dem 
Zusatz nach Satz 1 eingetragen wird nur, wer sich 
den Berufsaufgaben nach § 1 Abs. 1 bis 4 jeweils in 
Verbindung mit Abs. 7 eigenverantwortlich und un-
abhängig widmet. Eigenverantwortlich tätig ist, wer
1.  seine berufliche Tätigkeit als alleiniger Inhaber 

eines Büros unmittelbar selbstständig auf eige-
ne Rechnung und Verantwortung ausübt,

2.  seine berufliche Tätigkeit als Partner im Sinne 
des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes vom 
25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744) in der jeweils 
geltenden Fassung ausübt oder

3. sich als Gesellschafter mit anderen Berufsan-
gehörigen oder mit Angehörigen anderer Berufe 
zusammengeschlossen hat und innerhalb die-
ses Zusammenschlusses eine Rechtsstellung 
besitzt, kraft derer er die Berufsaufgaben un-
beeinflusst durch Rechte berufsfremder Dritter 
innerhalb oder durch Rechte Dritter außerhalb 
des Zusammenschlusses ausüben kann.

Unabhängig tätig ist, wer bei Ausübung der beruf-
lichen Tätigkeit weder eigene Produktions-, Han-
dels-, Liefer- oder vergleichbare wirtschaftliche In-
teressen hat noch fremde Interessen dieser Art 
vertritt, die unmittelbar oder mittelbar im Zusam-
menhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen, ins-
besondere nicht baugewerblich nach Absatz 3 tä-
tig ist."
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c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "beteiligt" die 
Worte "oder auf dem Gebiet der Baufinanzie-
rung tätig" eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "Architekt" ein 
Komma und die Worte "Innenarchitekt, Land-
schaftsarchitekt" eingefügt.

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Die Berufsbezeichnung 'Ingenieur' darf nur füh-
ren, wer nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 oder 
§ 13 dazu berechtigt ist."

e) In Absatz 5 wird die Verweisung "§ 14" durch die 
Verweisung "§ 13" ersetzt.

f) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) Die Worte "einer Kapitalgesellschaft" werden 
gestrichen.

bb) Das Wort "Partnerschaftsgesellschaft" wird 
durch das Wort "Gesellschaft" ersetzt.

cc) Die Verweisung "§ 4 Abs. 6 oder 7" wird durch 
die Verweisung "§ 4 Abs. 5 oder 6" ersetzt.

g) Die Absätze 8 und 9 erhalten folgende Fassung:

"(8) Berufsbezeichnungen nach den Absätzen 1 
und 5, auch in den Formen nach Absatz 6, und der 
Zusatz nach Absatz 2 dürfen in der Firma oder im 
Namen einer Gesellschaft nur geführt werden, wenn 
die Gesellschaft nach § 9 oder als auswärtige Ge-
sellschaft nach § 15 dazu berechtigt ist.

(9) Das Recht zur Führung akademischer Grade 
bleibt unberührt."

3. Die §§ 4 bis 9 erhalten folgende Fassung:

"§ 4 
Berufsbezeichnung 'Ingenieur'

(1) Eine Person, die in Thüringen ihre Hauptwohnung 
oder ihre berufliche Niederlassung hat oder ihren Be-
ruf überwiegend in Thüringen ausübt, darf die Berufs-
bezeichnung 'Ingenieur' führen, wenn sie
1. mit Erfolg ein Studium an einer deutschen staatli-

chen oder staatlich anerkannten Hochschule oder 
Berufsakademie 
a) in einer technisch-naturwissenschaftlichen  

Fachrichtung,
b) mit einer Regelstudienzeit von sechs Semes-

tern auf Vollzeitbasis oder einer entsprechenden 
Gesamtdauer auf Teilzeitbasis, was mindestens 
180 Leistungspunkten im Sinne des Europäi-
schen Systems zur Übertragung und Akkumu-
lierung von Studienleistungen (European Cre-
dit Transfer System - ECTS) entspricht, und
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c)  welches überwiegend ingenieurspezifische Fä-
cher aus den Bereichen Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik umfasst 
oder in der Wortverbindung 'Wirtschaftsingeni-
eur' von diesen Fächern zumindest geprägt ist,

abgeschlossen hat oder
2. zur Führung dieser Berufsbezeichnung 

a) nach im Ausland abgeschlossener Ausbildung 
von der Ingenieurkammer Thüringen auf Antrag 
die Genehmigung erhalten hat,

b) nach dem Recht eines anderen Landes berech-
tigt ist oder

c) bis zum Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur 
Änderung des Thüringer Architekten- und In-
genieurkammergesetzes vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum des Dritten Gesetzes zur 
Änderung des Thüringer Architekten- und Inge-
nieurkammergesetzes] (GVBl. S…. [einsetzen: 
Seitenzahl der ersten Seite der Verkündung des 
Gesetzes zur Änderung des Thüringer Archi-
tekten- und Ingenieurkammergesetzes im Ge-
setz- und Verordnungsblatt des Freistaats Thü-
ringen]) berechtigt war.

Wird der Ingenieurkammer Thüringen bekannt, dass 
eine Person eine Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 4 
führt, ohne dass die Voraussetzungen nach Satz 1 
Nr. 1 oder 2 vorliegen, hat sie das Führen der Berufs-
bezeichnung zu untersagen.

(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a ist der antragstellenden Person zu erteilen, 
wenn sie einen technisch-naturwissenschaftlichen Be-
fähigungs- oder Ausbildungsnachweis einer ausländi-
schen Hochschule oder einer sonstigen ausländischen 
Ausbildungseinrichtung besitzt, der dem in Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 genannten Abschluss gleichwertig ist. § 9 
ThürBQFG mit Ausnahme des Absatzes 2 Nr. 3 gilt ent-
sprechend. Liegen die Voraussetzungen der Gleichwer-
tigkeit entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 ThürBQFG 
nicht vor, darf die Genehmigung nicht erteilt werden. 
Liegen lediglich die Voraussetzungen der Gleichwer-
tigkeit entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 3 ThürBQFG nicht 
vor, gilt § 5.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist die Genehmigung nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der antragstellenden 
Person auch dann zu erteilen, wenn
1. sie

a) einen in einem anderen Mitgliedstaat, in einem 
anderen Vertragsstaat oder gleichgestellten 
Staat ausgestellten Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis einer technisch-naturwissen-
schaftlichen Fachrichtung besitzt, der erfor-
derlich ist, um in dessen Hoheitsgebiet die 
Erlaubnis zur Aufnahme oder Ausübung des In-
genieurberufs im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 und Satz 2 zu erhalten, oder

b) den Ingenieurberuf in den vorhergehenden zehn 
Jahren mindestens ein Jahr lang in Vollzeit oder 
während einer entsprechenden Gesamtdauer in 
Teilzeit in einem oder mehreren der in Buchsta-
be a genannten Staaten, die diesen Beruf nicht 
reglementiert haben, ausgeübt hat und im Besitz 
mindestens eines in einem der in Buchstabe a 
genannten Staaten ausgestellten Befähigungs- 
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oder Ausbildungsnachweises einer technisch-
naturwissenschaftlichen Fachrichtung ist, der 
den Anforderungen nach Artikel 13 Abs. 2 Un-
terabs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG genügt, und

2. zwischen der sich aus den Befähigungs- oder Aus-
bildungsnachweisen ergebenden Berufsqualifikati-
on und dem in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 genannten Ab-
schluss keine wesentlichen Unterschiede bestehen.

Die Berufserfahrung nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b ist 
nicht erforderlich, wenn der Befähigungs- oder Aus-
bildungsnachweis nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b einen 
reglementierten Ausbildungsgang im Sinne des Arti-
kels 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2005/36/EG be-
legt. Für die Prüfung des Vorliegens wesentlicher Un-
terschiede nach Satz 1 Nr. 2 gilt § 9 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
ThürBQFG entsprechend. Liegen die Voraussetzungen 
nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. a oder b nicht vor, darf die 
Genehmigung nicht erteilt werden. Liegen lediglich die 
Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 nicht vor, gilt § 5.

(4) Den Ausbildungsnachweisen nach Absatz 3 sind 
gleichgestellt:
1. in Drittstaaten ausgestellte Ausbildungsnachweise 

unter den Voraussetzungen des Artikels 3 Abs. 3 
der Richtlinie 2005/36/EG,

2. in einem in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a ge-
nannten Staat als gleichwertig anerkannte Ausbil-
dungsnachweise oder jede Gesamtheit von Ausbil-
dungsnachweisen unter den Voraussetzungen des 
Artikels 12 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG und

3.  Berufsqualifikationen unter den Voraussetzungen 
des Artikels 12 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG.

(5) Eine Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 4 darf in 
der Firma oder im Namen einer Gesellschaft geführt 
werden, wenn
1. die Gesellschaft ihren Sitz oder eine Niederlassung 

in Thüringen hat,
2. die Mehrheit der Stimmrechte unter den Gesell-

schaftern bei Berufsangehörigen liegt, die berech-
tigt sind, eine Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 4 
zu führen, und

3. mindestens die Hälfte der Mitglieder des Geschäfts-
führungsorgans  aus Berufsangehörigen  besteht, 
die berechtigt sind, eine Berufsbezeichnung nach 
§ 3 Abs. 4 zu führen, und gewährleistet ist, dass 
die Gesellschaft verantwortlich von diesen geleitet 
wird.

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) Abweichend von Absatz 5 darf eine Berufsbezeich-
nung nach § 3 Abs. 4 in der Firma oder im Namen ei-
ner Gesellschaft neben den Berufsbezeichnungen nach 
§ 3 Abs. 1 und 5 geführt werden, wenn
1. mindestens ein Mitglied des Geschäftsführungsor-

gans berechtigt ist, eine Berufsbezeichnung nach 
§ 3 Abs. 4 zu führen, und

2. mindestens ein Viertel der Stimmrechte unter den 
Gesellschaftern  bei Berufsangehörigen  liegt,  die 
berechtigt sind, eine Berufsbezeichnung nach 
§ 3 Abs. 4 zu führen.

§ 9 bleibt unberührt.
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§ 5 
Auferlegung von Ausgleichsmaßnahmen durch die 

 Ingenieurkammer Thüringen

(1) Vor Auferlegung einer Ausgleichsmaßnahme nach 
Absatz 2 hat die Ingenieurkammer Thüringen zunächst 
zu prüfen, ob wesentliche Unterschiede nach § 4 Abs. 2 
Satz 4 oder Abs. 3 Satz 5 zu dem in § 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 genannten Abschluss ganz oder teilweise durch 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen ausgegli-
chen werden können, welche die antragstellende Per-
son im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a durch
1. ihre Berufserfahrung im Rahmen der tatsächlichen 

und rechtmäßigen Ausübung des Ingenieurberufs 
in Voll- oder Teilzeit oder

2. lebenslanges Lernen
erworben hat; nicht entscheidend ist, in welchem Staat 
die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen erwor-
ben worden sind. Nach Satz 1 Halbsatz 1 Nr. 2 er-
worbene Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen 
werden nur anerkannt, wenn sie von einer dafür im je-
weiligen Staat zuständigen Stelle formell als gültig an-
erkannt worden sind. In den Fällen eines vollständigen 
Ausgleichs der wesentlichen Unterschiede wird der an-
tragstellenden Person keine Ausgleichsmaßnahme auf-
erlegt. Weiterhin bestehende wesentliche Unterschie-
de müssen zum Erhalt der Genehmigung zur Führung 
der Berufsbezeichnung 'Ingenieur' von der antragstel-
lenden Person ausgeglichen werden durch:
1.  das Absolvieren eines höchstens dreijährigen An-

passungslehrgangs oder das Ablegen einer Eig-
nungsprüfung nach Wahl der antragstellenden 
Person, wenn ihre Berufsqualifikation dem Quali-
fikationsniveau nach Artikel 11 Buchst. c, d oder e 
der Richtlinie 2005/36/EG entspricht,

2.  das Absolvieren eines höchstens dreijährigen An-
passungslehrgangs oder das Ablegen einer Eig-
nungsprüfung nach Wahl der Ingenieurkammer, 
wenn die Berufsqualifikation der antragstellenden 
Person dem Qualifikationsniveau nach Artikel  11 
Buchst. b der Richtlinie 2005/36/EG entspricht, oder

3.  das Absolvieren eines höchstens dreijährigen An-
passungslehrgangs und das zusätzliche Ablegen 
einer Eignungsprüfung, wenn die Berufsqualifika-
tion  der  antragstellenden Person dem Qualifika-
tionsniveau nach Artikel 11 Buchst. a der Richtli-
nie 2005/36/EG entspricht.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 hat die Inge-
nieurkammer Thüringen der antragstellenden Person 
Ausgleichsmaßnahmen aufzuerlegen. Ihre Entschei-
dung ergeht durch Bescheid, der hinreichend begrün-
det sein und insbesondere folgende Informationen ent-
halten muss:
1. das Niveau der im Geltungsbereich dieses Geset-

zes verlangten Berufsqualifikation und das Niveau 
der von der antragstellenden Person vorgeleg-
ten Berufsqualifikation  entsprechend  der  Zuord-
nung nach Artikel 11 Buchst. a bis e der Richtli-
nie 2005/36/EG,

2. die wesentlichen Unterschiede und die Gründe, aus 
denen diese Unterschiede nicht durch Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch Berufser-
fahrung oder durch lebenslanges Lernen nach Ab-
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satz 1 Satz 1 und 2 erworben wurden, ausgegli-
chen werden können, und

3. die nach Absatz 1 Satz 4 einschlägigen Ausgleichs-
maßnahmen und das Verfahren.

(3) Bei der Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen 
sind  die  vorhandenen Berufsqualifikationen  der  an-
tragstellenden Person zu berücksichtigen. Hat die an-
tragstellende Person eine Eignungsprüfung nach Ab-
satz 1 Satz 4 Nr. 1 gewählt, so hat die Ingenieurkammer 
Thüringen sicherzustellen, dass die Eignungsprüfung 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Zugang der 
Mitteilung über diese Entscheidung bei der Ingenieur-
kammer Thüringen abgelegt werden kann. Hat die In-
genieurkammer Thüringen einer antragstellenden Per-
son eine Eignungsprüfung nach Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 
oder 3 auferlegt, so hat die Ingenieurkammer Thüringen 
sicherzustellen, dass diese Eignungsprüfung innerhalb 
von sechs Monaten ab dem Zugang dieser Entschei-
dung bei der antragstellenden Person abgelegt werden 
kann. Um die Durchführung einer Eignungsprüfung zu 
ermöglichen, erstellt die Ingenieurkammer Thüringen 
ein Verzeichnis der Sachgebiete, die aufgrund eines 
Vergleichs der nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zu erfül-
lenden Voraussetzungen mit der bisherigen Ausbildung 
der antragstellenden Person sowie durch Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen nach Absatz 1 Satz 1 
und 2 nicht abgedeckt werden. Die Eignungsprüfung 
erstreckt sich auf Sachgebiete, die aus dem Verzeich-
nis ausgewählt werden und deren Kenntnis eine we-
sentliche Voraussetzung für das Führen der Berufsbe-
zeichnung ist. Die Eignungsprüfung besteht aus einer 
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Sie kann 
eine praktische Prüfung umfassen. Die schriftliche Prü-
fung umfasst Aufsichtsarbeiten. Die Gegenstände der 
mündlichen und der praktischen Prüfung sind der be-
ruflichen Praxis zu entnehmen. Die Ingenieurkammer 
Thüringen bewertet abschließend das Ergebnis der 
Ausgleichsmaßnahme. Weiteres zur Durchführung 
und Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen regelt die 
Ingenieurkammer Thüringen durch Satzung nach § 37 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 14.

(4) Die Ingenieurkammer Thüringen kann bei der 
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen mit entspre-
chenden Kammern anderer Länder zusammenarbeiten 
und diesbezüglich länderübergreifende Verwaltungs-
vereinbarungen zur gemeinsamen Durchführung von 
Ausgleichsmaßnahmen abschließen. Die Vereinbarun-
gen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Dritter Abschnitt 
Schutz der Berufsbezeichnung 'Architekt',  

'Innenarchitekt', 'Landschaftsarchitekt',  
'Stadtplaner' und 'Beratender Ingenieur',  

Ausgleichsmaßnahmen, 
Gesellschaftsverzeichnis,  

Form- und Verfahrensbestimmungen

§ 6 
Architektenlisten, Stadtplanerliste, Eintragung

(1) Die Listen der Architekten, Innenarchitekten, Land-
schaftsarchitekten und Stadtplaner werden von der Ar-
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chitektenkammer Thüringen getrennt nach Fachrich-
tungen geführt.

(2) In die Listen nach Absatz 1 ist auf Antrag einzu-
tragen, wer
1. in Thüringen seine Hauptwohnung oder seine be-

rufliche Niederlassung hat oder den Beruf überwie-
gend in Thüringen ausübt,

2. mit Erfolg ein Studium an einer deutschen Hoch-
schule abgeschlossen hat
a) für die Berufsaufgaben der Fachrichtung Ar-

chitektur nach Maßgabe des Artikels 46 Abs. 2 
der Richtlinie 2005/36/EG mit einer mindestens 
vierjährigen Regelstudienzeit auf Vollzeitbasis 
oder einer entsprechenden Gesamtdauer auf 
Teilzeitbasis, was mindestens 240 ECTS-Leis-
tungspunkten entspricht,

b) für die Berufsaufgaben der Fachrichtung In-
nenarchitektur, Landschaftsarchitektur oder 
Stadtplanung mit einer mindestens vierjährigen 
Regelstudienzeit auf Vollzeitbasis oder einer 
entsprechenden Gesamtdauer auf Teilzeitba-
sis, was mindestens 240 ECTS-Leistungspunk-
ten entspricht, oder

c) für die Berufsaufgaben der Fachrichtung In-
nenarchitektur, Landschaftsarchitektur oder 
Stadtplanung mit einer mindestens dreijährigen 
Regelstudienzeit auf Vollzeitbasis oder einer 
entsprechenden Gesamtdauer auf Teilzeitba-
sis, was mindestens 180 ECTS-Leistungspunk-
ten entspricht,

3. eine praktische Tätigkeit ausgeübt hat, die den in 
den Absätzen 3 und 4 genannten Anforderungen 
sowie den nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 erlasse-
nen Satzungsregelungen entspricht, und

4. in den Fällen selbstständiger Tätigkeit eine Be-
rufshaftpflichtversicherung nach § 33 Abs. 1 abge-
schlossen hat.

Die praktische Tätigkeit nach Satz 1 Nr. 3 gilt als er-
bracht, wenn die antragstellende Person die Befähi-
gung zum höheren technischen Dienst in einer Fach-
richtung nach § 1 Abs. 1, 2, 3 oder 4 besitzt.

(3) Die praktische Tätigkeit muss hauptberuflich in den 
Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a oder b 
mindestens zwei Jahre und in den Fällen des Absat-
zes 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c mindestens vier Jahre in 
Vollzeit oder in Teilzeit entsprechend länger ausgeübt 
werden und den Erwerb berufspraktischer Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Kompetenzen in den wesentlichen 
Teilen der Berufsaufgaben der jeweiligen Fachrichtung 
in  ausgewogenem Umfang  ermöglichen.  Bestand-
teil der praktischen Tätigkeit ist auch die Teilnahme 
an den für die spätere Berufsausübung erforderlichen 
und anerkannten Fortbildungsmaßnahmen. Die prak-
tische Tätigkeit ist gegenüber der Architektenkammer 
Thüringen nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt ins-
besondere durch die Darstellung des beruflichen Wer-
degangs und durch die Vorlage von eigenen Arbeiten, 
Arbeits- oder Dienstzeugnissen, Teilnahmebescheini-
gungen an Fortbildungsmaßnahmen sowie sonstigen 
Unterlagen, die die Dauer der Tätigkeit und die dabei 
erworbenen praktischen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Kompetenzen erkennen lassen. Die in einem ande-
ren Mitgliedstaat, anderen Vertragsstaat oder gleich-
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gestellten Staat absolvierte praktische Tätigkeit wird 
von der Architektenkammer Thüringen angerechnet, 
soweit sie dem Anforderungsprofil nach den Sätzen 1 
bis 4 sowie Absatz 4 Satz 1 und 2 entspricht; die in ei-
nem Drittstaat absolvierte praktische Tätigkeit wird be-
rücksichtigt. Einzelheiten, insbesondere zur Beaufsich-
tigung des Berufspraktikums sowie zur Organisation, 
Anerkennung und Berücksichtigung einer im Ausland 
absolvierten praktischen Tätigkeit, regelt die Architek-
tenkammer Thüringen nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 
durch Satzung, die sie auch auf ihrer Internetseite ver-
öffentlicht. Die Satzungsregelungen nach Satz 6 bein-
halten Leitlinien im Sinne des Artikels 55a Abs. 2 der 
Richtlinie 2005/36/EG.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b 
und c darf die praktische Tätigkeit erst nach Abschluss 
des jeweiligen Studiums begonnen werden. In den Fäl-
len des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a darf die prak-
tische Tätigkeit frühestens nach Abschluss der ersten 
drei Studienjahre begonnen werden; mindestens ein 
Jahr des Berufspraktikums muss auf den während die-
ses Studiums erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen aufbauen. Die Architektenkammer 
Thüringen hat das Berufspraktikum nach dessen Ab-
schluss zu bewerten; sie bescheinigt durch ein Zeug-
nis, dass es dem Anforderungsprofil nach den Sätzen 1 
und 2 sowie Absatz 3 Satz 1 bis 4 entspricht.

(5) Eine antragstellende Person erfüllt die Anforderun-
gen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und Nr. 3 
für die Eintragung mit der Berufsbezeichnung "Archi-
tekt", wenn sie
1. einen Ausbildungsnachweis und gegebenenfalls 

eine Bescheinigung nach Artikel 21 Abs. 1 und 5 
in Verbindung mit dem Anhang V Nr. 5.7.1 sowie 
Artikel 46 der Richtlinie 2005/36/EG besitzt,

2. einen Ausbildungsnachweis und die Bescheini-
gungen nach Artikel 23 Abs. 3, 4 oder 5 der Richt-
linie 2005/36/EG in Verbindung mit deren Anhang VI 
besitzt,

3. nach Artikel 47 der Richtlinie 2005/36/EG mindes-
tens sieben Jahre lang unter Aufsicht einer berufs-
angehörigen Person der Fachrichtung Architektur 
fachrichtungsbezogen praktisch tätig gewesen ist 
und gegenüber dem Eintragungsausschuss ent-
sprechende Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen durch eine anschließende Prüfung, deren 
Anforderungen den Anforderungen nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a entsprechen, nachweist,

4. nach Artikel 48 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG 
zur Führung der Berufsbezeichnung 'Architekt' auf-
grund eines Gesetzes ermächtigt worden ist, das 
der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union, eines Vertragsstaats oder ei-
nes gleichgestellten Staats die Befugnis zuerkennt, 
diesen Titel Personen zu verleihen, die sich durch 
die Qualität ihrer Leistungen auf dem Gebiet der Ar-
chitektur besonders ausgezeichnet haben, und dies 
durch eine entsprechende Bescheinigung nach-
weist,

5. einen Ausbildungsnachweis nach Artikel 49 Abs. 1 
in Verbindung mit dem Anhang VI der Richtli-
nie 2005/36/EG besitzt,



15

Drucksache 7/9640Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

6. einen Ausbildungsnachweis nach Artikel 49 Abs. 1a 
in Verbindung mit dem Anhang V Nr. 5.7.1 der Richt-
linie 2005/36/EG besitzt,

7. eine Bescheinigung nach Artikel 49 Abs. 2 der Richt-
linie 2005/36/EG besitzt oder

8. einen Nachweis und eine Bescheinigung nach Ar-
tikel 49 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG besitzt.

Satz 1 gilt nicht für Eintragungen mit der Berufsbe-
zeichnung  'Innenarchitekt',  der  Berufsbezeichnung 
'Landschaftsarchitekt'  oder  der  Berufsbezeichnung 
'Stadtplaner'.

(6) Eine antragstellende Person erfüllt die Anforderun-
gen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 für die Eintra-
gung mit einer Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1, 
wenn sie
1. einen der jeweiligen Fachrichtung entsprechen-

den Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis ei-
ner ausländischen Hochschule oder einer sonstigen 
ausländischen Ausbildungseinrichtung besitzt, der 
dem in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 genannten Abschluss 
gleichwertig ist, und

2. nachweist, dass sie 
a) eine praktische Tätigkeit nach Absatz 2 Satz 1 

Nr. 3 ausgeübt hat oder
b) eine praktische Tätigkeit ausgeübt hat, die 

den Anforderungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 
gleichwertig ist.

§ 9 mit Ausnahme des Absatzes 2 Nr. 3 ThürBQFG gilt 
entsprechend. Liegen die Voraussetzungen der Gleich-
wertigkeit entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 ThürB-
QFG nicht vor, darf eine Eintragung in die Listen nach 
Absatz 1 nicht vorgenommen werden. Liegen ledig-
lich die Voraussetzungen der Gleichwertigkeit entspre-
chend § 9 Abs. 1 Nr. 3 ThürBQFG nicht vor, gilt § 7.

(7) Eine antragstellende Person erfüllt die Anforde-
rungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 für die Ein-
tragung mit einer Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1 
zudem, wenn 
1. sie

a) einen in einem anderen Mitgliedstaat, in einem 
anderen Vertragsstaat oder gleichgestellten 
Staat ausgestellten Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis besitzt, der erforderlich ist, um 
in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Auf-
nahme oder Ausübung im Sinne des § 2 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 dieses Berufes zu er-
halten, oder

b) denselben Beruf in den vorhergehenden zehn 
Jahren mindestens ein Jahr lang in Vollzeit oder 
in Teilzeit entsprechend länger in einem oder 
mehreren der in Buchstabe a genannten Staa-
ten, die diesen Beruf nicht reglementiert haben, 
ausgeübt hat und im Besitz mindestens eines 
in einem der in Buchstabe a genannten Staa-
ten ausgestellten Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweises ist, der den Anforderungen 
nach Artikel 13 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtli-
nie 2005/36/EG genügt, und

2. zwischen der sich aus den Befähigungs- oder Aus-
bildungsnachweisen ergebenden Berufsqualifikati-
on und der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten 
Berufsqualifikation keine wesentlichen Unterschie-
de bestehen.
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§ 4 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 gilt entsprechend. Für 
die Prüfung des Vorliegens wesentlicher Unterschie-
de nach Satz 1 Nr. 2 gilt § 9 Abs. 2 Nr. 1 und 2 ThürB-
QFG entsprechend. Liegen die Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nr. 1 Buchst. a oder b nicht vor, darf eine Eintra-
gung in eine Liste nach Absatz 1 nicht vorgenommen 
werden. Liegen lediglich die Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nr. 2 nicht vor, gilt § 7. In den Fällen der bean-
tragten Eintragung mit der Berufsbezeichnung 'Archi-
tekt' gelten die Sätze 1 bis 5 nur dann, wenn die Vo-
raussetzungen des Absatzes 5 aus besonderen und 
außergewöhnlichen Gründen im Sinne des Artikels 10 
der Richtlinie 2005/36/EG nicht erfüllt sind.

(8) Ohne erneute Prüfung der nach Absatz 2 Satz 1 
Nr. 2 und 3 erforderlichen Eintragungsvoraussetzun-
gen ist eine antragstellende Person bei Vorliegen der 
übrigen Eintragungsvoraussetzungen in eine Liste nach 
Absatz 1 einzutragen, wenn sie in
1. die entsprechende Liste eines anderen Landes be-

reits eingetragen ist oder
2. eine Liste nach Absatz 1 oder die entsprechende 

Liste eines anderen Landes eingetragen war und 
ihre Eintragung nur deshalb gelöscht wurde, weil 
sie die dafür maßgebliche Wohnung, berufliche Nie-
derlassung oder Anstellung in diesem Land aufge-
geben hat.

§ 11 bleibt unberührt.

§ 7 
Auferlegung von Ausgleichsmaßnahmen durch die 

Architektenkammer Thüringen

(1) Vor Auferlegung einer Ausgleichsmaßnahme hat 
die Architektenkammer Thüringen zunächst zu prüfen, 
ob wesentliche Unterschiede nach § 6 Abs. 6 Satz 4 
oder Abs. 7 Satz 5 ganz oder teilweise durch Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Kompetenzen ausgeglichen wer-
den können, welche die antragstellende Person durch
1. ihre Berufserfahrung im Rahmen der tatsächlichen 

und rechtmäßigen Ausübung des Berufs des Archi-
tekten, des Innenarchitekten, des Landschaftsarchi-
tekten oder des Stadtplaners in Voll- oder Teilzeit 
oder

2. lebenslanges Lernen
erworben hat; nicht entscheidend ist, in welchem Staat 
die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen erwor-
ben worden sind. Nach Satz 1 Halbsatz 1 Nr. 2 er-
worbene Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen 
werden nur anerkannt, wenn sie von einer dafür im je-
weiligen Staat zuständigen Stelle formell als gültig an-
erkannt worden sind. In den Fällen eines vollständi-
gen Ausgleichs der wesentlichen Unterschiede wird 
der antragstellenden Person keine Ausgleichsmaßnah-
me auferlegt. Weiterhin bestehende wesentliche Un-
terschiede müssen von der antragstellenden Person 
vor Eintragung mit einer Berufsbezeichnung nach § 3 
Abs. 1 nach Absatz 2 ausgeglichen werden.

(2) Für die Eintragung mit der Berufsbezeichnung 'Ar-
chitekt' müssen die wesentlichen Unterschiede nach 
Absatz 1 Satz 4 durch das Ablegen einer Eignungs-
prüfung ausgeglichen werden; entspricht die Be-
rufsqualifikation der antragstellenden Person dem 
Qualifikationsniveau  nach Artikel  11 Buchst.  a  der 
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Richtlinie  2005/36/ EG,  besteht  die Möglichkeit  des 
Ausgleichs nicht. Für die Eintragung mit der Berufs-
bezeichnung 'Innenarchitekt', der Berufsbezeichnung 
'Landschaftsarchitekt'  oder  der  Berufsbezeichnung 
'Stadtplaner' müssen  die wesentlichen Unterschie-
de nach Absatz 1 Satz 4 ausgeglichen werden durch
1.  das Absolvieren eines höchstens dreijährigen An-

passungslehrgangs oder das Ablegen einer Eig-
nungsprüfung nach Wahl der antragstellenden 
Person, wenn ihre Berufsqualifikation dem Quali-
fikationsniveau nach Artikel 11 Buchst. c, d oder e 
der Richtlinie 2005/36/EG entspricht,

2.  das Absolvieren eines höchstens dreijährigen An-
passungslehrgangs oder das Ablegen einer Eig-
nungsprüfung nach Wahl der Architektenkammer 
Thüringen, wenn die Berufsqualifikation der antrag-
stellenden Person dem Qualifikationsniveau nach 
Artikel 11 Buchst. b der Richtlinie 2005/36/EG ent-
spricht, oder

3.  das Absolvieren eines höchstens dreijährigen An-
passungslehrgangs und das zusätzliche Ablegen 
einer Eignungsprüfung, wenn die Berufsqualifika-
tion  der  antragstellenden Person dem Qualifika-
tionsniveau nach Artikel 11 Buchst. a der Richtli-
nie 2005/36/EG entspricht.

(3) § 5 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 8 
Liste der Beratenden Ingenieure, Eintragung

(1) Die Liste der Beratenden Ingenieure wird von der 
Ingenieurkammer Thüringen geführt.

(2) In die Liste nach Absatz 1 ist vorbehaltlich der Re-
gelungen in Absatz 4 auf Antrag einzutragen, wer
1.  in Thüringen seine Hauptwohnung oder berufliche 

Niederlassung hat oder den Beruf überwiegend 
ausübt,

2. die folgende Berechtigung besitzt oder eine der fol-
genden Voraussetzungen erfüllt:
a) Berechtigung nach § 4 Abs. 1 Satz 1, die Be-

rufsbezeichnung 'Ingenieur' zu führen,
b) nicht im Besitz einer Genehmigung nach § 4 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a ist, aber die Ge-
nehmigungsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 2 
Satz 1 erfüllt, oder

c) nicht im Besitz einer Genehmigung nach § 4 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a ist, aber die Ge-
nehmigungsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 3 
Satz 1, gegebenenfalls in Verbindung mit Satz 2 
und Absatz 4, erfüllt,

3. eine praktische Tätigkeit entsprechend § 6 Abs. 3 
und 4 Satz 1 sowie den nach § 37 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 13 erlassenen Satzungsregelungen in den we-
sentlichen Berufsaufgaben der Fachrichtung Inge-
nieurwesen oder eine diesen Anforderungen gleich-
wertige praktische Tätigkeit ausgeübt hat,

4. die Berufsaufgaben eigenverantwortlich und un-
abhängig nach § 3 Abs. 2 Satz 3 und 4 wahrnimmt 
und

5.  eine Berufshaftpflichtversicherung nach § 33 Abs. 1 
abgeschlossen hat.
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(3) Die praktische Tätigkeit nach Absatz 2 Nr. 3 ist in 
den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 Buchst. a in Verbin-
dung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und Abs. 3 
Satz 1, gegebenenfalls in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 
und Abs. 4, sowie in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 
Buchst. c nicht erforderlich. Die praktische Tätigkeit 
nach Absatz 2 Nr. 3 gilt als erbracht, wenn die antrag-
stellende Person die Befähigung zum höheren techni-
schen Dienst in der Fachrichtung 'Ingenieurwesen' be-
sitzt. § 6 Abs. 8 gilt entsprechend.

(4) Die Ingenieurkammer Thüringen hat einer antrag-
stellenden Person vor Eintragung in die Liste nach 
Absatz 1 Ausgleichsmaßnahmen aufzuerlegen, wenn 
zwischen ihrer ausländischen Berufsqualifikation und 
der  inländischen Berufsqualifikation nach § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1, § 6 Abs. 3 und 4 Satz 1 jeweils in Ver-
bindung mit den nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 erlas-
senen Satzungsregelungen wesentliche Unterschie-
de hinsichtlich der Ausbildungsinhalte des Studiums 
oder der praktischen Tätigkeit oder beiden bestehen. 
§ 6 Abs. 7 Satz 3 sowie § 7 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 3 gelten entsprechend.

§ 9 
Gesellschaftsverzeichnis, Eintragung

(1) Die Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1 sowie der 
Zusatz 'frei' oder 'freischaffend' dürfen in der Firma oder 
im Namen einer Gesellschaft geführt werden, wenn 
die Gesellschaft nach Absatz 2 in das Gesellschafts-
verzeichnis bei der Architektenkammer Thüringen ein-
getragen ist. Die Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 5 
darf in der Firma oder im Namen einer Gesellschaft ge-
führt werden, wenn die Gesellschaft nach Absatz 3 in 
das Gesellschaftsverzeichnis bei der Ingenieurkammer 
Thüringen eingetragen ist. Unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 4 dürfen die Berufsbezeichnungen nach 
Satz 1 auch mit der Berufsbezeichnung nach Satz 2 
kombiniert werden. Durch die Eintragung in das Ge-
sellschaftsverzeichnis wird die Gesellschaft nicht Mit-
glied der Kammer. Die Eintragung nicht rechtsfähiger 
Personengesellschaften ist nicht zulässig.

(2) Eine Gesellschaft ist auf Antrag in das Gesell-
schaftsverzeichnis bei der Architektenkammer Thürin-
gen einzutragen, wenn sie
1. ihren Sitz oder eine Niederlassung in Thüringen hat,
2. das Bestehen einer nach § 33 Abs. 2 erforderli-

chen Berufshaftpflichtversicherung der Gesellschaft 
durch eine Bescheinigung des Berufshaftpflichtver-
sicherers nachweist und

3. in ihrem Gesellschaftsvertrag oder in ihrer Satzung 
geregelt hat, dass
a) Unternehmensgegenstand der Gesellschaft 

insbesondere die Wahrnehmung von freiberuf-
lichen Berufsaufgaben nach § 1 Abs. 1 bis 4 
und 7 ist, die der in der Firma oder im Namen 
der Gesellschaft geführten Berufsbezeichnung 
entsprechen,

b) die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschaf-
ter bei Pflichtmitgliedern der Architektenkammer 
Thüringen nach § 21 Abs. 2 liegt, deren Berufs-
bezeichnung auch in der Firma oder im Namen 
der Gesellschaft geführt wird, und die Berufs-
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zugehörigkeit aller Gesellschafter kenntlich zu 
machen ist,

c) mindestens die Hälfte der Mitglieder des Ge-
schäftsführungsorgans  aus Pflichtmitgliedern 
der Architektenkammer Thüringen nach § 21 
Abs. 2 besteht, deren Berufsbezeichnung auch 
in der Firma oder im Namen der Gesellschaft 
geführt wird, und gewährleistet ist, dass die 
Gesellschaft verantwortlich von diesen geleitet 
wird,

d) Anteile an der Gesellschaft nicht für Rechnung 
Dritter gehalten und zur Ausübung von Stimm-
rechten nur stimmberechtigte Gesellschafter 
bevollmächtigt werden dürfen und

e) in den Fällen
aa) einer Aktiengesellschaft und einer Komman-

ditgesellschaft auf Aktien die Aktien auf Na-
men lauten und die Übertragung an die Zu-
stimmung der Gesellschaft gebunden ist 
oder

bb) einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
die Übertragung von Geschäftsanteilen an 
die Zustimmung der Gesellschaft gebunden 
ist.

Eine Gesellschaft wird mit dem Zusatz 'frei' oder 'frei-
schaffend' in das Gesellschaftsverzeichnis eingetragen, 
wenn sämtliche Gesellschafter, bei denen die Mehrheit 
der Stimmrechte nach Satz 1 Nr. 3 Buchst. b liegt, be-
rechtigt sind, ihre Berufsbezeichnung mit diesem Zu-
satz zu führen; § 3 Abs. 3 gilt entsprechend. Eine Ge-
sellschaft, bei der die Voraussetzungen nach Satz 1 
vorliegen, ist auf Antrag in das Gesellschaftsverzeichnis 
bei der Architektenkammer Thüringen auch dann ein-
zutragen, wenn unter Beachtung der durch die Gesell-
schaftsform bedingten Beschränkungen Anteile neben 
Berufsangehörigen und anderen natürlichen Personen 
auch von Gesellschaften gehalten werden, welche die 
Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 3 Buchst. b bis e in 
entsprechender Anwendung erfüllen.

(3) Eine Gesellschaft ist auf Antrag in das Gesell-
schaftsverzeichnis bei der Ingenieurkammer Thürin-
gen einzutragen, wenn sie
1. ihren Sitz oder eine Niederlassung in Thüringen hat,
2. das Bestehen einer nach § 33 Abs. 2 erforderli-

chen Berufshaftpflichtversicherung der Gesellschaft 
durch eine Bescheinigung des Berufshaftpflichtver-
sicherers nachweist und

3. in ihrem Gesellschaftsvertrag oder ihrer Satzung 
geregelt hat, dass
a) Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ins-

besondere die eigenverantwortliche und unab-
hängige Wahrnehmung von freiberuflichen Be-
rufsaufgaben nach § 1 Abs. 5 bis 7 ist, die der 
in der Firma oder im Namen der Gesellschaft 
geführten Berufsbezeichnung entsprechen,

b) die Mehrheit der Stimmrechte unter den Gesell-
schaftern bei Pflichtmitgliedern der Ingenieur-
kammer Thüringen nach § 21 Abs. 3 Nr. 1 liegt, 
deren Berufsbezeichnung auch in der Firma 
oder im Namen der Gesellschaft geführt wird, 
und die Berufszugehörigkeit aller Gesellschaf-
ter kenntlich zu machen ist,

c) mindestens die Hälfte der Mitglieder des Ge-
schäftsführungsorgans  aus Pflichtmitgliedern 
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der Ingenieurkammer Thüringen nach § 21 
Abs. 3 Nr. 1 besteht, deren Berufsbezeichnung 
auch in der Firma oder im Namen der Gesell-
schaft geführt wird, und gewährleistet ist, dass 
die Gesellschaft verantwortlich von diesen ge-
leitet wird,

d) Anteile an der Gesellschaft nicht für Rechnung 
Dritter gehalten und zur Ausübung von Stimm-
rechten nur stimmberechtigte Gesellschafter 
bevollmächtigt werden dürfen und

e) in den Fällen
aa) einer Aktiengesellschaft und einer Komman-

ditgesellschaft auf Aktien die Aktien auf Na-
men lauten und die Übertragung an die Zu-
stimmung der Gesellschaft gebunden ist 
oder

bb) einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
die Übertragung von Geschäftsanteilen an 
die Zustimmung der Gesellschaft gebunden 
ist.

Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a 
bis c und Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a bis c darf 
eine Gesellschaft die Berufsbezeichnungen nach § 3 
Abs. 1 und 5 auch nebeneinander führen, wenn in ih-
rem Gesellschaftsvertrag oder in ihrer Satzung gere-
gelt ist, dass
1. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft insbe-

sondere die eigenverantwortliche und unabhängige 
Wahrnehmung von freiberuflichen Berufsaufgaben 
nach § 1 ist, die den in der Firma oder im Namen 
der Gesellschaft geführten Berufsbezeichnungen 
entsprechen,

2.  Pflichtmitglieder der Architektenkammer Thüringen 
nach § 21 Abs. 2 und Pflichtmitglieder der Ingeni-
eurkammer Thüringen nach § 21 Abs. 3 Nr. 1, deren 
Berufsbezeichnung auch in der Firma oder im Na-
men der Gesellschaft geführt wird, zusammen die 
Mehrheit der Stimmrechte unter den Gesellschaf-
tern innehaben und jede der in der Firma oder im 
Namen der Gesellschaft genannten Berufsgruppen 
mindestens ein Sechstel der Stimmrechte hält so-
wie

3. mindestens die Hälfte der Mitglieder des Geschäfts-
führungsorgans aus Pflichtmitgliedern der Architek-
tenkammer Thüringen nach § 21 Abs. 2 und Pflicht-
mitgliedern der Ingenieurkammer Thüringen nach 
§ 21 Abs. 3 Nr. 1 besteht, deren Berufsbezeichnung 
auch in der Firma oder im Namen der Gesellschaft 
geführt wird, und gewährleistet ist, dass die Gesell-
schaft verantwortlich von diesen geleitet wird.

Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 Buchst. d und e und 
Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 Buchst. d 
und e und Satz 2 finden Anwendung. Die Berufszuge-
hörigkeit aller Gesellschafter ist kenntlich zu machen. 
Die Eintragung der Gesellschaft erfolgt in das Gesell-
schaftsverzeichnis nur einer Kammer. Die Gesellschaft 
ist in das Gesellschaftsverzeichnis der Kammer einzu-
tragen, deren kammerangehörige Pflichtmitglieder in-
nerhalb der Gesellschaft über das größere Gewicht der 
Stimmrechte verfügen. Bei gleichem Gewicht ist die Ge-
sellschaft in das Gesellschaftsverzeichnis der Kammer 
einzutragen, die über den Schutz der Berufsbezeich-
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nung wacht, die in der Firma oder im Namen der Ge-
sellschaft zuerst genannt wird.

(5) Der Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis der 
Kammer steht die Eintragung in ein entsprechendes 
Verzeichnis einer Architekten- oder Ingenieurkammer 
eines anderen Landes gleich, wenn die Gesellschaft in 
Thüringen weder Sitz noch Niederlassung hat.

(6) Abweichend von Absatz 1 dürfen rechtsfähige Per-
sonengesellschaften mit Sitz oder Niederlassung in 
Thüringen, bei denen
1. die Haftung der natürlichen Personen für Verbind-

lichkeiten der Gesellschaft nicht beschränkt ist und
2. Gesellschafter und Mitglieder des Geschäftsfüh-

rungsorgans  ausschließlich Pflichtmitglieder  der 
Architektenkammer Thüringen nach § 21 Abs. 2 
oder Pflichtmitglieder  der  Ingenieurkammer Thü-
ringen nach § 21 Abs. 3 Nr. 1 oder Pflichtmitglieder 
der Architektenkammer Thüringen nach § 21 Abs. 2 
und Pflichtmitglieder der Ingenieurkammer Thürin-
gen nach § 21 Abs. 3 Nr. 1 sind,

die Berufsbezeichnungen nach Absatz 1 Satz 1 bis 3 
auch ohne Eintragung führen. Die Kammer kann zur 
Prüfung der Voraussetzungen nach Satz 1 die Vorla-
ge geeigneter Nachweise einschließlich des Gesell-
schaftsvertrags verlangen. Die Voraussetzungen des 
Satzes 1 Nr. 1 gelten in den Fällen des § 8 Abs. 1 und 2 
PartGG als erfüllt."

4. § 10 wird aufgehoben.

5. Der bisherige § 11 wird § 10 und erhält folgende Fas-
sung:

"§ 10 
Form- und Verfahrensbestimmungen

(1) Die antragstellende Person hat die Mitwirkungs-
pflicht,  alle  für  die Ermittlung der Eintragungs-  oder 
Genehmigungsvoraussetzungen erforderlichen Un-
terlagen vorzulegen und alle dazu notwendigen Aus-
künfte zu erteilen. Kommt sie dieser Mitwirkungspflicht 
nicht nach und wird hierdurch oder in anderer Weise 
die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, 
kann ohne weitere Ermittlungen entschieden werden. 
Der Antrag darf wegen fehlender Mitwirkung nur ab-
gelehnt werden, nachdem die antragstellende Person 
auf diese Folge zuvor schriftlich oder elektronisch hin-
gewiesen worden ist und der Mitwirkungspflicht nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist nachgekommen 
ist. Auch nach der Eintragung oder Genehmigung hat 
die antragstellende Person alle Veränderungen, die 
die Eintragungs- oder Genehmigungsvoraussetzun-
gen oder die eingetragenen Tatsachen betreffen kön-
nen, unverzüglich und unaufgefordert schriftlich oder 
elektronisch anzuzeigen. Kann die antragstellende Per-
son die für die Feststellung oder Bewertung der Gleich-
wertigkeit einer Berufsqualifikation erforderlichen Nach-
weise aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen nicht 
oder nur teilweise vorlegen oder ist die Vorlage der ent-
sprechenden Unterlagen mit einem unangemessenen 
zeitlichen und sachlichen Aufwand verbunden, gilt § 14 
ThürBQFG entsprechend.
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(2) Einem Antrag auf Eintragung in eine der Listen 
nach § 6 Abs. 1 und in die Liste nach § 8 Abs. 1 sind 
neben den zur Beurteilung der Eintragungsvorausset-
zungen nach § 6 Abs. 2, gegebenenfalls in Verbindung 
mit Abs. 5, 6 oder 7, und nach § 8 Abs. 2 und 3 erfor-
derlichen Unterlagen insbesondere folgende Unterla-
gen beizufügen:
1. ein Identitätsnachweis,
2. eine Erklärung darüber, dass Gründe nicht bekannt 

sind, die nach § 11 einer Eintragung entgegenste-
hen oder entgegenstehen können,

3. eine Erklärung über frühere, bestehende oder an-
derweitig beantragte Eintragungen in vergleichba-
ren Berufsverzeichnissen anderer berufsständi-
scher Kammern in anderen Ländern oder Staaten 
und

4.  für die Eintragung mit dem Zusatz 'frei' oder 'frei-
schaffend' oder der Berufsbezeichnung nach § 3 
Abs. 5 eine Erklärung, dass der Beruf entsprechend 
§ 3 Abs. 2 ausgeübt wird.

Soweit es um die Beurteilung der in § 6 Abs. 5 und 7 so-
wie § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c genannten Eintragungsvo-
raussetzungen geht, dürfen nur die in Artikel 50 Abs. 1 
in Verbindung mit Anhang VII Nr. 1 Buchst. b Satz 1 und 
Buchst. d der Richtlinie 2005/36/EG genannten Unter-
lagen verlangt werden, für die Eintragung nach Satz 1 
Nr. 4 zusätzlich die in Anhang VII Nr. 1 Buchst. f zwei-
ter Gedankenstrich der Richtlinie 2005/36/EG genann-
te Bescheinigung; in den Fällen des § 6 Abs. 5 kann 
die Kammer zusätzlich eine Bescheinigung nach An-
hang VII Nr. 2 der Richtlinie 2005/36/EG verlangen. 
Unterlagen nach Anhang VII Nr. 1 Buchst. d und f der 
Richtlinie 2005/36/EG werden nur berücksichtigt, wenn 
sie bei der Vorlage nicht älter als drei Monate sind. Ist 
die antragstellende Person in den Fällen des § 6 Abs. 7 
und des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c nach entsprechen-
der Aufforderung durch die Kammer nicht in der Lage, 
erforderliche Informationen nach Anhang VII Nr. 1 
Buchst. b Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG vorzuzu-
legen, wendet sich die Kammer an die Kontaktstelle, 
die zuständige Behörde oder eine andere einschlägi-
ge Stelle des Herkunftsstaats.

(3) Einem Antrag auf Genehmigung nach § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a sind zur Beurteilung der Ge-
nehmigungsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 2 Un-
terlagen nach § 12 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 7 ThürBQFG 
beizufügen. Zur Beurteilung der Genehmigungsvor-
aussetzungen nach § 4 Abs. 3, gegebenenfalls in Ver-
bindung mit Abs. 4, dürfen nur die in Artikel 50 Abs. 1 
in Verbindung mit Anhang VII Nr. 1 Buchst. b Satz 1 
der Richtlinie 2005/36/EG genannten Unterlagen ver-
langt werden.

(4) Anträge auf Eintragung oder Genehmigung können 
schriftlich oder elektronisch gestellt werden. Alle Un-
terlagen und Bescheinigungen können auch in Form 
von Kopien vorgelegt oder elektronisch übermittelt wer-
den. Von nicht in deutscher Sprache ausgestellten Un-
terlagen und Bescheinigungen sind Übersetzungen in 
deutscher Sprache vorzulegen, die von einem öffent-
lich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Über-
setzer erstellt worden sind; abweichend von Halbsatz 1 
kann die Kammer eine andere Form für die vorzulegen-
den Unterlagen zulassen. Soweit es unbedingt gebo-
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ten erscheint und begründete Zweifel an der Echtheit 
oder der inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen und 
Bescheinigungen bestehen, kann die Kammer die an-
tragstellende Person auffordern, Unterlagen und Be-
scheinigungen in Form von beglaubigten Kopien oder 
weitere geeignete Unterlagen und Bescheinigungen 
vorzulegen oder zu übermitteln.

(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder 
der inhaltlichen Richtigkeit vorgelegter oder übermittel-
ter Unterlagen und Bescheinigungen, die in einem an-
deren Mitgliedstaat, Vertragsstaat oder gleichgestell-
ten Staat ausgestellt oder anerkannt wurden, kann die 
Kammer von der dort zuständigen Stelle eine Bestä-
tigung verlangen
1. über die Authentizität der ausgestellten Bescheini-

gungen und Ausbildungsnachweise,
2. über die Erfüllung der Mindestanforderungen des 

Artikels 46 der Richtlinie 2005/36/EG oder
3. darüber, dass die Ausübung einer der in § 1 be-

zeichneten Berufsaufgaben durch die antragstel-
lende Person nicht aufgrund schwerwiegenden 
standeswidrigen Verhaltens oder einer Verurteilung 
wegen strafbarer Handlungen ausgesetzt oder un-
tersagt wurde.

Beziehen sich Ausbildungsnachweise nach Artikel 3 
Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2005/36/EG, die von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats, Vertrags-
staats oder gleichgestellten Staats ausgestellt wurden, 
auf eine Ausbildung, die ganz oder teilweise in einer 
rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines anderen Mitglied-
staats, Vertragsstaats oder gleichgestellten Staats nie-
dergelassenen Einrichtung absolviert wurde, kann die 
Kammer bei berechtigten Zweifeln von der zuständi-
gen Stelle des Ausstellungsstaats die Überprüfung 
der Kriterien nach Artikel 50 Abs. 3 Buchst. a bis c der 
Richtlinie 2005/36/EG verlangen. Der Informationsaus-
tausch erfolgt über das Europäische Binnenmarkt-In-
formationssystem.

(6) Die Kammer bestätigt der antragstellenden Person 
innerhalb eines Monats den Eingang des Antrags und 
den Empfang der mit ihm vorgelegten oder übermittel-
ten Unterlagen und teilt ihr gegebenenfalls mit, welche 
Unterlagen noch fehlen und nachzureichen sind. In der 
Empfangsbestätigung ist das Datum des Antragsein-
gangs mitzuteilen und auf die Frist nach Absatz 7, die 
Voraussetzungen für den Beginn des Laufs der Frist, 
die an den Ablauf der Frist geknüpfte Rechtsfolge so-
wie den nach § 26 Abs. 8 zur Verfügung stehenden 
Rechtsschutz hinzuweisen. Der Lauf der in Absatz 7 
Satz 1 festgelegten oder nach Absatz 7 Satz 3 verlän-
gerten Frist wird durch eine Aufforderung nach Absatz 4 
Satz 4, Unterlagen und Bescheinigungen in Form von 
beglaubigten Kopien vorzulegen oder zu übermitteln, 
nicht gehemmt. Das Datum des Eingangs der nachge-
reichten Unterlagen ist mitzuteilen.

(7) Über den Antrag ist unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang der vollstän-
digen Unterlagen, zu entscheiden. Die Auferlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen gilt als Entscheidung im Sinne 
des Satzes 1. Die Frist kann in Einzelfällen einmal um 
bis zu einen Monat verlängert werden, wenn dies we-
gen der Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfer-
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tigt ist. Die Fristverlängerung und deren Ende sind zu 
begründen und der antragstellenden Person vor Ab-
lauf der dreimonatigen Frist nach Satz 1 mitzuteilen. 
Die Eintragung gilt als erfolgt oder die Genehmigung 
gilt als erteilt, wenn über den Antrag nicht innerhalb der 
in Satz 1 festgelegten oder nach Satz 3 verlängerten 
Frist entschieden worden ist. Im Übrigen findet § 42 a 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 des Thüringer Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (ThürVwVfG) in der Fassung vom 
1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685) in der jeweils gelten-
den Fassung Anwendung.

(8) Die Feststellung der Voraussetzungen der Gleich-
wertigkeit einer ausländischen Berufsqualifikation oder 
der Voraussetzungen nach § 6 Abs. 5 erfolgt im Rah-
men der Entscheidung über den Antrag auf Geneh-
migung oder Eintragung. Die Voraussetzungen nach 
Satz 1 sollen vor den weiteren Genehmigungs- oder 
Eintragungsvoraussetzungen geprüft werden. Abwei-
chend von Satz 1 erteilt die Kammer auf Antrag der 
antragstellenden Person einen gesonderten Bescheid 
über die Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufs-
qualifikation  der  antragstellenden Person;  sie  ent-
scheidet auf Antrag nur über die Gleichwertigkeit der 
Berufsqualifikation der  antragstellenden Person. Die 
Architektenkammer Thüringen erteilt auf Antrag der 
antragstellenden Person nach § 6 Abs. 5 Satz 1 einen 
gesonderten Bescheid über die Feststellung der Vor-
aussetzungen nach § 6 Abs. 5 Satz 1; sie entscheidet 
auf Antrag nur über das Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach § 6 Abs. 5 Satz 1. In den Fällen des Satzes 3 
Halbsatz 2 gelten § 4 Abs. 2 bis 4, die §§ 5 und 6 Abs. 6 
und 7 sowie die §§ 7 und 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 3 
Satz 1 und Abs. 4 entsprechend; in den Fällen des Sat-
zes 4 Halbsatz 2 gilt § 6 Abs. 5 Satz 1 entsprechend. 
In den Fällen des Satzes 5 gelten die Absätze 1 und 4 
bis 7 entsprechend; weitere Einzelheiten zu der Form 
und dem Verfahren, insbesondere zu den vorzulegen-
den Unterlagen und Bescheinigungen, regelt die Kam-
mer durch Satzung.

(9) Die Kammer ist zuständige Stelle nach § 81a Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 des Aufenthaltsgeset-
zes (AufenthG) in der Fassung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162) in der jeweils geltenden Fassung. Un-
beschadet der Absätze 1 bis 8 gilt § 14a Abs. 1 Satz 2 
und 3 ThürBQFG entsprechend. Abweichend von Ab-
satz 6 Satz 1 und Absatz 7 Satz 1 gelten die in § 14a 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 ThürBQFG genann-
ten verkürzten Fristen entsprechend. Schriftwechsel 
nach Absatz 6 Satz 1 und Absatz 7 Satz 1 bis 4 er-
folgen über und die Zustellung der Entscheidung der 
Kammer erfolgt durch die zuständige Ausländerbehör-
de nach § 71 Abs. 1 AufenthG an den Arbeitgeber als 
Bevollmächtigten der antragstellenden Person. Der 
Lauf der verkürzten Fristen nach Satz 3, gegebenen-
falls in Verbindung mit Absatz 7 Satz 3, ist in den Fällen 
des Absatzes 4 Satz 4, in denen die Aufforderung an 
die antragstellende Person ergeht, weitere geeignete 
Unterlagen und Bescheinigungen vorzulegen oder zu 
übermitteln, bis zum Ablauf der von der Kammer fest-
gelegten Frist gehemmt. In den Fällen des Absatzes 1 
Satz 5 ist der Lauf der Fristen nach Satz 3, gegebenen-
falls in Verbindung mit Absatz 7 Satz 3, bis zur Beendi-
gung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.
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(10) Absatz 1 Satz 1 bis 4 sowie die Absätze 4, 6 und 7 
Satz 1 sowie 3 bis 6 gelten für die Eintragung einer 
Gesellschaft nach § 9 Abs. 1 entsprechend. Der An-
trag einer Gesellschaft auf Eintragung in das Gesell-
schaftsverzeichnis muss insbesondere Angaben ent-
halten über
1. den Namen oder die Firma,
2. die Rechtsform,
3. den Sitz und die Niederlassungen der Gesellschaft,
4. sofern gesetzlich vorgesehen, das für die Gesell-

schaft zuständige Register und die Registernum-
mer,

5. die von der Gesellschaft mitgeteilten Telekommu-
nikationsdaten und Internetadressen,

6. jeweils den Familiennamen, Vornamen sowie Be-
ruf, die Berufsbezeichnung und die Ausbildung der 
Gesellschafter und der Mitglieder des Geschäfts-
führungsorgans sowie

7. den Unternehmensgegenstand der Gesellschaft, 
den Gegenstand der Leistungserbringung der an 
ihr beteiligten Gesellschafter sowie den Umfang 
der Stimmrechte der jeweiligen Gesellschafter.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Gesellschafts-
verzeichnis ist der Gesellschaftsvertrag oder die Sat-
zung vorzulegen sowie die Anmeldung zur Eintragung 
in das für die Gesellschaft zuständige Register nach-
zuweisen. Der Eintragungsausschuss hat gegenüber 
dem Registergericht zu bescheinigen, dass die bei 
dem Registergericht einzutragende Gesellschaft die 
Voraussetzungen zur Eintragung in das Gesellschafts-
verzeichnis erfüllt."

6. Der bisherige § 12 wird § 11 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe "§ 70 des Straf-
gesetzbuchs (StGB), nach § 132a der Straf-
prozessordnung oder nach § 35 Abs. 1 der 
Gewerbeordnung" durch die Angabe "§ 70 
des Strafgesetzbuchs (StGB) in der Fassung 
vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), 
nach § 132a der Strafprozeßordnung (StPO) 
in der Fassung vom 7. April 1987 (BGBl. I 
S. 1074, 1319) oder nach § 35 Abs. 1 der Ge-
werbeordnung in der Fassung vom 22. Febru-
ar 1999 (BGBl. I S. 202) jeweils in der jeweils 
geltenden Fassung" ersetzt.

bb) In Nummer 5 wird die Verweisung "§ 35 Abs. 6 
Satz 3" durch die Verweisung "§ 35 Abs. 4 
Satz 6" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 Halbsatz 2 werden die Angabe 
"Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 der Insolvenzordnung, 
§ 882b der Zivilprozessordnung)" durch die An-
gabe "Schuldnerverzeichnis nach § 882b der Zi-
vilprozessordnung in der Fassung vom 5. De-
zember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 
2007 I S. 1781) in der jeweils geltenden Fas-
sung" ersetzt und nach dem Wort "ist" ein Kom-
ma eingefügt.
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bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort "Architek-

ten" ein Komma und die Worte "Innenarchitek-
ten, Landschaftsarchitekten" eingefügt. 

7. Der bisherige § 13 wird § 12 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 werden nach dem Wort "schrift-
lich" die Worte "oder elektronisch" eingefügt.

bb) In Nummer 5 wird die Verweisung "§ 12 Abs. 1" 
durch die Verweisung "§ 11 Abs. 1" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Verweisung "§ 12 Abs. 2 Nr. 1" 
durch die Verweisung "§ 11 Abs. 2 Nr. 1" ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung wird das Wort "Kapitalgesell-
schaft" durch das Wort "Gesellschaft" ersetzt.

bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort "schrift-
lich" die Worte "oder elektronisch" eingefügt.

cc) In Nummer 3 werden nach dem Wort "Firma" 
die Worte "oder im Namen" eingefügt.

dd) In Nummer 5 wird der Klammerzusatz "(§ 12 
Abs. 2 Nr. 1)" gestrichen.

ee) In Nummer 6 wird die Verweisung "§ 12 Abs. 3 
Satz 1" durch die Verweisung "§ 11 Abs. 3 
Satz 1" ersetzt.

ff)  Folgende Sätze werden angefügt:

"Die Eintragung eines Zusatzes in das Gesell-
schaftsverzeichnis  nach  §  9  ist  zu  löschen, 
wenn die Eintragungsvoraussetzungen nach 
§ 9 Abs. 2 Satz 2 nicht vorgelegen haben oder 
nicht mehr vorliegen. Die Eintragung darf außer 
in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1, 2 und 7 erst 
dann gelöscht werden, wenn die Löschungs-
entscheidung nach Satz 1 unanfechtbar ge-
worden ist."

d) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort "Kapitalgesell-
schaft" durch das Wort "Gesellschaft" ersetzt.

8. Der bisherige § 14 wird § 13 und erhält folgende Fas-
sung:

"§ 13 
Auswärtige Dienstleister, Anzeigeverfahren, 

Auswärtigenverzeichnis, Führen von 
Berufsbezeichnungen

(1) Auswärtige Dienstleister sind natürliche Perso-
nen, die
1. in der Bundesrepublik Deutschland weder ihre 

Hauptwohnung, eine berufliche Niederlassung noch 
den Ort ihrer überwiegenden beruflichen Tätigkeit 
haben und
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2. sich nur zur vorübergehenden und gelegentlichen 
Erbringung von Dienstleistungen nach § 1 nach 
Thüringen begeben.

Ob Dienstleistungen vorübergehend und gelegentlich 
erbracht werden, ist im Einzelfall zu beurteilen, insbe-
sondere anhand deren Dauer, Häufigkeit, regelmäßi-
gen Wiederkehr und Kontinuität.

(2) Auswärtige Dienstleister müssen das erstmalige Tä-
tigwerden nach Absatz 1 der Kammer vorher schrift-
lich oder elektronisch anzeigen. Ihre Anzeige muss 
enthalten:
1.  einen Nachweis über ihre Berufsqualifikation,
2. eine Bescheinigung, dass sie in einem der in Ab-

satz 6 Satz 1 Halbsatz 1 genannten Staaten recht-
mäßig zur Ausübung beruflicher Tätigkeiten nach 
§ 1 niedergelassen sind und ihnen die Ausübung 
dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der 
Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, 
untersagt ist, sowie in den Fällen des Absatzes 6 
Satz 1 Halbsatz 2 zusätzlich ein Nachweis, dass 
sie die betreffenden beruflichen Tätigkeiten wäh-
rend der vorhergehenden zehn Jahre mindestens 
ein Jahr lang ausgeübt haben,

3. die Angabe der Berufsbezeichnungen, unter denen 
Dienstleistungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 in Thü-
ringen erbracht werden sollen,

4. in den Fällen einer beabsichtigten selbstständigen 
Tätigkeit eine Information über Einzelheiten zu ih-
rem Versicherungsschutz oder einem anderen in-
dividuellen oder kollektiven Schutz in Bezug auf die 
Berufshaftpflicht.

Auswärtige Dienstleister dürfen Dienstleistungen im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 in Thüringen sofort 
nach Eingang der vollständigen Anzeige nach den Sät-
zen 1 und 2 bei der Kammer erbringen.

(3) Der Anzeige bedarf es nicht, wenn auswärtige 
Dienstleister sich bereits bei einer Architekten- oder In-
genieurkammer eines anderen Landes gemeldet haben 
und dort unter einer Berufsbezeichnung nach den Ab-
sätzen 6 oder 7 tätig werden dürfen. Die Kammer kann 
die Vorlage entsprechender Nachweise verlangen.

(4) Sobald der Kammer eine vollständige Anzeige 
nach Absatz 2 Satz 1 und 2 vorliegt, werden auswär-
tige Dienstleister aufgrund ihrer Angaben und vorbe-
haltlich des Absatzes 7 nach § 31 Abs. 4 Satz 1 auf ein 
Jahr befristet in ein gesondertes Verzeichnis (Auswär-
tigenverzeichnis) der Kammer eingetragen. Die vorü-
bergehende Eintragung nach Satz 1 begründet weder 
eine Mitgliedschaft in der Kammer, in einem Versor-
gungswerk oder in einer anderen Einrichtung, noch 
ein Recht zur Führung einer Berufsbezeichnung nach 
Absatz 6. Durch die Eintragung sowie deren Änderung 
und Löschung dürfen weder das Erbringen der Dienst-
leistungen verzögert oder erschwert werden, noch für 
den auswärtigen Dienstleister zusätzliche Kosten ent-
stehen; vorübergehende Eintragungen sowie deren 
Änderung und Löschung sind kostenfrei mit Ausnah-
me solcher der geschützten deutschen Berufsbezeich-
nungen nach Absatz 7 in Verbindung mit § 31 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 3. Über ihre vorübergehende Eintragung ist 
auswärtigen Dienstleistern auf Antrag, der schriftlich 
oder elektronisch möglich ist, eine nach Satz 1 befris-
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tete Bescheinigung auszustellen, aus der sich auch die 
jeweilige Berufsbezeichnung und der Zusatz nach den 
Absätzen 6 und 7 Satz 2 ergeben.

(5) Beabsichtigen auswärtige Dienstleister, jeweils 
nach Ablauf der Jahresfrist weitere Dienstleistungen 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 in Thüringen zu 
erbringen, haben sie dies der Kammer entsprechend 
Absatz 2 Satz 1 anzuzeigen, wesentliche Änderun-
gen der nach Absatz 2 Satz 1 und 2 bisher angezeig-
ten Inhalte mitzuteilen und diese, soweit erforderlich, 
entsprechend Absatz 2 Satz 2 in der Anzeige nach-
zuweisen. Liegt eine ordnungsgemäße Anzeige nach 
Satz 1 vor, verlängert die Kammer die vorübergehen-
de Eintragung im Auswärtigenverzeichnis jeweils um 
ein weiteres Jahr.

(6) Auswärtige Dienstleister führen bei der Erbringung 
von Dienstleistungen nach § 1 als Architekt, Innenar-
chitekt, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner, Ingenieur 
oder Beratender Ingenieur in Thüringen die entspre-
chende ausländische Berufsbezeichnung eines ande-
ren Mitgliedstaats, anderen Vertragsstaats, gleichge-
stellten Staats oder Drittstaats, wenn sie während der 
Dienstleistungserbringung in diesem Staat zur Aus-
übung desselben Berufs rechtmäßig niedergelassen 
(Niederlassungsstaat) sind; wenn weder der Beruf noch 
die Ausbildung zu diesem Beruf im Niederlassungs-
staat reglementiert sind, gilt dies nur, wenn auswärti-
ge Dienstleister den Beruf in einem oder mehreren der 
in Halbsatz 1 genannten Staaten während der vorher-
gehenden zehn Jahre mindestens ein Jahr in Vollzeit 
oder während einer entsprechenden Gesamtdauer in 
Teilzeit ausgeübt haben. Die für die Dienstleistungen 
im Niederlassungsstaat bestehende Berufsbezeich-
nung wird in der Amtssprache oder in einer der Amts-
sprachen des Niederlassungsstaats so geführt, dass 
keine Verwechslung mit den nach Satz 4 und Absatz 7 
geschützten deutschen Berufsbezeichnungen möglich 
ist. Falls diese Berufsbezeichnung im Niederlassungs-
staat nicht existiert, geben auswärtige Dienstleister ihre 
Ausbildungsnachweise in der Amtssprache oder ei-
ner der Amtssprachen des Niederlassungsstaats an. 
Auswärtige Dienstleister dürfen bei der Erbringung 
von Dienstleistungen als Architekt in Thüringen neben 
oder an Stelle der ausländischen Berufsbezeichnung 
oder Angabe der Ausbildungsnachweise nach den Sät-
zen 1 bis 3 ausnahmsweise die geschützte deutsche 
Berufsbezeichnung 'Architekt' führen, wenn sie die Ein-
tragungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a und Nr. 3 oder die Voraussetzungen nach § 6 
Abs. 5 Satz 1 erfüllen.

(7) Auswärtige Dienstleister dürfen bei der Erbringung 
von Dienstleistungen nach § 1 in Thüringen neben 
oder an Stelle der ausländischen Berufsbezeichnung 
oder Angabe der Ausbildungsnachweise nach Absatz 6 
Satz 1 bis 3 die geschützten deutschen Berufsbezeich-
nungen nach § 3 Abs. 1, 4 oder 5, gegebenenfalls mit 
einem Zusatz nach Satz 2 Nr. 2, erst dann führen, wenn 
sie mit diesen nach § 31 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 in das Aus-
wärtigenverzeichnis eingetragen sind. Die Eintragung 
auswärtiger Dienstleister erfolgt auf Antrag mit:
1. den Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1, wenn sie 

die jeweiligen Eintragungsvoraussetzungen nach 
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§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b oder c, Nr. 3 oder 
Satz 2 oder die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 6 
Satz 1 oder Abs. 7 Satz 1, gegebenenfalls in Ver-
bindung mit Abs. 7 Satz 2 oder 6, erfüllen,

2.  dem Zusatz 'frei' oder 'freischaffend' zu den Berufs-
bezeichnungen nach § 3 Abs. 1, wenn sie ihren Be-
ruf eigenverantwortlich und unabhängig nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 bis 4 ausüben,

3. der Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 5, wenn sie 
die Eintragungsvoraussetzungen nach § 8 Abs. 2 
Nr. 2 bis 4 oder in den Fällen des § 8 Abs. 3 Satz 1 
die Eintragungsvoraussetzungen nach § 8 Abs. 2 
Nr. 2 und 4 erfüllen,

4. der Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 4, wenn sie 
ohne Hauptwohnung,  berufliche Niederlassung 
oder überwiegende Berufsausübung in Thüringen 
die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
oder die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 4 
Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1, gegebenenfalls 
in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4, erfül-
len.

§ 9 ThürBQFG gilt entsprechend; die §§ 5, 7 und 8 
Abs. 4 finden keine Anwendung. Für das Eintragungs-
verfahren nach Satz 1 gilt § 10 Abs. 1 Satz 1 bis 4, 
Abs. 4, 6 und 7 Satz 1 und 3 bis 6 entsprechend; wei-
tere Einzelheiten zu der Form und dem Verfahren, ins-
besondere zu den im Eintragungsverfahren vorzule-
genden Unterlagen und Bescheinigungen, regelt die 
Kammer durch Satzung. Für die Löschung der Eintra-
gung der Berufsbezeichnungen und des Zusatzes nach 
Satz 2 Nr. 2 gilt § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 6 und 7, 
Satz 2 sowie Abs. 3 und 5 entsprechend."

9. Der bisherige § 14 a wird § 14 und Absatz 1 Satz 1 er-
hält folgende Fassung:

"Die Kammer arbeitet mit den zuständigen Stellen an-
derer Mitgliedstaaten, anderer Vertragsstaaten oder 
gleichgestellter Staaten zusammen."

10. § 15 erhält folgende Fassung:

"§ 15 
Auswärtige Gesellschaften, Anzeigeverfahren,  

Auswärtigenverzeichnis, Führen von geschützten  
Berufsbezeichnungen 

(1) Eine Gesellschaft, die in der Bundesrepublik Deutsch-
land weder ihren Sitz noch eine Niederlassung hat und in 
Thüringen nur vorübergehend und gelegentlich Dienst-
leistungen nach § 1 erbringt (auswärtige Gesellschaft), 
darf neben einer ausländischen Berufsbezeichnung ent-
sprechend § 13 Abs. 6 Satz 1 bis 3 in ihrer Firma oder 
ihrem Namen
1. die Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1 ohne 

Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis füh-
ren, wenn sie dem § 9 Abs. 2, 4 oder 6 vergleich-
bare Voraussetzungen erfüllt,

2. die Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 5 ohne Eintra-
gung in das Gesellschaftsverzeichnis führen, wenn 
sie dem § 9 Abs. 3, 4 oder 6 vergleichbare Voraus-
setzungen erfüllt, oder

3. die Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 4 führen, 
wenn sie dem § 4 Abs. 5 oder 6 vergleichbare Vo-
raussetzungen erfüllt.
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Ob Dienstleistungen vorübergehend und gelegentlich 
erbracht werden, ist im Einzelfall zu beurteilen, insbe-
sondere anhand deren Dauer, Häufigkeit, regelmäßi-
gen Wiederkehr und Kontinuität. In den Fällen des Sat-
zes 1 Nr. 3 gilt § 4 Abs. 5 Satz 2 entsprechend.

(2) Eine auswärtige Gesellschaft muss das erstma-
lige Tätigwerden nach Absatz 1 der Kammer vorher 
schriftlich oder elektronisch anzeigen; § 13 Abs. 3 gilt 
entsprechend. Auf Verlangen der Kammer hat sie das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 nach-
zuweisen; § 10 Abs. 4 Satz 2 bis 4 sowie Abs. 6 Satz 1 
gilt entsprechend.

(3) Auswärtige Gesellschaften, die ihr Tätigwerden 
nach Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 angezeigt haben, sind 
auf ein Jahr befristet in das Auswärtigenverzeichnis 
der Kammer einzutragen. § 13 Abs. 4 Satz 2, 3 Halb-
satz 1 und Satz 4 gilt entsprechend; § 13 Abs. 5 gilt 
mit der Maßgabe entsprechend, dass Änderungen, die 
sich auf die in Absatz 1 Satz 1 genannten Vorausset-
zungen auswirken, mitzuteilen und diese, soweit erfor-
derlich, in der Anzeige nachzuweisen sind. § 14 gilt für 
auswärtige Gesellschaften mit Sitz oder Niederlassung 
in einem anderen Mitgliedstaat, anderen Vertragsstaat 
oder gleichgestellten Staat entsprechend."

11. In § 16 Abs. 3 Satz 1 wird die Verweisung "§ 14 Abs. 2 
Satz 1 und Abs. 3 Satz 1" durch die Verweisung "§ 13 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1" ersetzt.

12. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte "der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der 
diesen nach dem Recht der Europäischen Union 
gleichgestellten Staaten" durch die Worte "ande-
rer Mitgliedstaaten, anderer Vertragsstaaten und 
gleichgestellter Staaten" und die Worte "Teil 1 die-
ses Gesetzes" durch die Worte "diesem Gesetz" 
ersetzt.

b) In Absatz 4 werden die Worte "Richtlinie 95/46/ EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31) und der Richtlinie 2002/58/
EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und den Schutz der Pri-
vatsphäre in der elektronischen Kommunikation 
(ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37) jeweils in der 
jeweils geltenden Fassung" durch die Worte "Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 
vom 25.3.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) und 
der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die 
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Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kom-
munikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37; 
L 241 vom 10.9.2013, S. 9; L 162 vom 23.6.2017, 
S. 56) jeweils in der jeweils geltenden Fassung" er-
setzt.

13. In § 19 Satz 1 werden die Worte "Verfahren nach Teil 1 
dieses Gesetzes" durch die Worte "Die von der Kam-
mer auf Antrag durchzuführenden Verfahren und An-
zeigen nach diesem Gesetz" ersetzt.

14. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Pflichtmitglied der Architektenkammer Thürin-
gen ist, wer in eine der Listen nach § 6 Abs. 1 ein-
getragen ist."

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung wird nach dem Wort "Ingeni-
eurkammer" das Wort "Thüringen" eingefügt.

bb) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

"2. nach § 67 Abs. 2 Nr. 2 der Thüringer Bau-
ordnung vom … [einsetzen: Datum der Thü-
ringer Bauordnung] (GVBl. S. … [einsetzen: 
Fundstelle der Thüringer Bauordnung]) in 
der jeweils geltenden Fassung in die Liste 
der bauvorlageberechtigten Ingenieure"

c) In Absatz 4 Halbsatz 1 wird der Klammerzusatz 
"(§ 13)" gestrichen.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Als freiwilliges Mitglied wird auf schriftlichen 
oder elektronischen Antrag in das Mitglieder-
verzeichnis der Architektenkammer Thüringen 
eingetragen, wer die Anforderungen nach § 6 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 erfüllt und eine für die 
Eintragung in die Listen nach Absatz 2 notwen-
dige praktische Tätigkeit aufgenommen hat."

bb) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 12" durch die 
Verweisung "§ 11" ersetzt.

cc) In Satz 3 Nr. 1 und Satz 4 wird jeweils nach dem 
Wort "Architektenkammer" das Wort "Thürin-
gen" eingefügt.

dd) In Satz 5 wird die Verweisung "§ 13 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1, 2, 4, 5 und 7 sowie Abs. 5" durch 
die Verweisung "§ 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 4, 5 
und 7 sowie Abs. 5" ersetzt.
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ee) In Satz 6 Nr. 1 und 2 wird jeweils nach dem Wort 

"Architektenkammer" das Wort "Thüringen" ein-
gefügt.

e) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "schriftlichen" 
die Worte "oder elektronischen" und nach dem 
Wort "Ingenieurkammer" das Wort "Thüringen" 
eingefügt sowie die Verweisung "§ 8 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 und 2" durch die Verweisung "§ 8 
Abs. 2 Nr. 1 und 2 Buchst. a" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 12" durch die 
Verweisung "§ 11" ersetzt.

cc) In Satz 3 Nr. 1 und Satz 4 wird jeweils nach dem 
Wort "Ingenieurkammer" das Wort "Thüringen" 
eingefügt.

dd) In Satz 5 wird die Verweisung "§ 13 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1, 2, 4, 5 und 7 sowie Abs. 5" durch 
die Verweisung "§ 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 4, 5 
und 7 sowie Abs. 5" ersetzt.

f) Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung werden nach dem Wort "schrift-
lichen" die Worte "oder elektronischen" einge-
fügt und die Verweisung "§ 4 Abs. 1 Nr. 1, 2" 
durch die Verweisung "§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1" 
ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird das Wort "hat" gestrichen.

g) In Absatz 9 Satz 1 wird die Verweisung "§ 11 
Abs. 1, 5 und 6" durch die Verweisung "§ 10 
Abs. 1, 4 Satz 2 bis 4 sowie Abs. 6 und 7" ersetzt.

15. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 wird der Klammerzusatz 
"(§ 32)" gestrichen.

b) In Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 wird der Klammerzusatz 
"(§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3)" 
gestrichen.

c) Nach Absatz 3 wird folgender neue Absatz 4 ein-
gefügt:

"(4) Die Kammer kann über die Regelungen in Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 7 hinaus durch Satzung die Füh-
rung weiterer Listen und Verzeichnisse für bestimm-
te Sachgebiete des Architektur- beziehungsweise 
Ingenieurwesens regeln, in die antragstellende 
Personen eingetragen werden, wenn sie auf das 
Sachgebiet bezogene besondere Kenntnisse und 
Erfahrungen erworben haben. Über den Antrag auf 
Eintragung entscheidet der Vorstand. In die Listen 
und Verzeichnisse sind insbesondere die in § 31 
Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 genannten personenbezo-
genen Daten einzutragen; § 31 Abs. 1 Satz 1 und 
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Abs. 6 bis 8 gilt entsprechend. In der Satzung sind 
insbesondere zu bestimmen:
1. der Zweck für die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten,
2. der zur Antragstellung berechtigte Personen-

kreis,
3. welche Nachweise der auf das Sachgebiet der 

Liste oder des Verzeichnisses bezogenen be-
sonderen Kenntnisse und Erfahrungen zu er-
bringen sind,

4. das Verfahren der Eintragung, insbesondere ob 
und gegebenenfalls durch welche Person oder 
durch welches Gremium der Kammer in wel-
cher Besetzung die Entscheidungen des Vor-
stands vorbereitet, insbesondere die vorgeleg-
ten Nachweise geprüft werden sollen,

5. welcher zeitlichen Befristung die Eintragungen 
unterliegen und welche Nachweise der auf das 
Sachgebiet der Liste oder des Verzeichnisses 
bezogenen besonderen Kenntnisse und Erfah-
rungen für jede Verlängerung einer Eintragung 
zu erbringen sind und

6.  Gründe der Löschung der Eintragung in der Lis-
te oder dem Verzeichnis."

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

16. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Kammermit-
gliedern" die Worte "durch Briefwahl" eingefügt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Wahl kann auch als elektronische Wahl 
durchgeführt werden."

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

"Die Sitzungen der Vertreterversammlung finden 
als Präsenzsitzung statt."

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte "anwesend 
ist" durch die Worte "anwesend sind" ersetzt.

17. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird nach dem Wort "Architektenkam-
mer" das Wort "Thüringen" eingefügt.

bb) In Satz 3 wird nach dem Wort "Ingenieurkam-
mer" das Wort "Thüringen" eingefügt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender neue Absatz 4 ein-
gefügt:

"(4) Der Vorstand kann abweichend von den Be-
stimmungen dieses Gesetzes und anderslauten-
den satzungsrechtlichen Bestimmungen und Ge-
schäftsordnungen der Kammer beschließen, dass 
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in besonderen Ausnahmefällen Sitzungen der Ver-
treterversammlung und der Ausschüsse ohne per-
sönliche Anwesenheit ihrer Mitglieder am Versamm-
lungsort durchgeführt und Mitgliederrechte im Wege 
der elektronischen Kommunikation, insbesondere in 
Form von Videokonferenzen, ausgeübt werden kön-
nen. Besondere Ausnahmefälle nach Satz 1 sind 
insbesondere Katastrophenfälle im Sinne des § 34 
Satz 1 in Verbindung mit § 25 des Thüringer Brand- 
und Katastrophenschutzgesetzes in der Fassung 
vom 5. Februar 2008 (GVBl. S. 22) in der jeweils 
geltenden Fassung, Pandemien oder Epidemien. 
Die Kammer hat die Nichtöffentlichkeit, die sichere 
Authentifizierung und die Möglichkeit zur ordnungs-
gemäßen Stimmabgabe für alle geladenen Mitglie-
der sicherzustellen. Für die Beschlussfassung gel-
ten im Übrigen die gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere über die erforderlichen Mehrheiten 
in Sitzungen. In der Einladung zur Sitzung ist der 
Beschluss nach Satz 1 bekannt zu geben. Die Sät-
ze 1 bis 5 gelten für die Sitzungen des Vorstands 
mit der Maßgabe entsprechend, dass der Beschluss 
nach Satz 1 durch den Präsidenten der Kammer zu 
fassen ist. Weitere Einzelheiten kann die Kammer 
durch die Hauptsatzung regeln."

c) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die Absät-
ze 5 bis 7.

18. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Der Eintragungsausschuss entscheidet über 
1. die Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 Satz 2, 
2. die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

Buchst. a, 
3. die Untersagung nach § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 5 

Satz 2 und § 15 Abs. 1 Satz 3 und
4.  die Eintragung in sowie die Löschung aus den 

Listen und Verzeichnissen der Kammer, ein-
schließlich der Auferlegung von Ausgleichs-
maßnahmen nach den §§ 5, 7 und 8 Abs. 4 und 
der Bewertung des Berufspraktikums nach § 6 
Abs. 4 Satz 3, soweit in diesem Gesetz nichts 
anderes bestimmt ist.

Er ist zuständig für
1. die Durchführung und Bewertung der Prüfung 

nach § 6 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3, 
2. das Verfahren nach § 10 Abs. 9, 
3. die Entgegennahme von Anzeigen nach § 13 

Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1, § 15 Abs. 2 
Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 13 
Abs. 5 Satz 1 und 

4. die Erteilung der im Zusammenhang mit seinen 
Aufgaben stehenden Bescheinigungen, insbe-
sondere der erfolgreichen Absolvierung eines 
Berufspraktikums, sowie Auskünfte."

b) Absatz 6 Satz 4 erhält folgende Fassung:

"§ 24 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 5 gilt entsprechend."
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19. § 29 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Natürliche Personen und Gesellschaften nach § 31 
Abs. 1 sind in den sie betreffenden Angelegenheiten 
verpflichtet, der Kammer auf Verlangen die zur Erfül-
lung ihrer gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufga-
ben erforderlichen Auskünfte zu erteilen."

20. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Komma und das Wort 
"Auskunftsrecht" angefügt.

b) In Absatz 1 Satz 2 werden der Klammerzusatz 
"(§§ 9 und 10)" und der Klammerzusatz "(§ 15)" 
gestrichen.

c) Absatz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

"1. Familienname, Vor- und Geburtsnamen, akade-
mische Grade, Titel und Berufsbezeichnungen,"

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Bei Eintragungen von Personen in eine der in 
§ 21 Abs. 1 bis 3 und 8 genannten Listen und Ver-
zeichnisse sind die Angaben nach Absatz 2 Nr. 1, 4 
und 6 aufzunehmen."

e) Nach Absatz 3 wird folgender neue Absatz 4 ein-
gefügt:

"(4) Das Auswärtigenverzeichnis enthält über aus-
wärtige Dienstleister Angaben nach Absatz 2 Nr. 1 
und 4, die Anschrift der beruflichen Niederlassung 
und des Ortes der überwiegenden beruflichen Tä-
tigkeit sowie darüber hinaus folgende Angaben:
1. den Staat, in dem auswärtige Dienstleister ihre 

Berufsqualifikation erworben haben,
2. die Berufsbezeichnung des Niederlassungs-

staats oder die geschützte deutsche Berufsbe-
zeichnung 'Architekt' oder beide Berufsbezeich-
nungen in den Fällen des § 13 Abs. 6,

3. die Berufsbezeichnung des Niederlassungs-
staats oder die nach § 3 Abs. 1, 4 oder 5 ge-
schützte deutsche Berufsbezeichnung oder bei-
de Berufsbezeichnungen in den Fällen des § 13 
Abs. 7 und

4. gegebenenfalls Name, Anschrift und Versiche-
rungsnummer einer Berufshaftpflichtversiche-
rung mit den vereinbarten Versicherungssum-
men.

Eintragungen  sowie  deren Änderungen  und  Lö-
schungen erfolgen unter Angabe der zuständigen 
Stelle und des jeweiligen Datums. Angaben nach 
Satz 1 hat die Kammer mit Ablauf eines Jahres nach 
der vorübergehenden Eintragung nach § 13 Abs. 4 
Satz 1 oder ihrer Verlängerung nach § 13 Abs. 5 
Satz 2 zu löschen."

f) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und in der Ein-
leitung wird die Verweisung "§§ 9, 10 und 15 Abs. 3" 
durch die Verweisung "§§ 9 und 15 Abs. 3" ersetzt.
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g) Folgender neue Absatz 6 wird eingefügt:

"(6) Jeder hat bei Darlegung eines berechtigten In-
teresses das Recht, von der Kammer Auskunft über 
Eintragungen nach den Absätzen 3 bis 5 zu ver-
langen. Die Kammer darf die Eintragungen nach 
Satz 1 zur Wahrung der berechtigten Interessen 
Dritter an diese übermitteln, sofern kein überwie-
gendes schutzwürdiges Interesse der Betroffenen 
am Unterbleiben der Auskunft besteht und soweit 
die Betroffenen nicht widersprechen; die Betroffe-
nen sind rechtzeitig über die beabsichtigte Über-
mittlung, die Art der zu übermittelnden Daten und 
den Verwendungszweck in geeigneter Weise zu 
unterrichten und auf die Widerspruchsmöglichkeit 
hinzuweisen. Die Kammer darf die Eintragungen 
nach Satz 1 auch veröffentlichen oder an Dritte zum 
Zweck der Veröffentlichung übermitteln, wenn die 
Betroffenen dazu ihre Einwilligung gegeben haben."

h) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und die Wor-
te "Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 
vom 25.3.2018, S. 2)" werden durch die Worte "Ver-
ordnung (EU) 216/679" ersetzt.

i) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8 und erhält fol-
gende Fassung:

"(8) Durch Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 7 
wird das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung sowie den Schutz der personenbezogenen 
Daten (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 
Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 6 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen) eingeschränkt."

21. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Komma und die Worte 
"berufliche Zusammenarbeit" angefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort "Archi-
tekten" ein Komma und die Worte "als freie oder 
freischaffend  eingetragene  Innenarchitekten, 
als freie oder freischaffend eingetragene Land-
schaftsarchitekten" eingefügt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

"(3) Gesellschafter einer Berufsgesellschaft, die kei-
ne Kammermitglieder sind, haben bei ihrer Tätigkeit 
für die Berufsgesellschaft die in diesem Gesetz und 
die in der Berufsordnung nach § 37 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 bestimmten Berufspflichten der kammeran-
gehörigen Gesellschafter dieser Berufsgesellschaft 
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und der Berufsgesellschaft zu wahren; sie sind ins-
besondere verpflichtet, deren Unabhängigkeit nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 4 zu beachten. Kammerangehörige 
Gesellschafter einer Berufsgesellschaft dürfen ih-
rem Beruf nicht mit anderen Personen nachgehen, 
wenn diese Personen in schwerwiegender Weise 
oder wiederholt gegen Pflichten, die in diesem Ge-
setz oder in der Berufsordnung bestimmt sind, ver-
stoßen. Im Gesellschaftsvertrag ist der Ausschluss 
von Gesellschaftern vorzusehen, die in schwerwie-
gender Weise oder wiederholt gegen Pflichten, die 
in diesem Gesetz oder in der Berufsordnung be-
stimmt sind, verstoßen.

(4) Die Absätze 1 und 2 mit Ausnahme von Absatz 2 
Nr. 10 gelten entsprechend für Gesellschaften nach 
§ 9, die eine Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1 
oder 5 führen. Berufsgesellschaften nach Satz 1 
haben durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass berufsrechtliche Verstöße  frühzeitig er-
kannt und abgestellt werden. Wenn der Berufs-
gesellschaft auch Personen angehören, die keine 
Kammermitglieder sind, ist durch geeignete gesell-
schaftsvertragliche Vereinbarungen sicherzustellen, 
dass die Berufsgesellschaft für die Erfüllung der 
Berufspflichten sorgen kann. Die persönliche be-
rufsrechtliche Verantwortlichkeit der Gesellschaf-
ter, Organmitglieder und sonstigen Mitarbeiter der 
Berufsgesellschaft bleibt unberührt."

d) Folgende Absätze 5 bis 7 werden angefügt:

"(5) Für auswärtige Dienstleister und auswärtige 
Gesellschaften, die in das Auswärtigenverzeich-
nis eingetragen sind und eine Berufsbezeichnung 
nach § 3 Abs. 1 oder 5 führen, gelten entsprechend:
1. Absatz 1 Satz 1,
2. Absatz 2 Nr. 1, jedoch beschränkt auf die Ver-

pflichtung, bei der Berufsausübung darauf zu 
achten, dass die natürlichen Lebensgrundla-
gen nicht gefährdet werden,

3. Absatz 2 Nr. 7 und
4. Absatz 2 Nr. 11, jedoch beschränkt auf die Ver-

pflichtung zur Erteilung von Auskünften, die die 
Kammer zur Erfüllung der Aufsicht und zur Be-
arbeitung von Beschwerdeangelegenheiten be-
nötigt.

(6) Die Ahndung der Verletzung von Berufspflich-
ten richtet sich nach den §§ 34 bis 36.

(7) Das Nähere regelt die Berufsordnung nach § 37 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2."

22. Die §§ 33 bis 35 erhalten folgende Fassung:

"§ 33 
Berufshaftpflichtversicherung,  

Partnerschaftsgesellschaft, Haftungsbeschränkung

(1) Selbstständige Kammermitglieder müssen zur De-
ckung der sich aus der Wahrnehmung freiberuflicher 
Berufsaufgaben nach § 1 ergebenden Haftpflichtgefah-
ren eine Berufshaftpflichtversicherung für die Dauer ih-
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rer Eintragung ohne Unterbrechung des Versicherungs-
schutzes aufrechterhalten; der Versicherungsschutz 
muss mindestens fünf Jahre über den Zeitpunkt der 
Beendigung des Versicherungsvertrags hinausreichen. 
Die Mindestversicherungssummen je Versicherungs-
fall betragen 1,5 Millionen Euro für Personenschäden 
und 250.000 Euro für Sach- und Vermögensschäden. 
Die Jahreshöchstleistung des Versicherers für alle in-
nerhalb eines Versicherungsjahres verursachten Schä-
den muss sich mindestens auf den zweifachen Betrag 
der jeweiligen Mindestversicherungssumme belaufen.

(2) Berufsgesellschaften, mit Ausnahme solcher in der 
Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 
einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Partner-
schaftsgesellschaft nach § 1 Abs. 1 PartGG, müssen 
zur Deckung der sich aus der Wahrnehmung freibe-
ruflicher Berufsaufgaben nach § 1 ergebenden Haft-
pflichtgefahren eine Berufshaftpflichtversicherung für 
die Dauer ihrer Eintragung ohne Unterbrechung des 
Versicherungsschutzes aufrechterhalten; der Versi-
cherungsschutz muss mindestens fünf Jahre über den 
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsvertrages 
hinausreichen. Die Mindestversicherungssummen je 
Versicherungsfall betragen 1,5 Millionen Euro für Per-
sonenschäden und 250.000 Euro für Sach- und Ver-
mögensschäden. Die  Jahreshöchstleistung des Ver-
sicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres 
verursachten Schäden muss sich mindestens auf den 
dreifachen Betrag der jeweiligen Mindestversicherungs-
summe belaufen.

(3) Partnerschaftsgesellschaften haften für ihre Ver-
bindlichkeiten aus Schäden wegen fehlerhafter Berufs-
ausübung nur in Höhe des Gesellschaftsvermögens, 
wenn sie zu diesem Zweck eine Berufshaftpflichtversi-
cherung entsprechend Absatz 2 unterhalten.

(4) Die Partnerschaftsgesellschaft kann ihre Haftung 
aus dem zwischen dem Auftraggeber und ihr beste-
henden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig 
verursachten Schadens wegen fehlerhafter Berufsaus-
übung beschränken
1. durch schriftliche Vereinbarung im Einzelfall bis auf 

den einfachen Betrag der Mindestversicherungs-
summe oder

2. durch vorformulierte Vertragsbedingungen für Sach- 
und Vermögensschäden, die nicht grob fahrlässig 
im Sinne des § 309 Nr. 7 Buchst. b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs in der Fassung vom 2. Januar 2002 
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) in der jeweils 
geltenden Fassung verursacht wurden, bis auf den 
dreifachen Betrag der Mindestversicherungssum-
me, wenn insoweit Versicherungsschutz der Part-
nerschaftsgesellschaft besteht.

Für die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Be-
rufshaftung nach Absatz 3 gelten die Mindestversiche-
rungssummen nach Absatz 2 Satz 2, für die übrigen 
Partnerschaftsgesellschaften gelten die Mindestver-
sicherungssummen nach Absatz 2 Satz 2 entspre-
chend. Die Partnerschaftsgesellschaft hat der Kam-
mer die Haftungsbeschränkung zur Eintragung in das 
Gesellschaftsverzeichnis schriftlich oder elektronisch 
mitzuteilen.
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(5) Partner einer Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung nach Absatz 3, die aus-
schließlich für die Partnerschaftsgesellschaft tätig sind, 
genügen der Versicherungspflicht nach Absatz 1, wenn 
die sich aus der Berufsausübung ergebenden Haft-
pflichtgefahren  durch  die  bei  der Partnerschaftsge-
sellschaft mit beschränkter Berufshaftung bestehen-
de Versicherung gedeckt sind. Der entsprechende 
Versicherungsschutz ist der Kammer durch eine Be-
stätigung der Versicherung der Partnerschaftsgesell-
schaft nachzuweisen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, 
wenn die Partner neben der Tätigkeit für die Partner-
schaftsgesellschaft Vertragsverhältnisse im eigenen 
Namen eingehen.

(6) Das Bestehen eines Versicherungsschutzes kann 
auch durch die Bescheinigung eines in einem anderen 
Mitgliedstaat, anderen Vertragsstaat oder gleichgestell-
ten Staat niedergelassenen Kreditinstituts oder Versi-
cherungsunternehmens nachgewiesen werden, wenn 
aus ihr hervorgeht, dass die Versicherung hinsichtlich 
der Zweckbestimmung, des versicherten Risikos und 
der vereinbarten Deckung im Wesentlichen mit einer 
Versicherung nach den Absätzen 1 bis 5 gleichwertig 
ist. Besteht nur eine teilweise Gleichwertigkeit, sind die 
nicht gedeckten Risiken abzusichern.

(7) Die Kammer erteilt Dritten zur Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen auf Antrag Auskunft über 
den Namen, die Adresse und die Versicherungsnum-
mer der Berufshaftpflichtversicherung des Kammer-
mitglieds, der Berufsgesellschaft und gegebenenfalls 
des auswärtigen Dienstleisters, soweit bei dem Kam-
mermitglied, der Berufsgesellschaft und dem auswärti-
gen Dienstleister kein überwiegendes Interesse an der 
Nichtmitteilung der Auskunft besteht. Die Kammer ist 
zuständige Stelle nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes (VVG) vom 23. Novem-
ber 2007 (BGBl. I S. 2631) in der jeweils geltenden 
Fassung.

§ 34 
Rügerecht des Vorstands, Ahndung einer 

Pflichtverletzung

(1) Der Vorstand der Kammer kann die Verletzung von 
Berufspflichten  rügen, die  in diesem Gesetz oder  in 
der Berufsordnung nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 be-
stimmt sind, wenn die Schuld gering ist und ein An-
trag auf Einleitung eines Ehrenverfahrens nicht erfor-
derlich erscheint. § 35 Abs. 1 Satz 2, Abs. 9 und 11 
Satz 1 sowie § 36 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und Abs. 2 gel-
ten entsprechend. Für die Verjährung und deren Ru-
hen gilt § 35 Abs. 8 Satz 1 bis 4. Die erste Anhörung 
unterbricht die Verjährung.

(2) Der Vorstand der Kammer darf eine Rüge nicht mehr 
erteilen, wenn ein Ehrenverfahren gegen die betroffe-
ne Person eingeleitet ist. 

(3) Bevor die Rüge erteilt wird, ist die betroffene Per-
son anzuhören.
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(4) Der Bescheid, durch den das Verhalten der betrof-
fenen Person gerügt wird, ist zu begründen. Er ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und der 
betroffenen Person zuzustellen. Eine Kopie des Be-
scheids ist der Aufsichtsbehörde schriftlich oder elek-
tronisch zu übermitteln.

(5) Gegen den Bescheid nach Absatz 4 Satz 1 und 2 
kann die betroffene Person binnen eines Monats nach 
Zustellung schriftlich oder elektronisch Einspruch bei 
dem Vorstand der Kammer erheben. Der Vorstand der 
Kammer entscheidet über den Einspruch; Absatz 4 gilt 
entsprechend.

(6) Wird der Einspruch gegen den Bescheid nach Ab-
satz 4 Satz 1 und 2 zurückgewiesen, kann die betrof-
fene Person binnen eines Monats nach Zustellung 
des zurückweisenden Bescheids bei dem Ehrenaus-
schuss schriftlich oder elektronisch die Entscheidung 
des Ehrenausschusses im Ehrenverfahren beantra-
gen. Der Einleitung eines Ehrenverfahrens steht nicht 
entgegen, dass der Vorstand der Kammer der betroffe-
nen Person wegen desselben Verhaltens bereits eine 
Rüge erteilt hat. Die Rüge wird mit der Unanfechtbar-
keit einer Entscheidung des Ehrenausschusses, die 
wegen desselben Verhaltens der betroffenen Person 
ergeht, unwirksam.

(7) Für Berufsgesellschaften finden die Absätze 1 bis 6 
entsprechende Anwendung, wenn in den Fällen des 
§ 35 Abs. 2 Satz 1 die Bedeutung der Pflichtverletzung 
gering ist und ein Antrag auf Einleitung eines Ehrenver-
fahrens nicht erforderlich erscheint. § 35 Abs. 2 Satz 3 
und § 36 Abs. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 35 
Ehrenverfahren, Ahndung einer Pflichtverletzung

(1) Gegen natürliche Personen, die ihre Berufspflich-
ten schuldhaft verletzen, die in diesem Gesetz oder in 
der Berufsordnung nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 be-
stimmt sind, werden Maßnahmen im Ehrenverfahren 
durch den Ehrenausschuss verhängt. Ein außerhalb 
des Berufs liegendes Verhalten, das eine rechtswidri-
ge Tat oder eine mit Geldbuße bedrohte Handlung dar-
stellt, ist eine zu ahndende Pflichtverletzung, wenn es 
nach den Umständen des Einzelfalls in besonderem 
Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für 
die Ausübung der Berufstätigkeit bedeutsamen Weise 
zu beeinträchtigen. Ausgeschlossen sind Ehrenverfah-
ren gegen Personen in einem öffentlichen Dienst-, An-
stellungs- oder Amtsverhältnis und Personen, die als 
Beliehene öffentliche Aufgaben wahrnehmen, hinsicht-
lich ihrer sich hieraus ergebenden Tätigkeit.

(2) Gegen eine Berufsgesellschaft werden Maßnah-
men im Ehrenverfahren durch den Ehrenausschuss 
verhängt, wenn
1. eine Leitungsperson der Berufsgesellschaft schuld-

haft gegen Berufspflichten verstößt, die in diesem 
Gesetz oder in der Berufsordnung nach § 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 bestimmt sind, oder

2. eine Person, die nicht Leitungsperson ist, in Wahr-
nehmung der Angelegenheiten der Berufsgesell-
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schaft gegen Berufspflichten verstößt, die  in die-
sem Gesetz oder in der Berufsordnung nach § 37 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bestimmt sind, wenn die Pflicht-
verletzung durch angemessene organisatorische, 
personelle oder technische Maßnahmen hätte ver-
hindert oder wesentlich erschwert werden können.

Leitungspersonen einer Berufsgesellschaft sind
1. die Mitglieder eines vertretungsberechtigten Organs 

einer juristischen Person,
2. die vertretungsberechtigten Gesellschafter einer 

rechtsfähigen Personengesellschaft,
3. die Generalbevollmächtigten,
4. die Prokuristen und die Handlungsbevollmächtig-

ten, soweit sie eine leitende Stellung innehaben, 
sowie

5. nicht in den Nummern 1 bis 4 genannte Personen, 
die für die Leitung der Berufsgesellschaft verant-
wortlich handeln, wozu auch die Überwachung der 
Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung gehört.

Maßnahmen im Ehrenverfahren gegen eine natürliche 
Person und gegen eine Berufsgesellschaft, der diese 
angehört, können nebeneinander verhängt werden.

(3) Einen Antrag auf Einleitung eines Ehrenverfahrens 
können stellen
1. die in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 genann-

ten natürlichen Personen und Berufsgesellschaften 
gegen sich selbst,

2. der Vorstand der Kammer.
Wegen eines Verhaltens, das der Vorstand der Kam-
mer gerügt hat, kann ein Antrag nach Satz 1 Nr. 1 nicht 
gestellt werden.

(4) Maßnahmen in einem Ehrenverfahren gegen eine 
natürliche Person sind
1. bei Kammermitgliedern die Verwarnung,
2. bei Kammermitgliedern der Verweis,
3. bei Kammermitgliedern die Geldbuße mit einer 

Höhe von bis zu dreißigtausend Euro,
4. bei Kammermitgliedern die Aberkennung der Mit-

gliedschaft in Organen und Ausschüssen der Kam-
mer,

5. bei Kammermitgliedern die Aberkennung der mit 
der Kammerangehörigkeit  verbundenen Wahlbe-
rechtigung und der Wählbarkeit zu den Organen 
und Ausschüssen der Kammer,

6.  bei Pflichtmitgliedern einer Kammer die Löschung 
der Eintragung in den in § 21 Abs. 2 und 3 genann-
ten Listen,

7.  bei  freiwilligen Mitgliedern einer Kammer die Lö-
schung der Eintragung im Mitgliederverzeichnis,

8. bei auswärtigen Dienstleistern
a)  die Geldbuße mit einer Höhe von bis zu drei-

ßigtausend Euro,
b) die Untersagung, in Thüringen die geschützte 

deutsche Berufsbezeichnung  'Architekt'  nach 
§ 13 Abs. 6 Satz 4 zu führen,

c)  die Löschung einer nach § 13 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 
bis 3 im Auswärtigenverzeichnis eingetragenen 
geschützten deutschen Berufsbezeichnung.

Auf eine Maßnahme nach Satz 1 Nr. 4 bis 8 darf nur 
erkannt werden, wenn Berufspflichten in erheblichem 
Maße verletzt wurden. Die Voraussetzung nach Satz 2 
ist insbesondere dann erfüllt, wenn auswärtige Dienst-



42

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/9640
leister entgegen § 13 Abs. 6 Satz 4 und Abs. 7 beharr-
lich eine unrichtige Berufsbezeichnung führen. Bei 
Kammermitgliedern können die in Satz 1 Nr. 2 bis 5 auf-
geführten Maßnahmen nebeneinander verhängt wer-
den. Eine Maßnahme nach Satz 1 Nr. 5 schließt die 
Folgen einer Maßnahme nach Satz 1 Nr. 4 in sich ein. 
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 bis 7 und 8 Buchst. b 
und c bestimmt der Ehrenausschuss zugleich einen 
Zeitraum von mindestens einem und höchstens  fünf 
Jahren, innerhalb dessen die Folgen seiner Entschei-
dung fortbestehen. Geldbußen fließen dem Haushalt 
der Kammer zu.

(5) Maßnahmen in einem Ehrenverfahren gegen eine 
Berufsgesellschaft sind
1. bei Gesellschaften nach § 9 Abs. 1 und 6 die Ver-

warnung,
2. bei Gesellschaften nach § 9 Abs. 1 und 6 der Ver-

weis,
3. bei Gesellschaften nach § 9 Abs. 1 und 6 die Geld-

buße in Höhe von bis zu sechzigtausend Euro,
4.  bei Gesellschaften nach § 9 Abs. 1 die Löschung 

der Eintragung im Gesellschaftsverzeichnis,
5. bei Gesellschaften nach § 9 Abs. 6 die Untersa-

gung, in Thüringen eine nach § 3 Abs. 1 oder 5 ge-
schützte Berufsbezeichnung zu führen,

6. bei auswärtigen Gesellschaften
a)  die Geldbuße in Höhe von bis zu sechzigtau-

send Euro,
b) die Untersagung, in Thüringen eine Berufsbe-

zeichnung nach § 3 Abs. 1 oder 5 zu führen, 
verbunden mit der Löschung der Eintragung im 
Auswärtigenverzeichnis.

Auf eine Maßnahme nach Satz 1 Nr. 4 bis 6 darf nur 
erkannt werden, wenn Berufspflichten in erheblichem 
Maße verletzt wurden. Die Voraussetzung nach Satz 2 
ist insbesondere dann erfüllt, wenn auswärtige Gesell-
schaften entgegen § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 be-
harrlich eine unrichtige Berufsbezeichnung führen. Die 
in Satz 1 Nr. 2 und 3 aufgeführten Maßnahmen kön-
nen nebeneinander verhängt werden. In den Fällen 
des Satzes 1 Nr. 4, 5 und 6 Buchst. b bestimmt der 
Ehrenausschuss zugleich einen Zeitraum von mindes-
tens einem und höchstens fünf Jahren, innerhalb des-
sen die Folgen seiner Entscheidung fortbestehen. Ab-
satz 4 Satz 7 gilt entsprechend.

(6) Bei der Festlegung der Art und der Höhe der Maß-
nahme hat der Ehrenausschuss alle relevanten Um-
stände zu berücksichtigen. Dazu gehören insbesondere 
die Art, die Schwere und die Dauer der Pflichtverlet-
zung, die Verantwortung der betroffenen Person oder 
Berufsgesellschaft für die Pflichtverletzung, die Höhe 
etwaiger durch die Pflichtverletzung erzielter Mehrer-
löse oder verhinderter Verluste und die Finanzkraft der 
betroffenen Person oder Berufsgesellschaft. Zu Guns-
ten der betroffenen Person oder Berufsgesellschaft ist 
zudem zu berücksichtigen, wenn sie an der Aufklärung 
der Pflichtverletzung mitgewirkt hat.

(7) Bevor Maßnahmen verhängt werden, ist die betrof-
fene Person oder Berufsgesellschaft anzuhören. Der 
Bescheid, durch den Maßnahmen verhängt werden, 
ist zu begründen. Er ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen und der betroffenen Person oder 
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Berufsgesellschaft zuzustellen. Eine Kopie des Be-
scheids ist der Aufsichtsbehörde schriftlich oder elek-
tronisch zu übermitteln.

(8) Die Verfolgung einer Pflichtverletzung verjährt nach 
fünf Jahren. Die Verjährung beginnt, sobald die Tat 
beendet ist. Für das Ruhen der Verjährung gilt § 78b 
Abs. 1 bis 3 StGB entsprechend. Die Verjährung ruht 
zudem für die Dauer
1. eines wegen desselben Verhaltens eingeleiteten 

Straf- oder Bußgeldverfahrens oder
2. einer Aussetzung des Verfahrens nach § 36 Abs. 2.
Für die Unterbrechung der Verjährung gilt § 78c Abs. 1 
bis 4 StGB entsprechend.

(9) Von einer Ahndung durch den Ehrenausschuss ist 
abzusehen, wenn
1.  durch ein Gericht oder eine Behörde wegen des-

selben Verhaltens bereits eine Strafe, eine Geld-
buße nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten (OWiG) in der Fassung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fassung 
oder eine berufsaufsichtliche Maßnahme verhängt 
worden ist oder

2. das Verhalten nach § 153a Abs. 1 Satz 5, auch in 
Verbindung mit Abs. 2 Satz 2 StPO nicht mehr als 
Vergehen verfolgt werden kann.

Satz 1 gilt nicht, wenn eine Maßnahme durch den Eh-
renausschuss zusätzlich erforderlich ist, um die betrof-
fene Person oder Berufsgesellschaft zur Erfüllung ih-
rer Berufspflichten anzuhalten.

(10) Die Verwarnung und der Verweis gelten mit Ein-
tritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung des Ehren-
ausschusses als vollstreckt. Zum gleichen Zeitpunkt 
werden Maßnahmen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 4 bis 7 
und 8 Buchst. b und c sowie Absatz 5 Satz 1 Nr. 4, 5 
und 6 Buchst. b wirksam. Für die Vollstreckung der 
Geldbuße nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 und 8 Buchst. a 
sowie Absatz 5 Satz 1 Nr. 3 und 6 Buchst. a gilt § 38 
Abs. 5 entsprechend.

(11) Alle personenbezogenen Daten zu einem Ehren-
verfahren sind nach Ablauf von sieben Jahren zu lö-
schen. Sie dürfen bei weiteren Maßnahmen nach Ab-
satz 4 oder 5 nicht berücksichtigt werden, wenn sich 
die betroffene Person innerhalb dieses Zeitraums kei-
ner weiteren Berufspflichtverletzung schuldig gemacht 
hat. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die Entschei-
dung des Ehrenausschusses unanfechtbar geworden 
ist oder nach dem zeitlichen Ablauf der Vollstreckung 
oder der erkannten Maßnahme. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten für Berufsgesellschaften entsprechend."

23. Nach § 35 wird folgender neue § 36 eingefügt:

"§ 36 
Besondere Bestimmungen zur Durchführung des  

Ehrenverfahrens

(1) Ist gegen eine natürliche Person oder Berufsge-
sellschaft,  die  einer Verletzung  ihrer Berufspflichten 
beschuldigt wird, wegen desselben Verhaltens die öf-
fentliche Klage im Strafverfahren erhoben oder ein 
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Bußgeldbescheid erlassen, kann gegen sie ein Eh-
renverfahren zwar eingeleitet, muss aber bis zur Be-
endigung des Straf- oder Bußgeldverfahrens ausge-
setzt werden. Ein bereits eingeleitetes Ehrenverfahren 
muss ausgesetzt werden, wenn während seines Laufs 
die öffentliche Klage im Strafverfahren erhoben oder 
ein Bußgeldbescheid erlassen wird. In den Fällen ei-
nes Freispruchs im gerichtlichen Verfahren wegen ei-
ner Straftat oder Ordnungswidrigkeit kann wegen der 
Tatsachen, die Gegenstand der gerichtlichen Entschei-
dung waren, ein Ehrenverfahren nur dann eingeleitet 
oder fortgesetzt werden, wenn diese Tatsachen, ohne 
den Tatbestand einer Straf- oder Bußgeldbestimmung 
zu erfüllen, eine Verletzung der Berufspflichten enthal-
ten. Für die Entscheidung im Ehrenverfahren sind die 
tatsächlichen Feststellungen des Urteils im Straf- oder 
Bußgeldverfahren bindend, auf denen die Entschei-
dung des Gerichts beruht.

(2) Das Ehrenverfahren kann ausgesetzt werden, wenn 
in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren 
über eine Frage zu entscheiden ist, deren Beurteilung 
für die Entscheidung im Ehrenverfahren von wesentli-
cher Bedeutung ist.

(3) Das Ehrenverfahren gegen eine Leitungsperson 
und das Ehrenverfahren gegen eine Berufsgesellschaft 
können miteinander verbunden werden. Von Maßnah-
men im Ehrenverfahren gegen eine Berufsgesellschaft 
kann abgesehen werden, wenn sie unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der 
Art der Pflichtverletzung, deren Häufigkeit und Gleich-
förmigkeit und des Schwerpunkts der Vorwerfbarkeit, 
neben der Verhängung einer Maßnahme im Ehren-
verfahren gegen die Leitungsperson nicht erforder-
lich erscheinen. Im Übrigen gelten für das Ehrenver-
fahren gegen Berufsgesellschaften die §§ 113b, 118d 
und 118f der Bundesrechtsanwaltsordnung vom 1. Au-
gust 1959 (BGBl. I S. 565) in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend."

24. Der bisherige § 36 wird § 37 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 13 wird das Wort "berufspraktische" 
durch das Wort "praktische" und das Wort "be-
rufspraktischen" durch das Wort "praktischen" 
ersetzt.

bb) In Nummer 14 wird nach dem Wort "Ausgleichs-
maßnahmen" der Klammerzusatz "(Ordnung 
über Ausgleichsmaßnahmen)" eingefügt.

b) In Absatz 4 Nr. 3 werden die Worte "durch einen 
oder mehrere Wirtschaftsprüfer oder vereidigte 
Buchprüfer" gestrichen.

c) Nach Absatz 5 wird folgender neue Absatz 6 ein-
gefügt:

"(6) Die Ordnung über Ausgleichsmaßnahmen re-
gelt insbesondere
1. die Festlegung von allgemeinen Verfahrensre-

gelungen, insbesondere
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a) Anforderungen an die Antragstellung,
b) Fristen und Anforderungen an die Ladung,
c)  die Möglichkeit  eines Nachteilsausgleichs 

für Menschen mit Behinderungen,
d)  Dokumentationspflichten  und Aufbewah-

rungsfristen sowie
e) Folgen von Versäumnis, Rücktritt und Täu-

schungshandlungen,
2. zu Anpassungslehrgängen

a)  Anforderungen an die Berufsqualifikation ei-
ner berufsangehörigen Person, unter deren 
Verantwortung (Lehrgangsleitung) der An-
passungslehrgang zu absolvieren ist,

b) die Festlegung der Rechtsstellung der Teil-
nehmer am Anpassungslehrgang,

c)  die Festlegung von Rechten und Pflichten 
sowohl der Lehrgangsleitung als auch der 
Teilnehmer am Anpassungslehrgang, sofern 
sich diese nicht unmittelbar aus der Rechts-
stellung nach Buchstabe b ergeben,

d) die Festlegung von Kriterien für die Erbrin-
gung von Nachweisen während des Anpas-
sungslehrgangs einschließlich einer in die-
sem Rahmen erforderlichen theoretischen 
Zusatzausbildung,

e) Bestimmungen zum Umgang mit Fehlzeiten 
und diesbezügliche Mitteilungspflichten,

f) Bestimmungen zum Verfahren der abschlie-
ßenden Feststellung der erfolgreichen Ab-
solvierung des Anpassungslehrgangs und 
die Festlegung von Bewertungskriterien so-
wie

g)  Wiederholungsmöglichkeiten und
3. zu Eignungsprüfungen

a) die Art der Prüfung (schriftlich, mündlich) 
und deren Umfang,

b) das Verzeichnis der Sachgebiete,
c)  Wiederholungsmöglichkeiten,
d) die Einbeziehung von externen Fachkundi-

gen und
e) die Festlegung von Bewertungskriterien."

d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

e) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und in Satz 1 
wird die Verweisung "Absatz 6 Satz 1" durch die 
Verweisung "Absatz 7 Satz 1" ersetzt.

f) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9 und wie folgt 
geändert:

aa) In Satz 1 werden die Verweisung "Absatz 7 
Satz 4" durch die Verweisung "Absatz 8 Satz 4" 
und die Verweisung "Absatzes 6 Satz 1" durch 
die Verweisung "Absatzes 7 Satz 1" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung "Absatz 6 Satz 1" 
durch die Verweisung "Absatz 7 Satz 1" ersetzt.

cc) In Satz 3 wird die Verweisung "Absätzen 6 
und 7" durch die Verweisung "Absätzen 7 und 8" 
ersetzt.
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g) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10 und in Satz 1 

wird die Verweisung "Absatz 8 Satz 1" durch die 
Verweisung "Absatz 9 Satz 1" ersetzt.

h) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 11.

i) Der bisherige Absatz 11 wird Absatz 12 und erhält 
folgende Fassung:

"(12) Die Kammer hat nach dem Inkrafttreten ei-
ner Satzung nach Absatz 7 Satz 1 ihre Über-
einstimmung mit den Vorgaben der Richtlinie 
(EU) 2018/958 zu überwachen und bei einer Än-
derung der tatsächlichen Umstände oder rechtli-
chen Rahmenbedingungen zu prüfen, ob die Sat-
zung anzupassen ist. Das Erfüllen der in Satz 1 
geregelten Verpflichtung ist durch die Aufsichtsbe-
hörde im Rahmen der Rechtsaufsicht zu überprü-
fen; hierzu hat die Kammer der Aufsichtsbehörde 
für jedes Kalenderjahr einen Prüfbericht bis spätes-
tens zum 31. März des Folgejahres schriftlich oder 
elektronisch zu übermitteln. Den jeweiligen Prüf-
berichten nach Satz 2 Halbsatz 2 sind als Anlage 
alle bei der Kammer eingegangenen Stellungnah-
men beizufügen, bei denen eine Relevanz für die 
Prüfung der Verhältnismäßigkeit nach der Richtli-
nie (EU) 2018/958 nicht ausgeschlossen werden 
kann. Die Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die 
Gründe, nach denen die Satzung als gerechtfertigt, 
notwendig und verhältnismäßig beurteilt wurde und 
die der Europäischen Kommission nach Artikel 59 
Abs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG mitzuteilen sind, 
in die in Artikel 59 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/
EG genannte Datenbank für reglementierte Beru-
fe eingegeben werden. Darüber hinaus nimmt die 
Aufsichtsbehörde die zu den Eintragungen vorge-
brachten Stellungnahmen anderer Mitgliedstaaten, 
Vertragsstaaten und gleichgestellter Staaten sowie 
interessierter Kreise entgegen."

j) Der bisherige Absatz 12 wird Absatz 13 und die Ver-
weisung "Absätze 6 bis 11" wird durch die Verwei-
sung "Absätze 7 bis 12" ersetzt.

25. Der bisherige § 37 wird § 38 und die Absätze 1 und 2 
erhalten folgende Fassung:

"(1) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
der Kammer finden die Bestimmungen des Teils VI der 
Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) in der 
Fassung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 282) in der 
jeweils geltenden Fassung Anwendung; ausgenommen 
hiervon sind die §§ 108 und 109 Abs. 3 Satz 1 und 2 
Halbsatz 2 ThürLHO. Die Kammer hat für jedes Haus-
haltsjahr einen Haushaltsplan aufzustellen, der durch 
die Haushaltssatzung festgestellt wird, und eine Haus-
haltsrechnung zu erstellen. Für die Aufstellung und Aus-
führung des Haushaltsplans gelten die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die Haushaltsrech-
nung muss den Prüfvermerk eines Wirtschaftsprüfers 
aufweisen, mit dem bestätigt wird, dass die Rechnung 
den rechtlichen Vorgaben entspricht. Der Prüfvermerk 
soll sich auch auf die Buchführung und die Haushalts- 
und Wirtschaftsführung der Kammer erstrecken. Die 
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geprüfte Haushaltsrechnung ist der Aufsichtsbehörde 
vor der Entlastung nach § 24 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 vor-
zulegen. Über die Erledigung der Prüfungsbemerkun-
gen  ist der Aufsichtsbehörde schriftlich oder elektro-
nisch zu berichten.

(2) Die Kammer ist berechtigt, abweichend von den Be-
stimmungen der Thüringer Landeshaushaltsordnung 
einen Wirtschaftsplan aufzustellen, die Bücher nach 
den Regeln der kaufmännischen Buchführung zu füh-
ren und einen Jahresabschluss sowie einen Lagebe-
richt nach handelsrechtlichen Grundsätzen zu erstellen; 
die Entscheidung darüber trifft der Vorstand der Kam-
mer. Der Wirtschaftsplan der Kammer, die Festsetzung 
der Beiträge und die Entlastung des Vorstands durch 
die Vertreterversammlung bedürfen nicht der Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde. Im Übrigen gelten Ab-
satz 1 Satz 2 bis 7 sowie § 4 Satz 1, § 7 Abs. 2 bis 5, 
die §§ 9, 24 und 109 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 und die 
Bestimmungen des Teils III der Thüringer Landeshaus-
haltsordnung entsprechend mit Ausnahme der §§ 38 
und 45 sowie der Bestimmungen der Thüringer Lan-
deshaushaltsordnung, die eine Buchung nach Einnah-
men und Ausgaben voraussetzen. Näheres regelt die 
Kammer durch die Haushalts- und Kassenordnung 
nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 4."

26. Der bisherige § 38 wird § 39 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1, 5 und 8 unbefugt die Be-

rufsbezeichnung  'Architekt',  'Innenarchitekt', 
'Landschaftsarchitekt',  'Stadtplaner'  oder  'Be-
ratender Ingenieur' führt,

2.  entgegen § 3 Abs. 2 unbefugt den Zusatz 'frei' 
oder 'freischaffend' führt,

3. entgegen § 3 Abs. 6 eine Bezeichnung, die ei-
ner Berufsbezeichnung nach Nummer 1 ähnlich 
ist, oder eine Wortverbindung mit einer Berufs-
bezeichnung nach Nummer 1 oder einer ähnli-
chen Bezeichnung verwendet,

4. einer vollziehbaren Untersagungsverfügung 
nach § 4 Abs. 1 Satz 2, gegebenenfalls in ent-
sprechender Anwendung nach Abs. 5 Satz 2 
und § 15 Abs. 1 Satz 3, sowie nach § 35 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 8 Buchst. b oder Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 
und 6 Buchst. b zuwiderhandelt,

5. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder § 15 
Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 die dort genannte An-
zeige nicht, nicht rechtzeitig, nicht richtig oder 
nicht vollständig erstattet oder

6. entgegen § 13 Abs. 5 Satz 1, gegebenenfalls in 
Verbindung mit § 15 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2, 
eine dort genannte Anzeige nicht, nicht recht-
zeitig, nicht richtig oder nicht vollständig wieder-
holt."

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist
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1. die Architektenkammer Thüringen für

a) die Tatbestände des Absatzes 1 Nr. 1 bis 4 
hinsichtlich der Berufsbezeichnungen nach 
§ 3 Abs. 1 und

b) die Tatbestände des Absatzes 1 Nr. 5 und 6 
für die vorübergehende und gelegentliche 
Erbringung von Dienstleistungen durch aus-
wärtige Dienstleister nach § 1 Abs. 1 bis 4,

2. die Ingenieurkammer Thüringen für
a) die Tatbestände des Absatzes 1 Nr. 1, 3 

und 4 hinsichtlich der Berufsbezeichnun-
gen nach § 3 Abs. 4 und 5 und

b) die Tatbestände des Absatzes 1 Nr. 5 und 6 
für die vorübergehende und gelegentliche 
Erbringung von Dienstleistungen durch aus-
wärtige Dienstleister nach § 1 Abs. 5 und 6."

c) In Absatz 4 Satz 3 werden das Wort "Vorschrif-
ten" durch das Wort "Bestimmungen" und die 
Verweisung "§ 37 Abs. 5" durch die Verweisung 
"§ 38 Abs. 5" ersetzt.

27. Der bisherige § 39 wird § 40 und Satz 1 wird wie folgt 
geändert:

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

"1. über nähere Anforderungen an die zur Führung 
der Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1 und 4 
berechtigenden Studiengänge nach § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, insbe-
sondere im Hinblick auf Studieninhalte, deren 
Anteile an der erforderlichen Mindeststudien-
dauer, die zu erwerbenden Kenntnisse, Fähig-
keiten und Kompetenzen sowie Mindestanteile 
der Lehrveranstaltungen in Präsenzform,"

b) In Nummer 3 wird der Klammerzusatz "(§ 35)" durch 
die Angabe "nach den §§ 35 und 36" ersetzt.

c) In Nummer 7 wird die Angabe "oder gemeinsa-
mer Ausbildungsprüfungen nach Artikel 49a und" 
durch die Angabe "nach Artikel 49a der Richtlinie 
2005/36/EG oder gemeinsamer Ausbildungsprü-
fungen nach" ersetzt.

28. Die bisherigen §§ 40 bis 42 werden die §§ 41 bis 43 
und erhalten folgende Fassung:

"§ 41 
Statistik

Über Verfahren nach diesem Gesetz, welche die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsquali-
fikationen beinhalten, wird durch die Kammer eine Lan-
desstatistik geführt. § 16 ThürBQFG gilt entsprechend.

§ 42 
Übergangsbestimmungen

(1) Am … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes] bestehende Eintra-
gungen in eine Liste oder ein Verzeichnis der Kammer 
und ein damit gegebenenfalls verbundenes Recht zur 
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Führung der Berufsbezeichnung 'Architekt',  'Innenar-
chitekt', 'Landschaftsarchitekt', 'Stadtplaner' oder 'Bera-
tender Ingenieur' und des Zusatzes 'frei' oder 'freischaf-
fend' bestehen fort. Sie können nach Maßgabe dieses 
Gesetzes oder einer Änderung dieses Gesetzes den 
jeweils geltenden Bestimmungen entsprechend geän-
dert oder aufgehoben werden.

(2) Eine am … [einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] in das Gesell-
schaftsverzeichnis der Kammer eingetragene Gesell-
schaft hat, soweit erforderlich, spätestens bis zum Ab-
lauf des … [einsetzen: Datum des ersten Tages des 
dritten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgen-
den Kalendermonats]
1. den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung an die 

Anforderungen des § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 4 Satz 1 sowie des § 32 Abs. 3 
Satz 3 und Abs. 4 Satz 3 in der ab dem … [einset-
zen: Datum des Tages des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] geltenden Fassung und

2.  die Berufshaftpflichtversicherung an die Anforde-
rungen des § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 jeweils auch in Verbindung mit Abs. 4 Satz 2, 
in der ab dem … [einsetzen: Datum des Tages des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes] geltenden Fassung

anzupassen. Satz 1 Nr. 2 gilt für selbstständige Kam-
mermitglieder mit der Maßgabe entsprechend, dass 
die Berufshaftpflichtversicherung an die Anforderun-
gen des § 33 Abs. 1 anzupassen ist.

(3) Bis zum Ablauf des … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] 
förmlich  eingeleitete Genehmigungs-, Eintragungs-, 
Schlichtungs- und Ehrenverfahren werden unbescha-
det des Absatzes 2 nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes in der am … [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
abgeschlossen. Auf diese Verfahren sind die Bestim-
mungen dieses Gesetzes in der ab dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung insoweit anzuwenden, als sie für die betroffe-
ne Person oder Gesellschaft eine günstigere Regelung 
enthalten als die vorherigen Bestimmungen.

(4) Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes oder ei-
ner Änderung dieses Gesetzes gewählten Mitglieder 
der Organe und Ausschüsse der Kammer bleiben bis 
zum Ablauf ihrer jeweiligen Amtsperiode nach den je-
weils vor Inkrafttreten dieses Gesetzes oder der jeweili-
gen Änderung dieses Gesetzes geltenden Bestimmun-
gen dieses Gesetzes im Amt.

(5) Satzungen der Kammer sind innerhalb von zwei 
Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes oder 
einer Änderung dieses Gesetzes den jeweils ab dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes oder der jeweiligen Ände-
rung dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen dieses 
Gesetzes entsprechend zu erlassen oder anzupassen.

§ 43 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils für alle Geschlechter."
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29. Der bisherige § 43 wird § 44.

30. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

31. Die Anlage wird wie folgt geändert:

a) Der Klammerzusatz "(zu § 36 Abs. 6 Satz 2)" wird 
durch den Klammerzusatz "(zu § 37 Abs. 7 Satz 2)" 
ersetzt.

b) Nummer 2.3. wird wie folgt geändert:

aa) Folgender Satz wird vorangestellt:

"Für die Zwecke nach Nummer 2.1 Buchst. f 
sind die Auswirkungen der neuen oder geänder-
ten Satzungsvorschrift, wenn sie mit einer oder 
mehreren Anforderungen kombiniert wird, zu 
prüfen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die-
se Auswirkungen sowohl positiv als auch nega-
tiv sein können."

bb) Die Einleitung des bisherigen Satzes 1 erhält 
folgende Fassung:

"Folgende Anforderungen sind bei der Prüfung 
nach Satz 1 insbesondere zu berücksichtigen:"

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Das Berufsrecht der Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitek-
ten, Stadtplaner, Ingenieure und Beratenden Ingenieure ist in den letzten 
Jahren bundesweit zunehmend in den Fokus der Europäischen Kommis-
sion gerückt und zum Gegenstand mehrerer Vertragsverletzungsverfah-
ren geworden. In diesem Kontext wurden bereits in der Vergangenheit 
von der Europäischen Kommission angemahnte Umsetzungsdefizite hin-
sichtlich der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, 
S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 
24.10. 2014, S. 115; L 177 vom 8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15.10.2015, 
S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20) und der Richtlinie (EU) 2018/958 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen 
(ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) jeweils in der jeweils geltenden Fas-
sung auch im Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz vom 
14. Dezember 2016 (GVBl. S. 529) in der jeweils geltenden Fassung be-
seitigt. In anderen Fällen wurden Hinweise der Europäischen Kommis-
sion zumindest aus Klarstellungsgründen und ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht berücksichtigt. Die genannten Änderungsgründe sind aus-
schlaggebend auch für Anpassungen des Thüringer Architekten- und In-
genieurkammergesetzes durch dieses Änderungsgesetz.

Ungeachtet dieser rechtlichen Bedingungen in der Europäischen Uni-
on gibt aktuell auch die Gesetzgebung des Bundes Anlass für Änderun-
gen des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes. Eines 
umfangreichen Vergleichs zwischen den Berufsgruppen der Rechtsan-
wälte einerseits und denen des Thüringer Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes andererseits bedarf es nicht, um grundsätzliche be-
rufsrechtliche Fragestellungen, die der Bundesgesetzgeber mit Artikel 1 
des Gesetzes zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und 
steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung 
weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe vom 7. Juli 
2021 (BGBl. I S. 2363) einer Lösung zugeführt hat, in das Berufsrecht 
des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes zu rezipie-
ren. Hervorzuheben ist hier insbesondere die Definition der "Leitungs-
person" einschließlich der daraus resultierenden Konsequenzen im Eh-
renverfahren gegen eine Gesellschaft.

Darüber hinaus wird in § 2 Abs. 3 Satz 3 von der ab 1. Januar 2024 be-
stehenden Möglichkeit der Öffnung der Personenhandelsgesellschaf-
ten zum Zweck der gemeinsamen Ausübung freier Berufe Gebrauch 
gemacht, die durch die Änderung des § 107 Abs. 1 Satz 2 des Handels-
gesetzbuchs vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 219) in der jeweils geltenden 
Fassung durch Artikel 51 Nr. 3 des Personengesellschaftsrechtsmoder-
nisierungsgesetzes (MoPeG) vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) er-
öffnet wird. Damit steht den Berufsangehörigen zukünftig eine größere 
Auswahl zulässiger Gesellschaftsformen zur Verfügung.

Die bereits mit Blick auf die Umsetzung europarechtlicher und die Än-
derung bundesrechtlicher Vorschriften gebotene Novellierung des Thü-
ringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes gibt darüber hinaus 
die Möglichkeit, die aus dem bisherigen Gesetzesvollzug gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse zu berücksichtigen und das Berufsrecht 
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weiter zu modernisieren. Damit wird einem grundsätzlichen Anliegen 
des Landesgesetzgebers entsprochen.

Im Einzelnen handelt es sich insbesondere um folgende Neuregelungen:
1. Regelung berufsrechtlich zulässiger Gesellschaftsformen in § 2 

Abs. 3,
2. Regelung von Ausgleichsmaßnahmen für antragstellende Personen 

in § 8 Abs. 4,
3. Aufgabe der Kapitalmehrheitserfordernisse für berufsangehörige Ge-

sellschafter auf der Beteiligungsebene in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und 
in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b, Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b 
und Abs. 4 Satz 1 Nr. 2,

4. Regelung des vereinfachten Formerfordernisses der schriftlichen oder 
elektronischen Antragstellung in § 10 Abs. 4 Satz 1,

5. Einführung eines Rechtsanspruchs auf isolierte Feststellung der 
Gleichwertigkeit einer ausländischen Berufsqualifikation außerhalb ei-
nes Genehmigungs- oder Eintragungsverfahrens in § 10 Abs. 8 Satz 3,

6. Einführung eines beschleunigten Verfahrens in den Fällen des § 81a 
des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) in der Fassung vom 25. Febru-
ar 2008 (BGBl. I S. 162) in der jeweils geltenden Fassung in § 10 
Abs. 9,

7. Rechtsbegründende Wirkung und Kostenpflicht der Eintragung deut-
scher Berufsbezeichnungen in das Auswärtigenverzeichnis in § 13 
Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 2,

8. Satzungsermächtigung für die Kammern zur Einführung von Listen 
und Verzeichnissen für bestimmte Sachgebiete in § 22 Abs. 4,

9. Regelung von Ausnahmen vom Grundsatz der Präsenzsitzung in 
§ 25 Abs. 4,

10. Neuordnung der Berufspflichten im Rahmen gesellschaftsrechtlicher 
Zusammenschlüsse in § 32 Abs. 3 und 4,

11. kohärente Regelung der Versicherungspflicht unter Beibehaltung des 
Verzichts auf eine Versicherungspflicht der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts, der offenen Handelsgesellschaft und der Partnerschaftsge-
sellschaft ohne beschränkte Berufshaftung in § 33 Abs. 2,

12. Einführung des Begriffs der "Leitungsperson" im Kontext der Ahnung 
einer Berufspflichtverletzung einer Gesellschaft in § 35 Abs. 2,

13. Notwendigkeit der Prüfung der Haushaltsrechnung oder des Jahres-
abschlusses der Kammern durch eine kammerexterne Stelle, das 
heißt unabhängige Wirtschaftsprüfer, in § 38 Abs. 1 Satz 4.

Schließlich werden mehrere nicht mehr erforderliche Regelungen auf-
gehoben.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 (Neufassung des § 2)

§ 2 enthält  im Wesentlichen Begriffsbestimmungen,  um die  rechtssi-
chere Gesetzesanwendung zu erleichtern. Mit Blick auf die Regelung 
der zulässigen Gesellschaftsformen in Absatz 3 wird das Wort "Gesell-
schaftsformen" in die Überschrift eingefügt und insoweit Kongruenz mit 
dem Inhalt des § 2 hergestellt.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird der Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 2 über-
nommen. Ergänzend wird  in Satz 2 der Geltungsbereich des Begriffs 
"Kammermitglieder" festgelegt.
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Die bisherige Regelung des Begriffs "Architekt" als Oberbegriff für die 
Fachrichtungen Architektur, Innenarchitektur und Landschaftsarchitek-
tur wird gestrichen, weil sie keine klare Abgrenzung zu den Fallgrup-
pen ermöglicht,  in  denen ausschließlich  die Fachrichtung Architektur 
gemeint ist.

Zu Absatz 2

Satz 1 Nr. 1 enthält - wie bisher Absatz 3 - eine Legaldefinition des Be-
griffs "Berufsangehörige" im Sinne des Thüringer Architekten- und In-
genieurkammergesetzes, stellt aber mit Blick auf den Schutzzweck des 
Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes nur noch auf das 
Führen einer Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1, 4 oder 5 ab. Es ist in 
diesem Kontext unerheblich, ob die natürliche Person Berufsaufgaben 
nach § 1 erfüllt. Der entsprechende bisherige Passus ist daher nicht not-
wendig. Berufsangehörig kann auch eine natürliche Person sein, die sich 
nicht nur auf die originär freiberufliche Planung und Bauüberwachung 
im Sinne des § 1 beschränkt, sondern daneben oder auch ausschließ-
lich baugewerblich im Sinne des § 3 Abs. 3 tätig ist.

Satz 1 Nr. 2 enthält - wie bisher Absatz 4 - eine Legaldefinition des Be-
griffs "Berufsgesellschaften"  im Sinne des Thüringer Architekten- und 
Ingenieurkammergesetzes, stellt aber mit Blick auf den Schutzzweck 
des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes nur noch auf 
das Führen einer Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1, 4 oder 5 in der 
Firma oder im Namen ab. Es ist in diesem Kontext unerheblich, ob die 
Gesellschaft Berufsaufgaben nach § 1 ausübt. Der entsprechende bis-
herige Passus ist daher nicht notwendig. Berufsgesellschaft kann auch 
eine Gesellschaft sein, die sich nicht nur auf die originär freiberufliche 
Planung und Bauüberwachung im Sinne des § 1 beschränkt, sondern 
daneben oder auch ausschließlich ein bauausführendes gewerbliches 
Unternehmen betreibt.

Satz 1 Nr. 3, 4, 6 und 7 dient der Umsetzung des Artikels 3 der Richtlinie 
(EU) 2018/958 und des Artikels 3 der Richtlinie 2005/36/EG, die jeweils 
Begriffsbestimmungen enthalten. Die wörtliche Übernahme dieser Be-
griffsbestimmungen in die Nummern 3, 4, 6 und 7 und in Satz 2 ist Reak-
tion auf eine entsprechende Forderung der Europäischen Kommission.

Satz 1 Nr. 5 enthält eine Legaldefinition des Begriffs "Berufspraktikum". 
Die Regelung steht in Zusammenhang mit Satz 3 in Verbindung mit Ar-
tikel 3 Abs. 1 Buchst. j der Richtlinie 2005/36/EG.

Satz 1 Nr. 8 bis 14 werden zur Verbesserung der Verständlichkeit des 
Gesetzestextes weitere Begriffe legal definiert, die vor allem im Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG eine Rolle spielen, in deren 
Artikel 3, welcher Begriffsbestimmungen enthält, aber nicht aufgeführt 
sind. Andere Vertragsstaaten nach Nummer 11 sind Island, Norwegen 
und Lichtenstein. Der in Nummer 13 definierte Begriff "gleichgestellter 
Staat", für den sich als Drittstaat hinsichtlich der Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen nach dem Recht der Europäischen Union eine Gleich-
stellung mit einem Mitgliedstaat ergibt, erfasst derzeit nur die Schweiz. 
Es ist nicht auszuschließen, dass es zukünftig weitere Sonderabkom-
men mit einzelnen Staaten geben wird.

Zu Absatz 3

Nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 stehen den Berufsangehörigen unter Beach-
tung der jeweils geltenden gesellschaftsrechtlichen Vorgaben Gesell-
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schaften nach deutschem Recht einschließlich der Handelsgesellschaf-
ten, Europäische Gesellschaften und Gesellschaften in einer nach dem 
Recht eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertrags-
staats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuläs-
sigen Rechtsform offen. Damit wird die gesellschaftsrechtliche Organi-
sationsfreiheit für die gemeinschaftliche Berufsausübung gewährleistet.

In Satz 1 Nr. 3 wird für Gesellschaften nach dem Recht eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staats des Europäischen Wirtschaftsraums die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-212/97 mit Urteil vom 
9. März 1999, Sammlung der Rechtsprechung 1999, S. I-01459, in der 
Rechtssache C-208/00 mit Urteil vom 5. November 2002, Sammlung der 
Rechtsprechung 2002, S. I-09919, und in der Rechtssache C-167/01 mit 
Urteil vom 30. September 2003, Sammlung der Rechtsprechung 2003, 
S. I-10155, umgesetzt. Aufgrund der europäischen Niederlassungsfrei-
heit können Gesellschaften mit Registersitz in einem anderen Mitglied- 
oder Vertragsstaat ihren Verwaltungssitz unter Wahrung ihres ausländi-
schen Gesellschaftsstatuts in die Bundesrepublik Deutschland verlegen.

Satz 2 enthält eine bedeutsame Erweiterung gegenüber der bisher gel-
tenden Rechtslage in Bezug auf die Berufsausübung in Personenhan-
delsgesellschaften nach den §§ 105 und 107 Abs. 1 sowie § 161 des 
Handelsgesetzbuchs, namentlich die Möglichkeit der Berufsausübung in 
einer Offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft.

Es wurden bislang keine tatsächlichen oder rechtlichen fachwissen-
schaftlichen Bedenken vorgebracht, wenn der Zusammenschluss von 
freiberuflich tätigen Berufsangehörigen in Form solcher Personengesell-
schaften erfolgt, deren Zweck nicht zwingend beziehungsweise nicht auf 
den Betrieb eines Handelsgewerbes gerichtet ist, wie dies bei der Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts oder der Partnerschaftsgesellschaft der 
Fall ist. Auch die Bildung einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditge-
sellschaft auf Aktien oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
ermöglicht die Verfolgung nicht gewerblicher Zwecke. Als gleicherma-
ßen unstreitig galt, dass Angehörige der freien Berufe, sofern die von 
ihnen im Einzelfall erbrachten Dienstleistungen ihrer Natur nach allein 
freiberuflichen Charakters sind, im handelsrechtlichen Sinne bisher un-
ter  keinem  rechtlichen Gesichtspunkt Zugriff  auf  die Rechtsform der 
Personenhandelsgesellschaften nehmen konnten, weil der Unterneh-
mensgegenstand einer Offenen Handelsgesellschaft oder Kommandit-
gesellschaft nicht auf die Erbringung von freiberuflichen, berufstypischen 
Berufsaufgaben beschränkt werden kann. Ungeachtet dessen ist etwa 
Architekten die Berufsausübung in einer Personenhandelsgesellschaft 
nicht generell verwehrt. Denkbar ist sie zum Beispiel im Rahmen bau-
gewerblich tätiger Unternehmen.

Ab dem 1. Januar 2024 erfolgt die Öffnung der Personenhandelsgesell-
schaften für die Ausübung freier Berufe durch die in Artikel 51 Nr. 3 Mo-
PeG beschlossene Regelung, durch die § 107 des Handelsgesetzbuchs 
entsprechend geändert wurde.

Der Begriff  "freier Beruf"  bildet  im Partnerschaftsgesellschaftsgesetz 
(PartGG) vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744) in der jeweils geltenden 
Fassung den zentralen Rechtsbegriff. Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 PartGG 
wird durch  ihn über den konkreten persönlichen Anwendungsbereich 
des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes bestimmt.
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Nach der Begründung zum Personengesellschaftsrechtsmodernisie-
rungsgesetz "kann für den Begriff des freien Berufes auf die Legaldefi-
nition in § 1 Abs. 2 PartGG zurückgegriffen werden" (Deutscher Bundes-
tag, Drucksache 19/27635, S. 224). Diese Aussage erscheint allerdings 
nicht eindeutig, denn in der rechtswissenschaftlichen Literatur wird eine 
Legaldefinition lediglich im Zusammenhang mit § 1 Abs. 2 Satz 1 PartGG 
diskutiert, im Ergebnis aber abgelehnt; vergleiche Münchener Kommen-
tar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 7, 8. Auflage 2020, § 1 PartGG, 
Randnummern 35 bis 38. Der Sache nach besteht Einigkeit darüber, 
dass die in § 1 Abs. 2 Satz 1 PartGG gewählte Formulierung sich nicht 
zu einer trennscharfen, frei von sonstigen, insbesondere gewerblichen 
Tätigkeiten abgrenzenden Begriffsbestimmung  im Sinne einer Legal-
definition eignet und dass sie hierfür vom Gesetzgeber auch nicht ge-
dacht war. Das folgt unabhängig davon, ob und inwieweit die vier zent-
ralen, in § 1 Abs. 2 Satz 1 PartGG aufgenommenen Kriterien je für sich 
die erforderliche Trennschärfe aufweisen, jedenfalls aus dem dortigen 
Tatbestandsmerkmal "im Allgemeinen". Dies lässt zweifelsfrei erkennen, 
dass der Gesetzgeber selbst keine Legaldefinition schaffen wollte, son-
dern eher eine Typusbeschreibung oder einen Programmsatz. Der in 
§ 1 Abs. 2 Satz 2 PartGG normierte Katalog freier Berufe soll aber wei-
terhin seine Bedeutung für die Bestimmung des konkreten persönlichen 
Anwendungsbereichs des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes behal-
ten. Die Zugehörigkeit der dort ausdrücklich aufgeführten Berufsbilder 
zu den freien Berufen wird demnach durch § 1 Abs. 2 Satz 1 PartGG 
nicht in Frage gestellt.

Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass der 
Bundesgesetzgeber mit dem oben genannten Hinweis auf eine "Legal-
definition in § 1 Abs. 2 PartGG" den gesamten Absatz 2 des § 1 PartGG 
in den Blick nehmen wollte, mithin auch Absatz 2 Satz 2, der neben der 
Auflistung von Katalogberufen durch die Ergänzung der Formulierung 
"ähnlicher Berufe" auch eine Generalklausel enthält.

Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 PartGG ist Ausübung eines freien Berufs im Sin-
ne des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes auch die selbstständige Be-
rufstätigkeit der Ingenieure und Architekten. Die selbstständige Berufs-
tätigkeit der Stadtplaner ist zwar in § 1 Abs. 2 Satz 2 PartGG nicht als 
Katalogberuf aufgeführt, dürfte aber bei Erfüllung der tatbestandlichen 
Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Satz 1 PartGG und mit Blick auf die 
"Verkammerung" nach § 21 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 dieser 
technisch-naturwissenschaftlich orientierten Berufsgruppe und das für 
sie bestehende Berufsrecht ohne Weiteres zumindest unter die nach Art 
einer Generalklausel erfassten "ähnlichen Berufe" des § 1 Abs. 2 Satz 2 
PartGG zu subsumieren sein. Dafür sprechen auch die architektenähnli-
che Tätigkeit sowie die vergleichbaren fachlichen Kenntnisse dieser Be-
rufsgruppe. Letztlich wird diese Auslegung am ehesten der Zielsetzung 
des Bundesgesetzgebers gerecht, möglichst vielen freien Berufen nicht 
nur den Zugang zur Partnerschaft, sondern auch zu den Personenhan-
delsgesellschaften zu eröffnen.

Die Öffnung der Personenhandelsgesellschaften zum Zweck der ge-
meinsamen Ausübung freier Berufe setzt allerdings nach § 107 Abs. 1 
Satz 2 des Handelsgesetzbuchs weiter voraus, dass das jeweilige Be-
rufsrecht dies für zulässig erklärt. Mit Satz 2 wird von dieser Öffnungs-
möglichkeit  für Berufsgesellschaften Gebrauch  gemacht. Damit wird 
ausschließlich  freiberufliche Berufsaufgaben wahrnehmenden  selbst-
ständigen Berufsangehörigen eine größere Auswahl an Gesellschafts-
formen zur Verfügung gestellt. Insbesondere können sie sich zukünftig 
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für die gemeinschaftliche Berufsausübung in der Rechtsform der Kapi-
talgesellschaft und Compagnie Kommanditgesellschaft entscheiden, 
da nach § 9 Abs. 2 Satz 3, gegebenenfalls in Verbindung mit § 9 Abs. 3 
Satz 2, die Beteiligung einer Berufsgesellschaft neben natürlichen Per-
sonen an einer anderen Gesellschaft auch berufsrechtlich möglich ist. 
Durch die damit eröffnete zusätzliche Perspektive kann die Haftung der 
Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft weiter beschränkt 
werden, als dies bislang in der Rechtsform der Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Berufshaftung der Fall ist. Deren Haftung lässt 
sich nur auf Verbindlichkeiten der Partnerschaftsgesellschaft aus Schä-
den wegen fehlerhafter Berufsausübung beschränken.

Die offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft entste-
hen als Rechtssubjekte erst durch Eintragung in das Handelsregister.

Zu Absatz 4

Absatz 4 entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 5 und dient dazu, 
die Voraussetzungen des Führens einer geschützten Berufsbezeichnung 
und das dazu erforderliche Verfahren in einem Gesetz zusammenzufas-
sen. Die Regelung ist im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Be-
rufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (ThürBQFG) vom 16. April 2014 
(GVBl. S. 139) in der jeweils geltenden Fassung eine berufsrechtliche 
Regelung des Landes, die unter Bezugnahme auf das Thüringer Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetz "etwas anderes" bestimmt.

Zu Nummer 2 (Änderung des § 3)

Zu Buchstabe a

Die Änderungen der Verweisungen sind Folgeänderungen zur Aufhe-
bung des bisherigen § 10; insoweit wird auf die Begründung zu den 
§§ 12 und 13 hingewiesen.

Hinsichtlich der Bezeichnung der Listen in Absatz 1 Satz 1 erfolgt auf-
grund der Aufhebung des bisherigen § 2 Abs. 1 eine sprachliche Anglei-
chung an den neu gefassten § 6 Abs. 1. Die Ergänzung der Bezeichnung 
der Architektenkammer Thüringen in Absatz 1 Satz 2 ist redaktionell und 
dient der Klarstellung.

Die bisher  in Absatz 1 Satz 2 verwendete Formulierung  "wegen kör-
perlicher Leiden" erscheint kaum noch zeitgemäß und ist zu eng ge-
fasst, da sie dem Wortlaut nach keine psychischen Erkrankungen be-
inhaltet. Sie wird daher durch die Formulierung "aus gesundheitlichen 
Gründen" ersetzt.

Zu den Buchstaben b und c

Eingriffe in die Berufsfreiheit durch das Verbot zum Beispiel für "freie" Ar-
chitekten, (auch) baugewerblich tätig zu sein, sind nach Artikel 12 Abs. 1 
Satz 2 des Grundgesetzes nur durch Gesetz oder aufgrund eines Ge-
setzes zulässig. Diesem Erfordernis wird durch die Absätze 2 und 3 ge-
nügt, denen hinreichend deutlich zu entnehmen ist, dass etwa mit der 
Stellung "freier" Architekten eine Tätigkeit im Baugewerbe nicht verein-
bar ist. Kammermitglieder sind nach § 32 Abs. 1 Satz 1 verpflichtet, ihren 
Beruf gewissenhaft auszuüben, das heißt, auch die vom Gesetz vorge-
schriebene Trennung freier und baugewerblicher Tätigkeit zu beachten. 
Darüber hinaus gilt § 32 Abs. 2 Nr. 3. Die Ahndung der Verletzung die-
ser Berufspflichten richtet sich nach den §§ 34 bis 36.
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Inkompatibilitätsregelungen können sich allerdings unter Umständen als 
Eingriff in die Freiheit der Berufswahl auswirken, denn Artikel 12 Abs. 1 
des Grundgesetzes gewährleistet grundsätzlich auch das Recht, meh-
rere Berufe zu wählen und nebeneinander auszuüben. So weit gehen 
die Wirkungen der Absätze 2 und 3 jedoch nicht. Es handelt sich dabei 
lediglich um Berufsausübungsregelungen für einen einheitlichen Beruf. 
Die Betätigungsformen sowohl der "freien" als auch der baugewerblich 
aktiven Berufsangehörigen der Fachrichtungen nach § 1 Abs. 1 bis 4 
stellen für sich genommen keine eigenständigen Berufe dar. Das ergibt 
sich schon daraus, dass baugewerblich ebenso wie freiberuflich tätige 
Berufsangehörige Berufsaufgaben nach § 1 wahrnehmen dürfen. Sie 
sind nach Absatz 3 Satz 2 nur verpflichtet, die Art ihrer Berufsausübung 
kenntlich zu machen.

Regelungen, die die Berufsausübung beschränken, sind zulässig, wenn 
sie durch hinreichende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt werden 
und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen. Diese Vorausset-
zungen sind gegeben. Die Regelungen in den Absätzen 2 und 3 haben 
den Zweck, die Unabhängigkeit der "freien" Berufsangehörigen zu ge-
währleisten und damit dem Schutz der Bauherrschaft zu dienen. Diese 
soll schon bei der Auftragserteilung erkennen können, ob die beauftrag-
te Person sie frei von Einflüssen und speziellen Interessen berät und 
betreut oder ob die beauftragte Person aufgrund eigener gewerblicher 
Ziele in ihrer Unabhängigkeit beschränkt ist. Auftraggeber müssen sich 
darauf verlassen können, dass bei Planung und Durchführung des von 
ihnen gewünschten Bauwerks ihre Interessen jedenfalls dann im Vorder-
grund stehen, wenn sie eine Person beauftragt haben, die den Zusatz 
"frei" oder "freischaffend" zu ihrer Berufsbezeichnung führt. Die Rege-
lung der Berufsausübung ist für den genannten Zweck geeignet, erfor-
derlich und den Berufsangehörigen auch zumutbar. Personen, die bau-
gewerblich tätig sein wollen, haben lediglich die "Etikettenehrlichkeit" zu 
wahren, müssen sich also im Rechtsverkehr zu der Tätigkeitsform be-
kennen, die sie tatsächlich ausüben. Wollen sie ihre bisherige Tätigkeit 
ändern, hat dies nur zur Folge, dass sie auch ihre Bezeichnung und die 
entsprechende Listeneintragung ändern müssen, vergleiche Kammer-
beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 1993, Akten-
zeichen 1 BvR 738/88, juris, Randnummern 45 bis 50.

Zu Buchstabe b

Durch Absatz 2 Satz 1 wird aus Gründen des Verbraucherschutzes der 
Zusatz  "frei"  beziehungsweise  "freischaffend"  zu den Berufsbezeich-
nungen nach Absatz 1 gesetzlich besonders geschützt, weil mit ihm im 
Rechtsverkehr ein besonderes Vertrauen erzeugt wird. Auf die Worte 
"oder einem ähnlichen Zusatz" wird zukünftig verzichtet, da sich dafür 
in der Verwaltungspraxis neben den Zusätzen "frei" oder "freischaffend" 
kein Anwendungsbereich ergeben hat.

Das in Satz 3 beschriebene Merkmal der Eigenverantwortlichkeit dient 
der Abgrenzung einer selbstständigen Tätigkeit von einer unselbststän-
digen Tätigkeit, während durch Satz 4 in Verbindung mit Absatz 3 die 
selbstständigen Beschäftigungsarten, mit "frei" oder "freischaffend" einer-
seits und "baugewerblich" andererseits, voneinander abgegrenzt werden.

Eigenverantwortlich handelt, wer seine Leistung unbeeinflusst von den 
Weisungen Dritter erbringt und sie sowohl in fachlicher als auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht selbst verantwortet. Entsprechend der Legaldefiniti-
on in Satz 3 Nr. 1 ist davon bei Personen auszugehen, die ihre berufliche 
Tätigkeit als alleinige Inhaber eines Büros unmittelbar selbstständig auf 
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eigene Rechnung und Verantwortung ausüben. Dies ist auch bei Büro-
gemeinschaften der Fall, da lediglich personelle und materielle Ressour-
cen unter Beibehaltung der rechtlichen und wirtschaftlichen Selbststän-
digkeit gemeinsam genutzt werden, um Kosten und Risiken so gering 
wie möglich zu halten. Angehörige eines freien Berufes sind auch dann 
freiberuflich tätig, wenn sie sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Ar-
beitskräfte bedienen, indem sie bestimmte Aufgaben delegieren, selbst 
aber nach wie vor aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend und eigen-
verantwortlich tätig sind.

Satz 3 Nr. 2 wird neu eingefügt und enthält eine erweiterte Legaldefini-
tion des Begriffs "eigenverantwortlich". Neben dem seit jeher praktizier-
ten Zusammenschluss von selbstständig tätigen Berufsangehörigen in 
Personengesellschaften, etwa in Form einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts, der Grundform aller rechtsfähigen Personengesellschaften, oder 
einer offenen Handelsgesellschaft, besteht seit Inkrafttreten des Part-
nerschaftsgesellschaftsgesetzes zusätzlich die Möglichkeit, den Beruf 
auch in einer Partnerschaftsgesellschaft gemeinsam mit Angehörigen 
anderer freier Berufe auszuüben. In § 1 Abs. 2 Satz 1 PartGG ist gere-
gelt, dass in einer Partnerschaftsgesellschaft die Angehörigen der freien 
Berufe ihre Tätigkeit persönlich, eigenverantwortlich und fachlich unab-
hängig erbringen. Vor diesem Hintergrund unterliegt es keinem Zwei-
fel, dass Berufsangehörige als Partner einer Partnerschaftsgesellschaft 
auch die für die Eintragung als "frei" oder "freischaffend" erforderliche 
Eigenverantwortlichkeit aufweisen. Satz 3 Nr. 2 stellt dies auch im be-
rufsrechtlichen Kontext klar.

Satz 3 Nr. 3 entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen Satz 3 
Nr. 2. Durch die Einfügung der Worte "als Gesellschafter" wird nunmehr 
ausdrücklich geregelt, dass "Eigenverantwortlichkeit" die Rechtsstellung 
als Gesellschafter erfordert. Nur dann, nicht aber bei einer bloßen Tätig-
keit als Geschäftsführer oder als sonstige angestellte Person, kann bei 
Vorliegen der weiteren Voraussetzungen davon ausgegangen werden, 
dass den Berufsangehörigen eine eigenverantwortliche, fachlich unab-
hängige und auch nicht in sonstiger Weise gebundene Erbringung ihrer 
berufstypischen Dienstleistung möglich  ist. Berufsangehörige können 
sich sowohl mit anderen Berufsangehörigen als auch mit Angehörigen 
anderer - nicht notwendigerweise freier - Berufe nach Maßgabe gesell-
schaftsrechtlicher Regelungen zusammenschließen. Ihnen werden be-
rufsrechtlich insoweit keine Einschränkungen auferlegt. Auf die Begrün-
dung zu § 9 Abs. 2 zur Aufgabe der Beschränkungen der weiteren Anteile 
(Minderheitsanteile) auf natürliche Personen, die Angehörige freier Be-
rufe im Sinne des § 1 Abs. 1 PartGG sind, wird hingewiesen.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte "oder auf dem Gebiet der Baufi-
nanzierung tätig" eingefügt, der bisher in Absatz 2 Satz 2 enthalten war.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Aufhebung des bisherigen 
§ 2 Abs. 1.
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Zu Buchstabe d

Bei den Änderungen des Absatzes 4 handelt es sich um redaktionel-
le Folgeänderungen aufgrund der Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 5 
und des bisherigen § 10.

Zu Buchstabe e

Die Änderung des Absatzes 5 ist redaktionelle Folgeänderung aufgrund 
der Aufhebung des bisherigen § 10.

Zu Buchstabe f

Die Änderungen in Absatz 7 sind Folgeänderungen zur Änderung der 
§§ 4 und 9.

Zu Buchstabe g

Zu Absatz 8

In Absatz 8 Satz 1 werden die Begriffe "Kapitalgesellschaft" und "Part-
nerschaftsgesellschaft" durch den rechtsformneutralen Begriff "Gesell-
schaft" ersetzt. Es handelt sich insoweit um Folgeänderungen zur Än-
derung des § 9. Darüber hinaus wird die Verweisung auf den bisherigen 
§ 10 gestrichen, da diese Regelung aufgehoben wird; auf die Begrün-
dung zur Aufhebung des bisherigen § 10 wird hingewiesen. Letztlich kann 
zukünftig mit Blick auf die Neuregelung des § 9 Abs. 6 zur Feststellung 
der Berechtigung zum Führen einer Berufsbezeichnung durch eine Ge-
sellschaft nicht mehr ausschließlich auf deren Eintragung in das Gesell-
schaftsverzeichnis abgestellt werden. Der entsprechende Passus wird 
daher gestrichen. Die im bisherigen Absatz 8 Satz 2 enthaltene Rege-
lung ist entbehrlich, da sich das Recht einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts zum Führen einer Berufsbezeichnung zukünftig nach § 9 beurteilt.

Zu Absatz 9

Durch den Schutz der deutschen Berufsbezeichnungen nach dem Thürin-
ger Architekten- und Ingenieurkammergesetz wird die Berechtigung zur 
Führung akademischer Grade nicht berührt, weil sich diese ausschließ-
lich aus den maßgeblichen Hochschul- und Diplomierungsgesetzen der 
Länder und dem Recht der Europäischen Union ergibt. Zu den akade-
mischen Graden gehören auch die in § 58 Abs. 1 des Thüringer Hoch-
schulgesetzes (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 149) in der jeweils 
geltenden Fassung genannten Bachelor-, Master- und Diplomgrade.

Zu Nummer 3 (Neufassung der §§ 4 bis 9)

Zu § 4

In § 4 werden die materiellen Voraussetzungen zum Führen der Berufs-
bezeichnung "Ingenieur" normiert.

Zu Absatz 1

Satz 1 enthält im Einleitungssatz die Voraussetzungen, die für alle Fäl-
le der nachfolgenden Nummern 1 und 2 gelten. Der Regelungsgehalt 
ist insoweit dem bisherigen Absatz 2 Satz 1 entlehnt.
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In Nummer 1 werden die Voraussetzungen geregelt, bei deren Erfüllung 
aufgrund in Deutschland erworbener Abschlüsse die Berufsbezeich-
nung "Ingenieur" ohne weitere Anzeige- oder Genehmigungserforder-
nisse geführt werden darf.

In Nummer 1 Buchst. a wird im Vergleich zur entsprechenden bisheri-
gen Regelung die Voraussetzung der technischen oder naturwissen-
schaftlichen Fachrichtung durch die Formulierung "technisch-naturwis-
senschaftliche Fachrichtung" ersetzt. Damit wird klargestellt, dass rein 
naturwissenschaftliche Studiengänge, wie etwa Biologie, Chemie oder 
Physik, nicht zum Führen der Berufsbezeichnung "Ingenieur" berechti-
gen. Naturwissenschaftliche Abschlüsse sind kein "Weniger" im Verhält-
nis zur Ingenieurausbildung, sondern eine andere Disziplin.

Nummer 1 Buchst. b und c und Nummer 2 entsprechen grundsätzlich 
dem bisherigen Absatz 1 Nr. 1 und 3 bis 5.

Die in der bisherigen Nummer 2 enthaltene Voraussetzung des Abschlus-
ses eines gleichwertigen Betriebsführerlehrgangs an einer deutschen 
staatlichen Bergschule wird nicht mehr in die Aufzählung in Absatz 1 
Satz 1 aufgenommen. Die Ingenieurkammer Thüringen hat erklärt, dass 
es in Thüringen keine Bergschule als Bildungseinrichtung für technische 
Grubenbeamte gibt. Soweit dies in anderen Ländern verbunden mit dem 
Recht zum Führen der Berufsbezeichnung "Ingenieur" noch der Fall ist, 
ist das Führen dieser Berufsbezeichnung durch die Regelung in Num-
mer 2 Buchst. b nach wie vor auch in Thüringen möglich.

Satz 2 enthält die Verpflichtung der Ingenieurkammer Thüringen zur Un-
tersagung des Führens der Berufsbezeichnung, wenn sie Kenntnis da-
von erlangt hat, dass eine Person die Berufsbezeichnung "Ingenieur" 
führt, ohne dass die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen. Dies gilt 
auch in den Fällen des § 3 Abs. 6. Die Untersagung entspricht faktisch 
der Löschung nach § 12 im Bereich der registrierten, das heißt der lis-
tengeführten Berufsangehörigen, etwa der "Beratenden Ingenieure", ist 
aber rechtsdogmatisch lediglich als Untersagung ausgestaltet. Die Unter-
sagung flankiert den Ordnungswidrigkeitentatbestand nach § 39 Abs. 1 
Nr. 4, wonach eine Ahndung unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunk-
ten als ultima ratio in Betracht kommt, nachdem die Ingenieurkammer 
Thüringen die betroffene Person durch eine vollziehbare Untersagungs-
verfügung unmissverständlich zu rechtskonformen Verhalten vergeblich 
aufgefordert hat.

Zu Absatz 2

Absatz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 2.

Der Regelungsgehalt des bisherigen Satzes 2 Halbsatz 1 ergibt sich nun-
mehr aus § 10 Abs. 8 Satz 1. In Satz 2 wird die entsprechende Anwen-
dung des § 9 ThürBQFG bestimmt, zukünftig aber mit Ausnahme von 
dessen Absatz 2 Nr. 3. Damit ist keine Änderung der bisherigen Rechts-
lage verbunden, da der entsprechende Regelungsgehalt - Ausgleich we-
sentlicher Unterschiede außerhalb von Ausgleichsmaßnahmen durch 
Berufspraxis oder lebenslanges Lernen - sich nunmehr unmittelbar aus 
der Neuregelung des § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 ergibt.

Die Sätze 3 und 4 werden aus der bisherigen Regelung übernommen 
und lediglich redaktionell angepasst. Bei der in Satz 4 geregelten ent-
sprechenden Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 ThürBQFG ist § 9 Abs. 2 



61

Drucksache 7/9640Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

ThürBQFG zu beachten, dessen entsprechende Geltung in Satz 2 an-
geordnet ist.

Zu Absatz 3

Inhaltlicher Schwerpunkt ist die Aufgabe des Staatsangehörigkeitsvor-
behalts in Anlehnung an die Regelungen des Thüringer Berufsqualifi-
kationsfeststellungsgesetzes. Bei der Prüfung der Gleichwertigkeit von 
ausländischen Berufsqualifikationen, sei es im Genehmigungsverfahren 
oder außerhalb eines Genehmigungsverfahrens nach § 10 Abs. 8, soll 
es künftig keine Differenzierung nach der Staatsangehörigkeit der an-
tragstellenden Personen mehr geben. Ausschlaggebend sind dann nur 
noch Inhalt und Qualität ihrer beruflichen Qualifikationen. Insoweit wird 
lediglich zwischen den in der Europäischen Union, im Europäischen Wirt-
schaftsraum und in der Schweiz ausgestellten Ausbildungsnachweisen 
einerseits und Ausbildungsnachweisen aus Drittstaaten andererseits 
unterschieden. Prüfungsmaßstab in allen Fällen, die nicht der automa-
tischen Anerkennung nach Titel III Kapitel III der Richtlinie 2005/36/EG 
unterfallen, ist insbesondere das Fehlen beziehungsweise Vorhanden-
sein wesentlicher Unterschiede zwischen der von der antragstellenden 
Person nachgewiesenen Berufsqualifikation und der entsprechenden in-
ländischen Ausbildung. Die Entkopplung der Anerkennungsregeln von 
der Staatsangehörigkeit beendet die Benachteiligung Drittstaatsange-
höriger, die über dieselbe fachliche Qualifikation wie Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union verfügen.

Darüber hinaus wird Absatz 3 durch die Angleichung an den Wortlaut 
des Artikels 13 der Richtlinie 2005/36/EG und durch die weitere Num-
merierung der einzelnen Tatbestände sowohl sprachlich als auch syste-
matisch überarbeitet und damit übersichtlicher gestaltet. Inhaltliche Än-
derungen sind mit dieser Neustrukturierung nicht verbunden.

Die Verweisung in Satz 1 Nr. 1 Buchst. a auf § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 
Satz 2 soll verdeutlichen, dass insbesondere das Führen einer Berufs-
bezeichnung, die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Per-
sonen beschränkt ist, die über eine bestimmte Berufsqualifikation ver-
fügen, eine Art der Berufsausübung ist.

In Satz 1 Nr. 2 wird im Vergleich zur bisherigen Rechtslage nach § 5 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 das Merkmal "wesentliche Unterschiede" ledig-
lich in den Genehmigungstatbestand vorgezogen, wobei seine Prüfung 
sich ausschließlich nach § 9 Abs. 2 ThürBQFG richtet, der Artikel 14 der 
Richtlinie 2005/36/EG umsetzt. Durch die Ingenieurkammer Thüringen 
ursprünglich festgestellte wesentliche Unterschiede bestehen im Sinne 
des Satzes 1 Nr. 2 auch dann nicht oder nicht mehr, wenn sie von der 
antragstellenden Person bereits nach § 5 ausgeglichen wurden.

Zu Absatz 4

Im Vergleich zur entsprechenden bisherigen Regelung werden sprach-
liche Vereinfachungen vorgenommen, mit denen keine inhaltlichen Än-
derungen einhergehen. Dadurch wird der Gleichklang mit den berufs-
rechtlichen Regelungen der weitaus überwiegenden Anzahl der Länder 
der Bundesrepublik Deutschland hergestellt.

Zu den Absätzen 5 und 6

In den Absätzen 5 und 6 werden inhaltlich die Regelungen der bisheri-
gen Absätze 6 und 7 aufgegriffen. Darüber hinaus werden unter Wah-
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rung der berechtigten Interessen des Berufsstandes, den Schutz der 
Berufsbezeichnung "Ingenieur" auch auf Gesellschaften zu erstrecken, 
in Anlehnung an § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 Buchst. b und c Mindest-
anforderungen auch zur Vermeidung einer Täuschung oder Irreführung 
der Verbraucher normiert; ergänzend wird auf die Begründung zu § 9 
Abs. 3 hingewiesen. Schließlich werden die Begriffe "Kapitalgesellschaft" 
und "Partnerschaftsgesellschaft" durch die rechtsformneutrale Formu-
lierung "Gesellschaften" ersetzt.

Die Regelung in Absatz 5 korrespondiert - wie bisher - mit § 3 Abs. 7 
und beinhaltet das Führen der Berufsbezeichnung "Ingenieur" bei wirt-
schaftlich tätigen gesellschaftlichen Zusammenschlüssen mit Sitz oder 
Niederlassung in Thüringen. Auf das Erfordernis der Eintragung in das 
Gesellschaftsverzeichnis nach § 9 wird zukünftig auch weiterhin ver-
zichtet. Ingenieure sind nicht Pflichtmitglieder der Kammer. Sie sind bei 
ihr weder gelistet noch unterliegen sie sonst ihrer verstetigten Überwa-
chung. Allein ihr Zusammenschluss vermag noch nicht die Annahme 
der "Kontrollbedürftigkeit" dieser Berufsgruppe zu rechtfertigen. Ande-
rerseits erscheint die Regelung von Mindestanforderungen im Interes-
se der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit nach wie vor sinnvoll, da 
nicht zuletzt aus haftungsrechtlichen Gründen Ingenieure ihre Leistun-
gen auch innerhalb von Gesellschaften erbringen wollen. Es besteht 
daher auch weiterhin Regelungsbedarf, einem Missbrauch des Füh-
rens der Berufsbezeichnung durch Gesellschaften mit nicht ausreichend 
qualifizierten Personen vorzubeugen. Ohne gesetzliche Regelung be-
stünde die Gefahr, dass der für einzelne natürliche Personen geltende 
Schutz der Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 4 durch den Zusam-
menschluss zu Gesellschaften umgangen wird. Das Vertrauen der Auf-
traggeberschaft auf eine mit dem Führen der Berufsbezeichnung in der 
Gesellschaft vorhandene entsprechende fachliche Qualifikation wird mit 
der Reglementierung auch weiterhin gestärkt. Zudem führt die Rege-
lung im Wettbewerb zwischen natürlichen Personen und Gesellschaf-
ten zu gleichen Bedingungen.

Absatz 6 Satz 1 wird redaktionell überarbeitet und enthält - wie bisher - 
eine Spezialregelung gegenüber Absatz 5, die es ermöglicht, in der Fir-
ma oder im Namen einer Gesellschaft die Berufsbezeichnungen nach 
§ 3 Abs. 4 sowie § 3 Abs. 1 und 5 nebeneinander zu verwenden. Die 
auch kammerübergreifende Kombination dieser Berufsbezeichnungen 
wäre sonst wegen der in Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 sowie in § 9 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 Buchst. b, Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b und Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ge-
regelten Mehrheitsanforderungen nicht zulässig.

Zu § 5

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird der Regelungsinhalt des bisherigen § 5 Abs. 1 bis 3 zu-
sammengeführt und sprachlich aufeinander abgestimmt. § 5 wird da-
durch übersichtlicher gestaltet.

Mit der Regelung in Satz 1, welche bisher in Absatz 3 geregelt wurde, 
wird unmittelbar an § 4 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 3 Satz 5 angeknüpft und 
im Kontext mit den nachfolgenden Bestimmungen die Chronologie des 
Verwaltungsverfahrens praxisnah widergespiegelt. Danach hat die Inge-
nieurkammer Thüringen zunächst zu prüfen, ob die wesentlichen Unter-
schiede zwischen der absolvierten ausländischen Ausbildung und dem 
in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 geregelten Studium durch Kenntnisse, Fähig-
keiten und Kompetenzen, welche die antragstellende Person durch Be-
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rufserfahrung nach § 2 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit Artikel 3 Abs. 1 
Buchst. f der Richtlinie 2005/36/EG oder durch lebenslanges Lernen er-
worben hat, ausgeglichen werden können. Der Begriff des lebenslan-
gen Lernens umfasst nach § 2 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit Artikel 3 
Abs. 1 Buchst. l der Richtlinie 2005/36/EG jegliche Aktivitäten der all-
gemeinen Bildung, der beruflichen Bildung, der nichtformalen Bildung 
und des informellen Lernens während des gesamten Lebens, aus de-
nen sich eine Verbesserung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen ergibt und zu denen auch Berufsethik gehören kann.

Die Berücksichtigung lebenslangen Lernens durch die Ingenieurkammer 
Thüringen setzt nach Satz 2, welcher sich inhaltsgleich ebenfalls bisher 
in Absatz 3 befand, voraus, dass die zuständige Stelle im jeweiligen Staat 
die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen formell als gültig aner-
kannt hat, zum Beispiel durch Zertifizierung des jeweiligen Qualifikati-
onsnachweises oder durch staatlich anerkannte Validierungsverfahren. 
Letztlich obliegt aber die Entscheidung, ob und in welchem Umfang ent-
sprechende Nachweise zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede ma-
teriell tatsächlich geeignet sind, stets der Ingenieurkammer Thüringen. 
Für die Berücksichtigung der einschlägigen Erfahrungen der antrag-
stellenden Person ist nicht von Bedeutung, wo diese erworben wurden.

Nur wenn nach den Sätzen 1 und 2 keine Gleichwertigkeit hergestellt 
werden kann, muss die Ingenieurkammer Thüringen nach Satz 4 in Ver-
bindung mit Absatz 2 von der antragstellenden Person eine Ausgleichs-
maßnahme oder mehrere Ausgleichsmaßnahmen verlangen. Dies ent-
spricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Satz 4 enthält abschließend alle in Betracht kommenden Ausgleichsmaß-
nahmen, wobei in Nummer 2 nunmehr von der gesetzlichen Anordnung 
einer Eignungsprüfung Abstand genommen und stattdessen der Ingeni-
eurkammer Thüringen in Umsetzung des Artikels 14 Abs. 3 Unterabs. 4 
Buchst. b der Richtlinie 2005/36/EG ein Wahlrecht zwischen einem An-
passungslehrgang oder einer Eignungsprüfung eingeräumt wird. Dies 
ermöglicht der  Ingenieurkammer Thüringen eine flexible und sachge-
rechte Vorgehensweise im Einzelfall.

Zu Absatz 2

Absatz 2 entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 4.

In Satz 1 wird bestimmt, dass die Auferlegung von Ausgleichsmaßnah-
men nicht im Ermessen der Ingenieurkammer Thüringen liegt, sondern 
eine gebundene Entscheidung darstellt.

In Satz 2 wird der Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 4 Satz 1 
und 2 zusammengefasst und nunmehr ausdrücklich klargestellt, dass 
die Entscheidung der Ingenieurkammer Thüringen zur Auferlegung ei-
ner Ausgleichsmaßnahme oder mehrerer Ausgleichsmaßnahmen durch 
selbstständig anfechtbaren Bescheid, mithin durch gesonderten Verwal-
tungsakt, ergeht.

In Satz 2 Nr. 2 wird aus Klarstellungsgründen durch die Einfügung der 
Worte "Berufserfahrung oder durch" die Kongruenz mit der in Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 enthaltenen Regelung zur Berufserfahrung und der in Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 2 enthaltenen Regelung zum lebenslangen Lernen als 
gleichwertige Alternativen verdeutlicht. Können wesentliche Unterschie-
de durch Berufserfahrung nicht ausgeglichen werden, müssen die Grün-
de dafür ebenso zwingend in den Bescheid aufgenommen werden, wie 
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für den Fall, dass wesentliche Unterschiede durch lebenslanges Lernen 
nicht ausgeglichen werden können.

Zu Absatz 3

Absatz 3 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 5.

In den Sätzen 6 bis 9 werden die einzelnen Bestandteile einer Eignungs-
prüfung festgelegt. Zusätzlich wird klargestellt, dass die Gegenstände 
der mündlichen und gegebenenfalls einer praktischen Prüfung der be-
ruflichen Praxis zu entnehmen sind.

Satz 11 enthält den klarstellenden Hinweis auf die nach § 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 14 wie bereits bisher von der Ingenieurkammer Thüringen 
verpflichtend durch Satzung zu erlassenden Bestimmungen über die 
Anordnung, Durchführung und Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 wird die Regelung des bisherigen Absatzes 7 aufgegriffen und 
konkretisiert. Da allenfalls in seltenen Fällen Ausgleichsmaßnahmen er-
forderlich werden, wird die Möglichkeit vorgesehen, dass die Ingenieur-
kammer Thüringen nach Abschluss einer länderübergreifenden Verwal-
tungsvereinbarung gemeinsam mit fachlich entsprechenden Kammern 
in der Bundesrepublik Deutschland Ausgleichsmaßnahmen durchführt.

Zu § 6

§ 6 beinhaltet die Voraussetzungen für die Eintragung in die Listen der 
Fachrichtungen Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur 
und Stadtplanung.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird bestimmt, dass mehrere Berufsverzeichnisse getrennt 
nach Fachrichtungen nach § 1 Abs. 1 bis 4 zu führen sind. Damit soll 
die Transparenz der Fachrichtungen gewahrt werden. Anforderungen 
an den Listeninhalt ergeben sich aus § 31.

Zu Absatz 2

Absatz 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 2. Die bisherige Re-
gelung des Formerfordernisses der schriftlichen Antragstellung in Satz 1 
ist nunmehr mit Blick auf die Neuregelung in § 10 Abs. 4 Satz 1 entbehr-
lich. Der Regelungsgehalt des bisherigen Satzes 3 ergibt sich nunmehr 
aus Satz 1 Nr. 2 Buchst. c und Absatz 3.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthält die für die Fachrichtungen nach § 1 Abs. 1 bis 4 ge-
meinsam geltenden Voraussetzungen der praktischen Tätigkeit. Auf die 
Regelung zur entsprechenden Anwendung des § 8 Abs. 3, welche sich 
bisher aus Satz 2 Halbsatz 2 ergab, wird verzichtet, da entsprechende 
Regelungen nunmehr vollständig in Absatz 3 integriert werden. Darü-
ber hinaus wird in Satz 5 klargestellt, dass jede Form der praktischen 
Tätigkeit, das heißt sowohl die praktische Tätigkeit ohne Aufsicht in den 
Fachrichtungen der Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadt-
planung als auch das Berufspraktikum, dieser Begriff wird in § 2 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 5 legaldefiniert, im Ausland absolviert werden kann und an-
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rechnungs- beziehungsweise berücksichtigungsfähig ist. Die Vorgaben 
des Artikels 55a der Richtlinie 2005/36/EG zum Berufspraktikum werden 
insoweit auf die Fachrichtungen der Innenarchitektur, Landschaftsarchi-
tektur und Stadtplanung ausgedehnt. Einzelheiten hat die Architekten-
kammer Thüringen nach Satz 6 - wie auch bisher - durch Satzung nach 
§ 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 zu regeln.

Zu Absatz 4

Die Sätze 2 und 3 enthalten einzelne der bisher in Absatz 3 geregel-
ten weitergehenden Anforderungen an die praktische Tätigkeit der Ar-
chitekten in Form des Berufspraktikums. Sie werden aus Gründen der 
Übersichtlichkeit nunmehr in einem gesonderten Absatz erfasst. Darü-
ber hinaus werden die aufgrund europarechtlicher Vorgaben bestehen-
den Unterschiede zwischen Berufspraktikum einerseits und praktischer 
Tätigkeit andererseits transparent herausgestellt.

Zu Absatz 5

In Absatz 5 werden die Vorgaben des Titels III Kapitel III der Richtli-
nie 2005/36/EG zur Anerkennung von Ausbildungsnachweisen auf der 
Grundlage der Koordinierung der Mindestanforderungen an die Aus-
bildung umgesetzt. Danach besteht für Architekten die Möglichkeit der 
sogenannten automatischen Anerkennung von bestimmten - in den An-
hängen 5 und 6 der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführten - Ausbildungs-
nachweisen.

Die Richtlinie 2005/36/EG und ihre Anhänge unterliegen Anpassungen, 
mit denen die Mitgliedstaaten auf Entwicklungen in der internationalen 
Studienlandschaft reagieren. Mit der sich aus § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
ergebenden dynamischen Verweisung auf die Richtlinie 2005/36/EG 
sollen die automatische Anerkennung der Ausbildungsnachweise ge-
währleistet und Vertragsverletzungsverfahren sowie zukünftige Geset-
zesänderungen aufgrund weiterer Anpassungen der Richtlinie 2005/36/
EG vermieden werden. Bei statischer Verweisung bestünde das nicht 
unbeträchtliche Risiko, dass Ausbildungsnachweise, die neu eingeführt 
werden, nicht durch den Eintragungsausschuss der Architektenkammer 
anerkannt werden könnten.

Satz 1 Nr. 1 bis 8 enthält mit sprachlichen Konkretisierungen die Re-
gelungen des bisherigen Absatzes 4 für die Listeneintragung mit der 
Berufsbezeichnung "Architekt". Die bisherigen Klammerzusätze wer-
den aus rechtstechnischen Gründen nicht übernommen, sondern zum 
Zweck der besseren Verständlichkeit des Gesetzes durch neue Formu-
lierungen ersetzt. Die Verweisung auf die jeweiligen Artikel der Richtli-
nie 2005/36/EG entspricht der Vorgehensweise aller Länder in ihren Ar-
chitektengesetzen.

Satz 1 Nr. 3 dient der Umsetzung des Artikels 47 der Richtlinie 2005/36/
EG, die neue Regelung in Satz 1 Nr. 8 dient der Umsetzung des Arti-
kels 49 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG.

In Satz 2 wird ausdrücklich klargestellt, dass der Satz 1 für die Eintragung 
mit den übrigen in § 3 Abs. 1 genannten Berufsbezeichnungen nicht gilt.

Zu Absatz 6

Absatz 6 beinhaltet die Regelungen des bisherigen Absatzes 5 mit 
sprachlichen Konkretisierungen. Darüber hinaus wird der bisherige 
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Satz 1 Nr. 2 in zwei Alternativen aufgespalten. Dadurch sollen die mit der 
Formulierung "genügt" im bisherigen Satz 1 Nr. 2 verbundenen Rechts-
unsicherheiten vermieden werden. Der bisherige Satz 2 Halbsatz 1 wird 
mit Blick auf die Neuregelung in § 10 Abs. 8 Satz 1 nicht übernommen. 
Der neue Satz 2 bestimmt die entsprechende Anwendung des § 9 Thür-
BQFG, zukünftig aber mit Ausnahme des § 9 Abs. 2 Nr. 3 ThürBQFG. 
Damit ist keine Änderung der bisherigen Rechtslage verbunden, da der 
entsprechende Regelungsgehalt - Ausgleich wesentlicher Unterschie-
de außerhalb von Ausgleichsmaßnahmen durch Berufspraxis oder le-
benslanges Lernen - sich nunmehr aus der Neuregelung des § 7 Abs. 1 
Satz 1 und 2 ergibt. Satz 3 wird lediglich redaktionell überarbeitet. Bei 
der entsprechenden Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 ThürBQFG nach 
Satz 4 ist § 9 Abs. 2 ThürBQFG zu beachten, dessen entsprechende 
Anwendung in Satz 2 angeordnet ist.

Zu Absatz 7

Absatz 7 wird sprachlich neugestaltet und der Regelungsgehalt des bis-
herigen Absatzes 6 übernommen. Unter Verzicht auf die bisherige Ver-
weisung auf "die Voraussetzungen entsprechend § 4 Abs. 3" werden die 
für die Eintragung mit den Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1 gel-
tenden tatbestandlichen Voraussetzungen nunmehr aus Gründen der 
Verständlichkeit und unter Aufgabe des Staatsangehörigkeitsvorbehalts 
in Anlehnung an die Regelungen des § 4 Abs. 3 ThürAIKG und des § 9 
ThürBQFG ausdrücklich und detailliert normiert. Wegen der Einzelhei-
ten wird auf die Begründung zu § 4 Abs. 3 hingewiesen.

Zu Absatz 8

In Absatz 8 erfolgt wie bisher die Regelung zur Eintragung von Perso-
nen, die bereits in eine dem Absatz 1 entsprechende Liste eines ande-
ren Landes eingetragen sind oder deren Eintragung in einem anderen 
Land nur deswegen gelöscht wurde, weil sie ihre Wohnung, berufliche 
Niederlassung oder Anstellung in dem anderen Land aufgegeben haben. 
Die Prüfung der Berufsbefähigung ist hier bereits bei der vorherigen Ein-
tragung im anderen Land in ausreichendem Umfang erfolgt. Dabei kann 
im Hinblick auf den beabsichtigten Deregulierungseffekt hingenommen 
werden, dass in den anderen Ländern gegebenenfalls geringfügig ab-
weichende Eintragungsvoraussetzungen bestehen.

Darüber hinaus wird der Anwendungsbereich durch die in Satz 1 Nr. 2 
vorgenommene Ergänzung um die Angabe "Liste nach Absatz 1" auf 
ehemals bereits in Thüringen gelistete Personen ausgedehnt, deren 
Eintragung aus nicht mit der Berufsqualifikation zusammenhängenden 
Gründen gelöscht wurde.

Zu § 7

Zu Absatz 1

Der bisherige Regelungsinhalt wird in Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 und § 6 
Abs. 6 und 7 verortet.

Die Regelung in Absatz 1 wird der für Ingenieure vorgesehenen Neu-
regelung des § 5 Abs. 1 nachgebildet. Damit ist keine Änderung der 
Rechtslage verbunden. Aus Gründen der Verständlichkeit - auch vor dem 
Hintergrund der Umgestaltung des neuen § 5 - wird lediglich auf die An-
ordnung der entsprechenden Anwendung des § 5 Abs. 1 in Absatz 3 ver-
zichtet. An deren Stelle tritt nunmehr der "ausformulierte" neue Absatz 1.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 wurde sprachlich und inhaltlich unter Beibehaltung seines we-
sentlichen Regelungsgehaltes überarbeitet. Die Regelung des bisheri-
gen Satzes 1 Nr. 2 Buchst. b wird nicht übernommen, da insoweit eine 
richtlinienkonforme Umsetzung des Artikels 14 Abs. 3 Unterabs. 2 der 
Richtlinie 2005/36/EG nach dessen rechtlicher Bewertung durch die 
Europäische Kommission als Rechtsfolgenverweisung fragwürdig ist.

Wie bisher werden in Absatz 2 die möglichen Ausgleichsmaßnahmen für 
die Fachrichtungen Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur 
und Stadtplanung abschließend geregelt. Solche kommen in den Fällen 
des § 6 Abs. 6 und 7 in Betracht, nicht aber in den Fällen des § 6 Abs. 5, 
der hinsichtlich der Fachrichtung Architektur den Grundsatz der auto-
matischen Anerkennung nach Titel III Kapitel III der Richtlinie 2005/36/
EG umsetzt. In der Fachrichtung Architektur besteht eine Ausgleichs-
möglichkeit aber ausnahmsweise dann, wenn die antragstellende Per-
son die Voraussetzungen des § 6 Abs. 5 aus besonderen und außerge-
wöhnlichen Gründen im Sinne des § 6 Abs. 7 Satz 6, mit dem Artikel 10 
der Richtlinie 2005/36/EG umgesetzt ist, nicht erfüllt.

Ausgleichsmöglichkeiten  bestehen unterschiedslos  für  antragstellen-
de Personen mit ausländischen Berufsqualifikationen aus anderen Mit-
gliedstaaten, anderen Vertragsstaaten, gleichgestellten Staaten und 
Drittstaaten.

Zusätzliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die die antrag-
stellende Person im Rahmen ihrer Berufspraxis oder durch lebenslanges 
Lernen erworben hat, sind bereits nach Absatz 1 Satz 1 zu berücksich-
tigen und können Unterschiede ausgleichen, ohne dass es gegebenen-
falls einer Ausgleichsmaßnahme nach Absatz 2 bedarf.

Nach Satz 2 Nr. 1, mit dem Artikel 14 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG 
umgesetzt ist, besteht grundsätzlich Wahlfreiheit der antragstellenden 
Person zwischen dem Absolvieren eines Anpassungslehrgangs und dem 
Ablegen einer Eignungsprüfung. Ausnahmen davon enthalten Satz 1 
Halbsatz 1, mit dem Artikel 14 Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie 2005/36/
EG umgesetzt ist, und Satz 2 Nr. 2 und 3, mit dem Artikel 14 Abs. 3 Un-
terabs. 4 Buchst. b und Unterabs. 5 der Richtlinie 2005/36/EG umge-
setzt ist, wobei in Satz 2 Nr. 2 von der bisher in Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 
geregelten Anordnung einer Eignungsprüfung Abstand genommen wird; 
stattdessen wird der Architektenkammer ein Wahlrecht zwischen An-
passungslehrgang oder Eignungsprüfung eingeräumt, um ihr eine flexi-
blere und sachgerechte Vorgehensweise im Einzelfall zu ermöglichen.

Zu Absatz 3

Die Verweisung entspricht inhaltlich der bisherigen Verweisung auf § 5 
Abs. 4, 5 und 7.

Zu § 8

Zu Absatz 1

In Absatz 1 ist wie bisher die gesetzliche Grundlage für die Liste der Be-
ratenden Ingenieure geregelt und die Zuständigkeit der Ingenieurkam-
mer Thüringen zur Führung dieser Liste festgelegt.
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Zu Absatz 2

Die Eintragung steht zukünftig unter dem Vorbehalt der Regelungen des 
Absatzes 4, setzt also für ausländische Berufsqualifikationen tatbestand-
lich das Fehlen "wesentlicher Unterschiede" voraus. Die Eintragung er-
fordert eine entsprechende Antragstellung; das Formerfordernis ergibt 
sich aus § 10 Abs. 4 Satz 1.

Die Nummern 1 und 2 Buchst. a entsprechen inhaltlich dem bisherigen 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2.

Nummer 2 Buchst. b und c enthält Neuregelungen. Hierbei handelt es 
sich um Fälle, in denen eine antragstellende Person mit ausländischer 
Berufsqualifikation zwar nicht bereits über eine zum Führen der Berufs-
bezeichnung "Ingenieur" berechtigende Genehmigung nach § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a verfügt, aber die Genehmigungsvoraussetzungen 
nach § 4 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1, gegebenenfalls in Verbindung 
mit Satz 2 und Abs. 4, erfüllt. Das Eintragungsverfahren als "Beraten-
der Ingenieur" setzt damit nicht notwendig voraus, dass die antragstel-
lende Person zuvor bereits ein gesondertes, kostenpflichtiges Geneh-
migungsverfahren nach § 4 durchlaufen hat.

In Nummer 3 wird der Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 2 Satz 1 
Nr. 3 in Verbindung mit dem bisherigen Absatz 3 übernommen. Weite-
re Anforderungen an die praktische Tätigkeit ergeben sich aus der An-
ordnung der entsprechenden Anwendung des § 6 Abs. 3 und 4 Satz 1 
sowie den nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 durch Kammersatzung zu er-
lassenden Regelungen. Die im Ausland erworbene Berufspraxis einer 
antragstellenden Person mit ausländischer Berufsqualifikation muss sich 
in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a in Verbindung mit 
Abs. 2 an diesen Anforderungen messen lassen, das heißt ihnen gleich-
wertig sein. In den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a in Ver-
bindung mit Abs. 3 gilt Nummer 3 nicht; insoweit wird auf die Begrün-
dung zu Absatz 3 Satz 1 hingewiesen.

Die Nummern 4 und 5 entsprechen dem bisherigen Satz 1 Nr. 4 und 5.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthält Ausnahmeregelungen zu Absatz 2 Nr. 3.

In Satz 1 wird der Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 4 Satz 1 
übernommen und mit Blick auf Artikel 13 Abs. 1 und Artikel 3 Abs. 1 
Buchst. a und b der Richtlinie 2005/36/EG klargestellt, dass das Er-
fordernis der zweijährigen praktischen Tätigkeit aufgrund dieser euro-
parechtlichen Vorgaben in den nunmehr ausdrücklich geregelten Fäl-
len des Absatzes 2 Nr. 2 Buchst. a in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. a und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 sowie in den Fällen des Absat-
zes 2 Nr. 2 Buchst. c nicht besteht. Beratende Ingenieure unterschei-
den sich von Ingenieuren zwar durch die gesetzlich vorgeschriebene, 
mindestens zweijährige praktische Tätigkeit als Ingenieur, nicht aber - 
wie sich aus § 1 Abs. 6 ergibt - durch ein eigenes von Ingenieuren ab-
weichendes Berufsbild.

Satz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 2 Satz 2.

Satz 3 entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 5.
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Zu Absatz 4

Nach Satz 1 ist die Ingenieurkammer Thüringen - gegenüber der bis-
herigen Rechtslage modifiziert - zur Auferlegung von Ausgleichsmaß-
nahmen verpflichtet, wenn sie im Rahmen der Prüfung des Antrags auf 
Eintragung der antragstellenden Person feststellt, dass zwischen der 
nachgewiesenen ausländischen Berufsqualifikation und der nach dem 
Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz erforderlichen in-
ländischen Berufsqualifikation, die nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 auch 
Berufserfahrung umfasst, wesentliche Unterschiede bestehen, die sich 
auch aus fehlenden berufspraktischen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen ergeben können.

Nach Artikel 14 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG hindert der in Artikel 13 
der Richtlinie 2005/36/EG verankerte Anerkennungsgrundsatz den Auf-
nahmemitgliedstaat nämlich nicht, von der antragstellenden Person Aus-
gleichsmaßnahmen zu verlangen, vergleiche dazu Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs vom 23. Oktober 2008, Aktenzeichen C-274/05, 
Randnummer 30:

"Die in der Richtlinie 89/48 vorgesehene allgemeine Regelung zur An-
erkennung der Hochschuldiplome beruht nämlich auf dem gegenseiti-
gen Vertrauen, das die Mitgliedstaaten den von ihnen gewährten beruf-
lichen Qualifikationen entgegenbringen. Diese Regelung stellt im Kern 
eine Vermutung auf, wonach die Qualifikationen eines Antragstellers, 
der zur Ausübung eines reglementierten Berufs in einem Mitgliedstaat 
befugt ist, für die Ausübung desselben Berufs in den anderen Mitglied-
staaten ausreichen."

In Randnummer 29 des vorgenannten Urteils ist zudem ausgeführt:

"[…] Unterschiede in der Dauer oder im Inhalt der in einem anderen Mit-
gliedstaat erworbenen Lehrerausbildung im Verhältnis zur Ausbildung 
im Aufnahmemitgliedstaat können daher nicht ausreichen, um eine Ab-
lehnung der Anerkennung der betreffenden beruflichen Qualifikation zu 
rechtfertigen. Allenfalls können diese Unterschiede, wenn sie wesent-
lich sind, es nach Art. 4 der Richtlinie rechtfertigen, dass der Aufnah-
memitgliedstaat vom Antragsteller verlangt, dass er einer der beiden in 
dieser Vorschrift vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen nachkommt."

Zu denken ist etwa an Konstellationen, in denen antragstellende Perso-
nen Berufsanfänger mit berufskonformen - zu vergleichbaren Tätigkei-
ten im Sinne des Artikels 4 der Richtlinie 2005/36/EG berechtigenden - 
ausländischen Ingenieurabschlüssen nach § 4 Abs. 3 sind, aber ohne 
praktische oder mit nur marginalen praktischen Erfahrungen die Eintra-
gung in die Liste nach Absatz 1 beantragen. Mögen solche Fälle in der 
Verwaltungspraxis der Ingenieurkammer Thüringen bislang noch nicht 
relevant gewesen sein, können sie dennoch für die Zukunft nicht aus-
geschlossen werden, auch deshalb, weil die Ingenieurkammer Thürin-
gen nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 dazu verpflichtet ist, den von ihr als 
zuständige Berufskammer für notwendig angesehenen Anforderungen 
an die erforderliche Berufspraxis Beratender Ingenieure inhaltlich ein 
Profil zu verleihen, welches ein aktuelles berufspraktisches Qualifikati-
onsniveau widerspiegelt.

Vor diesem Hintergrund und auch mit Blick auf die neu geregelten Fäl-
le in Absatz 2 Nr. 2 Buchst. b und c bedarf es - über die §§ 4 und 5 hin-
aus - einer gesonderten Regelung über die Anordnung und Durchführung 
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von Ausgleichsmaßnahmen bei erstmaliger Überprüfung ausländischer 
Berufsqualifikationen im Eintragungsverfahren.

In Satz 2 wird durch Anordnung der entsprechenden Geltung der inhalt-
liche Gleichklang mit den vergleichbaren für Angehörige der Fachrich-
tungen Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung gel-
tenden Regelungen über Ausgleichsmaßnahmen hergestellt.

Zu § 9

In § 9 wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen die nach § 3 Abs. 1 
und 5 geschützten Berufsbezeichnungen in der Firma oder im Namen 
einer Gesellschaft geführt werden dürfen. Dem Berufsbezeichnungsvor-
behalt kommt in Ermangelung eines darüber hinausgehenden berufs-
rechtlichen Berufsträgervorbehalts im Sinne eines exklusiven Berufs-
ausübungsrechts, welches das Handeln natürlicher Personen für eine 
Gesellschaft vom Erwerb der entsprechenden berufsrechtlichen Quali-
fikation abhängig machen würde, umso größere Bedeutung zu.

Die durch die Eintragung und ihre Voraussetzungen an die Berechtigung 
zum Führen der Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1 und 5 bewirk-
ten Einschränkungen des Artikels 12 des Grundgesetzes sind wegen 
des damit verbundenen Schutzes wichtiger Gemeinschaftsgüter ver-
fassungsgemäß, selbst wenn man in ihnen nicht nur Berufsausübungs-
regelungen, sondern wegen ihrer praktischen Folgen subjektive Zulas-
sungsvoraussetzungen für den Beruf sieht, vergleiche Beschluss des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 25. Juni 1980, Aktenzeichen 5 B 47/79, 
juris, Randnummer 2; Urteil des Oberverwaltungsgerichts der Freien Han-
sestadt Bremen vom 17. November 2015, Aktenzeichen 2 A 320/13, ju-
ris, Randnummer 48; Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 
14. Juni 2017, Aktenzeichen 8 LC 114/15, juris, Randnummern 36, 39, 
48 und 49; Beschluss des Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
vom 17. Oktober 2017, Aktenzeichen OVG 12 N 77.16, juris, Randnum-
mern 19 bis 24.

Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Kontext in seinem Be-
schluss vom 14. August 2004, Aktenzeichen 1 BvR 2338/03, juris, Rand-
nummern 12 bis 15, festgestellt:

"Dem Eintragungsvorbehalt für die Berechtigung zum Führen der Be-
rufsbezeichnung  'Architekt' und ähnlicher Bezeichnungen kommt we-
der Bedeutung für den Zugang zu einem Architektenberuf noch für die 
Art und Weise der beruflichen Betätigungsmöglichkeiten zu. Vielmehr 
wird durch das Eintragungserfordernis lediglich die Berufsbezeichnung 
'Architekt' als Qualitätskennzeichen unter Titelschutz gestellt  […]. Die 
Eintragung setzt einen bestimmten Standard an Ausbildung und prak-
tischer Tätigkeit voraus. Der tragfähige Gemeinwohlbelang zur Recht-
fertigung des Eingriffs in die Berufsfreiheit ist hiernach der Schutz des 
Vertrauens des Publikums, das Architektenleistungen in Anspruch neh-
men will. Den Kunden soll die Suche nach einem fachkundigen und be-
ruflich integren Berufsangehörigen erleichtert werden.

Der Eintragungsvorbehalt ist auch ein geeignetes Mittel zur Erreichung 
dieses Ziels. Durch die Eintragung in die Architektenliste […] wird sicher-
gestellt, dass der Eingetragene die im Gesetz vorausgesetzte berufli-
che Qualifikation als Architekt […] besitzt und dem Berufsrecht der Ar-
chitekten unterliegt. Dies gilt nicht nur für natürliche Personen, sondern 
auch für Gesellschaften mit beschränkter Haftung, da insoweit zur Er-
füllung der Eintragungsvoraussetzungen […] zumindest ein maßgebli-
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cher Einfluss von eingetragenen Architekten auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft sichergestellt sein muss.

Allerdings genügt § […] den verfassungsrechtlichen Anforderungen an 
die Erforderlichkeit nur dann, wenn der Eintragungsvorbehalt für die 
Verwendung der Berufsbezeichnung 'Architekt' auf die Firmierung der 
GmbH zur Kennzeichnung ihrer eigenen Tätigkeit als Architekten- oder 
Architekturgesellschaft beschränkt wird. Soweit die GmbH hingegen auf 
Berufe ihrer Angestellten hinweist, reicht es zum Schutz der Verkehrs-
interessen aus, dass Beschäftigte nur dann als Architekten bezeichnet 
werden, wenn sie in die Architektenliste eingetragen sind.

Nicht nur verfassungsrechtliche, sondern auch systematische Überle-
gungen sprechen für diese Auslegung […]. Gibt eine Gesellschaft im 
Bauwesen in ihrer Außendarstellung zu erkennen, dass sie sich ganz 
oder überwiegend aus Angehörigen eines bestimmten Berufes zusam-
mensetzt, indem sie sich zum Beispiel als Ingenieurgesellschaft be-
zeichnet, ist für die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen dies 
zulässig ist, das jeweilige Berufsrecht maßgeblich. Eine Firmierung als 
Ingenieurgesellschaft weist auf den Firmenschwerpunkt der Ingenieur-
leistungen hin. Wählt hingegen eine Gesellschaft die Bezeichnung Ar-
chitekten- oder Architekturgesellschaft mbH, müssen die Architekten 
nicht nur innerhalb der Gesellschaft den maßgeblichen Einfluss haben, 
sondern die Gesellschaft weist auch diesen Bereich als Kern ihrer Be-
rufstätigkeit aus."

Der mit § 9 bewirkte Schutz der Berufsbezeichnungen dient damit 
schlussendlich der Sicherstellung der Dienstleistungsqualität und dem 
Schutz der Nachfrager von Dienstleistungen, die von Berufsgesellschaf-
ten erbracht werden. Es kann dahinstehen, ob dieser Aspekt des Schut-
zes der Allgemeinheit für den Eintragungsvorbehalt hinsichtlich der Be-
rufsbezeichnung "Stadtplaner" weniger tragfähig ist, wenn Auftraggeber 
ausschließlich Städte und Gemeinden sind, die sich von der konkret im 
Einzelfall dargelegten Qualifikation potentieller Auftragnehmer ein un-
abhängiges fachliches Urteil bilden können. Denn jedenfalls käme als 
tragfähiger Gemeinwohlbelang zur Rechtfertigung dieses Eintragungs-
vorbehalts auch die Qualität der Orts- und Stadtplanung als wichtiger 
Beitrag für einen in die architektonische und die natürliche Umgebung 
eingepassten Städtebau in Betracht, vergleiche Nichtannahmebeschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom 17. April 2000, Aktenzeichen 1 BvR 
1538/98, juris, Randnummer 41.

In § 9 wird das Vertrauen der Allgemeinheit und der Auftraggeber sowie 
das Wettbewerbsverhältnis zu berufsangehörigen natürlichen Personen 
berücksichtigt. An Gesellschaften werden vergleichbare Anforderungen 
wie an natürliche Personen gestellt, sodass insoweit grundsätzlich glei-
che Bedingungen bestehen. Antrags- und Verfahrensregelungen ent-
hält § 10 Abs. 10.

Regelungsgegenstand des § 9 sind bisher ausschließlich Kapitalgesell-
schaften. Für die Berufsangehörigen besteht allerdings im Rahmen der 
jeweils geltenden gesellschaftsrechtlichen Vorgaben gesellschaftsrechtli-
che Organisationsfreiheit. Dies wird durch § 2 Abs. 3 nunmehr ausdrück-
lich klargestellt. Vor diesem Hintergrund erscheint es notwendig, für alle 
Gesellschaftsformen geltende - weitgehend einheitliche und rechtsform-
neutrale - Regelungen zu schaffen. Dies gibt zu sprachlichen und in-
haltlichen Änderungen Anlass. Der Änderungsbedarf folgt nicht zuletzt 
aus den Änderungen durch das Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz. Auf die Begründung zu § 2 Abs. 3 wird hingewiesen.
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Zu Absatz 1

Die Sätze 1 und 2 stehen im Kontext mit § 3 Abs. 8. Die unterschied-
lichen Berufsbezeichnungen werden den Gesellschaftsverzeichnissen 
der Architektenkammer Thüringen und der Ingenieurkammer Thürin-
gen zugeordnet. Um die Kammerzuständigkeiten, aber auch die inhalt-
lichen Aspekte der Zuordnung zu verdeutlichen, werden Verweisungen 
auf die Absätze 2 und 3 eingefügt. Darüber hinaus wird aus Gründen der 
Rechtsformneutralität der Begriff "Kapitalgesellschaften" durch den Be-
griff "Gesellschaften" ersetzt und die Worte "in der Firma" um die Alter-
native durch die Worte "oder im Namen" erweitert. Satz 5 steht im Kon-
text mit § 705 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), in dem bei 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts zwischen rechtsfähigen Außenge-
sellschaften und nicht rechtsfähigen Innengesellschaften unterschieden 
wird. Lediglich die nicht rechtsfähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
bleibt von einer Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis ausgenom-
men, weil sie den Gesellschaftern nur zur Ausgestaltung ihres Rechts-
verhältnisses untereinander dient und nicht am Rechtsverkehr teilnimmt, 
mithin ihr Gegenstand nicht die Wahrnehmung der Berufsaufgaben im 
Außenverhältnis unter Führung geschützter Berufsbezeichnungen ist.

Zu Absatz 2

Satz 1 wird aus Gründen der Rechtsformneutralität sprachlich überarbei-
tet. Die Regelung des Formerfordernisses der Antragstellung im bishe-
rigen Satz 1 ist nunmehr wegen der Neuregelung in § 10 Abs. 4 Satz 1, 
die über § 10 Abs. 10 Satz 1 zur Anwendung kommt, entbehrlich.

In Satz 1 Nr. 3 Buchst. a in der bislang geltenden Fassung war als Vor-
aussetzung für die Eintragung von Kapitalgesellschaften in das Gesell-
schaftsverzeichnis bestimmt, dass durch Gesellschaftsvertrag oder Sat-
zung geregelt ist, dass der "Gegenstand des Unternehmens (Zweck der 
Gesellschaft)" die "ausschließliche" Wahrnehmung von freiberuflichen 
Berufsaufgaben nach § 1 Abs. 1 bis 4 und 7 ist. Mit Blick auf den gesell-
schaftsrechtlichen Begriff "Unternehmensgegenstand", wie er sich etwa 
aus der Formulierung "Gegenstand des Unternehmens" nach § 3 Abs. 1 
Nr. 2 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung (GmbHG) vom 20. April 1892 (RGBl. S. 477) in der jeweils gelten-
den Fassung und nach § 23 Abs. 3 Nr. 2 des Aktiengesetzes (AktG) 
vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089) in der jeweils geltenden Fas-
sung ergibt, wird der Klammerzusatz "(Zweck der Gesellschaft)" gegen-
über der bisher geltenden Fassung auch aus rechtstechnischen Grün-
den gestrichen.

Der durch den Begriff "ausschließliche" indizierte Ausschluss multidiszip-
linärer Tätigkeiten begegnet Bedenken mit Blick auf Artikel 25 der Richt-
linie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 
vom 27.12.2006, S. 36). Danach müssen die Mitgliedstaaten sicher-
stellen, dass Dienstleistungserbringer keinen Anforderungen unterwor-
fen werden, die sie verpflichten, ausschließlich eine bestimmte Tätigkeit 
auszuüben, oder die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Aus-
übung unterschiedlicher Tätigkeiten beschränken. Daher wird der Be-
griff "ausschließliche" durch den Begriff "insbesondere" ersetzt. Ziel der 
Regelung des Unternehmensgegenstands ist lediglich, nach außen den 
Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit für die beteiligten Wirtschaftskreise 
hinreichend erkennbar zu machen. Die Angabe des Unternehmensge-
genstands im Gesellschaftsvertrag soll den Tätigkeitsbereich der Gesell-
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schaft in groben Zügen erkennen lassen und ihre Zuordnung zu einem 
Geschäftszweig als Sachbereich des Wirtschaftslebens ermöglichen.

Schwerpunkt der weiteren inhaltlichen Änderungen ist Satz 1 Nr. 3 
Buchst. b und c, mit dem bisher Mehrheiten sowohl auf der Beteiligungs-
ebene der Gesellschafter als auch auf der Leitungsebene der Geschäfts-
führung geregelt wurden.

Anforderungen an die inneren Strukturen einer Gesellschaft werden in 
der rechtswissenschaftlichen Literatur und in der Rechtsprechung so-
wohl auf bundesdeutscher Ebene im Hinblick auf Artikel 12 Abs. 1 des 
Grundgesetzes als auch auf europäischer Ebene in Bezug auf Artikel 15 
Abs. 2 Buchst. c und Abs. 3 der Richtlinie 2006/123/EG kritisch bewertet.

So hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 14. Januar 
2014, Aktenzeichen 1 BvR 2998/11 und 1 BvR 236/12, juris, Randnum-
mern 64, 79, 81, 87 und 94, entschieden, dass bei einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung zum Zweck der gemeinsamen Berufsaus-
übung von Rechtsanwälten mit Patentanwälten einzelne Regelungen 
der Bundesrechtsanwaltsordnung und der Patentanwaltsordnung mit 
Artikel 12 Abs. 1 des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig sind, so-
weit sie zugunsten einer der beteiligten Berufsgruppen deren Anteils- 
und Stimmrechtsmehrheit sowie deren Leitungsmacht und Geschäfts-
führermehrheit vorschreiben und bei einer Missachtung eine Zulassung 
als Rechtsanwalts- oder Patentanwaltsgesellschaft ausschließen. Der 
Gesetzgeber verfolge mit den angegriffenen Bestimmungen zwar legi-
time Zwecke, nämlich den Schutz der Unabhängigkeit der handelnden 
Berufsträger und der Gesellschaft, die Sicherung der berufsrechtlichen 
Qualifikationsanforderungen und die Gewährleistung und Sicherung der 
Beachtung des Berufsrechts. Der Eingriff in die Berufsfreiheit sei jedoch 
nicht erforderlich, um diese Zwecke zu erreichen. An der Erforderlich-
keit fehle es nämlich, wenn der Gesetzgeber ein anderes, gleich wirk-
sames, aber das Grundrecht nicht oder weniger stark einschränkendes 
Mittel, gewählt habe oder hätte wählen können. Der unmittelbare Ansatz 
einer persönlichen Bindung aller Berufsträger an die maßgeblichen be-
rufsrechtlichen Pflichten vermeide weitergehende Eingriffe in die inne-
ren Strukturen der Berufsausübungsgesellschaft, die das angestrebte 
Ziel nur indirekt erreichen könnten. Er rechtfertige zudem die Annahme 
einer zumindest gleichen, wenn nicht sogar gesteigerten Wirksamkeit.

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 29. Juli 2019, Akten-
zeichen C-209/18, entschieden, dass die Republik Österreich dadurch 
gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel 15 Abs. 1 und 2 Buchst. c sowie 
Abs. 3 der Richtlinie 2006/123/EG verstoßen hat, dass sie Anforderun-
gen an die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen für Ziviltechnikerge-
sellschaften aufrechterhält. Gegenstand dieses Urteils ist unter anderem 
§ 28 Abs. 1 Satz 1 des österreichischen Bundesgesetzes über Ziviltech-
niker in seiner für diesen Rechtsstreit maßgeblichen Fassung, wonach 
die Geschäftsführung und organschaftliche Vertretung einer Ziviltech-
nikergesellschaft nur durch Personen wahrgenommen werden darf, die 
gemeinsam mehr als die Hälfte der Gesellschaftsanteile innehaben.

Der Europäische Gerichtshof hat in den Randnummern 88 bis 90, 92 
und 101 im Einzelnen ausgeführt:

"Vorab ist festzustellen, dass die Ziele der Gewährleistung von Ob-
jektivität und Unabhängigkeit der betroffenen Berufsstände sowie der 
Rechtssicherheit in Zusammenhang mit dem im 40. Erwägungsgrund der 
Richtlinie 2006/123/EG angesprochenen Ziel des Schutzes von Dienst-
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leistungsempfängern sowie dem Ziel der Sicherstellung der Dienstleis-
tungsqualität stehen.

Die Ziele des Schutzes von Dienstleistungsempfängern, der Sicherstel-
lung der Dienstleistungsqualität und des Gesundheitsschutzes stellen 
zwingende Gründe des Allgemeininteresses dar, die Beschränkungen 
der unionsrechtlich verbürgten Freiheiten rechtfertigen können.

Was schließlich die dritte in Art. 15 Abs. 3 der Richtlinie 2006/123[/EG] 
genannte Bedingung anbelangt, so setzt sie dreierlei voraus, nämlich, 
dass die Anforderung zur Verwirklichung des verfolgten Ziels geeignet 
ist und nicht über das hinausgeht, was zu dessen Erreichung erforder-
lich ist, sowie, dass dieses Ziel nicht durch eine weniger einschneiden-
de Maßnahme erreicht werden kann. […]

Was die Geeignetheit der in Rede stehenden Anforderungen zur Er-
reichung der angeführten Ziele betrifft,  ist  festzustellen, dass die Be-
schränkungen in Bezug auf die Rechtsform und die Beteiligung am Ge-
sellschaftsvermögen,  da  sie Transparenz hinsichtlich der Beteiligung 
am Vermögen der betreffenden Gesellschaft und die Befähigung der 
an diesem Vermögen beteiligten Personen gewährleisten sowie genau 
festlegen, welche Personen in dieser Gesellschaft die Verantwortung 
tragen, grundsätzlich geeignet sind, die Ziele des Schutzes von Dienst-
leistungsempfängern und der Sicherstellung der Dienstleistungsquali-
tät zu erreichen. […]

Insoweit ist erstens, was die Anforderung gemäß § 28 Abs. 1 ZTG betrifft, 
festzustellen, dass die Kommission mehrere weniger restriktive Alterna-
tivmaßnahmen zur Sprache gebracht hat, wie zum Beispiel Verhaltensre-
geln und Versicherungs- beziehungsweise Gewährleistungsvorschriften, 
die - insbesondere zusammengenommen - die Erreichung der verfolgten 
Ziele ermöglichen könnten. Die Republik Österreich macht zwar geltend, 
diese Anforderung erscheine unabdingbar, um sicherzustellen, dass sich 
die Geschäftsführer einer Ziviltechnikergesellschaft persönlich für ihre 
Leistungen zu verantworten hätten, substantiiert dieses Vorbringen je-
doch nicht in einer Weise, die es dem Gerichtshof erlauben würde, zu 
dem Ergebnis zu gelangen, dass die weniger beschneidenden Maßnah-
men nicht ausreichend wären, um die angeführten Ziele zu erreichen."

Insbesondere die zitierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
hat die Gesetzgebung des Bundes beeinflusst. Mit dem Gesetz zur Neu-
regelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Be-
rufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung weiterer Vorschrif-
ten im Bereich der rechtsberatenden Berufe, das am 1. August 2022 in 
Kraft getreten ist, wurden sowohl auf der Beteiligungs- als auch auf der 
Leitungsebene nach § 59e Abs. 2 Satz 1 und § 59f Abs. 1 Satz 1 und 2 
BRAO in der am 31. Juli 2022 geltenden Fassung bestehende Mehr-
heitserfordernisse aufgegeben.

In der Begründung des Gesetzes zur Neuregelung des Berufsrechts 
der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaf-
ten sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsbe-
ratenden Berufe in der Drucksache 19/27670 des Deutschen Bundes-
tags, S. 199, ist zu § 59p BRAO, in dem das Führen der Bezeichnung 
"Rechtsanwaltsgesellschaft" geregelt ist, ausgeführt:

"§ 59p BRAO-E greift einen Vorschlag von Henssler (AnwBl Online 
2018, S. 564, 572, 584) auf. Der Entwurf zur BRAO-Reform verzichtet 
darauf, Mehrheitserfordernisse aufzustellen. Ist die Gesellschaft jedoch 
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derart von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten geprägt, dass ihnen 
die Mehrheit der Stimmrechte zusteht und sie die Mehrheit der Mitglie-
der des Geschäftsführungsorgans stellen, dürfen sie die Bezeichnung 
"Rechtsanwaltsgesellschaft" führen. Dabei ist der Begriff nicht wie bis-
lang an die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ge-
knüpft, sondern steht Berufsausübungsgesellschaften gleich welcher 
Rechtsform offen."

Weder in der rechtswissenschaftlichen Literatur noch in der Rechtspre-
chung wurde bisher - soweit ersichtlich - dazu Stellung genommen, ob 
und gegebenenfalls inwieweit die dargestellte verfassungs- und euro-
parechtliche Argumentation zu den Mehrheitserfordernissen auch au-
ßerhalb der rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe verallgemeine-
rungsfähig ist, das heißt, insbesondere auch auf die berufsrechtlichen 
Regelungen der Angehörigen der Fachrichtungen Architektur,  Innen-
architektur, Landschaftsarchitektur, Stadtplanung und Ingenieurwesen 
übertragen werden kann. Auch in der architektur- oder ingenieurwissen-
schaftlichen Fachliteratur - von der dies allerdings nicht vorrangig zu er-
warten ist - hat sich, soweit ersichtlich, mit dieser Thematik bisher nie-
mand beschäftigt.

Die Frage nach einer Verallgemeinerung kommt allerdings nicht von un-
gefähr, da das Bundesverfassungsgericht in der oben genannten Ent-
scheidung die Äußerung einer Rechtsansicht, die nicht Gegenstand des 
Verfahrens war, aber in späteren Entscheidungen mit ähnlicher Rechts-
lage eine Rolle spielen könnte, vermieden und sich bewusst darauf be-
schränkt, konkrete Bestimmungen der Bundesrechtsanwaltsordnung in 
ihrem konkreten Zusammentreffen mit solchen der Patentanwaltsord-
nung als verfassungswidrig zu qualifizieren.

Unbeschadet dieser Sach- und Rechtslage spricht Einiges dafür, dass 
das Berufsrecht der Berufsangehörigen nach dem Thüringer Architek-
ten- und Ingenieurkammergesetz im Verhältnis zum Berufsrecht der Bun-
desrechtsanwaltsordnung nicht soweit kongruent ausgestaltet ist, dass 
dies - auch in den entscheidungsrelevanten Punkten des zur Rede ste-
henden Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts - zu einer iden-
tisch ausfallenden verfassungsrechtlichen Beurteilung der in Satz 1 Nr. 3 
Buchst. b, Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b und § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 
geregelten Mehrheitserfordernisse führen müsste.

Anhaltspunkte dafür ergeben sich zunächst daraus, dass es bei den Be-
rufsangehörigen im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ThürAIKG - anders 
als bei Rechtsanwälten - nicht um die Grundkonzeption des freien Be-
rufs hinsichtlich der hohen Anforderungen an die Berufszulassung be-
ziehungsweise den Marktzugang, sondern lediglich um das Recht zum 
Führen einer Berufsbezeichnung geht. Die in Satz 1 Nr. 3 Buchst. b, 
Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b und § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 geregel-
ten Mehrheitserfordernisse sind demnach keinesfalls Zulässigkeitsvo-
raussetzung für die Erbringung freiberuflicher Dienstleistungen. Hinzu 
kommt, dass Berufsangehörige nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ThürAIKG 
- anders als Rechts- und Patentanwälte nach § 2 Abs. 2 BRAO bezie-
hungsweise § 2 Abs. 2 PAO - Leistungen nicht schon kraft ausdrücklicher 
gesetzlicher Bestimmung notwendigerweise in Ausübung eines freien 
Berufes erbringen. Die Regelung nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862) in der jeweils geltenden Fassung, wonach zur freiberuf-
lichen Tätigkeit auch die selbstständige Berufstätigkeit der Ingenieure 
und Architekten gehört, dient ausschließlich steuerrechtlichen Zwecken, 
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weshalb aus dieser Norm zur Klärung der berufsrechtlichen Frage nach 
dem Vorliegen eines freien Berufs nichts hergeleitet werden kann. § 1 
Abs. 2 Satz 2 PartGG, wonach Ausübung eines Freien Berufs im Sinne 
des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes zwar auch die selbstständige 
Berufstätigkeit der Ingenieure und Architekten ist, enthält eine großzügige 
Festlegung derjenigen Berufsgruppen, denen die Partnerschaft zur Ver-
fügung stehen soll. Demnach werden in § 1 Abs. 2 Satz 2 PartGG freie 
Berufe aber ausdrücklich nur "im Sinne dieses Gesetzes" aufgezählt.

Letztlich verhindern die in Satz 1 Nr. 3 Buchst. b, Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 
Buchst. b und in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 geregelten Mehrheitserforder-
nisse weder einen gesellschaftsrechtlichen Zusammenschluss noch mit 
Blick auf die Sonderregelung des Absatzes 4 und des § 4 Abs. 6 das Füh-
ren der Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1, 4 und 5 nebeneinander.

Vor diesem Hintergrund und auch mit Blick darauf, dass die für die Ge-
sellschaft handelnden Berufsangehörigen nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 
die gerade nicht auf einen Zusammenschluss nur mit Personen, die ih-
ren Beruf als freien Beruf ausüben, beschränkt sind, keine den Rechts- 
oder Patentanwälten als Organe der Rechtspflege vergleichbare Stel-
lung eingeräumt ist, kommt der Sicherung der Unabhängigkeit sowohl 
der Berufsangehörigen nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 als auch der Berufs-
gesellschaften nach § 2 Abs. 3 im Rahmen der in Satz 1 Nr. 3 Buchst. 
b, Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b und § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 geregel-
ten Mehrheitserfordernisse nicht die Bedeutung eines rechtfertigenden 
legitimen Zwecks zu. Eine Selbstbindung des Gesetzgebers an seiner-
zeit von  ihm ausdrücklich benannte öffentliche Zwecke besteht nicht. 
Das Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz sichert die Un-
abhängigkeit der Berufsangehörigen ausschließlich über Inkompatibili-
tätsregelungen in § 3 Abs. 2 und 3 und Verhaltensregeln in § 32 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3. Dieser Ansatz beschränkt die Berufsfreiheit weniger stark 
als die Regelung von Mehrheitserfordernissen. Die Unvereinbarkeitsbe-
stimmungen sind zielgenau auf Interessenkonflikte oder Situationen, die 
die Unabhängigkeit der Berufsangehörigen gefährden und damit mögli-
che Risiken für Auftraggeber schaffen können, ausgerichtet.

Für eine darüber hinausreichende gesetzliche Absicherung der Unab-
hängigkeit der Berufsangehörigen nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 durch 
Mehrheitserfordernisse besteht nach wie vor auch kein Bedarf.

Bereits im Rahmen der Novellierung und Neufassung des Thüringer Ar-
chitekten- und Ingenieurkammergesetzes im Jahr 2016 wurden die bis 
dahin nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 geltenden Beschränkungen der wei-
teren Anteile auf "natürliche Personen, die Angehörige freier Berufe im 
Sinne des § 1 Abs. 1 PartGG sind und aufgrund ihrer Berufsausbildung 
zum Erreichen des Unternehmenszweckes beitragen können" aufgege-
ben und die Regelung dadurch liberalisiert. Zur Begründung wurde in der 
entsprechenden Drucksache 6/2276 des Thüringer Landtags, S. 87 und 
88, angeführt, dass "der Einfluss der berufsangehörigen Gesellschaf-
ter auf den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft bereits durch die erfor-
derliche Kapital- und Stimmenmehrheit der Berufsangehörigen ausrei-
chend gewährleistet ist. Die Beschränkung auf den Zusammenschluss 
ausschließlich mit Angehörigen anderer freier Berufe würde zu keiner 
zusätzlichen Sicherstellung dieses Ziels führen." 

Zwar lassen sich bei der Zusammenarbeit von Personen mit unterschied-
lichen Berufen Beeinträchtigungen der beruflichen Unabhängigkeit ein-
zelner Gesellschafter etwa wegen der Rücksichtnahme auf die Belan-
ge anderer zur Vermeidung oder Lösung von Interessenskonflikten oder 
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auch aufgrund entstehender Machtstrukturen nie völlig ausschließen. 
Dass mit der gemeinsamen Berufsausübung gewisse Gefahren für die 
Unabhängigkeit Einzelner einhergehen, ist auch keine Besonderheit ei-
ner interprofessionellen Kooperation, sondern gilt nicht weniger für mo-
noprofessionelle Zusammenschlüsse. Im Rahmen der Neufassung des 
Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes im Jahr 2016 hat 
der Gesetzgeber mit der Aufgabe der Beschränkungen der Minderheits-
anteile auf "natürliche Personen, die Angehörige freier Berufe sind und 
aufgrund ihrer Berufsausbildung zum Erreichen des Unternehmenszwe-
ckes beitragen können[,]" ein mit einer gemeinsamen Ausübung verbun-
denes Risiko einer Gefährdung der Unabhängigkeit in Abwägung zwi-
schen dem allgemeinen Interesse des Schutzes der Auftraggeber und 
der Berufsfreiheit der Angehörigen freier Berufe bewusst hingenommen. 
Weder aus Sicht sowohl der Architektenkammer Thüringen als auch der 
Ingenieurkammer Thüringen noch der Aufsichtsbehörde haben sich im 
Verwaltungsvollzug oder sonst seither Anhaltspunkte ergeben, die ge-
eignet wären, dieses Abwägungsergebnis in Frage zu stellen. Schluss-
endlich beruht die Konzeption des Berufsrechts des Thüringer Architek-
ten- und Ingenieurkammergesetzes ohnehin nicht auf der Annahme, dass 
eine situationsgebundene Gelegenheit zur Pflichtverletzung im Regelfall 
zu einem pflichtwidrigen Handeln führt, sondern darauf, dass sich die 
Berufsangehörigen grundsätzlich rechtstreu verhalten. Insgesamt sind 
die Gefahren, die mit jeder gemeinsamen Berufsausübung für die Un-
abhängigkeit einzelner Berufsangehöriger verbunden sind, zu gering, 
als dass sie durch präventiv wirkende Mehrheitserfordernisse insoweit 
begrenzt werden müssten.

Die in Satz 1 Nr. 3 Buchst. b, Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b sowie § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 geregelten Mehrheitserfordernisse verfolgen vielmehr 
den Zweck der Sicherung der Qualifikationsanforderungen auf der Ebe-
ne der Berufsgesellschaft zum Schutz der Auftraggeber und zur Siche-
rung der Dienstleistungsqualität.

Namentlich der Schutz der Verbraucher im Sinne des Schutzes vor 
Schäden an Eigentum und Vermögen ist wiederholt durch das Bundes-
verfassungsgericht zu den besonders wichtigen Gemeinschaftsgütern, 
die sogar subjektive Berufswahlregelungen  rechtfertigen können, ge-
zählt worden.

Auch der Europäische Gerichtshof hat in jahrzehntelanger Rechtspre-
chung als "Ziel des öffentlichen Interesses" sowohl den Zweck der "Qua-
litätssicherung" als auch den "Verbraucherschutz" und den "Schutz der 
Dienstleistungsempfänger" anerkannt. In Artikel 6 Abs. 2 der Richtlinie 
(EU) 2018/958 ist eine beispielhafte - wegen der Verwendung des Wortes 
"insbesondere" nicht abschließende - Aufzählung von in Betracht kom-
menden Zwecken enthalten. In Erwägungsgrund 17 Satz 2 der Richtli-
nie (EU) 2018/958 wird der Zweck des Schutzes der Verbraucher und 
Dienstleistungsempfänger etwa im Hinblick auf die "Gewährleistung 
der Qualität der handwerklichen Arbeit" konkretisiert. Ferner wird in Er-
wägungsgrund 20 Satz 3 der Richtlinie (EU) 2018/958 ausdrücklich zur 
Berücksichtigung des Umstands aufgefordert, dass im Bereich der re-
glementierten Berufe "zwischen Verbrauchern und Berufsangehörigen 
in der Regel eine Informationsasymmetrie besteht", vergleiche auch 
Burgi, Gewerbearchiv, Beilage Wirtschaft und Verwaltung, Nr. 03/2019, 
S. 146 und 147.

Rechtsfähige Berufsgesellschaften sind nicht nur Instrumente zur ge-
meinschaftlichen Berufsausübung der in ihnen verbundenen Personen, 
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sondern sie werden selbst Vertragspartner und erbringen durch das ih-
nen zurechenbare Verhalten ihrer Vertreter auch selbst Dienstleistungen. 
Wenngleich formaliter die Gesellschaft selbst die Dienstleistungen er-
bringt, können für sie aber immer nur hinreichend qualifizierte, die fach-
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllende natürliche Personen handeln. 
Nur so lässt sich sicherstellen, dass eine Gesellschaft durch ihre Organe 
und Vertreter den fachlichen Anforderungen genügt, welche für die Be-
rechtigung zum Führen einer Berufsbezeichnung erforderlich sind. Mit 
Blick darauf lässt sich den Mehrheitserfordernissen der Zweck beilegen, 
auf dem Wege der Sicherung von Einfluss und Entscheidungsgewalt der 
gesellschaftsprägenden Berufsgruppe deren fachliche Qualifikation auch 
für die Tätigkeit der Gesellschaft selbst zu gewährleisten, vergleiche Ur-
teil des Bundesgerichtshofs vom 10. Oktober 2011, Aktenzeichen AnwZ 
(Brfg) 1/10, juris, Randnummer 18; ähnlich bereits Beschluss des Bun-
desgerichtshofs vom 8. Oktober 2007, Aktenzeichen AnwZ (B) 91/06 -, 
juris, Randnummer 13. Das Vertrauen des Publikums in die erforderli-
che berufliche Qualifikation potentieller Auftragnehmer  ist  im Fall des 
Führens einer Berufsbezeichnung einer Berufsgesellschaft auch keines-
falls weniger schützenswert als beim Führen einer Berufsbezeichnung 
durch nicht gesellschaftlich gebundene Berufsangehörige, etwa bei Be-
rufsausübung im Rahmen eines Einzelbüros. Ebenso wie der Gesetz-
geber ohne Verstoß gegen Artikel 12 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes 
besondere Anforderungen bezüglich der Berufsqualifikation an die per-
sönliche Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnungen nach § 3 
Abs. 1, 4 und 5 stellen durfte, ist er auch berechtigt, ebensolche Qualifi-
zierungsmerkmale an die Berechtigung zum Führen der Berufsbezeich-
nung einer Gesellschaft zu knüpfen. So dokumentiert etwa die Verwen-
dung der Bezeichnung "Architektur" im Namen oder in der Firma einer 
Gesellschaft nach außen - insbesondere im Interesse potentieller Auf-
traggeber - einen formalisierten Nachweis der fachlichen Qualifikation 
der die Gesellschaft maßgeblich bestimmenden Personen, vergleiche 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 14. August 2004, Ak-
tenzeichen 1 BvR 2338/03, juris, Randnummer 13, und Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 14. Januar 2014, Aktenzeichen 1 BvR 
2998/11, juris, Randnummern 72 und 74. Dadurch entsteht für die durch-
schnittlich informierte verständige Kundschaft der Eindruck, dass der In-
haber des Unternehmens selbst oder die maßgeblich verantwortlichen 
Personen der Gesellschaft Architekten sind und Architekturleistungen 
im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen. Der Begriff "Architektur" bezeich-
net nicht lediglich einen Tätigkeitsbereich, sondern weist auf Leistun-
gen hin, die von Mitgliedern des Berufsstandes der Architekten erbracht 
werden. Satz 1 Nr. 3 Buchst. b, Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b und § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 sichern diesen "Empfängerhorizont" im Rechts- und 
Geschäftsverkehr gesetzlich ab, indem sie die inneren fachqualitativen 
Strukturen der Gesellschaft mit ihrer Außenwahrnehmung in Einklang 
bringen. Die Mehrheitserfordernisse bewirken, dass die gesellschafts-
intern vorausgesetzte fachliche Qualifikation im Außenverhältnis zur po-
tentiellen Kundschaft auch Wirksamkeit entfalten kann.

In Ermangelung eines weitergehenden Berufsträgervorbehalts entspre-
chend § 59l Satz 3 BRAO, mit dem das Handeln natürlicher Personen 
für eine Gesellschaft vom Erwerb der entsprechenden berufsrechtlichen 
Qualifikation abhängig gemacht wird und deshalb mit der Systematik 
des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes als "Titel-
schutzgesetz" nicht in Einklang stünde, stehen gleichermaßen geeig-
nete Mittel zur Erreichung des sich aus den genannten Einzelzwecken 
ergebenden übergeordneten Allgemeinwohlinteresses am Schutz von 
Verbrauchern, ohne die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür zu erfül-
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len, nicht zur Verfügung. Insbesondere genügt den verfassungsrechtli-
chen Anforderungen an die Erforderlichkeit, dass der Eintragungsvorbe-
halt für die Verwendung der Berufsbezeichnung auf die Firmierung der 
Gesellschaft zur Kennzeichnung ihrer eigenen Tätigkeit beschränkt wird. 
Wenn die Gesellschaft hingegen außerhalb der Firmenbezeichnung auf 
Berufe ihrer Angestellten hinweist, reicht es zum Schutz der Verkehrs-
interessen aus, dass ihre Beschäftigten in die entsprechenden Listen 
nach den §§ 6 und 8 eingetragen sind. Satz 1 Nr. 3 Buchst. b kann auch 
nicht als unverhältnismäßig im engeren Sinne angesehen werden. Ver-
braucher müssen im Rahmen des Vertrauensschutzes davon ausge-
hen können, dass Berufsangehörige und Berufsgesellschaften die er-
forderliche Berufsqualifikation, also die notwendigen theoretischen und 
praktischen Fähigkeiten, besitzen. Dies gilt insbesondere und in hohem 
Maße für Bauvorhaben, für die aufgrund der Reduktion bauordnungs-
rechtlicher Genehmigungen eine Kontrolle durch die Baugenehmigungs-
behörde entfallen ist. Mit Blick auf den Rang der geschützten Rechts-
güter Leben, Gesundheit und Eigentum genügt einerseits ein Verweis 
der Verbraucher auf etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzan-
sprüche nicht; der in seinen Präventivwirkungen fragliche nachträgliche 
Sekundärrechtsschutz, der zudem ein hohes Maß an eigener Durchset-
zungsbereitschaft und finanziellem Durchhaltevermögen während der 
Prozessdauer erfordert, käme sozial schwächeren Verbrauchergrup-
pen auch eher nicht zugute. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass 
die fehlende Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis nicht daran hin-
dert, berufliche Tätigkeiten überhaupt auszuüben.

Die Europäische Kommission hat die Mitgliedstaaten in ihrer Stellung-
nahme zu den Resultaten der gegenseitigen Evaluierung nach der Eu-
ropäischen Dienstleistungsrichtlinie nach der Arbeitsunterlage der Kom-
missionsdienststellen zum Ergebnis der Peer-Review in Bezug auf 
Anforderungen zur Rechtsform, Beteiligungsstruktur und zu den Prei-
sen im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie vom 2. Oktober 2013, 
SWD(2013) 402 final, S. 10 bis 12, zur Prüfung aufgerufen, ob die von 
ihnen mit Mehrheitserfordernissen zugunsten eines Berufs verfolgten 
Ziele  nicht  durch mildere Beschränkungen  erreicht werden  können. 
Ausdrücklich wird angeregt, besondere Anforderungen an die Beteili-
gungsverhältnisse nur noch mit dem Führen einer bestimmten Berufs-
bezeichnung durch die Gesellschaft zu verknüpfen. Eine Begrenzung 
der Kontrollanforderungen auf die Stimmrechte oder Führungspositio-
nen ermögliche flexiblere Finanzierungsmodelle, belasse die Kontrolle 
über Entscheidungen, die sich negativ auf die Qualität der Dienstleis-
tung auswirken könnten, bei den Berufsangehörigen und helfe, eine un-
erwünschte Einflussnahme durch Dritte zu vermeiden.

Vor diesem Hintergrund und in Anlehnung an § 59p BRAO werden die 
bisher in Satz 1 Nr. 3 Buchst. b geregelten auf der Beteiligungsebene 
der Gesellschafter bestehenden Kapitalmehrheitserfordernisse aufge-
geben. Damit erfolgt - über die bisherigen Schritte der Öffnung des Ge-
sellschafterkreises durch Aufgabe der bis zur Neufassung des Thürin-
ger Architekten- und Ingenieurkammergesetzes im Jahr 2016 geltenden 
Beschränkung der weiteren Anteile auf "natürliche Personen, die Ange-
hörige freier Berufe" sind und der Zulassung von Gesellschaften als Ge-
sellschafter hinaus - auch vor dem Hintergrund des neu gefassten § 2 
Abs. 3 Satz 2 - ein erneuter Liberalisierungsschritt mit Blick auf die Er-
weiterung von Möglichkeiten zur Generierung liquider Mittel bei Freiga-
be der Kapitalbeteiligung. Ausschlaggebend dafür ist, dass gerade bei 
Betrachtung "monoprofessioneller" Kapitalbeteiligungen durch Ange-
hörige der in der Gesellschaft ausgeübten Berufe, das heißt von einer 
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kapitalanlegenden Person mit derselben fachlichen Qualifikation, ver-
gleichbaren beruflichen Erfahrungen und identischer beruflicher Bindung 
- eine solche Kapitalstruktur erscheint gerade für Zusammenschlüsse 
nach dem Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz praxis-
relevant - typischerweise nur geringe Gefahren sachwidriger Einfluss-
nahme ausgehen. Zwar ist sie nur aus finanziellen Gründen beteiligt, 
ihr Gewinnstreben wird jedoch um den beruflichen Hintergrund gezü-
gelt. Dem lässt sich zwar entgegenhalten, dass eine bloß kapitalgeben-
de Person nicht wie ein aktiver Gesellschafter für die Dienstleistung mit 
ihrem Namen einsteht und sie damit eher geneigt sein könnte, Koste-
nersparnisse zu Lasten der Qualität zu befürworten. Solche Bedenken 
sind jedoch zu relativieren, da einerseits gerade bei größeren, überört-
lichen oder gar internationalen Zusammenschlüssen auch die aktiven 
Gesellschafter allenfalls an einem geringen Teil der Aufträge persönlich 
beteiligt sein werden und andererseits auch für kapitalgebende Perso-
nen der "gute Ruf" des Unternehmens eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Für die Zulassung kapitalanlegender Personen ohne jeden Berufsbe-
zug spricht neben einem gesteigerten Kapitalbedarf, dass das Risiko der 
Beeinflussung durch solche Gesellschafter letztlich nicht größer ist als 
durch kreditgebende Banken oder Geschäftspartner, die in besonders 
hohem Maß Dienstleistungen beziehen. Nimmt man die Feststellung 
hinzu, dass nach praktisch einhelliger Auffassung eine effektive Kont-
rolle der aktiven Berufsausübung in der Gesellschaft kaum möglich ist, 
sprechen  insgesamt gewichtige Gründe dafür, Beteiligungen flächen-
deckend zuzulassen (Glindemann, Personengesellschaften zur Aus-
übung freier Berufe in Deutschland und Frankreich, Diss. Köln 2018, S. 
169, 170, 177, 178). Dem Schutzzweck der Sicherung der Qualifikati-
onsanforderungen auf der Ebene der Berufsgesellschaft zugunsten der 
Verbraucher kann nämlich durch die nach wie vor notwendige Stimm-
rechtsmehrheit der berufsangehörigen Namensgeber der Gesellschaft 
hinreichend Rechnung getragen werden. Vor diesem Hintergrund wird 
zwar an der "verantwortlichen Führung der Gesellschaft" durch Pflicht-
mitglieder der Kammer im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 Buchst. c, nicht aber 
an dem Mehrheitserfordernis innerhalb des Geschäftsführungsorgans 
der Gesellschaft festgehalten. Eine solche Regelung ist sehr viel we-
niger einschneidend als Beteiligungsanforderungen für die Erbringung 
der Dienstleistung, da Berufsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten, 
unabhängig vom dortigen Regulierungssystem nicht davon abgehalten 
werden, Tochtergesellschaften zu gründen. Die einzige Einschränkung 
besteht darin, dass ihre Tochtergesellschaft gegebenenfalls nicht die 
betreffende Berufsbezeichnung führen darf. Eine solche Regelung wirkt 
sich bei Ausweitung auf andere Berufe auch deutlich schwächer auf die 
Gründung von Hauptniederlassungen aus, da auch multidisziplinär täti-
ge Unternehmen gegründet werden können, ohne dass genügend Ge-
sellschafter über Mehrfachqualifikationen verfügen müssen. Die Rege-
lung entfaltet damit kein Hinderungspotential für die interprofessionelle 
Zusammenarbeit. Ungeachtet dessen ergibt sich bereits mit Blick auf 
die beabsichtigte Sicherstellung der Berufsqualifikationsanforderungen 
die Notwendigkeit der restriktiven Auslegung der Voraussetzung "ver-
antwortliche Führung der Gesellschaft". Diese gilt demnach nicht pau-
schal für sämtliche Geschäftsführungsbereiche, sondern nur in Bezug 
auf die fachlichen Fragen der Berufsausübung, insbesondere aber nicht 
bezüglich der betriebswirtschaftlichen und strategischen Entscheidun-
gen. Einzelvertretungsmacht für Berufsfremde erscheint möglich, wenn 
die Geschäftsführungsbefugnis durch Regelungen im Innenverhältnis 
so beschränkt ist, dass die fachlich verantwortliche Führung der Gesell-
schaft durch Berufsangehörige gewährleistet ist.
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Satz 1 Nr. 3 Buchst. d enthält neben rechtsformneutralen Formulierungen 
auch sprachliche Folgeänderungen aufgrund der Änderungen in Satz 1 
Nr. 3 Buchst. b und c. Er beinhaltet in Anlehnung an § 711a Satz 1 BGB 
ein Abspaltungsverbot, welches insbesondere für Verwaltungsrechte 
gilt. Unabhängig von der Rechtsform soll ein Verwaltungsrecht nur der-
jenige innehaben, der auch das Risiko des Anteils an der Gesellschaft 
trägt. Die Übertragung des Stimmrechts auf einen Dritten ist somit un-
zulässig. Sinn dieser Bestimmung ist es, die Gesellschaft vor den Ein-
flüssen Dritter zu schützen sowie die Aufteilung der einem Geschäfts-
anteil beziehungsweise einer Aktie zugehörenden Rechte auf mehrere 
Personen zu verhindern. Die gesellschaftsvertragliche oder individual-
vertragliche Übertragung eines Mitgliedschaftsrechts ist daher nicht zu-
lässig. Die Stimmrechtsausübung durch Stellvertretende ist demnach 
nur zulässig, soweit sie nicht zur Übertragung des Stimmrechts auf die-
se Personen führt. Von der Übertragung des Stimmrechts ist die bloße 
Überlassung der Stimmrechtsausübung abzugrenzen. Die Überlassung 
des Stimmrechts an einen Dritten ist zulässig, wenn der Anteilsinhaber 
bei der Beschlussfassung die Entscheidung über den Beschlussgegen-
stand weiterhin selbst trifft oder treffen kann. Der Aktionär beziehungs-
weise der Gesellschafter muss selbst Inhaber der Aktie beziehungswei-
se des Geschäftsanteils und der damit verbundenen Rechte bleiben. 
Eine Stimmrechtsvollmacht muss daher so ausgestaltet sein, dass der 
Anteilsinhaber jederzeit selbst wieder aktiv werden kann. Dies ist nur im 
Wege einer jederzeit widerruflichen Vollmacht möglich. Bei einer unwi-
derruflichen Bevollmächtigung könnte der Anteilsinhaber hingegen nicht 
mehr die Entscheidung treffen, die Stimmabgabe wieder selbst vorzu-
nehmen. Eine unwiderrufliche Bevollmächtigung kommt im Ergebnis der 
Übertragung des Stimmrechts gleich und verstößt daher gegen das Ab-
spaltungsverbot. Die Ausübung des Stimmrechts durch Stimmrechtsver-
tretende ist bei jederzeit widerruflicher Vollmacht zulässig.

In Satz 1 Nr. 3 Buchst. e wird der Regelungsgehalt des bisherigen Absat-
zes 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe e und f übernommen. Durch das Zustim-
mungserfordernis soll sichergestellt werden, dass Gesellschaftsanteile 
nicht an Gesellschaften übertragen werden, die ihrerseits die Voraus-
setzungen der Vorschriften für Berufsgesellschaften nicht erfüllen und 
damit ein berufsrechtswidriger Zustand hergestellt wird. Die Entschei-
dung darüber, wer Gesellschafter der Berufsgesellschaft werden darf, soll 
dem Kreis der Gesellschafter insgesamt vorbehalten bleiben und nicht 
von der Entscheidung einzelner Gesellschafter über die Veräußerung 
und Übertragung ihres Gesellschaftsanteils abhängen. Damit die Über-
tragung von Gesellschaftsanteilen bei Aktiengesellschaften und Kom-
manditgesellschaften auf Aktien an die Zustimmung der Gesellschafter-
versammlung gebunden werden kann, muss es sich um Namensaktien 
nach § 68 AktG handeln.

In Satz 2 spiegelt sich für Gesellschaften wider, dass dem Thüringer Ar-
chitekten- und Ingenieurkammergesetz, welches den Schutz von Be-
rufsbezeichnungen im Sinne eines Titelschutzes zum Gegenstand hat, 
nicht das Berufsbild einer "geborenen Freiberuflichkeit" zugrunde liegt. 
Dies ergibt sich für natürliche Personen bereits aus § 3 Abs. 2 und 3. 
Satz 2 enthält die Voraussetzungen, unter denen der Zusatz "frei" oder 
"freischaffend" in der Firma oder im Namen einer Gesellschaft verwen-
det werden darf. Ungeachtet dessen stehen Gesellschaften aber ne-
ben den typisch freiberuflichen Aufgaben nach § 1 auch andere Betä-
tigungsmöglichkeiten offen. Im Kontext mit Satz 2 Halbsatz 2, in dem 
auf § 3 Abs. 3 verwiesen wird, ergibt sich lediglich, dass den gegebe-
nenfalls auch nur teilweise gewerblich tätigen Gesellschaften das Füh-
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ren des Zusatzes "frei" oder "freischaffend" zu einer Berufsbezeichnung 
nach § 3 Abs. 1 nicht gestattet ist. Bestehen freiberufliche und gewerbli-
che selbstständige Tätigkeiten auch nur in mittelbarem beruflichen Zu-
sammenhang oder trennbar oder untrennbar nebeneinander, reichen 
mit Blick auf potentiell im Widerspruch stehende Interessen weder die 
strikte Trennung noch eine im Schwerpunkt bloß überwiegende "eigen-
verantwortliche und unabhängige" Berufsausübung für das Führen des 
Zusatzes "frei" oder "freischaffend" aus.

Mit Satz 2 Halbsatz 2 wird die Pflicht der Berufsangehörigen zur Kennt-
lichmachung der Baugewerblichkeit nach § 3 Abs. 3 Satz 2 auf Berufs-
gesellschaften erstreckt. Es besteht kein sachlicher Grund, den bloßen 
Zusammenschluss rechtlich besser zu stellen als die einzelne berufsan-
gehörige natürliche Person. Insbesondere sollen Berufsgesellschaften 
nicht zur Umgehung der für die einzelnen Berufsangehörigen geltenden 
rechtlichen Vorgaben instrumentalisiert werden können.

Nach Satz 3 dürfen Anteile an einer Gesellschaft nach Satz 1 nicht nur 
von natürlichen Person, sondern auch von anderen Gesellschaften ge-
halten werden. Die Regelung ist insoweit deklaratorisch und dient ledig-
lich der Klarstellung, da sich schon nach Satz 1 keine Beschränkungen 
der Kapitalanteile mehr ergeben. Darüber hinaus sind in Satz 3 die Vo-
raussetzungen festgelegt, die zu erfüllen sind, wenn sich eine Gesell-
schaft als Gesellschafter, beispielsweise als Komplementär-GmbH bei 
einer GmbH & Co. KG, beteiligen möchte. Da Zweck der Komplemen-
tär-GmbH oftmals nicht die Wahrnehmung von Berufsaufgaben nach 
§ 1 Abs. 1 bis 4 und 7 sein dürfte, sondern etwa die Beteiligung als per-
sönlich haftende Gesellschafterin, entfällt die bisherige Verweisung auf 
Satz 1 Nr. 3 Buchst. a. Eine aufgrund der Gesellschaftsform bedingte 
Beschränkung im Sinne des Satzes 3 ergibt sich beispielsweise nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 3 PartGG.

Zu Absatz 3

In Absatz 3 werden entsprechend dem Absatz 2 für die Berufsbezeich-
nungen nach § 3 Abs. 1 die Eintragungsvoraussetzungen für das Füh-
ren der Berufsbezeichnung "Beratender Ingenieur" geregelt. Auf die Aus-
führungen zu Absatz 2 wird hingewiesen.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 können in der Firma oder im Namen einer Gesellschaft 
die Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1 und 5 nebeneinander ver-
wendet werden. Die kammerübergreifende Kombination der Berufsbe-
zeichnungen wäre sonst wegen der in den Absätzen 2 und 3 geregelten 
Mehrheitserfordernisse nicht möglich. Berufsgruppen im Sinne des Sat-
zes 1 Nr. 2 sind diejenigen der Architekten, Innenarchitekten und Land-
schaftsarchitekten unabhängig von ihrer Fachrichtung nach § 1 Abs. 1 
bis 3, der Stadtplaner und der Beratenden Ingenieure.

Die kammerübergreifende Kombinationsmöglichkeit der Berufsbezeich-
nungen erfordert die Erweiterung des in Frage kommenden Tätigkeits-
bereichs der Gesellschaft, der sich auf alle in § 1 genannten Aufgaben 
erstrecken kann. Dies wird in Satz 1 Nr. 1 ausdrücklich klargestellt.

Weitere Änderungen bestehen in rechtsformneutralen Formulierun-
gen sowie Folgeänderungen zur Änderung der Mehrheitserfordernis-
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se in Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b und c und Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 
Buchst. b und c.

Zu Absatz 5

Nach Absatz 5 steht der Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis 
der Kammer eine Eintragung in ein entsprechendes Gesellschaftsver-
zeichnis einer Architekten- oder Ingenieurkammer eines anderen Lan-
des gleich, wenn die Gesellschaft weder Sitz noch Niederlassung in 
Thüringen hat. In diesem Fall wird der Schutz der Berufsbezeichnung 
bereits durch die zuständigen Stellen nach dem Recht des jeweiligen 
anderen Landes gewährleistet. Dabei kann im Hinblick auf den beab-
sichtigten Deregulierungseffekt hingenommen werden, dass in den an-
deren Ländern gegebenenfalls geringfügig abweichende Eintragungs-
voraussetzungen bestehen.

Zu Absatz 6

Gesellschaften bedürfen nach Absatz 1 grundsätzlich der Eintragung in 
das Gesellschaftsverzeichnis der Kammer, wenn sie die Berufsbezeich-
nungen nach § 3 Abs. 1 und 5 in ihrer Firma oder ihrem Namen führen 
wollen. Das Eintragungsverfahren hat damit die Funktion eines Kontroll-
verfahrens zur präventiven Sicherstellung der Einhaltung der jeweiligen 
berufsrechtlichen Anforderungen nach den Absätzen 2 bis 4.

Von der Eintragungspflicht ausgenommen werden nach Satz 1 jedoch 
Personengesellschaften, bei denen die Haftung der natürlichen Perso-
nen für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht beschränkt ist, und Ge-
sellschafter sowie Mitglieder des Geschäftsführungsorgans ausschließ-
lich Berufsangehörige nach § 3 Abs. 1 oder 5 oder § 3 Abs. 1 und 5, also 
Kammermitglieder, sind. Eine Eintragungspflicht besteht damit nicht für 
rechtsfähige Gesellschaften bürgerlichen Rechts, offene Handelsgesell-
schaften sowie Partnerschaftsgesellschaften ohne beschränkte Berufs-
haftung, denen als Gesellschafter und Geschäftsführer ausschließlich 
Pflichtmitglieder der Architektenkammer Thüringen oder der Ingenieur-
kammer Thüringen oder Pflichtmitglieder der Architektenkammer Thü-
ringen und der Ingenieurkammer Thüringen angehören. In diesen Fällen 
erscheint eine präventive Kontrolle im Rahmen eines Eintragungsverfah-
rens weder mit dem Ziel der Sicherung der nach dem Thüringer Archi-
tekten- und Ingenieurkammergesetz notwendigen Qualifikationsanfor-
derungen auf der Ebene der Gesellschaft zum Schutz der Verbraucher 
und zur Sicherung der Dienstleistungsqualität noch zur Feststellung des 
Bestehens einer Berufshaftpflichtversicherung  nach Absatz  2 Satz  1 
Nr. 2 oder Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 erforderlich. Die von Satz 1 erfassten 
Gesellschaften sind nämlich nach § 33 Abs. 2 Satz 1 nicht verpflichtet, 
eine Berufshaftpflichtversicherung zu unterhalten. Potentielle Auftrag-
geber sind in diesen Fällen auch nicht schutzlos gestellt, da die Gesell-
schafter stets akzessorisch persönlich haften und nach § 33 Abs. 1 ver-
pflichtet sind, selbst eine Berufshaftpflichtversicherung zu unterhalten. 
Die Berufsangehörigen unterliegen demselben Berufsrecht und sind in-
soweit unmittelbar der Aufsicht durch eine Kammer und bei Verstößen 
Sanktionen unterworfen. Für Gesellschaften nach Satz 1 sollen daher 
keine im Vergleich zur bisherigen Rechtslage erhöhten bürokratischen 
Hürden für die gemeinsame Berufsausübung unter einer nach dem Thü-
ringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz geschützten Berufsbe-
zeichnung aufgestellt werden. Vor diesem Hintergrund wird auch auf 
eine Reglementierung der Berufsangehörigen durch Auferlegung von 
Anzeigepflichten zunächst verzichtet.
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Zu Nummer 4 (Aufhebung des § 10 in der bisher geltenden Fassung)

Die Aufhebung des bisher geltenden § 10 ergibt sich als Folgeände-
rung aus der rechtsformneutralen Regelung bezüglich aller Berufsge-
sellschaften in § 9. Danach sind Partnerschaftsgesellschaften, die eine 
nach § 3 Abs. 1 oder 5 geschützte Berufsbezeichnung führen wollen, 
zur Vermeidung unnötiger Bürokratie zukünftig nur dann in das Gesell-
schaftsverzeichnis eintragungspflichtig, wenn sie von den Möglichkei-
ten einer Haftungsbeschränkung Gebrauch machen (argumentum ex § 9 
Abs. 6 Satz 1). Dies betrifft  insbesondere die Rechtsformvariante der 
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Entscheidet 
sich eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung für 
eine Antragstellung nach § 9 Abs. 2 oder 3, unterliegt sie aus Gründen 
der Kohärenz denselben gesetzlichen Anforderungen wie eine ebenfalls 
haftungsbeschränkte Kapitalgesellschaft.

Der bisherige Absatz 2 wird wegen seines Regelungskontextes zur 
Haftpflichtversicherung aus gesetzessystematischen Gründen in § 33 
Abs. 4 verortet.

Der Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 3 Satz 2 ergibt sich zu-
künftig unmittelbar aus § 12 Abs. 4, 5 und 6 Satz 2 und 3.

Zu Nummer 5 (Neufassung des bisher geltenden § 11 als neuer § 10)

§ 10 entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisher geltenden § 11 
und wird umfassend redaktionell überarbeitet. Die Änderung der Para-
grafennummerierung ist eine Folgeänderung zur Aufhebung des bishe-
rigen § 10.

Zu Absatz 1

In die Sätze 1 bis 4 ist der Regelungsgehalt des bisherigen § 11 Abs. 1 
mit Ausnahme des bisherigen Satzes 3 übernommen.

In Satz 1 ist die Mitwirkungspflicht der antragstellenden Person geregelt, 
alle für die Ermittlung der Eintragungs- oder Genehmigungsvorausset-
zungen erforderlichen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. 
In Satz 2 wird klargestellt, dass der Eintragungsausschuss nicht verpflich-
tet ist, eigene Nachforschungen anzustellen, sondern das Verfahren ab-
schließen und gegebenenfalls nach Aktenlage entscheiden kann. Nach 
Satz 3 ist der Eintragungsausschuss in Anlehnung an § 15 Abs. 3 Thür-
BQFG dazu verpflichtet, die antragstellende Person, bevor er ihren An-
trag wegen fehlender Mitwirkung ablehnt, schriftlich oder elektronisch 
anzuhören und  ihr eine angemessene Nachfrist zu setzen.  In Satz 4 
wird entsprechend der nach Absatz 4 Satz 1 für alle Fälle des Absat-
zes 2 geltenden Neuregelung der schriftlichen oder elektronischen An-
tragstellung das Formerfordernis der "schriftlichen oder elektronischen" 
Anzeige von Veränderungen im Nachgang einer Eintragung oder Ge-
nehmigung normiert.

Die antragstellende Person hat es in der Hand, die notwendigen Unter-
lagen oder Informationen fristgerecht vorzulegen oder der Kammer mit-
zuteilen, warum ihr dies nicht möglich ist. Kann sie zum Beispiel die für 
die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer Berufsqualifikation erforderli-
chen Nachweise aus nicht von ihr zu vertretenden Gründen nicht oder 
nur teilweise vorlegen oder ist die Vorlage der entsprechenden Unterla-
gen mit einem unangemessenen zeitlichen und sachlichen Aufwand ver-
bunden, liegt keine Verletzung der Mitwirkungspflicht vor. Das in diesen 
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Fällen von der Kammer zu beachtende weitere Verfahren zur Ermittlung 
der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, insbesondere 
durch das Verlangen von Arbeitsproben, das Führen von Fachgesprä-
chen, das Erfordernis praktischer und theoretischer Prüfungen sowie 
die Einholung von Sachverständigengutachten, ergibt sich aus Satz 5.

Zu Absatz 2

Der bisherige Absatz 2 wird sprachlich überarbeitet und enthält nun-
mehr aus Gründen der Übersichtlichkeit in Konkretisierung des Absat-
zes 1 ausschließlich Regelungen über die mit der Antragstellung beizu-
bringenden Unterlagen im Fall deutscher und ausländischer Abschlüsse 
in Eintragungsverfahren nach den §§ 6 und 8.

Das bisher geregelte Erfordernis des Nachweises der Staatsangehö-
rigkeit wird nicht mehr normiert, da ihm keine Entscheidungsrelevanz 
zukommt.

In Satz 1 Nr. 4 wird der Regelungsgehalt des bisherigen § 11 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 5 übernommen. Die Worte "als eigenverantwortlich und un-
abhängig tätiger Architekt oder Stadtplaner" werden gestrichen, da die 
genannten Berufsbezeichnungen erst mit der Eintragung und nicht be-
reits im Vorfeld der Antragstellung geführt werden dürfen. Darüber hi-
naus wird die Regelung um die Eintragung mit den Berufsbezeichnun-
gen nach § 3 Abs. 5 erweitert.

Die Sätze 2 bis 4 betreffen die Vorlage von Unterlagen bei Abschlüs-
sen aus anderen Mitgliedstaaten, Vertragsstaaten oder gleichgestellten 
Staaten und dienen der Umsetzung des Artikels 50 Abs. 1 in Verbindung 
mit Anhang VII der Richtlinie 2005/36/EG. In Satz 2 Halbsatz 2 wird der 
Regelungsgehalt des bisherigen § 11 Abs. 2 Satz 2 übernommen, wo-
bei aber mit Blick auf den Wortlaut des Anhangs VII Nr. 2 der Richtlinie 
2005/36/EG "Um die Anwendung von Titel III Kapitel III dieser Richtlinie zu 
erleichtern, […]" zukünftig nur noch die Fälle des § 6 Abs. 5 erfasst sind.

Zu Absatz 3

Der bisherige Absatz 3 wird sprachlich überarbeitet und enthält wie bis-
her aus Gründen der Übersichtlichkeit in Konkretisierung des Absatzes 1 
ausschließlich Regelungen über die mit der Antragstellung beizubringen-
den Unterlagen im Fall ausländischer Abschlüsse in Genehmigungsver-
fahren nach § 4.

In Satz 1 wird der wesentliche Regelungsgehalt des bisherigen § 11 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 übernommen. In Satz 2 wird der wesentliche 
Regelungsgehalt des bisherigen § 11 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 über-
nommen.

Der bisherige Satz 2 wird nicht übernommen, da sich sein Regelungs-
gehalt nunmehr aus Absatz 4 ergibt.

In Satz 2 wird der Regelungsgehalt des bisherigen § 11 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 2 übernommen.

Zu Absatz 4

In Satz 1 wird die Möglichkeit der elektronischen Antragstellung zusätz-
lich zur bisherigen schriftlichen Antragstellung geregelt. Damit kann die 
Entscheidung über den Antrag künftig in der herkömmlichen Schriftform 
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sowie deren elektronischen Ersatzformen nach § 3a Abs. 2 des Thürin-
ger Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) in der Fassung vom 
1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685) in der jeweils geltenden Fassung, aber 
auch in einer anderen elektronischen Variante erfolgen. Diese Möglich-
keit soll insbesondere genutzt werden, wenn die antragstellende Per-
son sich mit einer Kommunikation auf elektronischem Weg, zum Bei-
spiel per E-Mail, einverstanden erklärt. Mit der Änderung soll vor allem 
auch die Kommunikation mit antragstellenden Personen aus dem Aus-
land erleichtert werden. Mit der Formulierung wird zudem verdeutlicht, 
dass eine mündliche oder fernmündliche Antragstellung nicht ausrei-
chend ist. Die Formulierung "schriftlich oder elektronisch" schließt so-
wohl die derzeit bekannten und praktikablen elektronischen Verfahren 
durch die Nutzung von E-Mail und damit auch die elektronische Textform 
im Sinne des § 126b BGB mit ein als auch künftige, derzeit noch unbe-
kannte elektronische Verfahren. Der Einsatz bestimmter elektronischer 
Verfahren wird - anders als bei der elektronischen Ersetzung der Schrift-
form nach § 3 a Abs. 2 ThürVwVfG - gesetzlich nicht näher festgelegt.

Der Regelungsgehalt in Satz 2 entspricht dem des bisherigen § 11 Abs. 2 
Satz 4 und Abs. 7 Satz 1, wobei die Möglichkeit der elektronischen Über-
mittlung auf in Drittstaaten ausgestellte Unterlagen ausgedehnt wird.

Der Regelungsgehalt in Satz 3 entspricht dem des bisherigen § 11 Abs. 2 
Satz 6 und 7.

Satz 4 entspricht dem bisherigen § 11 Abs. 2 Satz 5.

Zu Absatz 5

Satz 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 11 Abs. 4 Satz 1. Der Be-
griff "Ausbildungsstaat" ist nicht Gegenstand der Richtlinie 2005/36/EG 
und wird deshalb nicht übernommen. Zur Angleichung an den Wortlaut 
des Absatzes 3 Satz 4 wird auf "begründete" Zweifel statt auf "berech-
tigte" Zweifel abgestellt. Die Formulierung "anderen Mitgliedstaat, Ver-
tragsstaat oder gleichgestellten Staat" entspricht den neuen Legaldefi-
nitionen in § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9, 10 und 13. Mit Satz 2 wird Artikel 50 
Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG umgesetzt. Satz 3 entspricht dem bis-
herigen § 11 Abs. 4 Satz 2.

Zu Absatz 6

In Absatz 6 wird der Regelungsgehalt des bisherigen § 11 Abs. 5 über-
nommen.

Mit der Regelung in Satz 1 wird Artikel 51 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/
EG umgesetzt.

Nach § 71 a Abs. 2 ThürVwVfG obliegen die Pflichten aus § 71 b Abs. 3, 
4 und 6, § 71 c Abs. 2 und § 71 e ThürVwVfG der zuständigen Behörde 
auch dann, wenn sich der Antragsteller unmittelbar an die zuständige 
Behörde wendet. In den Sätzen 2 und 3 Halbsatz 1 sowie Satz 4 wer-
den wie bisher Pflichten aus § 71 b Abs. 3 und 4 ThürVwVfG, mit dem 
Artikel 13 Abs. 3, 5 und 6 der Richtlinie 2005/123/EG umgesetzt ist, aus-
drücklich aufgenommen. Von einer bloßen Verweisung auf die Regelun-
gen des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes wird wegen der De-
tailliertheit der Regelungen aus Verständlichkeitsgründen abgesehen.

Der Regelungsgehalt des bisherigen § 11 Abs. 5 Satz 3 ergibt sich nun-
mehr aus Satz 1.
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Die Regelung in Satz 3 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 11 Abs. 5 
Satz 4 und dient der Umsetzung des Artikels 57a Abs. 4 der Richtlinie 
2005/36/EG.

Satz 4 entspricht dem bisherigen § 11 Abs. 5 Satz 5.

Zu Absatz 7

Absatz 7 entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen § 11 
Abs. 6.

Mit den Regelungen in den Sätzen 1 und 2 wird Artikel 51 Abs. 2 der 
Richtlinie 2005/36/EG umgesetzt.

Vor diesem Hintergrund wird in Satz 1 bestimmt, dass die Entscheidung 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Einrei-
chung aller erforderlichen beziehungsweise nachverlangten Unterlagen, 
ergehen muss. Davon betroffen sind insbesondere Fälle, die der auto-
matischen Anerkennung nach Titel III Kapitel III der Richtlinie 2005/36/
EG unterfallen.

In Satz 2 wird klargestellt, dass als Entscheidung im Sinne des Sat-
zes 1 und damit insbesondere auch des Artikels 51 Abs. 2 der Richtli-
nie 2005/36/EG und der dort vorgegebenen Frist nicht ausschließlich 
die endgültige Entscheidung über die Listeneintragung, die Erteilung ei-
ner Genehmigung oder die Feststellung der Gleichwertigkeit einer Be-
rufsqualifikation gilt, die gegebenenfalls erst nach Absolvierung eines 
höchstens dreijährigen Anpassungslehrgangs oder der Ablegung einer 
Eignungsprüfung möglich sein wird, sondern auch die Auferlegung einer 
Ausgleichsmaßnahme. Dass auch in der Richtlinie 2005/36/EG dieses 
Verständnis zugrunde gelegt wird, ergibt sich einerseits aus der höchst-
möglichen dreijährigen Dauer des Anpassungslehrgangs mit abschlie-
ßender Bewertung nach Artikel 14 Abs. 1 und Artikel 3 Abs. 1 Buchst. g 
der Richtlinie 2005/36/EG, andererseits daraus, dass für die Ablegung 
einer Eignungsprüfung in Artikel 14 Abs. 7 der Richtlinie 2005/36/EG 
eine gesonderte Frist von sechs Monaten vorgesehen ist.

Nach Satz 3 kann die Frist ausnahmsweise um bis zu einen Monat ver-
längert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten der Angelegen-
heit, zum Beispiel aufgrund erforderlichen externen Sachverstandes, 
etwa in den Fällen, die unter die allgemeine Anerkennungsregelung 
nach Titel III Kapitel I der Richtlinie 2005/36/EG fallen, gerechtfertigt ist. 
Die Verlängerungsoption soll im konkreten Einzelfall auftretenden be-
sonderen Schwierigkeiten der Sach- und Rechtslage Rechnung tragen. 
Auf die gesetzliche Regelung konkreter Verlängerungsgründe wird indes 
verzichtet, denn aus der bisherigen Praxis haben sich noch keine Fall-
gruppen herauskristallisiert, denen eine über den Einzelfall hinausgehen-
de Bedeutung beigemessen werden konnte. Eine Fristverlängerung ist 
nur einmal möglich, unabhängig davon, ob durch die Verlängerung die 
mögliche Höchstdauer der Bearbeitung von vier Monaten erreicht wird.

Nach Satz 4 muss der Eintragungsausschuss die Fristverlängerung und 
deren Ende begründen und der antragstellenden Person vor Ablauf der 
ursprünglichen Frist mitteilen.

In Satz 5 wird eine Genehmigungsfiktion im Sinne des § 42 a Abs. 1 
Satz 1 ThürVwVfG, mit dem Artikel 12 Abs. 4 der Richtlinie 2006/123/
EG umgesetzt ist, normiert.
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Zu Absatz 8

Wird eine Genehmigung oder Eintragung beantragt, müssen - neben 
einem gleichwertigen Ausbildungsstand - weitere Voraussetzungen er-
füllt sein, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit und Haftpflichtversicherung. 
Alle Voraussetzungen müssen im Zeitpunkt der Erteilung der Geneh-
migung oder der Eintragung vorliegen, nur dann ist ein für die antrag-
stellende Person positiver Abschluss des Genehmigungs- oder Eintra-
gungsverfahrens möglich. Hierdurch kann der antragstellenden Person 
der Nachweis der Gleichwertigkeit ihres Ausbildungsstandes verwehrt 
bleiben, etwa wenn Versagungsgründe nach § 11 bestehen. Dem soll 
bereits mit der Regelung in Satz 2 zukünftig entgegengewirkt werden. 
Der Bedarf für die Neuregelung in Absatz 8 ergibt sich darüber hinaus 
auch mit Blick darauf, dass in verschiedenen Aufenthaltstiteln des Auf-
enthaltsgesetzes, etwa in den Fällen der Aufenthaltserlaubnis zum Zwe-
cke der Ausbildung oder Erwerbstätigkeit nach § 16d beziehungsweise 
nach § 18 AufenthG, die Einwanderung als Fachkraft unter anderem an 
die Feststellung einer teilweisen oder vollen Gleichwertigkeit der aus-
ländischen Berufsqualifikation oder die Erteilung oder Zusage einer Be-
rufsausübungserlaubnis geknüpft ist.

In Satz 1 wird - ergänzt um die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 5 - der 
Regelungsgehalt des bisherigen § 4 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 und des 
bisherigen § 6 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 1 übernommen.

Nach den Sätzen 3 und 4 besteht über die bisherige inzidente Gleichwer-
tigkeitsprüfung im Rahmen eines Genehmigungs- oder Eintragungsver-
fahrens hinaus, nunmehr ein Rechtsanspruch auf isolierte Feststellung 
der Gleichwertigkeit einer ausländischen Berufsqualifikation mit einem 
inländischen Referenzberuf innerhalb und außerhalb eines Genehmi-
gungs- oder Eintragungsverfahrens. In den Fällen des Satzes 3 Halb-
satz 2 und des Satzes 4 Halbsatz 2 handelt es sich nicht um eines der 
herkömmlichen Genehmigungs- oder Eintragungsverfahren, sondern um 
ein neues Verfahren. Vor diesem Hintergrund wird sowohl in Satz 5 die 
entsprechende Anwendung der für Genehmigungs- und Eintragungs-
verfahren geltenden "Gleichwertigkeitsregelungen" als auch in Satz 6 
die entsprechende Anwendung von Form- und Verfahrensbestimmun-
gen der Absätze 1 und 4 bis 7 auf dieses neue Verfahren angeordnet.

Zu Absatz 9

Die neue Regelung in Absatz 9 dient der Unterstützung der Fachkräfte-
einwanderung für die durch das Thüringer Architekten- und Ingenieur-
kammergesetz reglementierten Berufe.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Thüringer Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetzes und anderer berufsrechtlicher Vorschriften vom 21. De-
zember 2020 (GVBl. S. 660) wurde ein neuer § 14 a in das Thüringer 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz eingefügt. Dieser beinhaltet das 
Verfahren in den Fällen des § 81a AufenthG, das sogenannte beschleu-
nigte Fachkräfteverfahren. Der in § 81a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AufenthG 
geregelte Begriff der "Berufsausübungserlaubnis" erfasst auch die Er-
laubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung; vergleiche Drucksache 
19/8285 des Deutschen Bundestags, S. 92, 147, 168 und 169.

Da einerseits § 14 a ThürBQFG durch § 2 Abs. 4 ThürAIKG von der An-
wendung im Geltungsbereich des Thüringer Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes grundsätzlich ausgenommen ist, andererseits von ei-
ner bloßen vollumfänglichen Verweisung auf § 14 a ThürBQFG wegen 
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der Detailliertheit dieser Regelung aus Verständlichkeitsgründen abge-
sehen werden soll, wird das beschleunigte Fachkräfteverfahren durch 
Absatz 9 eingeführt. In diesem Kontext werden durch die Anordnung 
der entsprechenden Anwendung der in § 14 a Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 
Satz 1 ThürBQFG geregelten Fristen die in den Absätzen 5 Satz 1 und 6 
Satz 1 für die "Regelverfahren" normierten Fristen hinsichtlich der Ein-
gangsbestätigung beziehungsweise Entscheidung - und damit die Be-
arbeitungszeiten der Kammer - verkürzt.

Zu Absatz 10

Absatz 10 enthält die bisher in § 11 Abs. 8 normierten Form- und Ver-
fahrensregelungen für Gesellschaften.

In Satz 1 ersetzt die Anordnung der entsprechenden Geltung des Absat-
zes 1 Satz 4 die Regelungen des bisherigen § 11 Abs. 8 Satz 6 und 7.

In Satz 2 werden Inhalte der Antragstellung nunmehr für alle Gesell-
schaftsformen, das heißt nicht nur - wie bisher - für Kapitalgesellschaf-
ten, festgelegt. Er wird im Vergleich zur entsprechenden bisherigen 
Regelung um Angaben zur Firma, Rechtsform, Registereintragung, Re-
gisternummer und zu den Telekommunikationsdaten sowie Internetad-
ressen erweitert und daher aus Gründen der Übersichtlichkeit insgesamt 
in die Nummern 1 bis 7 untergliedert. In Nummer 6 wird die bisher in Ab-
satz 8 Satz 2 verwendete Formulierung "Geschäftsführer und Vorstän-
de" mit Blick auf die Neuregelung in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. c 
und Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. c durch die Worte "der Mitglieder des 
Geschäftsführungsorgans" ersetzt. In Nummer 7 wird der bisher in Ab-
satz 8 Satz 2 enthaltene Begriff "Beteiligung" mit Blick auf die Neurege-
lung in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b und Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b 
durch den Begriff "Stimmrechte" ersetzt.

In Satz 3 wird der Regelungsgehalt des bisherigen § 11 Abs. 8 Satz 4 
übernommen. Für den Antrag auf Eintragung in das Gesellschaftsver-
zeichnis nach § 9 Abs. 1 ist es nicht notwendig, dass bereits eine Eintra-
gung in das für die Gesellschaft jeweils zuständige Register, etwa das 
Handelsregister oder das Partnerschaftsregister, erfolgt ist. Erforderlich 
ist jedoch der Abschluss des Gesellschaftsvertrags oder der Erlass ei-
ner Satzung und die Anmeldung zur Eintragung in das für die Gesell-
schaft jeweils zuständige Register. Dem Eintragungsausschuss muss 
unter anderem der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung - ausreichend 
ist nach Satz 1 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 2 die Form einer Kopie - 
vorgelegt werden, damit er prüfen kann, ob die Eintragungsvorausset-
zungen erfüllt werden.

Nach Satz 4 bescheinigt der Eintragungsausschuss dem Registerge-
richt, dass die Gesellschaft die Voraussetzungen zur Aufnahme in das 
Gesellschaftsverzeichnis erfüllt, um dem Registergericht die Beurtei-
lung zu ermöglichen, ob die Gesellschaft in das bei ihm geführte Regis-
ter eingetragen werden kann.

Zu Nummer 6 (Änderung des bisherigen § 12, nunmehr § 11)

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Aufhebung des bisherigen § 10.
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Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Schreib-
weise der Bezeichnung "Strafprozeßordnung" sowie der Angleichung 
hinsichtlich der jeweiligen Angabe des Erlassdatums und der Fundstelle.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung der Verweisung ist eine Folgeänderung zur Umstruktu-
rierung des § 35.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an § 882b der Zivil-
prozessordnung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Aufhebung des bisherigen 
§ 2 Abs. 1.

Zu Nummer 7 (Änderung des bisherigen § 13, nunmehr § 12)

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Aufhebung des bisherigen § 10.

Zu Buchst. a

Zu Doppelbuchstabe aa

In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 wird die Möglichkeit des elektronischen Ver-
zichts auf die Eintragung zusätzlich zur bisherigen schriftlichen Verzichts-
erklärung geregelt. Auf die Begründung zu § 10 Abs. 4 Satz 1 wird hin-
gewiesen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Aufhebung des bisherigen § 10.

Zu Buchstabe b

Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Aufhebung des bisherigen § 10.

Zu Buchst. c

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung ergibt sich als Folgeänderung aus der rechtsformneutra-
len Regelung bezüglich aller Berufsgesellschaften in § 9.

Zu Doppelbuchstabe bb

In Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 wird für Gesellschaften nunmehr - entspre-
chend der für natürliche Personen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 geltenden 
Rechtslage - die Möglichkeit des elektronischen Verzichts auf die Eintra-
gung zusätzlich zur bisherigen schriftlichen Verzichtserklärung geregelt.
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Zu Doppelbuchstabe cc

Die Änderung ergibt sich als Folgeänderung aus der rechtsformneutra-
len Regelung bezüglich aller Berufsgesellschaften in § 9.

Zu Doppelbuchstabe dd und ee

Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Aufhebung des bisherigen 
§ 10.

Zu Doppelbuchstabe ff

Der neue Satz 2 korrespondiert mit § 9 Abs. 2 Satz 2. Er eröffnet - ver-
gleichbar mit dem für natürliche Personen geltenden Absatz 3 - die Mög-
lichkeit der Löschung der Eintragung eines Zusatzes nach § 3 Abs. 2 
im Gesellschaftsverzeichnis. Die Regelung im neuen Satz 3 dient der 
Rechtsangleichung an die für natürliche Personen geltende Regelung 
des Absatzes 1 Satz 2.

Zu Buchstabe d

Die Änderung ergibt sich als Folgeänderung aus der rechtsformneutra-
len Regelung bezüglich aller Berufsgesellschaften in § 9.

Zu Nummer 8 (Neufassung des bisherigen § 14, nunmehr § 13)

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Aufhebung des bisherigen § 10.

Zu Absatz 1

Die Regelung in Satz 1 Nr. 1 stellt im Kontext mit Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 
auf die Niederlassung natürlicher Personen in einem anderen Staat ab 
und geht damit über eine Umsetzung der nach Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 
der Richtlinie 2005/36/EG auf Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staats beschränkten Richtlinie 2005/36/EG hinaus. § 13 gilt demnach 
für alle Staatsangehörigen - auch die deutschen -, die in einem ande-
ren Staat rechtmäßig niedergelassen sind und nur vorübergehend und 
gelegentlich in Thüringen unter einer der in den Absätzen 6 und 7 gere-
gelten Berufsbezeichnungen Dienstleistungen nach § 1 erbringen möch-
ten. Eine Beschränkung auf Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten 
stünde im Widerspruch zu den übrigen Bestimmungen des Thüringer 
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes über die niedergelassenen 
listengeführten Berufsangehörigen, in denen das Erfordernis einer be-
stimmten Staatsangehörigkeit aufgegeben wurde; auf die Begründung 
zu § 4 Abs. 3 wird hingewiesen. Auch besteht gerade im Bereich der vo-
rübergehenden Erbringung von Dienstleistungen beim Führen ausländi-
scher Berufsbezeichnungen nach Absatz 6 Satz 1 bis 3, die nicht vom 
Schutzzweck des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes 
abgedeckt sind, auch mit Blick auf insoweit fehlende Schutzinteressen 
der Verbraucher kein zwingender sachlicher Grund, Personen, die in ei-
nem Drittstaat rechtmäßig niedergelassen sind, anders zu behandeln 
als solche, die in einem anderen Mitglied-, Vertrags- oder gleichgestell-
ten Staat rechtmäßig niedergelassen sind.

In Satz 1 Nr. 2 wird nunmehr entsprechend dem Wortlaut des Artikels 5 
Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG auf die "vorübergehende und 
gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen" abgestellt.

https://www.juris.testa-de.net/r3/document/jlr-ArchIngKGTH2016pP1/format/xsl/part/S?oi=3GXP3bXgpf&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Die Regelung in Satz 2 dient der Umsetzung des Artikels 5 Abs. 2 Un-
terabs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG.

Zu Absatz 2

In Satz 1 wird die Möglichkeit der elektronischen Anzeige zusätzlich zur 
bisherigen schriftlichen Anzeige geregelt. Auf die Begründung zu § 10 
Abs. 4 wird hingewiesen.

Die nach Satz 2 Nr. 1 und 2 mit der Erstanzeige vorzulegenden Nach-
weise und Bescheinigungen entsprechen den Dokumenten nach Arti-
kel 7 Abs. 2 Buchst. b, c und d der Richtlinie 2005/36/EG. Bei der Be-
scheinigung nach Nummer 2 muss es sich um eine Bestätigung einer 
im Niederlassungsstaat zuständigen Stelle handeln. Auch der Nachweis 
über die mindestens einjährige Berufsausübung soll regelmäßig von der-
jenigen Stelle ausgestellt sein, die die Bescheinigung ausstellt; jedoch 
sind mit Blick darauf, dass nach Artikel 7 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 
2005/36/EG die Erbringung des Nachweises in "beliebiger Form" mög-
lich ist, auch Bescheinigungen etwa von Berufsorganisationen oder ver-
bänden oder von Arbeitgebern zusammen mit einer Sozialversicherungs-
karte und der Steuerkarte zu akzeptieren.

Die Angaben zur Berufsbezeichnung nach Satz 2 Nr. 3 sind zur Über-
prüfung der Voraussetzungen nach den Absätzen 6 und 7 durch die 
Kammer notwendig.

Satz 2 Nr. 4 enthält den Regelungsgehalt des bisherigen § 14 Abs. 2 
Satz 3 und 4 bei Verzicht auf das Staatsangehörigkeitserfordernis. Auf die 
Begründung zu § 4 Abs. 3 wird hingewiesen. Auch wenn die allgemeine 
Verhältnismäßigkeit einer gesetzlich auferlegten Berufshaftpflichtversi-
cherung, gegebenenfalls auch implizit durch ein bloßes Nachweiserfor-
dernis, für auswärtige Dienstleister nach dem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes vom 11. Juni 2009, Aktenzeichen C 564/07, Randnum-
mer 32, auf der Ebene des Primärrechts keinen durchgreifenden Be-
denken begegnet, lässt sich ihre unionsrechtliche Zulässigkeit mit Blick 
auf sekundärrechtliche Regelungen der Richtlinie 2005/36/EG und der 
Richtlinie 2006/123/EG derzeit ohne diesbezüglich ergehende weitere 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes nicht abschließend be-
urteilen. In Artikel 7 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG, der durch 
die neue Nummer 4 umgesetzt wird, ist jedenfalls ausdrücklich vorgese-
hen, dass von auswärtigen Dienstleistern nur eine Information über Ein-
zelheiten zu einem Versicherungsschutz verlangt werden darf. Einzel-
heiten zum Versicherungsschutz sind insbesondere Informationen über 
den Namen und die Kontaktdaten des Versicherers oder Sicherungsge-
bers sowie Angaben über die Art und den Umfang des Versicherungs-
schutzes, wie etwa die Versicherungssumme und den räumlichen Gel-
tungsbereich der Versicherung.

Mit Satz 3 werden im Kontext mit der Regelung in Absatz 6 die Arti-
kel 7 Abs. 2a Satz 1 und Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG umgesetzt. 
Eine Anzeige, die den Anforderungen nach den Sätzen 1 und 2 an die 
Rechtzeitigkeit, Form und Vollständigkeit genügt, ist Voraussetzung für 
die ordnungsgemäße Aufnahme einer Tätigkeit in Thüringen. Wenn die 
Kammer nach Prüfung der Anzeige deren Unvollständigkeit feststellt, 
wird sie auswärtige Dienstleister zur Vervollständigung auffordern. Aus-
wärtige Dienstleister, die in der Zwischenzeit in gutem Glauben an die 
Ordnungsmäßigkeit ihrer Anzeige tätig werden, haben ein erhöhtes Ri-
siko, gegen die Vorgaben des Absatzes 2 zu verstoßen und damit ins-
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besondere fahrlässig eine Ordnungswidrigkeit nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 
und 5 zu begehen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen § 14 Abs. 4 
und dient der Umsetzung des Artikels 7 Abs. 2a Satz 1 der Richtlinie 
2005/36/EG. Auf eine Bescheinigung nach dem bisherigen § 14 Abs. 4 
Satz 1 wird zukünftig verzichtet, da nicht alle Länder entsprechende Be-
scheinigungen gesetzlich eingeführt haben. Es genügt daher, dass aus-
wärtige Dienstleister sich bei einer Architekten- oder Ingenieurkammer 
eines anderen Landes gemeldet haben und dort unter einer der Berufs-
bezeichnungen nach den Absätzen 6 und 7 tätig werden dürfen. Auch 
auf die Mitteilungspflicht nach dem bisherigen § 14 Abs. 4 Satz 2 wird 
zukünftig verzichtet, weil darin eine versteckte erneute Anzeigepflicht ge-
sehen werden könnte, die nicht im Einklang mit Artikel 7 Abs. 2a Satz 1 
der Richtlinie 2005/36/EG stünde.

Zu Absatz 4

Absatz 4 entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen § 14 
Abs. 7 Satz 1 bis 3, 5 und 6 und dient der Umsetzung des Artikels 6 Un-
terabs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG.

Die vorübergehende Eintragung in das Auswärtigenverzeichnis verfolgt 
zuvörderst den durch Artikel 6 Unterabs. 1 Buchst. a Satz 2 der Richt-
linie 2005/36/EG gedeckten Zweck, die Ahndung einer Verletzung der 
für auswärtige Dienstleister in Thüringen geltenden Berufspflichten zu 
ermöglichen.

Nach Satz 1 führt die vollständige Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 und 2 
neben den Rechtsfolgen nach Absatz 2 Satz 3 zur Eintragung der durch 
auswärtige Dienstleister an die Kammer übermittelten Angaben nach 
§ 31 Abs. 4 Satz 1. Dieser kommt grundsätzlich nur deklaratorische Be-
deutung zu; lediglich die Eintragung der deutschen Berufsbezeichnun-
gen nach Absatz 7 Satz 1 hat rechtsbegründende, also konstitutive Wir-
kung. Da die Eintragung eine zeitaufwendige Prüfung der materiellen 
Voraussetzungen nach Absatz 7 Satz 2 erfordert, kann die Eintragung 
umfassend nicht bereits sofort nach Vollständigkeit der Anzeige erfol-
gen. Dem trägt die Formulierung in Satz 1 "vorbehaltlich des Absatzes 7" 
Rechnung. Den auswärtigen Dienstleistern entstehen dadurch allerdings 
keine Nachteile, auch deshalb, weil sie im Zeitraum nach vollständiger 
Anzeige bis zu einer abschließenden Entscheidung der Kammer nach 
Absatz 7 - auf die dortige Begründung wird hingewiesen - ihre berufli-
chen Tätigkeiten unter ihrer entsprechenden ausländischen Berufsbe-
zeichnung nach Absatz 6 Satz 1 bis 3 erbringen können. Dies genügt 
dem in Satz 3 umgesetzten Artikel 6 Unterabs. 1 Buchst. a Satz 2 der 
Richtlinie 2005/36/EG, der jede Verzögerung der Erbringung der Dienst-
leistungen durch das Eintragungsverfahren verbietet.

Satz 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 14 Abs. 7 Satz 6, erwei-
tert um die Angabe "noch ein Recht zur Führung einer Berufsbezeich-
nung nach Absatz 6".

Die Sätze 3 und 4 entsprechen inhaltlich dem bisherigen § 14 Abs. 7 
Satz 2, 3 und 5. In Angleichung an Absatz 2 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 
wird in Satz 4 lediglich die bisherige Formulierung "in beliebiger Form" 
durch die Formulierung "schriftlich oder elektronisch" ersetzt.
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In Satz 3 Halbsatz 2 wird die grundsätzliche Kostenfreiheit der Regist-
rierung nach § 31 Abs. 4 für auswärtige Dienstleister geregelt und damit 
eine Vorgabe des Artikels 6 Unterabs. 1 Buchst. a Satz 2 der Richtlinie 
2005/36/EG umgesetzt. Die Erhebung von Kosten würde Ziele der Richt-
linie 2006/123/EG, die Liberalisierung des Marktes der Europäischen 
Union durch den Abbau bürokratischer Hindernisse, die Erleichterung 
und Förderung des grenzüberschreitenden Handels mit Dienstleistun-
gen und die Verwirklichung des einheitlichen Binnenmarktes, konterka-
rieren. Kostenfrei ist sowohl das Verfahren der Erstmeldung nach Ab-
satz 2 Satz 1 als auch der Wiederholungsmeldung nach Absatz 5 und 
- bei deren Unterbleiben  - die Löschung von Amts wegen nach § 31 
Abs. 4 Satz 3. Eine Kostenpflicht besteht aber für die Eintragung deut-
scher Berufsbezeichnungen nach § 31 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 sowie deren 
Änderungen und Löschung nach Absatz 7 Satz 5. Auf die diesbezügli-
chen Ausführungen zu Absatz 7 wird hingewiesen.

Zu Absatz 5

Absatz 5 entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen § 14 
Abs. 3. Er dient der Umsetzung des Artikels 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 und 
Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG.

Nach Satz 1 muss die erneute Anzeige "entsprechend Absatz 2 Satz 1", 
das bedeutet, in formeller Hinsicht "schriftlich oder elektronisch" erfol-
gen, zum Beispiel per Brief, Einschreiben, Fax oder E-Mail. Die Formu-
lierung "schriftlich oder elektronisch" verdeutlicht, dass eine mündliche 
oder fernmündliche Anzeige nicht ausreichend ist. Auf die Begründung 
zu § 10 Abs. 4 wird hingewiesen.

Aus den unterschiedlichen Begriffen  -  "Erstmeldung" und  "schriftlich" 
- in Artikel 7 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG gegenüber "Mel-
dung" und "in beliebiger Form" in Artikel 7 Abs. 1 Satz 3 der Richtlinie 
2005/36/EG wird zum einen deutlich, dass es sich bei der in Artikel 7 
Abs. 1 Satz 3 der Richtlinie 2005/36/EG genannten Meldung nicht um 
die Erstmeldung, sondern um eine "erneuerte" Folgemeldung im Sinne 
des Artikels 7 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG handelt. Zum an-
deren zeigt die Formulierung "in beliebiger Form", dass es dem Richtli-
niengeber darauf ankommt, Folgemeldungen unter formell geringeren 
Anforderungen als Erstmeldungen zu ermöglichen. Allerdings kann "in 
beliebiger Form" nicht mit "formlos" gleichgesetzt werden. Vor diesem 
Hintergrund ist die Formulierung "in beliebiger Form" in Artikel 7 Abs. 1 
Satz 3 der Richtlinie 2005/36/EG am ehesten mit der elektronischen 
Textform im Sinne des § 126b BGB gleichzusetzen, die von der Formu-
lierung "schriftlich oder elektronisch" umfasst wird.

In Satz 2 wird klargestellt, dass die Kammer im Fall einer ordnungsge-
mäßen Anzeige nach Satz 1 die vorübergehende Eintragung im Auswär-
tigenverzeichnis um ein weiteres Jahr verlängern muss.

Zu Absatz 6

In den Sätzen 1 bis 3 wird der Regelungsgehalt des bisherigen § 14 
Abs. 8 übernommen und damit Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 bis 3 in Verbin-
dung mit Artikel 5 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG umgesetzt, wonach 
für auswärtige Dienstleister grundsätzlich die Pflicht zur Führung der 
Berufsbezeichnung in der Sprache des Niederlassungsstaats besteht. 
Dies dient dem Schutz potentieller Auftraggeber vor einer Verwechslung 
mit in Thüringen niedergelassenen qualifizierten Berufsangehörigen.
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Zur Auslegung der Formulierung "desselben Berufs" in Satz 1 Halbsatz 1 
wird auf die Legaldefinition in Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG 
hingewiesen. Zur Erfüllung dieses Tatbestandsmerkmals ist die voll-
ständige Identität der beruflichen Tätigkeiten jedenfalls nicht erforder-
lich. Ausreichend ist die überwiegende Ähnlichkeit der wesentlichen be-
ruflichen Tätigkeiten.

Nach Satz 2 muss eine Verwechslung mit den nach Satz 4 und Ab-
satz 7 geschützten deutschen Berufsbezeichnungen ausgeschlossen 
sein. Wann Verwechslungsgefahr besteht, kann unter Heranziehung des 
§ 132a des Strafgesetzbuchs (StGB) in der Fassung vom 13. Novem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3322) in der jeweils geltenden Fassung und des 
§ 5 Abs. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) in 
der Fassung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 254) in der jeweils geltenden 
Fassung festgestellt werden. In Fällen gleichlautender oder sehr ähnli-
cher Berufsbezeichnungen - etwa bei einem deutschsprachigen Nieder-
lassungsstaat - kann ein erklärender Klammerzusatz, zum Beispiel der 
Niederlassungsstaat und gegebenenfalls eine Berufsorganisation ange-
geben werden, um Verwechslungen auszuschließen.

Die Regelung in Satz 3 dient der Umsetzung des Artikels 7 Abs. 3 Satz 3 
der Richtlinie 2005/36/EG.

Die Regelung in Satz 4 entspricht dem bisherigen § 14 Abs. 6 Satz 2 und 
dient der Umsetzung des Artikels 7 Abs. 3 Satz 4 der Richtlinie 2005/36/
EG hinsichtlich der geschützten deutschen Berufsbezeichnung "Archi-
tekt". Gemeint sind damit nicht etwa Sachverhalte der Niederlassung aus 
Titel III der Richtlinie 2005/36/EG, sondern solche der automatischen 
Anerkennung und der erworbenen Rechte. Dies ergibt sich nach Arti-
kel 7 Abs. 4 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG und dem Wortlaut "auto-
matische Anerkennung nach […]" in Artikel 6 Unterabs. 1 Buchst. a der 
Richtlinie 2005/36/EG. Hier erfolgt die Anerkennung einer ausländischen 
Berufsqualifikation nicht nach vorangegangener Überprüfung ihrer  in-
haltlichen Gleichwertigkeit mit einer inländischen Referenzqualifikation 
im Rahmen einer individuellen Gleichwertigkeitsprüfung, sondern unter 
dem Gesichtspunkt einer formalen Dokumentenprüfung, mithin unter 
Berücksichtigung der bereits im Niederlassungsmitgliedstaat durchge-
führten Kontrollen und Überprüfungen. Dies vorweggeschickt bedeutet 
das Vorliegen von "im Titel III Kapitel III genannten Fällen" nach Artikel 7 
Abs. 3 Satz 4 der Richtlinie 2005/36/EG, dass auswärtige Dienstleister, 
die danach einen reglementierten Beruf ausüben dürfen, ausnahmswei-
se, das heißt ohne Vorabüberprüfung der Gleichwertigkeit ihrer Berufs-
qualifikation und nachfolgender Eintragung im Auswärtigenverzeichnis 
nach Absatz 7, ihre Dienstleistungen unter Führung der Berufsbezeich-
nung "Architekt" des Aufnahmemitgliedstaats, hier Deutschland, in Thü-
ringen erbringen dürfen, was voraussetzt, dass dessen Regelwerk dies 
- wie hier - auch zulässt.

Zu Absatz 7

Die Regelung des Satzes 1 steht im Kontext mit § 31 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3. 
Der vorübergehenden Eintragung in den Fällen des Satzes 2 kommt kon-
stitutive Wirkung bezüglich der Berechtigung auswärtiger Dienstleister 
zur Führung der deutschen Berufsbezeichnungen zu.

In den Sätzen 2 und 4 wird im Wesentlichen der Regelungsgehalt des 
bisherigen § 14 Abs. 5 und 6 übernommen, wobei mit Blick auf die kon-
stitutive Wirkung der Eintragungen nach Satz 1 einerseits die entspre-
chende Anwendung des § 10 ausgedehnt wird, andererseits auf die nach 
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dem bisherigen § 14 Abs. 6 Satz 1 notwendige konstitutive Bestätigung 
zukünftig verzichtet werden kann. Satz 3 Halbsatz 2 entspricht dem bis-
herigen § 14 Abs. 5 Satz 2.

Die in Satz 2 normierte Möglichkeit zum Führen geschützter deutscher 
Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1, 4 und 5 wird von der Richtli-
nie 2005/36/EG nicht erfasst. Die Regelung in Absatz 7 gewährt aus-
wärtigen Dienstleistern damit über das Grundsatz-Ausnahme-Verhält-
nis nach Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 und 4 der Richtlinie 2005/36/EG, der 
durch Absatz 6 umgesetzt wird, hinausgehende Rechte. Es steht den 
auswärtigen Dienstleistern frei, von dieser Option durch entsprechen-
de Antragstellung bei der Kammer Gebrauch zu machen, um damit ge-
gebenenfalls ihre Marktchancen im Wettbewerb weiter zu verbessern. 
Absatz 6 Satz 4 und Absatz 7 entsprechen damit dem durch Titel II der 
Richtlinie 2005/36/EG verliehenen Grundgedanken, die Erbringung von 
Dienstleistungen unter Führung von Berufsbezeichnungen des Aufnah-
memitgliedstaats nur dann zuzulassen, wenn die einer ausländischen 
Berufsbezeichnung zugrundeliegende Berufsqualifikation entweder vor-
ab nach Artikel 7 Abs. 4 Unterabs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG inhaltlich 
überprüft wurde oder es sich nach Artikel 7 Abs. 3 Satz 4 der Richtlinie 
2005/36/EG um Fälle der automatischen Anerkennung nach Titel III Ka-
pitel III der Richtlinie 2005/36/EG handelt. Mit den vorgenannten Bestim-
mungen wird das Aufnahmelandprinzip im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 
der Richtlinie 2005/36/EG nicht durchbrochen, sondern lediglich kon-
kretisiert. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf den erheblichen Ar-
beitsaufwand der Kammer im Rahmen der Verfahren nach Absatz 7, 
denen auch eine inhaltliche Überprüfung der Gleichwertigkeit der aus-
ländischen Berufsqualifikation mit einer inländischen Referenzqualifika-
tion im Einzelfall immanent ist, sind diese nach Absatz 4 Satz 3 Halb-
satz 2 insoweit kostenpflichtig.

Die inhaltliche Überprüfung der Berufsqualifikation stellt auch keine Ein-
schränkung "aufgrund der Berufsqualifikation" im Sinne des Artikels 5 
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG dar. Die erforderliche Überprüfung der 
Berufsqualifikation ist lediglich Voraussetzung dafür, dass auswärtigen 
Dienstleistern - außerhalb des Artikels 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/
EG, dessen Voraussetzungen für die oben genannten Berufsangehö-
rigen nicht ohne Weiteres und zweifelsfrei vorliegen dürften - über Ar-
tikel 7 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG hinausgehende Rechte 
eingeräumt werden können. Eine  inhaltliche Überprüfung der Berufs-
qualifikation erfolgt auch nur dann, wenn auswärtige Dienstleister von 
dieser Option durch entsprechende Antragstellung Gebrauch machen. 
Geschieht dies nicht, kann die Dienstleistung stets nach den Maßga-
ben des Absatzes 6 Satz 1 bis 3 unter der ausländischen Berufsbezeich-
nung verrichtet werden. Die aus der Überprüfung der Berufsqualifikation 
entstehende Kostenpflicht ist daher auch nicht geeignet, die Tätigkeiten 
auswärtiger Dienstleister, die in einem anderen Mitgliedstaat ansässig 
sind und dort rechtmäßig ähnliche Dienstleistungen erbringen, zu unter-
binden, zu behindern oder weniger attraktiv zu machen.

Durch Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG wird auswärtigen Dienst-
leistern die Berufsausübung unter denselben Voraussetzungen wie In-
ländern gestattet. Nach § 2 Abs. 2 Satz 2 ist Art der Ausübung insbe-
sondere das Führen einer Berufsbezeichnung. Nach Artikel 5 Abs. 3 der 
Richtlinie 2005/36/EG unterliegen auswärtige Dienstleister im Aufnahme-
mitgliedstaat auch den gesetzlichen Berufsregeln, die dort in unmittel-
barem Zusammenhang mit den Berufsqualifikationen für Personen gel-
ten, die denselben Beruf wie sie ausüben. Dazu gehört auch das Führen 



97

Drucksache 7/9640Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

von Titeln. Zu den Titeln gehören auch Berufsbezeichnungen, was sich 
aus Artikel 48 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG ergibt. Vor diesem Hin-
tergrund und mit Blick auf die konstitutive Wirkung der Eintragung nach 
Satz 1 werden als actus contrarius zur Eintragung in Satz 5 Löschungs-
tatbestände nach § 12 für entsprechend anwendbar erklärt. Mit der Lö-
schung verlieren auswärtige Dienstleister zwar das Recht zum Führen 
einer deutschen Berufsbezeichnung, die Befugnis zur Erbringung von 
Dienstleistungen unter ihrer ausländischen Berufsbezeichnung bleibt ih-
nen aber bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen erhalten. 
In diesen Fällen wird lediglich das in Absatz 6 umgesetzte Grundsatz-
Ausnahme-Verhältnis nach Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 und 4 der Richtlinie 
2005/36/EG "wiederhergestellt".

Zu Nummer 9 (Änderung des bisherigen § 14 a, nunmehr § 14)

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Aufhebung des bisherigen § 10.

Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 ist Folgeänderung zur Neuregelung 
der Begriffe "Mitgliedstaat", "Vertragsstaat" und "gleichgestellter Staat" 
in § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8, 10 und 13.

Zu Nummer 10 (Neufassung des § 15)

Die Überschrift wird konkreter gefasst, um auf die zentralen Inhalte des 
§ 15 hinzuweisen, zu denen auch das Führen geschützter deutscher 
Berufsbezeichnungen gehört.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 sind die Voraussetzungen geregelt, unter denen eine Gesell-
schaft, die in Deutschland weder ihren Sitz noch eine Niederlassung hat, 
bei einer vorübergehenden oder gelegentlichen Ausübung einer Tätig-
keit in Thüringen nach § 1 auch ohne Eintragung in das Gesellschafts-
verzeichnis der Kammer dazu berechtigt ist, Berufsbezeichnungen nach 
§ 3 Abs. 1, 4 oder 5 zu führen.

Satz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 1. Die Einfü-
gung der Angabe "neben einer ausländischen Berufsbezeichnung ent-
sprechend § 13 Abs. 6 Satz 1 bis 3" erfolgt, um weitgehend Kongruenz 
mit den für natürliche Personen geltenden Bestimmungen herzustellen.

Der neue Satz 2 dient der Anpassung an die entsprechenden Regelun-
gen des § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 für auswärtige Dienstleister.

Der neue Untersagungstatbestand in Satz 3 ist Folge der Regelung in 
§ 35 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 Buchst. b, die auf einer Änderung des bisheri-
gen § 35 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 beruht. Auf die Begründung zu § 35 Abs. 5 
wird verwiesen.

Zu Absatz 2

Die Regelung des Absatzes 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen 
Absatz 2, ermöglicht aber zusätzlich neben der schriftlichen auch eine 
elektronische Anzeige des erstmaligen Tätigwerdens. Anzeige und Ein-
tragung in das Auswärtigenverzeichnis nach Absatz 3 Satz 1 sind erfor-
derlich, um der Kammer die Überwachung der nach § 32 Abs. 5 auch für 
eine auswärtige Gesellschaft geltenden Berufspflichten zu ermöglichen.
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Zu Absatz 3

Satz 1 entspricht inhaltlich den bisherigen Regelungen in § 15 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 14 Abs. 7 Satz 1. In Satz 2 werden durch die weitge-
hende Anordnung der entsprechenden Geltung des § 13 an auswärtige 
Gesellschaften annähernd vergleichbare Anforderungen wie an auswär-
tige Dienstleister gestellt, sodass insoweit ähnliche Bedingungen beste-
hen. Vor diesem Hintergrund wird in Satz 3 auch die entsprechende Gel-
tung des § 14 für auswärtige Gesellschaften angeordnet.

Zu Nummer 11 (Änderung des § 16)

Die Änderung ist eine redaktionelle Folgeänderung sowohl zur Aufhe-
bung des bisherigen § 10 als auch zur systematischen Umstrukturie-
rung des bisherigen § 14.

Zu Nummer 12 (Änderung des § 18)

Zu Buchstabe a

Die Änderungen sind zum Teil eine Folge der neuen Legaldefinitionen 
in § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8, 10 und 13. Mit der Änderung der Verweisung 
wird ein Redaktionsversehen beseitigt. Die Prüfung der Gleichwertig-
keit einer Berufsqualifikation kann nicht nur Gegenstand eines Verfah-
rens nach dem Ersten Teil, sondern insbesondere auch nach § 21 Abs. 6 
sein, der im Zweiten Teil des Thüringer Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzes verortet ist.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen der Verweisungen, insbe-
sondere aufgrund der Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31) durch 
die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 
vom 25.3.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils gelten-
den Fassung.

Zu Nummer 13 (Änderung des § 19)

Die Änderung ist eine Anordnung im Sinne des § 71 a Abs. 1 ThürVwV-
fG und bezweckt, dass zukünftig alle antragsgebundenen Verwaltungs-
verfahren und Anzeigeverfahren nach dem Thüringer Architekten- und 
Ingenieurkammergesetz über eine einheitliche Stelle abgewickelt wer-
den können. Dazu gehören nunmehr auch die von der bisherigen Re-
gelung nicht erfassten Eintragungsverfahren des Zweiten Teils des Thü-
ringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes, insbesondere nach 
§ 21 Abs. 5, 6 und 8.
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Zu Nummer 14 (Änderung des § 21)

Zu Buchstabe a

Mit der Neufassung des Absatzes 2 erfolgt eine sprachliche Angleichung 
an den neu gefassten § 6 Abs. 1. 

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung der Bezeichnung ist redaktionell und dient der Klarstellung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Neufassung der Thüringer Bau-
ordnung, die auch eine Änderung der Paragrafenbezeichnungen bezüg-
lich der Liste der Bauvorlageberechtigten beinhaltet.

Zu Buchstabe c

Die Streichung des Klammerzusatzes, der keine Legaldefinition enthält, 
erfolgt aus rechtstechnischen Gründen.

Zu Buchstabe d

Zu Doppelbuchstabe aa

Absatz 5 Satz 1 wird durch die Verweisung auf § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und  2 verschlankt. Für die Antragstellung wird zusätzlich zur schriftli-
chen Antragstellung zukünftig auch die elektronische Form ermöglicht. 
Die Streichung des Klammerzusatzes, der keine Legaldefinition enthält, 
erfolgt aus rechtstechnischen Gründen.

Zu den Doppelbuchstaben bb und dd

Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Aufhebung des bisherigen 
§ 10.

Zu den Doppelbuchstaben cc und ee

Die jeweilige Änderung der Bezeichnung ist redaktionell und dient der 
Klarstellung.

Zu Buchstabe e

Zu Doppelbuchstabe aa

Für die in Absatz 6 geregelten Antragsverfahren wird zusätzlich zur 
schriftlichen Antragstellung die elektronische Form ermöglicht.

Die Änderung der Verweisung ist eine redaktionelle Folgeänderung zur 
Umstrukturierung des § 8 Abs. 2.

Zu den Buchstaben bb und dd

Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Aufhebung des bisherigen 
§ 10.
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Zu Doppelbuchstabe cc

Die Änderung der Bezeichnung ist redaktionell und dient der Klarstellung.

Zu Buchstabe f

Zu Doppelbuchstabe aa

Für die in Absatz 8 geregelten Antragsverfahren wird zusätzlich zur 
schriftlichen Antragstellung die elektronische Form ermöglicht.

Die Änderung der Verweisung ist eine redaktionelle Folgeänderung zur 
Umstrukturierung des § 4 Abs. 2.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung ist rein redaktionell.

Zu Buchstabe g

Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Aufhebung des bisherigen 
§ 10. Darüber hinaus wird die Verweisung auf § 10 Abs. 4 Satz 2 bis 4 
ausgedehnt.

Zu Nummer 15 (Änderung des § 22)

Zu Buchstabe a

Die Streichung des Klammerzusatzes, der keine Legaldefinition enthält, 
erfolgt aus rechtstechnischen Gründen.

Zu Buchstabe b

Die Streichung des Klammerzusatzes, der keine Legaldefinition enthält, 
erfolgt aus rechtstechnischen Gründen.

Zu Buchstabe c

Die Regelung in Absatz 4 Satz 1 ermöglicht der Kammer die Einführung 
von Listen und Verzeichnissen, mit denen eine Art "Qualitätssiegel" in 
Anlehnung an das bereits etablierte Verfahren bei anderen Berufsgrup-
pen, wie zum Beispiel den Fachanwälten und Fachärzten, geschaffen 
wird, um einerseits der zunehmenden Komplexität des Architektur- und 
Ingenieurwesens Rechnung zu tragen und andererseits Transparenz 
und Verlässlichkeit für Auftraggeber zu erhöhen. Technischer und wis-
senschaftlicher Fortschritt verlangen nach Ausdifferenzierung. So haben 
sich beispielsweise die Anforderungen bei der Vergabe- und Energiebe-
ratung derart verändert, dass Spezialisierungen sinnvoll erscheinen kön-
nen. Durch die Eintragung in spezielle Listen oder Verzeichnisse kön-
nen sich Auftraggeber darauf verlassen, dass die eingetragene Person 
die dafür erforderlichen Nachweise erbracht hat und insoweit sach- und 
fachkundig ist.

Die Einführung neuer Listen und Verzeichnisse nach Satz 1 bedarf 
der Regelung durch Kammersatzung. Eine abstrakt-generelle formel-
le gesetzliche Regelung könnte weder die Vielzahl zukünftig möglicher 
"Fachlisten" und "Fachverzeichnisse" abbilden noch wäre sie geeignet, 
praktische Kammerbedarfe zügig, das heißt insbesondere ohne Form-
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strenge und zeitliche Anforderungen eines Gesetzgebungsverfahrens, 
umzusetzen.

Nach Satz 2 entscheidet - abweichend von § 26 Abs. 2 - nicht der Ein-
tragungsausschuss, sondern der Vorstand der Kammer. Eine Befassung 
des Eintragungsausschusses ist mit Blick auf die insoweit auf das eige-
ne Satzungsrecht der Kammer beschränkte Rechtsmaterie nicht gebo-
ten. Im Vordergrund dürfte der Routinefall stehen, der durch die gleicher-
maßen mit juristischem Sachverstand ausgestattete oder unterstützte 
Geschäftsstelle der Kammer einer gesetzeskonformen Lösung zuge-
führt werden kann.

Nach Satz 3 Halbsatz 2 gilt § 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 bis 8 entspre-
chend. Die Erstellung und Führung weiterer Listen und Verzeichnisse 
durch die Kammer setzt demnach unter datenschutzrechtlichen Aspek-
ten voraus, dass dies zum Zweck der rechtmäßigen Erfüllung ihrer ge-
setzlichen Aufgaben geschieht. Dieser muss sich auch aus Gründen 
der Transparenz konkret aus der jeweiligen Kammersatzung ergeben.

Satz 4 enthält inhaltliche Mindestvorgaben für die Kammersatzung nach 
Satz 1. Die Regelung ist mit Blick auf das Wort "insbesondere" in der 
Einleitung nicht abschließend gestaltet, weil sich weiterer materieller Re-
gelungsbedarf einzelfallabhängig noch ergeben kann. Dies ist vor der 
Einführung neuer Listen und Verzeichnisse durch die Kammer stets sorg-
sam zu prüfen. Prüfungsmaßstab für die Kammer ist jedenfalls auch im 
Rahmen ihres Entschließungsermessens vorrangig die Konformität ei-
ner beabsichtigten Satzung mit höherrangigem Recht.

Zu Buchstabe d

Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Absat-
zes 4.

Zu Nummer 16 (Änderung des § 24)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Der Regelungsinhalt des bisherigen Absatzes 2 Satz 2, die Wahl der 
Mitglieder der Vertreterversammlung durch Briefwahl bei Stimmabgabe 
durch Briefpost, wird in Absatz 2 Satz 1 verschoben.

Zu Doppelbuchstabe bb

In dem neu gefassten Absatz 2 Satz 2 wird nunmehr bestimmt, dass die 
Wahl zukünftig auch als elektronische Wahl durchgeführt werden kann. 
Damit wird einem Anliegen der Kammer entsprochen, Kosten einspa-
ren und die Wahlbeteiligung erhöhen zu können. Die Kammer regelt die 
Einzelheiten der Wahl in einer Wahlordnung nach § 37 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 und Abs. 3.

Zu Buchstabe b

Für die Vertreterversammlung wird in § 24 Abs. 5 Satz 1 sowie für die ge-
setzlich geregelten Ausschüsse wird in § 26 Abs. 6 Satz 4, auch in Ver-
bindung mit § 27 Abs. 2 Satz 1 und § 28 Abs. 2 Satz 1, bestimmt, dass 
Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesen-
den Mitglieder gefasst werden müssen. Die Sitzungen der Ausschüsse 
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sind nach § 26 Abs. 6 Satz 3 auch in Verbindung mit § 27 Abs. 2 Satz 1 
und § 28 Abs. 2 Satz 1 nicht öffentlich. Die Vertreterversammlung tritt 
nach § 24 Abs. 3 Satz 1 zusammen und die Ausschüsse tagen nach 
den § 26 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 27 Abs. 2 Satz 1 und 
§ 28 Abs. 2 Satz 1. Entsprechende Regelungen enthalten teilweise die 
Hauptsatzung und die Geschäftsordnungen der Kammer.

Mit Blick auf die zulässige dynamische, die technische Entwicklung 
berücksichtigende Auslegung der Tatbestandsmerkmale "anwesende 
Mitglieder", "Sitzung", "zusammentreten" und "tagen", die in der Ent-
stehungsgeschichte des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes einer "vordigitalen Welt" zuzuordnen sind, erscheint es fraglich, 
ob de lege lata die körperliche Anwesenheit der Mitglieder der Vertreter-
versammlung bei ihren Sitzungen nach wie vor als die einzige gesetzli-
che Teilnahmeform angesehen werden kann. Ungeachtet dessen wird die 
Durchführung von Telefon- oder Videokonferenzen in der rechtswissen-
schaftlichen Literatur jedenfalls nicht ohne weiteres als zulässig bewertet.

Vor diesem Hintergrund, insbesondere zur Vermeidung von Rechtsunsi-
cherheiten, wird in dem neu angefügten Absatz 3 Satz 4, der im Kontext 
mit dem neuen § 25 Abs. 4 steht, aus Klarstellungsgründen der Grund-
satz der Präsenzsitzung geregelt. Präsenzsitzungen soll zukünftig zwar 
keine gesetzliche "Alleinstellung" zukommen, aber der Vorrang vor Sit-
zungen, etwa in Form einer Video- oder Telefonkonferenz. Grund da-
für ist, dass nur in einer Präsenzsitzung eine direkte soziale Interaktion 
möglich ist. Körpersprache, Mimik und Gestik, können in einer Video- 
oder Telefonkonferenz nicht in gleicher Weise wahrgenommen werden 
wie  in  einer Präsenzsitzung. Darüber  hinaus  ermöglicht  eine Video- 
oder Telefonkonferenz keine Nachbargespräche oder Gespräche am 
Rande der Veranstaltung zum Zweck der inhaltlichen Abstimmung. Ei-
ner Video- oder Telefonkonferenz fehlen damit wichtige Elemente des 
persönlichen Austausches, die für die Meinungsbildung des Einzelnen 
wesentlich sind. Dies gewinnt im berufsrechtlichen Kontext umso mehr 
an Bedeutung, als die Mitglieder der Vertreterversammlung "nur" ehren-
amtlich tätig sind und die Anzahl ihrer Sitzungen als gering einzustufen 
ist. In der Verwaltungspraxis finden Vertreterversammlungen nur ein- bis 
zweimal jährlich statt. Daher wird der Stärkung der ehrenamtlich tätigen 
Mitglieder der Vertreterversammlung als rechtsetzendes Organ und Ent-
scheidungsträger in grundsätzlichen Kammerangelegenheiten, etwa die 
Beschlussfassung über Satzungen, den Haushaltsplan und die Feststel-
lung des Jahresabschlusses, durch Einräumung umfassender Interakti-
onsmöglichkeiten gegenüber - gegebenenfalls marginalen - Verfahrens-
erleichterungen im Fall der Durchführung der Vertreterversammlung in 
Form reiner oder hybrider Videokonferenzen sowie Telefonkonferenzen 
im Ergebnis der Abwägung, das von den Kammern mitgetragen wird, 
eine höhere Bedeutung beigemessen.

Zu Buchstabe c

Die Änderung erfolgt aus sprachlichen Gründen und ist rein redaktionell.

Zu Nummer 17 (Änderung des § 25)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Ergänzung der Bezeichnung Architektenkammer Thüringen in Ab-
satz 1 Satz 2 ist redaktionell und dient der Klarstellung.
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Zu Doppelbuchstabe bb

Die Ergänzung der Bezeichnung Ingenieurkammer Thüringen in Ab-
satz 1 Satz 3 ist redaktionell und dient der Klarstellung.

Zu Buchstabe b

In Absatz 4, der im Kontext mit dem neu angefügten § 24 Abs. 3 Satz 4 
steht, sind zulässige Ausnahmen vom Grundsatz der Präsenzsitzung ge-
regelt. Die Formulierung ist orientiert an § 36a der Thüringer Kommu-
nalordnung in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) und § 13 
Abs. 3 des Thüringer Heilberufegesetzes in der Fassung vom 29. Janu-
ar 2002 (GVBl. S. 125) jeweils in der jeweils geltenden Fassung.

Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass Schutzmaßnahmen zur Ver-
meidung ihrer Ausbreitung - dazu gehören auch Einschränkungen der 
Versammlungsmöglichkeiten von Personen - nachteilige Auswirkungen 
auf die Handlungsfähigkeit von Körperschaften haben können, insbe-
sondere, wenn diese auf dem gesetzlichen Weg der Präsenzsitzung 
keine Beschlüsse in Sitzungen ihrer Organe und Ausschüsse herbei-
führen können.

Wenn auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie die Beschlussfassung in einer Präsenzsitzung nicht mehr 
verzögern oder gar verhindern, soll der Kammer eine Handlungsoption 
für zukünftige gleichgelagerte Krisenfälle eingeräumt werden. Dies ist 
sowohl zum Schutz der Gesundheit der ehrenamtlich tätigen Kammer-
mitglieder und weitergehend der öffentlichen Gesundheit als auch der 
Sicherstellung der Handlungs- und Beschlussfähigkeit der Kammer als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts geboten. Vor diesem Hintergrund 
sollen zukünftig Sitzungen der Organe und Ausschüsse der Kammer in 
besonderen Ausnahmefällen, die in Satz 2 in Form von Regelbeispie-
len nicht abschließend aufgezählt werden, zusätzlich zu der bisher aus-
schließlich bestehenden Möglichkeit der Präsenzsitzung auch im Wege 
der elektronischen Kommunikation, insbesondere als Videokonferenz, 
durchgeführt werden  können. Die  entsprechende Beschlussfassung 
des Kammervorstands nach Satz 1 oder des Kammerpräsidenten nach 
Satz 6 beinhaltet nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls die Er-
messensentscheidung, ob dem Grundsatz der Präsenzsitzung weiterhin 
entsprochen werden kann oder nicht. Im Fall behördlicher Kontaktver-
bote dürfte von einer Ermessensreduzierung auf null auszugehen sein.

Zu Buchstabe c

Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Absat-
zes 4.

Zu Nummer 18 (Änderung des § 26)

Zu Buchstabe a

In Absatz 2 werden aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklar-
heit die Zuständigkeiten des Eintragungsausschusses nunmehr aus-
drücklich aufgezählt. Sie erstrecken sich insbesondere auf alle Eintra-
gungen und Löschungen in den Listen und Verzeichnissen, etwa in das 
Mitgliederverzeichnis nach § 21 Abs. 5 und 6 sowie die Interessenten-
liste nach § 21 Abs. 8. Zum Zwecke der Erfüllung seiner speziellen Auf-
gaben, die mit den Aufgaben des Vorstandes nach § 25 Abs. 3 Satz 2 im 
Kontext stehen, wird der Eintragungsausschuss als gesetzlicher Pflicht-



104

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/9640
ausschuss der Kammer durch deren Repräsentativorgan, die Vertreter-
versammlung, als beschließender Ausschuss gebildet. Er hat insoweit 
die Rechtsstellung eines Unterorgans der Vertreterversammlung.

Das Handeln des Eintragungsausschusses ist an den Anforderungen des 
Demokratieprinzips zu messen, weil das Handeln sowohl in Form der 
Leistungs- als auch der Eingriffsverwaltung als Ausübung von Staats-
gewalt im Sinne des Artikels 20 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes und 
des Artikels 45 Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen zu wer-
ten ist. Die außenwirksamen Entscheidungen des Eintragungsausschus-
ses haben rechtserheblichen Verwaltungsaktcharakter.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 15. Feb-
ruar 1978, Aktenzeichen 2 BvR 134/76, juris, Randnummer 43, festge-
stellt, dass das demokratische Prinzip sich nicht nur auf bestimmte, son-
dern auf alle Arten der Ausübung von Staatsgewalt erstreckt. Es hat in 
seinem Urteil vom 28. Januar 2014, Aktenzeichen 2 BvR 1561/12, juris, 
Randnummer 157, zudem entschieden, dass als Ausübung von Staats-
gewalt, die demokratischer Legitimation bedarf, jedenfalls alles amtliche 
Handeln mit Entscheidungscharakter anzusehen ist. Denn Entscheidun-
gen steuern die staatliche Herrschaft und müssen sich daher vom Volk 
herleiten; vergleiche Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Ok-
tober 1990, Aktenzeichen 2 BvF 3/89, juris, Randnummer 39.

Um den hiernach verfassungsrechtlich gebotenen Zusammenhang zwi-
schen dem Staatsvolk und der Staatsgewalt - deren demokratische Le-
gitimation - zu gewährleisten, kommen grundsätzlich zwei Legitimati-
onsformen in Betracht:
1. die organisatorisch-personelle demokratische Legitimation, die eine 

ununterbrochene Kette personeller Legitimationsakte vom Volk bis 
hin zu dem mit der hoheitlichen Aufgabe betrauten Amtswalter vor-
aussetzt,

2. die sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation, die zum einen 
durch die in Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes vorgesehene Bin-
dung an die Gesetze des unmittelbar demokratisch legitimierten Par-
laments erreicht wird, zum anderen durch die Verantwortlichkeit der 
Regierung gegenüber dem Parlament sowie die Kontroll- und Auf-
sichtsbefugnisse der Regierung gegenüber der Verwaltung.

Einer daneben bestehenden institutionellen und funktionellen demokra-
tischen Legitimation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Verfassung 
oder Parlamentsgesetz eine staatliche Institution vorsehen oder ihr Auf-
gaben zuweisen, kommt demgegenüber eine geringere Bedeutung zu, 
da sie allein Defizite der organisatorisch-personellen oder sachlich-in-
haltlichen demokratischen Legitimation nicht kompensieren kann.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 
10. Juni 2013, Aktenzeichen 7 A 418/12.Z, juris, Randnummer 16, fest-
gestellt:

"Für eine ausreichende demokratische Legitimation von Staatsgewalt 
ist dabei prinzipiell maßgeblich, ob durch das Zusammenwirken der Le-
gitimationsformen ein effektiver Einfluss des Staatsvolks auf die Staats-
gewalt gewährleistet ist: Je schwächer das organisatorisch-personel-
le Legitimationselement ausgeprägt ist, desto stärker muss mithin die 
Kompensation durch das sachlich-inhaltliche Legitimationselement er-
folgen, um das verfassungsrechtlich gebotene Legitimationsniveau zu 
erreichen. Umgekehrt bedarf es bei einer starken organisatorisch-per-
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sonellen Legitimation, wie sie bei Parlament und Regierung besteht, kei-
ner ausgeprägten sachlich-inhaltlichen Legitimation."

Die hier in Rede stehende Organisation der Architektenkammer Thürin-
gen und der Ingenieurkammer Thüringen durch den Gesetzgeber und 
die von den Kammern ausgeübte Hoheitsgewalt unterfallen dem tradier-
ten deutschen Verwaltungstyp der funktionalen Selbstverwaltung. Für 
diesen ist charakteristisch, dass eine bestimmte Verwaltungsaufgabe 
im Wege der Selbstverwaltung von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts wahrgenommen wird, deren Entscheidungsorgane aus der 
Gruppe der Mitglieder oder der Betroffenen hervorgehen. Diese perso-
nelle Legitimation durch das "Verbandsvolk", das vom "Volke" im Sin-
ne des Artikels 20 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes - dem Staatsvolk - 
wie auch den vom Grundgesetz anerkannten Teilvölkern in den Ländern 
und Kommunen verschieden ist, ist keine organisatorisch-personelle de-
mokratische Legitimation.

Zwar ist anerkannt, dass sich die beiden Legitimationsstränge der orga-
nisatorisch-personellen und der sachlich-inhaltlichen Legitimation bis zu 
einem gewissen Grad wechselseitig substituieren lassen. Aber es ist un-
geklärt und rechtlich umstritten, ob auch der Totalausfall eines der bei-
den Stränge durch den anderen Legitimationsstrang kompensiert werden 
kann. Im Schrifttum wird eine solche Vollkompensation zum Teil gänzlich 
abgelehnt oder auf seltene Ausnahmen, zum Beispiel die Beleihung, be-
schränkt. Teilweise wird die Kompensationsmöglichkeit aber auch unter 
Hinweis darauf bejaht, dass es letztlich nur auf das auch durch intensi-
ve sachliche Steuerung erreichbare Legitimationsniveau ankomme. Aus 
dieser Möglichkeit der Gesamtsaldierung personeller und sachlicher Ele-
mente wird dann aber konsequenterweise auch gefolgert, dass auf die 
personelle Legitimation nicht verzichtet werden könne, wo das für die 
sachlich-inhaltliche Steuerung verantwortliche Gesetz Entscheidungs-
spielräume begründe. Das Bundesverfassungsgericht hat sich zu der 
Frage der Kompensation beim Totalausfall eines Legitimationsstrangs 
bislang noch nicht explizit geäußert. Das Bundessozialgericht hat in sei-
nem Urteil vom 17. Dezember 2019, Aktenzeichen B 1 KR 18/19 R, ju-
ris, Randnummer 18, in diesem Zusammenhang festgestellt:

"Im hier einschlägigen Bereich der funktionalen Selbstverwaltung for-
dert das demokratische Prinzip nicht, dass eine lückenlose personelle 
Legitimationskette vom Volk zum Entscheidungsträger vorliegen muss. 
Es ist vielmehr bei hinreichend normdichter gesetzlicher Ausgestaltung 
ausreichend, dass Aufgaben und Handlungsbefugnisse der Organe ge-
setzlich ausreichend vorherbestimmt sind, ihre Wahrnehmung der Auf-
sicht personell legitimierter Amtswalter unterliegt und die Wahrung der 
Interessen der Betroffenen rechtssicher gewährleistet ist. Der GBA [Ge-
meinsame Bundesausschuss] droht die Grenzen hinreichender demo-
kratischer Legitimation für eine Richtlinie zu überschreiten, wenn sie 
mit hoher Intensität Angelegenheiten Dritter regelt, die an deren Entste-
hung nicht haben mitwirken können. Maßgeblich ist hierfür insbesonde-
re, inwieweit der GBA für seine zu treffenden Entscheidungen gesetzlich 
angeleitet ist (vergleiche BVerfG Beschluss vom 10. November 2015 - 
1 BvR 2056/12 - juris RdNr 22)."

Der vorstehend zitierte Hinweis auf die Maßgeblichkeit der "gesetzlichen 
Anleitung" wird in der Literatur und Rechtsprechung - ausgehend von 
der Erwägung, dass funktionale Selbstverwaltung als organisierte Be-
teiligung der sachnahen Betroffenen an den sie berührenden Entschei-
dungen das demokratische Prinzip ergänzt und verstärkt - in dem Sinne 

https://www.juris.testa-de.net/r3/document/KVRE411891501/format/xsl/part/K?oi=9kWfq6zHmD&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/document/KVRE411891501/format/xsl/part/K?oi=9kWfq6zHmD&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/document/KVRE411891501/format/xsl/part/L/anchor/rd_22?oi=9kWfq6zHmD&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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interpretiert, dass das Bundesverfassungsgericht auch bei Drittbetrof-
fenen eine Kompensation der organisatorisch-personellen Legitimation 
durch eine verstärkte parlamentsgesetzliche Steuerung zumindest aus 
verfassungsrechtlicher Perspektive nicht ausschließt. Insoweit wird auf 
Seite 153 des Rechtsgutachtens "Kingreen, Optionen zur Stärkung der 
demokratischen Legitimation des Gemeinsamen Bundesausschusses 
im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung" für das Bundesminis-
terium für Gesundheit, auf die Beschlüsse des Bundesverfassungsge-
richts vom 5. Dezember 2002, Aktenzeichen 2 BvL 5/98, des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofs vom 10. Juni 2013, Aktenzeichen 7 A 418/12.Z, 
juris, Randnummer 17, und des Landgerichts Berlin vom 31. Mai 2021, 
Aktenzeichen 84 T 102/20, juris, Randnummer 6, sowie das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 27. Januar 2021, Aktenzeichen 5 
K 5524/18, juris, Randnummern 55 bis 59, hingewiesen.

Hieran gemessen ist von einer hinreichenden demokratischen Legiti-
mation der Architektenkammer und der Ingenieurkammer als verselbst-
ständigte Verwaltungsträger auszugehen.

Die Kammern sind auf der Grundlage des Thüringer Architekten- und In-
genieurkammergesetzes zur Bewältigung konkret bestimmter Aufgaben, 
insbesondere der Wahrung der beruflichen Belange der Gesamtheit ih-
rer Mitglieder und des Ansehens des Berufsstandes nach § 22 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1, errichtet worden. Danach ist den Kammern vom parlamen-
tarischen Gesetzgeber ein beschränkter und abgegrenzter Aufgaben-
bereich zur Wahrnehmung im Wege der Selbstverwaltung übertragen 
worden. Neben dem Zweck und Tätigkeitsbereich der Kammern wer-
den sowohl ihre Rechtsstellung in § 20 Abs. 1 Satz 1 und innere Orga-
nisation in den §§ 23 bis 28 als auch die Rechte und Pflichten der Kam-
mermitglieder wie auch von Nichtmitgliedern in den §§ 32 und 33 durch 
die gesetzlichen Regelungen des Thüringer Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes hinreichend vorherbestimmt. Insbesondere werden 
Grundrechtsbeschränkungen in Form von Versagungs- und Löschungs-
tatbeständen in den §§ 11, 12 und 21 Abs. 5 und 6 sowie auch im Zusam-
menhang mit der Verletzung von Berufspflichten in § 35 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 6 und 7 und Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 detailliert geregelt. Vor diesem Hin-
tergrund hat der Landesgesetzgeber die wesentlichen Grundentschei-
dungen selbst getroffen. Ein noch höheres Maß an gesetzlicher Fest-
legung von Aufgaben, innerer Organisation und Handlungsbefugnissen 
der Kammern ist kaum denkbar, ohne dass ihnen dadurch die Qualität 
als Selbstverwaltungskörperschaft verloren ginge.

Die Beschränkung der Aufsicht des Landes über die Kammern nach 
§ 20 Abs. 2 Satz 2 auf eine Rechtsaufsicht, die - anders als eine Fach-
aufsicht - keine Zweckmäßigkeitskontrolle eröffnet, stellt die demokra-
tische Legitimation der Kammern und der von ihnen ausgeübten Ho-
heitsgewalt nicht in Frage. Der den Kammern vom parlamentarischen 
Gesetzgeber einfachgesetzlich in einem begrenzten Aufgabenbereich 
eröffneten Selbstverwaltung entspricht es vielmehr, auch die erforder-
liche Aufsicht durch organisatorisch-personell demokratisch legitimier-
te Amtswalter auf die Einhaltung rechtlicher Vorgaben zu beschränken. 
Der für die demokratische Legitimation maßgebliche Einfluss des Vol-
kes ist gewahrt, weil der der Selbstverwaltung der Kammern eröffnete 
Aufgabenbereich begrenzt ist und die Selbstverwaltung aufgrund der 
Rechtsaufsicht des Landes ausreichend organisatorisch-personell de-
mokratisch legitimierter Steuerung unterliegt. Klarzustellen ist zudem, 
dass die Einrichtung einer Fachaufsicht verfassungsrechtlich nicht zwin-
gend erforderlich ist, wenn die gesetzliche Anleitung des Verwaltungs-
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handelns - wie dargestellt - hinreichend bestimmt ist und zudem durch 
eine fachgerichtliche Kontrolle eine Prüfung der Einzelfallanwendung 
möglich ist. Diese Möglichkeit besteht nach Absatz 8.

Zu Buchstabe b

Die Änderung ist Folgeänderung zur Anfügung des neuen § 24 Abs. 3 
Satz 4. Auf die dortige Begründung wird hingewiesen.

Zu Nummer 19 (Änderung des § 29)

In Absatz 1 Satz 1 wird eine allgemeine Auskunftspflicht geregelt, die der 
Kammer die Erfüllung der Kammeraufgaben nach § 22 gestatten soll. 
Die Regelung steht deshalb auch im Kontext mit § 31 Abs. 1. Vor die-
sem Hintergrund wird in Absatz 1 Satz 1 nunmehr die Kongruenz der 
Normadressatenkreise beider Bestimmungen hergestellt.

Die Auskunftspflicht ist nach § 32 Abs. 2 Nr. 11 Berufspflicht für diejeni-
gen Personen, die sowohl zum Normadressatenkreis des § 29 als auch 
zu dem des § 32 gehören. Ihre Verletzung kann eine Rüge nach § 34 
oder die Einleitung eines Ehrenverfahrens nach § 35 zur Folge haben.

Zu Nummer 20 (Änderung des § 31)

Zu Buchstabe a

Die Ergänzung der Überschrift berücksichtigt die Einfügung des neu-
en Absatzes 6.

Zu Buchstabe b

Die Streichung der Klammerzusätze, die keine Legaldefinitionen enthal-
ten, erfolgt aus rechtstechnischen Gründen.

Zu Buchstabe c

Die Erweiterung der Erlaubnis zur Datenverarbeitung um die Daten "Ti-
tel und Berufsbezeichnungen" erfolgt aus Gründen der Klarstellung. Da 
es sich lediglich um weitere Regelbeispiele handelt, ist damit keine Än-
derung der Rechtslage verbunden.

Zu Buchstabe d

In Absatz 3 wird nunmehr allgemein auf die in § 21 genannten Listen 
und Verzeichnisse abgestellt. Die bisherige konkrete Aufzählung einzel-
ner Listen nach den §§ 6 und 8 ist entbehrlich, weil diese Listen bereits 
in § 21 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 und in § 21 Abs. 3 Nr. 1 ge-
regelt werden. Auch die bisherige Verweisung auf § 14 Abs. 7, in dem 
bisher das Auswärtigenverzeichnis geregelt war, wird nicht übernom-
men. Der Inhalt des Auswärtigenverzeichnisses wird nunmehr detaillier-
ter geregelt und aus Gründen der Übersichtlichkeit in dem neuen Ab-
satz 4 verortet. Auf die Begründung zu Buchstabe e wird hingewiesen.

Zu Buchstabe e

Die Angaben nach dem neu eingefügten Absatz 4 Satz 1 betreffen das 
Auswärtigenverzeichnis und entsprechen den wesentlichen Ergebnis-
sen des Anzeigeverfahrens nach § 13 Abs. 2 Satz 1 und 2. Die nach 
Satz 2 erforderliche Angabe des Datums dient der zuverlässigen Ermitt-
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lung der Jahresfristen nach § 13 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2. Die 
gesonderte Regelung eines Löschungstatbestands von Amts wegen in 
Satz 3 soll über die Regelungen in § 13 Abs. 7 Satz 5 hinaus verdeut-
lichen, dass es sich in Umsetzung des Artikels 6 Unterabs. 1 Buchst. a 
der Richtlinie 2005/36/EG lediglich um vorübergehende Eintragungen 
in das Auswärtigenverzeichnis handelt.

Zu Buchstabe f

Die Änderung der Absatznummerierung ist eine Folgeänderung zur Ein-
fügung des neuen Absatzes 4.

Die Änderung der Verweisung ist Folgeänderung der Aufhebung des 
bisherigen § 10.

Zu Buchstabe g

Der neue Absatz 6 enthält neben Regelungen zum Auskunftsrecht über 
bestimmte Eintragungen in die bei der Kammer geführten Listen und Ver-
zeichnisse insbesondere die Regelung der Möglichkeit der Kammer, Lis-
ten zu veröffentlichen und den gelisteten Personen damit eine Chance zu 
bieten, bei potentiellen Auftraggebern auf sich aufmerksam zu machen.

Voraussetzung für das Bestehen eines Auskunftsanspruchs ist das Vor-
liegen eines berechtigten Interesses. Darunter fallen alle nach vernünf-
tigen Erwägungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Ein-
zelfalls anzuerkennenden, der Rechtsordnung nicht widersprechenden 
Interessen, auch wirtschaftlicher Art. Darüber hinaus darf weder ein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse der Betroffenen am Unterblei-
ben der Auskunft bestehen, noch dürfen die Betroffenen der Erteilung 
der Auskunft durch die Kammer widersprochen haben. Dies bedeutet, 
dass allein der Nichtgebrauch des Widerspruchsrechts durch die Betrof-
fenen die Kammer nicht davon entbindet, im Einzelfall jeweils die Inte-
ressen der Betroffenen mit denjenigen der um Auskunft ersuchenden 
Personen abzuwägen.

Voraussetzung für die Veröffentlichung von Eintragungen nach den Ab-
sätzen 3 bis 5 ist jedenfalls die vorherige Zustimmung, welches durch 
die Verwendung des Begriffs "Einwilligung" geregelt ist, der betroffenen 
eingetragenen Personen.

Zu Buchstabe h

Die Änderung der Absatznummerierung ist eine Folgeänderung auf-
grund der Einfügung der neuen Absätze 4 und 6. Zudem ist aufgrund 
der mit Nummer 12 Buchst. b erfolgten Änderung die Bezeichnung der 
Verordnung (EU) 2016/679 in der Verweisung redaktionell anzupassen.

Zu Buchstabe i

Die Änderungen der Absatznummerierung und der Verweisung in Ab-
satz 8 sind Folgeänderungen zur Einfügung der neuen Absätze 4 und 6.

Zu Nummer 21 (Änderung des § 32)

Zu Buchstabe a

Die Überschrift wird mit Blick auf die Regelungen zur beruflichen Zu-
sammenarbeit in den Absätzen 3 und 4 erweitert.

https://www.juris.testa-de.net/r3/document/evsf-EUV2016_679rahmen/format/xsl/part/R?oi=TkXW8aCnha&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Aufhebung des bisherigen 
§ 2 Abs. 1.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Regelung des bisherigen Absatzes 2 Satz 2 erfolgt aus gesetzes-
systematischen Gründen in einem neuen Absatz 7. Dadurch wird ver-
deutlicht, dass sich die Satzungsbefugnis der Kammer auf den Rege-
lungsgehalt des § 32 Abs. 1 bis 6 erstreckt.

Zu Buchstabe c

Zu Absatz 3

Satz 1 Halbsatz 1 enthält die Pflicht der Gesellschafter einer Berufsge-
sellschaft nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, die weder Mitglieder der Inge-
nieurkammer Thüringen noch der Architektenkammer Thüringen sind, 
die Berufspflichten der kammerangehörigen Gesellschafter dieser Be-
rufsgesellschaft sowie die Berufspflichten der Berufsgesellschaft selbst 
zu wahren. Dadurch wird allerdings keine unmittelbare Geltung der Be-
rufspflichten nach dem Thüringer Architekten- und Ingenieurkammerge-
setz für diesen Personenkreis eingeführt. Dies wäre im Einzelnen auch 
nicht sinnvoll. So kann von Angehörigen von nicht im Thüringer Archi-
tekten- und Ingenieurkammergesetz geregelten Berufen insbesonde-
re nicht verlangt werden, sich in entsprechender Anwendung des Ab-
satzes 2 Nr. 4 fortzubilden. Gesellschafter ohne Kammermitgliedschaft 
dürfen allerdings die Einhaltung der Berufspflichten durch kammeran-
gehörige Gesellschafter - etwa die Erfüllung von Fortbildungspflichten - 
nicht erschweren oder vereiteln. Darüber hinaus darf die Einhaltung der 
Berufspflichten der Gesellschaft selbst ebenfalls nicht erschwert oder 
vereitelt werden. So haben auch Gesellschafter ohne Kammermitglied-
schaft zum Beispiel davon Abstand zu nehmen, auf eine nach Absatz 2 
Nr. 7 unzulässige Werbung der Gesellschaft hinzuwirken.

In Satz 1 Halbsatz 2 wird die Pflicht der Gesellschafter ohne Kammer-
mitgliedschaft zur Beachtung der Unabhängigkeit der kammerangehö-
rigen Gesellschafter geregelt. Diese Pflicht ist zwar schon von Satz 1 
Halbsatz 1 erfasst, wegen der Verbindung mit Absatz 2 Nr. 3, § 3 Abs. 2 
und 3 sowie § 9 Abs. 2 Satz 2 soll sie jedoch ausdrückliche Erwähnung 
im Gesetzestext finden.

Bei Berufsgesellschaften gilt es zu verhindern, dass aus dem beruflichen 
Zusammenschluss heraus Pflichtverletzungen erfolgen. Über Satz 1 hi-
naus und zusätzlich zur Bindung der Berufsgesellschaft an die Berufs-
pflichten nach Absatz 4 kann diese Zielstellung grundsätzlich weiter da-
durch abgesichert werden,  den  kammerangehörigen Gesellschaftern 
einer Berufsgesellschaft aufzuerlegen, gesellschaftliche Bindungen mit 
anderen Personen - dazu gehören auch andere Kammermitglieder - nicht 
einzugehen oder nicht aufrechtzuerhalten, die das Berufsrecht nicht be-
achten. In Satz 2 wird eine entsprechende Berufspflicht begründet. Ver-
stoßen andere Personen gegen Berufspflichten nach dem Thüringer Ar-
chitekten- und Ingenieurkammergesetz oder nach der Berufsordnung 
der Kammer nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 müssen die verbleibenden 
rechtstreuen Kammermitglieder sicherstellen, dass solche Verstöße ab-
gestellt werden und sich nicht wiederholen. Bei schwerwiegenden oder 
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wiederholten Verstößen  können  die  rechtstreuen Kammermitglieder 
sogar gehalten sein, die gesellschaftliche Verbindung zu beenden. Mit 
Blick darauf wird in Satz 3 geregelt, dass im Gesellschaftsvertrag der 
Ausschluss von Gesellschaftern, die in schwerwiegender Weise oder 
wiederholt gegen die Berufspflichten verstoßen, vorzusehen ist. Es er-
scheint sachgerecht, nicht den die Berufspflichten beachtenden Gesell-
schaftern aufzuerlegen, die Berufsgesellschaft zu verlassen, sondern 
gesellschaftsvertraglich einen Ausschluss derjenigen Gesellschafter vor-
zusehen, die gegen die Berufspflichten verstoßen. Um die nicht unmit-
telbar selbst berufsrechtspflichtigen Gesellschafter nicht übermäßig zu 
belasten, haben allerdings nur schwerwiegende oder wiederholte Ver-
stöße diese Folge.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 Satz 1 werden ausschließlich Berufspflichten für im Inland 
niedergelassene Berufsgesellschaften geregelt.

Das System der Berufspflichten für auswärtige Dienstleister und aus-
wärtige Gesellschaften wird neu geordnet; entsprechende Regelungen 
werden in Absatz 5 verortet. Die Neuordnung steht in Zusammenhang 
mit einer verbindlichen Stellungnahme der Europäischen Kommission.

Die Berufspflichten der Kammermitglieder nach den Absätzen 1 und 2 
gelten nach Satz 1 mit Ausnahme der Pflicht zur Beitragszahlung - wie 
bisher - auch für Berufsgesellschaften als Normadressat nach § 9 Abs. 1 
und 6 Satz 1; dies wird durch die Verweisung auf § 9 verdeutlicht. Die 
Regelung bezweckt die Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen. 
Die Geltung der Berufspflichten soll nicht von der Wahl der Rechtsform 
abhängig sein. Wenn eine Gesellschaft das Recht zum Führen einer ge-
schützten Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1 oder 5 in Anspruch nimmt, 
soll ihr auch die Beachtung der sich aus diesem Recht ergebenden Be-
rufspflichten obliegen. Auch aufgrund der Öffnung des Kreises möglicher 
Gesellschafter im Jahr 2016, vergleiche hierzu die Begründung zu § 9 
Abs. 2, erscheint es nach wie vor geboten, Berufspflichten an die Gesell-
schaften anzuknüpfen und Verstöße gegen diese auch zu sanktionieren. 
Mit Blick auf die damalige Erweiterung kommen nämlich auch die Ange-
hörigen anderer - nicht nur freier - Berufe als Gesellschafter einer Be-
rufsgesellschaft in Frage, die kein den Berufsangehörigen vergleichba-
res Berufsrecht haben. Aber auch bei beruflichen Zusammenschlüssen 
ausschließlich von Kammermitgliedern ist die Berufsrechtspflichtigkeit 
der Gesellschaft sinnvoll. Zwar sind in diesem Fall die handelnden Per-
sonen stets selbst Träger von Berufspflichten. Gleichwohl kann es ge-
rade bei größeren Gesellschaften mit arbeitsteiliger Arbeitsweise sein, 
dass die Sanktionierung des Fehlverhaltens einzelner Personen keine 
angemessene Reaktion darstellt. Dies gilt insbesondere dann, wenn Be-
rufspflichtverletzungen auf einem Organisationsverschulden beruhen. 
Sanktionen gegen Einzelne erfassen den Verstoß hierbei nur unzurei-
chend. Außerdem kann bei stark arbeitsteilig handelnden Gesellschaf-
ten bei  fehlender Anknüpfung der Berufspflichten an die Gesellschaft 
die Ahndung stark erschwert sein, denn häufig wird dies zu Schwierig-
keiten bei der Bestimmung des Grades der Verantwortlichkeit einzelner 
Berufsträger führen.

Nach Satz 2 hat die Gesellschaft sicherzustellen, dass berufsrechtliche 
Verstöße frühzeitig erkannt und abgestellt werden. Die Gesellschaft hat 
dafür geeignete Maßnahmen vorzusehen. Eine Pflicht zur Benennung 
eines für die Einhaltung des Berufsrechts primär verantwortlichen Mit-
glieds der Geschäftsführung, welches für die Einrichtung eines effektiven 
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Systems zur Gewährleistung von Regelkonformität zu sorgen hat, das 
heißt die Einhaltung des Berufsrechts und die frühzeitige Erkennung 
von Berufsrechtsverstößen durch geeignete Maßnahmen sicherstellt, 
soll mit Blick auf eine aus personeller und organisatorischer Sicht eher 
unverhältnismäßige Belastung kleiner Gesellschaften gesetzlich nicht 
vorgegeben werden. Bei großen Gesellschaften kann die Benennung 
eines Beauftragten,  eines  sogenannten Compliance-Officers,  jedoch 
sinnvoll sein. Die Benennung kann ihren Zweck jedoch nur dann erfül-
len, wenn durch zusätzliche geeignete Maßnahmen auch sichergestellt 
wird, dass Verstöße gegen das Berufsrecht erkannt und abgestellt wer-
den können. Daher ist mit der gesetzlichen Regelung nicht eine Einzel-
maßnahme herausgegriffen, sondern es wird in Satz 2 auf die Eignung 
aller ergriffenen Maßnahmen insgesamt abgestellt. Ungeachtet dessen 
sollte jede Berufsgesellschaft mit Blick auf die wachsende Bedeutung 
des Berufsrechts eine Entscheidung darüber treffen, ob die Bündelung 
von Wissen und Kompetenz auf Leitungsebene der Gesellschaft mehr 
Unternehmenseffizienz, gerade auch dadurch, dass mit der Einrichtung 
eines effektiven Systems zur Gewährleistung von Regelkonformität die 
Gesellschafter von Verantwortung entlastet werden, bewirken kann.

Nach Satz 3 muss bei einer Beteiligung von Personen, die keine Kam-
mermitglieder sind, durch geeignete gesellschaftsvertragliche Vereinba-
rungen sichergestellt werden, dass die Gesellschaft für die Einhaltung 
der Berufspflichten sorgen sowie berufsrechtskonform agieren und re-
agieren kann. Vor diesem Hintergrund muss der Gesellschaftsvertrag 
Vorkehrungen treffen, dass auch Gesellschafter ohne Kammermitglied-
schaft ein berufsrechtswidriges Verhalten der Gesellschaft oder einen 
berufsrechtswidrigen Zustand in der Gesellschaft nicht herbeiführen kön-
nen. Die Gesellschaft muss daneben - wie jedes Einzelbüro - dafür Sor-
ge tragen, dass auch ihre Angestellten die Berufspflichten achten, um 
zu verhindern, dass aus der Berufsgesellschaft heraus Berufspflichtver-
letzungen begangen werden.

Nach Satz 4 führt die Geltung der Berufspflichten für die Berufsgesell-
schaft nicht dazu, dass die persönliche Verantwortlichkeit der handelnden 
Berufsträger entfällt. Berufspflichtverletzungen durch diese Personen, 
die zugleich Berufspflichtverletzungen der Berufsgesellschaft darstel-
len, können zukünftig nebeneinander sanktioniert werden. Je nach dem 
Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit kann jedoch von der Verhängung be-
rufsaufsichtsrechtlicher Maßnahmen gegen die Gesellschaft nach § 36 
Abs. 3 Satz 2 abgesehen werden.

Zu Buchstabe d

Zu Absatz 5

Im Vergleich zum Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 3 werden 
in Absatz  5  ausschließlich Berufspflichten  für  auswärtige Dienstleis-
ter und auswärtige Gesellschaften geregelt, die in das Auswärtigenver-
zeichnis eingetragen sind und eine Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 1 
oder 5 führen.

Wenn auch die grundsätzliche Anordnung des Bestimmungslandprin-
zips für die Berufsausübung nach Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/
EG ebenfalls für die Dienstleistungsfreiheit gilt, ergeben sich Einschrän-
kungen der Anwendung der Vorschriften des Aufnahmemitgliedstaats:

Nach der Grundregel des Artikels 5 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG 
ist  nicht  nach Marktzugangs-  und Marktverhaltensregeln  zu differen-
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zieren, sondern es verbieten sich jegliche Beschränkungen der Dienst-
leistungsfreiheit - diese umfasst die Aufnahme und Ausübung einer Tä-
tigkeit  -  aufgrund der Berufsqualifikation. Eine Einschränkung dieser 
Grundregel ergibt sich aber aus Artikel 5 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/
EG, wonach auswärtige Dienstleister den berufsständischen, gesetzli-
chen oder verwaltungsrechtlichen Berufsregeln, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit ihrer Berufsqualifikation stehen, sowie den Diszip-
linarbestimmungen unterliegen, die im Aufnahmemitgliedstaat für Per-
sonen gelten, die denselben Beruf wie sie ausüben.

Der Europäische Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang in seinem 
Urteil vom 12. September 2013, Aktenzeichen C-475/11, Randnum-
mern 37 bis 39, ausgeführt, dass es sich dabei "[…], wie dem achten Er-
wägungsgrund der Richtlinie zu entnehmen ist, um Disziplinarvorschrif-
ten handelt, mit denen die Nichteinhaltung der Berufsregeln im Sinne 
von Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG geahndet wird. Als mögli-
chen Inhalt dieser Regeln, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den 
Berufsqualifikationen stehen müssen, nennt Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 
2005/36 Regelungen für die Definition des Berufs, für das Führen von 
Titeln und für schwerwiegende berufliche Fehler in unmittelbarem und 
speziellem Zusammenhang mit dem Schutz und der Sicherheit der Ver-
braucher. […] Aus dem Gegenstand, der Zielsetzung und der allgemei-
nen Systematik der Richtlinie 2005/36 ergibt sich, dass von ihrem Art. 5 
Abs. 3 nur solche berufsständischen Regeln erfasst werden, die in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der Ausübung der ärztlichen Heilkunst 
selbst stehen und deren Nichtbeachtung den Schutz des Patienten be-
einträchtigt."

Für berufsrechtliche Vorschriften, die nicht in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Berufsqualifikation stehen,  ist Artikel 16 der Richtli-
nie 2006/123/EG zu beachten. Denn die in Artikel 17 Nr. 6 der Richtli-
nie 2006/123/EG enthaltene Ausnahme von der Geltung des Artikels 16 
der Richtlinie 2006/123/EG, die den die Dienstleistungsfreiheit regelnden 
Titel II der Richtlinie 2005/36/EG betrifft, gilt nur insoweit, als es sich um 
solche Angelegenheiten handelt, die dem Regelungsbereich des Titels II 
der Richtlinie 2005/36/EG unterfallen. Aus Artikel 3 Abs. 1 Buchst. d der 
Richtlinie 2006/123/EG ergibt sich ein Vorrang der Richtlinie 2005/36/
EG nur, soweit diese anwendbar ist. Beschränkungen der Ausübung der 
Dienstleistungstätigkeit, die in Rechtsvorschriften festgelegt sind, sind 
danach nur dann zulässig, wenn sie nach Artikel 16 Abs. 1 Unterabs. 3 
Buchst. b der Richtlinie 2006/123/EG aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung, der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Gesundheit oder des 
Schutzes der Umwelt gerechtfertigt sind. Nach Artikel 16 der Richtlinie 
2006/123/EG sind mithin keine Anforderungen an auswärtige Dienst-
leister und Gesellschaften zur Aufrechterhaltung von Berufs- und Stan-
desregeln zum Zwecke des Schutzes der Verbraucher gerechtfertigt.

Aus dem Zusammenspiel der genannten Richtlinien folgt, dass Berufs-
pflichten für auswärtige Dienstleister, die eine Berufsbezeichnung nach 
§ 3 Abs. 1 oder 5 führen, in Umsetzung des Artikels 5 Abs. 3 der Richt-
linie 2005/36/EG nur dann gelten, wenn sie unmittelbar mit deren Be-
rufsqualifikation, mithin der ausgeübten beruflichen Tätigkeit,  zusam-
menhängen und  schwerwiegende berufliche Fehler  in  unmittelbarem 
und speziellem Zusammenhang mit dem Schutz und der Sicherheit der 
Verbraucher verhindern sollen.

Auf dieser Basis wird in Absatz 5 normiert, welche der in den Absätzen 1 
und 2 genannten Berufspflichten auch für auswärtige Dienstleister und 
auswärtige Gesellschaften gelten.
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Zu diesen Berufspflichten gehört nach der Nummer 1 zunächst die Ver-
pflichtung zur gewissenhaften Berufsausübung nach Absatz 1 Satz 1. 
Dieser Berufspflicht ist immanent, dass Auftragnehmer die Interessen 
ihrer Auftraggeber bestmöglich und sorgfältig im Sinne einer qualitativ 
ordnungsgemäßen, fachgerechten und pünktlichen Auftragserledigung 
vertreten müssen. Dazu gehört auch die selbstverständliche Beachtung 
gesetzlicher Bestimmungen für die Berufsausübung und spezieller fach-
licher Regeln für die jeweilige Tätigkeit. Die Verpflichtung zur gewissen-
haften Berufsausübung, also zur sachkundigen Erbringung der Dienst-
leistung  in Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten,  ist eine 
grundlegende und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Berufsqua-
lifikation und der Ausübung der Berufsaufgaben selbst stehende Berufs-
regel im Sinne des Artikels 5 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG, deren 
Nichtbeachtung ein unmittelbares und besonderes Risiko für Rechts-
güter wie Sicherheit und Gesundheit der Auftraggeberschaft darstellt.

Die Statuierung von Berufspflichten durch die Generalklausel des Ab-
satzes 1 Satz 1 widerspricht weder Artikel 103 Abs. 2 noch Artikel 12 
Abs. 1 des Grundgesetzes.

Die Regelung des Absatzes 1 Satz 1 stellt nach dem Maßstab des Ar-
tikels 103 Abs. 2 des Grundgesetzes eine ausreichende Grundlage für 
eine Sanktion dar. Das Verfassungsgebot der Gesetzesbestimmtheit will 
gewährleisten, dass jedermann vorhersehen kann, welches Verhalten 
verboten und mit Strafe bedroht ist.

Das Bundesverfassungsgericht hat dazu in seinem Beschluss vom 
21. Juni 1977, Aktenzeichen 2 BvL 2/76, juris, Randnummer 19, fest-
gestellt:

"Es entspricht der herkömmlichen Struktur allen Standesrechts, daß die 
Berufspflichten der Standesangehörigen nicht in einzelnen Tatbestän-
den erschöpfend umschrieben werden können. Eine vollständige Auf-
zählung sämtlicher mit einem Beruf verbundener Pflichten ist nämlich 
nicht möglich. Deshalb werden die Berufspflichten im Allgemeinen le-
diglich in einer Generalklausel zusammengefaßt, die die Berufsange-
hörigen zu gewissenhafter Berufsausübung und zu achtungswürdigem 
und vertrauenswürdigem Verhalten innerhalb und außerhalb des Berufs 
anhält (BVerfGE 33, 125 (164)). Eine abschließende Umschreibung al-
ler denkbaren Berufspflichten ist auch nicht notwendig, weil es sich hier 
um Normen handelt, die nur den Kreis der Berufsangehörigen betreffen, 
sich aus der ihnen gestellten Aufgabe ergeben und daher für sie im All-
gemeinen leicht erkennbar sind. Diese seit jeher bestehenden Beson-
derheiten des Standesrechts hat der Grundgesetzgeber durch Art 103 
Abs 2 GG nicht ändern wollen."

Dem entspricht auch die Systematik des Absatzes 2, in welchem Berufs-
pflichten in Form von Regelbeispielen nicht abschließend aufgezählt sind.

Das Berufsbild der Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitek-
ten, Stadtplaner, Ingenieure und Beratenden Ingenieure ist im Thüringer 
Architekten- und Ingenieurkammergesetz selbst hinreichend festgelegt. 
Aus diesem Berufsbild und den daraus zu entnehmenden Berufsauf-
gaben ergeben sich die Berufspflichten der Kammermitglieder. Hinzu 
kommt, dass Absatz 1 Satz 1 nicht isoliert betrachtet werden kann. Die 
im Kontext mit dieser Regelung stehende Berufsordnung der Kammer 
konstituiert allerdings keine völlig neuen Normen, die für ihre Mitglieder 
bis dahin gänzlich unbekannt waren. Vielmehr ist darin gerade auch in 
Ausfüllung der gesetzlichen Vorgaben niedergelegt worden, was der ge-
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meinsamen Standesauffassung entspricht. Die Kammer konkretisiert da-
mit lediglich das, was sich in ihrem für sie überschaubaren beruflichen 
Bereich aufgrund ihrer Sachkunde als "selbstverständliche" berufliche 
Pflicht - zum Beispiel keine unlautere Werbung zu betreiben, sich kol-
legial zu verhalten - darstellt. Deshalb kann es für ihre Mitglieder nicht 
überraschend sein, wenn der Ehrenausschuss ein bestimmtes Verhalten 
als Verstoß gegen die Berufspflichten einstuft. Für sie ist vorhersehbar, 
was ihrem Pflichtenkodex widerspricht und mit Sanktionen bedroht ist.

Auch ein Verstoß gegen Artikel 12 des Grundgesetzes, der jedenfalls 
für auswärtige Dienstleister mit deutscher Staatsangehörigkeit im Sinne 
des Artikels 116 des Grundgesetzes gilt, liegt nicht vor. Zwar greift die 
Regelung des Absatzes 1 Satz 1 in das Grundrecht der Berufsfreiheit 
des Artikels 12 Abs. 1 des Grundgesetzes ein, sie ist aber Ausdruck der 
Schranken des Artikels 12 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes.

Die Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung betrifft lediglich die Art 
und Weise der Berufsausübung. Sie ist bloße Folge der Entscheidung 
für den Beruf.

Eingriffe  in die Freiheit der Berufsausübung bedürfen nach Artikel 12 
Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes einer gesetzlichen Grundlage, die den 
Anforderungen der Verfassung an grundrechtsbeschränkende Gesetze 
genügt. Gesetzliche Grundlagen sind nur dann mit Artikel 12 Abs. 1 des 
Grundgesetzes vereinbar, wenn sie durch vernünftige Gründe des Ge-
meinwohls gerechtfertigt sind und dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit entsprechen. Das gewählte Mittel muss zur Erreichung des verfolg-
ten Zwecks geeignet und erforderlich und bei einer Gesamtabwägung 
zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfer-
tigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit noch gewahrt sein. In-
haltlich deckungsgleiche Anforderungen gelten auch für die Berufsregeln 
und Disziplinarbestimmungen im Sinne des Artikels 5 Abs. 3 der Richt-
linie 2005/36/EG. Dies mag in seinem Wortlaut nur unzureichend zum 
Ausdruck kommen, ergibt sich aber aus Erwägungsgrund 3 der Richt-
linie 2005/36/EG.

Die Einschränkung der Freiheit der Berufsausübung durch die für aus-
wärtige Dienstleister geltende Berufspflicht zur gewissenhaften Berufs-
ausübung ist durch vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls gerecht-
fertigt. Diese Berufspflicht dient der Sicherung der Qualität der Arbeit der 
Berufsangehörigen und damit auch dem Schutz der Verbraucher. Sie 
dient auch der Aufrechterhaltung des Ansehens des Berufsstandes in 
der Öffentlichkeit. Die Regelung des Absatzes 1 Satz 1 ist geeignet, weil 
sie die genannten Zwecke im Kontext mit § 35, der die konkrete Ahn-
dung ihrer Verletzung im Einzelfall ermöglicht, fördern kann. Kammer-
mitglieder sollen durch die zentrale Verpflichtung zur Berufsausübung 
lege artis nebst Ahndungsmöglichkeit zur Erfüllung dieser Berufspflicht 
angehalten werden, für die "Reinheit" des Berufsstands Sorge zu tra-
gen oder zu ihrer Wiederherstellung beizutragen. Für das Merkmal der 
Eignung einer gesetzlichen Regelung ist nicht entscheidend, ob der ge-
wünschte Erfolg auch tatsächlich eintritt. Schon die abstrakte Möglich-
keit der Zweckerreichung begründet die Geeignetheit des gesetzgeberi-
schen Mittels. Die Regelung des Absatzes 1 Satz 1 ist auch erforderlich, 
weil die genannten Zwecke nicht durch ein anderes, gleich wirksames, 
aber das Grundrecht der Berufsfreiheit nicht oder doch weniger fühlbar 
einschränkendes Mittel erreicht werden können. Insbesondere genügt, 
soweit die Ziele der Qualitätssicherung und des Verbraucherschutzes 
bezwecken, potentielle Auftraggeber vor Verletzungen von Leben, Ge-
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sundheit und Eigentum infolge fehlerhafter Planungen zu bewahren, mit 
Blick auf den hohen Rang dieser geschützten Rechtgüter ein Verweis 
der Verbraucher auf etwaige Schadensersatzansprüche nicht. Auch ist 
nicht ersichtlich, inwiefern eine Verdrängung vom Markt und die grund-
sätzliche Möglichkeit der Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen selbstregulierend mit gleicher Wirkung zur Aufrechterhaltung des 
Ansehens des jeweiligen Berufsstandes der Angehörigen der Fachrich-
tungen Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur, Stadtpla-
nung und Ingenieurwesen beitragen könnten, wie die berufsrechtliche 
Regulierung entsprechend  zweckgerichteter Berufspflichten  bei Ahn-
dung durch die zuständige Kammer.

Die durch die Berufspflicht zur gewissenhaften Berufsausübung bewirkte 
Beschränkung der Berufsausübung ist auch verhältnismäßig im engeren 
Sinne, da bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Ein-
griffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der 
Zumutbarkeit gewahrt ist. Die Berufspflicht belastet weder Kammermit-
glieder noch auswärtige Dienstleister unverhältnismäßig, weil einerseits 
hohe Rechtsgüter, wie die Sicherung der Qualität der Arbeit und des Be-
rufsstandes, Verbraucherinteressen und die Aufrechterhaltung des An-
sehens des Berufsstandes in der Öffentlichkeit, geschützt werden, an-
dererseits die Regelung des Absatzes 1 Satz 1 die Berufsangehörigen 
nur gering beeinträchtigt, weil sie gerade und nur die Gewissenhaftigkeit 
fordert, die in einer Vielzahl beruflicher Werdegänge sowieso bereits zum 
selbstbestimmten Leitbild wirtschaftlich erfolgreicher Berufstätigkeit ge-
hören dürfte. So gesehen dürften sich spürbarere - aber jedenfalls ver-
hältnismäßige - Beeinträchtigungen nur aus der Gesamtschau mit § 35 
ergeben. Auf die dortigen Ausführungen wird hingewiesen.

Nach der Nummer 2 soll auch die in Absatz 2 Nr. 1 geregelte Verpflich-
tung, bei der Berufsausübung darauf zu achten, dass die natürlichen 
Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden, für auswärtige Dienstleis-
ter gelten. Zwar unterfällt diese Regelung nicht dem sachlichen An-
wendungsbereich des Artikels 5 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG, doch 
ist sie als "Anforderung an die Ausübung einer Dienstleistungstätig-
keit" zulässig, weil sie aus Gründen des Schutzes der Umwelt im Sinne 
des Artikels 16 Abs. 1 Unterabs. 3 Buchst. b und Abs. 3 der Richtlinie 
2006/123/ EG gerechtfertigt und verhältnismäßig ist. Natürliche Lebens-
grundlagen sind der Boden, das Wasser, die Luft und das Klima und 
mittelbar Flora und Fauna. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen dient der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und 
der Nutzbarkeit der Naturgüter. Die ausdrückliche Nennung der natürli-
chen Lebensgrundlagen in Absatz 2 Nr. 1 trägt dem Bewusstsein für die 
Schutzbedürftigkeit der Umwelt Rechnung. Sie dient auch der Umset-
zung der Staatsziele Umweltschutz und Naturschutz im Sinne des Ar-
tikels 20a des Grundgesetzes und des Artikels 31 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen. Die Regelung dieser Verpflichtung ist geeignet, die 
genannten Zwecke zu erreichen, weil mit ihrer Hilfe der erwünschte Er-
folg gefördert werden kann. Sie ist auch erforderlich, da andere, gleich 
wirksame, aber das Grundrecht der Berufsfreiheit nicht oder doch weni-
ger fühlbar einschränkende Mittel, nicht ersichtlich sind. Die durch diese 
Verpflichtung bewirkte geringfügige Beschränkung der Berufsausübung 
ist dem Betroffenen insbesondere mit Blick darauf zumutbar, dass einer-
seits die umweltgerechte Planung zu den aktuell an Bedeutung gewin-
nenden Berufsaufgaben zählen dürfte und andererseits dem Umwelt-
schutz als Staatsziel hohe Bedeutung eingeräumt wird.
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Nach der Nummer 3 soll die Regelung nach Absatz 2 Nr. 7 über zuläs-
sige Werbung auch für auswärtige Dienstleister gelten. Diese Rege-
lung unterfällt zwar nicht dem sachlichen Anwendungsbereich des Arti-
kels 5 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG, aber demjenigen der Richtlinie 
2006/123/EG, wie sich aus deren Erwägungsgrund 31 ergibt. Artikel 24 
Abs. 2 der Richtlinie 2006/123/EG ist eine die kommerzielle Kommunika-
tion betreffende Spezialregelung, deren Voraussetzungen Absatz 2 Nr. 7 
genügt. Die Regelung in Absatz 2 Nr. 7 entspricht zudem den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen. In die nach Artikel 12 des Grundgeset-
zes geschützte Berufsfreiheit fällt auch die berufliche Außendarstellung 
einschließlich der Werbung, weil auch freiberuflich Tätige darauf ange-
wiesen sind, potentielle Kundschaft über ihr Dienstleistungsangebot zu 
informieren und sich mit Informationen an die Öffentlichkeit zu wenden. 
Werbung für die berufliche Tätigkeit ist daher im Grundsatz nicht verbo-
ten, sondern erlaubt. Absatz 2 Nr. 7, in dem lediglich ein Unterlassen be-
rufswidriger Werbung verlangt wird, ist eine Berufsausübungsregelung 
im Sinne des Artikels 12 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes, die nur die 
Art und Weise der Berufsausübung als bloße Folge der Entscheidung 
für den Beruf betrifft. Als solche ist sie zulässig, wenn sie durch hinrei-
chende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt ist und dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit genügt. Dies ist der Fall, wenn mit der Rege-
lung in Absatz 2 Nr. 7 ein zulässiges gesetzgeberisches Ziel mit geeig-
neten und erforderlichen Mitteln auf angemessene Weise verfolgt wird. 
Die Regelung in Absatz 2 Nr. 7 dient den Gemeinwohlinteressen der Ori-
entierung der Verbraucher durch sachangemessene Informationen im 
Wettbewerb und dadurch auch der Aufrechterhaltung des Ansehens des 
Berufsstandes im Hinblick auf die Seriosität seiner beruflichen Leistun-
gen in der Öffentlichkeit, mithin der Lauterkeit des Geschäftsverkehrs. 
Das Verbot berufswidriger Werbung ist geeignet, die genannten Zwecke 
zu erreichen, weil mit seiner Hilfe der erwünschte Erfolg gefördert wer-
den kann. Es ist auch erforderlich, da andere, gleich wirksame, aber das 
Grundrecht der Berufsfreiheit nicht oder weniger einschränkende Mittel 
nicht ersichtlich sind. Die durch die Regelung in Absatz 2 Nr. 7 bewirkte 
Beschränkung der Berufsausübung ist auch verhältnismäßig im enge-
ren Sinne, da bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des 
Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze 
der Zumutbarkeit gewahrt ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach 
Absatz 2 Nr. 7 jede sachliche Information über die berufliche Tätigkeit 
und die Person erlaubt ist. Der Erlaubnistatbestand wird durch die Be-
rufsordnung der Kammer jeweils ausgefüllt. Daraus ergibt sich, dass 
Werbung nicht schlechthin, sondern nur die berufswidrige Werbung ver-
boten ist. Nicht die Regelung in Absatz 2 Nr. 7, sondern allenfalls ihre 
Anwendung im Einzelfall könnte zu einer unzumutbaren Belastung für 
den Betroffenen führen, wie das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Beschluss vom 19. November 1985, Aktenzeichen 1 BvR 934/82, juris, 
Randnummern 31 bis 38, festgestellt hat.

Die Auskunftspflicht nach Absatz 2 Nr. 11 soll für auswärtige Dienstleister 
nur eine eingeschränkte Berufspflicht sein, nämlich nur für Beschwerde- 
und Kammeraufsichtsangelegenheiten gelten, und zwar aufgrund ihres 
Sachzusammenhangs zu den §§ 14 und 35, der ahndende Disziplinar-
vorschriften im Sinne der oben genannten Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs vom 12. September 2013, Aktenzeichen C-475/11, 
beinhaltet. Es ist nicht auszuschließen, dass der Beschwerdegrund in 
einem Verhalten liegt, das auch kammeraufsichtlich relevant ist.

Die Fortbildungspflicht nach Absatz 2 Nr. 4 soll für auswärtige Dienst-
leister nicht gelten, weil sie sich nicht mit dem Charakter der vorüberge-
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henden und gelegentlichen Tätigkeit in Thüringen, die sich gegebenen-
falls nur auf einen einzigen Fall erstreckt, vereinbaren lässt.

Die verbleibenden Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 und des Absat-
zes 2 Nr. 2, 3, 5, 6 und 8 bis 10 finden auf auswärtige Dienstleister und 
auswärtige Gesellschaften keine Anwendung, weil diese einerseits nicht 
in den sachlichen Anwendungsbereich des Artikels 5 Abs. 3 der Richt-
linie 2005/36/EG fallen. Die Berufspflichten nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 
sichern zwar die Interessen der Auftraggeberschaft ab, ihre Verletzung 
steht aber nicht mit beruflichen Fehlern bei Wahrnehmung der eigentli-
chen Berufsaufgaben oder einer unzureichenden Berufsqualifikation in 
unmittelbarem Zusammenhang. Insbesondere stellen die Begriffe "Ei-
genverantwortlichkeit und Unabhängigkeit" in Absatz 2 Nr. 3 keine Be-
rufsqualifikationsmerkmale dar. Bei den weiteren in Absatz 2 Nr. 5 bis 9 
normierten Berufspflichten handelt es sich um kollegiale Verhaltenspflich-
ten, sogenannte Kollegialitätspflichten, die weder in unmittelbarem und 
speziellem Zusammenhang mit dem Schutz und der Sicherheit der Ver-
braucher stehen noch deren Verletzung unmittelbar auf berufliche Fehler 
bei Wahrnehmung der eigentlichen Berufsaufgaben oder eine unzurei-
chende Berufsqualifikation zurückzuführen ist. Die Beitragspflicht nach 
Absatz 2 Nr. 10 gilt mit Blick auf § 13 Abs. 4 Satz 2 und 3, mit dem Arti-
kel 6 Unterabs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG umgesetzt wird, 
nicht. Andererseits genügen die Regelungen in Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 Nr. 2, 3, 5, 6 und 8 bis 10 nicht den Anforderungen des Arti-
kels 16 Abs. 1 Unterabs. 3 Buchst. b der Richtlinie 2006/123/EG, da die 
dort enumerativ aufgezählten Rechtfertigungsgründe in diesen Fällen je-
weils nicht einschlägig sind. Auswärtige Dienstleister unterliegen inso-
weit ausschließlich dem Recht des Herkunftsstaats. In diesem Zusam-
menhang wird auf Artikel 30 der Richtlinie 2006/123/EG hingewiesen.

Zu Absatz 6

In Absatz 6 wird der Regelungsinhalt des bisherigen Absatzes 4 über-
nommen und die Verweisung angepasst.

Zu Absatz 7

Absatz 7 entspricht der Regelung des bisherigen Absatzes 2 Satz 2.

Zu Nummer 22 (Neufassung der §§ 33 bis 35)

Zu § 33

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit und der besseren 
Verständlichkeit nunmehr ausschließlich Regelungen über die Berufs-
haftpflichtversicherung selbstständiger Kammermitglieder. Regelungen 
zur Berufshaftpflichtversicherung von Gesellschaften werden aus dem 
bisherigen Absatz 1 in die Absätze 2 bis 4 verlagert.

In Satz  1 wird  auf  die Wahrnehmung  freiberuflicher Berufsaufgaben 
nach § 1 abgestellt, um den sachlichen Anknüpfungspunkt der Berufs-
haftpflichtversicherung zu verdeutlichen. In Satz 2 wird die gegenüber 
der bisherigen Rechtslage für Sach- und Vermögensschäden unverän-
derte Mindestversicherungssumme je Versicherungsfall nunmehr aus-
drücklich mit 250.000 Euro beziffert, sodass es eines parallelen Hinzu-
ziehens des § 114 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631) in der jeweils geltenden Fas-
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sung nicht mehr bedarf; vergleiche Begründung zur Novellierung des 
Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes im Jahre 2016 in 
der Drucksache des Thüringer Landtags 6/2276, S. 142. Auf die im Län-
dervergleich einzigartige Differenzierung zwischen der Mindestversiche-
rungssumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro für Personenschäden bei 
im Bauwesen tätigen selbstständigen Kammermitgliedern nach dem bis-
herigen Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und einer Mindestversicherungssumme in 
Höhe von 250.000 Euro bei nicht im Bauwesen tätigen selbstständigen 
Kammermitgliedern nach dem bisherigen Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 114 Abs. 1 VVG wird verzichtet. Die Mindestversicherungssumme für 
Personenschäden soll zukünftig einheitlich 1,5 Millionen Euro betragen. 
Dadurch wird die unterschiedliche Behandlung von Personenschäden im 
Bauwesen gegenüber solchen außerhalb des Bauwesens korrigiert, der 
Verbraucherschutz gestärkt und eine Angleichung an die Rechtslage al-
ler anderen Länder erreicht. In Satz 3 wird bestimmt, dass die Mindest-
deckung für alle in einem Versicherungsjahr verursachten Schäden - die 
sogenannte Jahreshöchstleistung - mindestens zweifach maximiert sein 
muss. Die sich bisher aus Absatz 1 in Zusammenhang mit § 114 Abs. 1 
VVG ergebende höhere vierfache Maximierung bei nicht im Bauwesen 
tätigen Kammermitgliedern für den dortigen Schwerpunkt der Sach- und 
Vermögensschäden gegenüber der bisher in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 
Satz 2 für im Bauwesen tätige Kammermitglieder geregelten zweifachen 
Maximierung ist nicht mehr nachvollziehbar und wird daher unter Kohä-
renzgesichtspunkten aufgegeben.

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit und der besseren 
Verständlichkeit nunmehr ausschließlich Regelungen über die Berufs-
haftpflichtversicherung von Gesellschaften. Regelungen zur Berufshaft-
pflichtversicherung selbstständiger Kammermitglieder werden aus dem 
bisherigen Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 nach Absatz 1 verschoben.

Nach Satz 1 besteht eine Versicherungspflicht grundsätzlich für alle Be-
rufsgesellschaften. Ausgenommen davon sind - wie bisher - Berufsge-
sellschaften, bei denen die akzessorische Haftung der natürlichen Per-
sonen für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht beschränkt ist. Diese 
Differenzierung ist durch die unterschiedliche Haftung bei beruflichem 
Fehlverhalten gerechtfertigt. Einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung und einer Aktiengesellschaft fehlt die persönliche Haftung, die bei 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer offenen Handelsgesell-
schaft, der klassischen Grundform einer Partnerschaftsgesellschaft nach 
§ 1 Abs. 1 PartGG mit der Haftungskonzentration auf den handelnden 
Partner und der selbstständigen Betätigung einer einzelnen natürlichen 
Person besteht. In einer Kommanditgesellschaft ist nach § 171 Abs. 1 
Halbsatz 2 des Handelsgesetzbuchs zumindest ein Haftungsausschluss 
möglich, soweit die Haftungssumme durch die  jeweiligen Kommandi-
tisten geleistet worden ist. Daher ist die Versicherungspflicht auch auf 
die Kommanditgesellschaft zu erstrecken. Die gravierenden Haftungs-
unterschiede lassen sich nicht mit dem Einwand entkräften, persönlich 
Haftende besäßen gegebenenfalls nur geringes Privatvermögen. Per-
sönliche Haftung bedeutet mehr. Das Bewusstsein, persönlich zu haf-
ten, führt nach allgemeiner Lebenserfahrung zu einer veränderten Risi-
koabschätzung und einem verändertem geschäftlichen Verhalten, was 
im Regelfall der Mandantschaft zugutekommt. Wer sich als Person nicht 
hinter die Rechtsform zurückziehen kann, setzt seine berufliche Repu-
tation und seine wirtschaftliche Zukunft aufs Spiel, stellte das Bundes-
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verfassungsgericht in seinem Nichtannahmebeschluss vom 22. Februar 
2001, Aktenzeichen 1 BvR 337/00, juris, Randnummer 12, fest.

Ungeachtet dessen würde die Einführung einer "eigenen" Versiche-
rungspflicht für rechtsfähige Gesellschaften bürgerlichen Rechts, offe-
ne Handelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften nach § 1 
Abs. 1 PartGG zu einem erheblichen Umstellungsaufwand für diese Be-
rufsgesellschaften und die Versicherungswirtschaft mit entsprechenden 
zusätzlichen Kosten führen.

Bei der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung han-
delt es sich nicht um eine eigenständige Rechtsform, sondern um eine 
Unterform der Partnerschaftsgesellschaft, bei der die akzessorische 
Haftung der Partner für Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgrund 
von Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung ausgeschlossen ist. 
Mit Blick auf diese "Sonderstellung" werden Regelungen für die Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung in Absatz 3 ge-
sondert verortet, um die erforderliche konsequente systematische Tren-
nung von Partnerschaftsgesellschaft und Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung zu verdeutlichen.

Satz 2 enthält die Regelung zu den Mindestversicherungssummen für 
Personen- sowie Sach- und Vermögensschäden. Auf die im Länderver-
gleich einzigartige Differenzierung zwischen der Mindestversicherungs-
summe je Versicherungsfall in Höhe von 1,5 Millionen Euro für Personen-
schäden bei im Bauwesen tätigen Gesellschaften nach dem bisherigen 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und einer Mindestversicherungssumme in Höhe 
von 250.000 Euro bei nicht im Bauwesen tätigen Gesellschaften nach 
dem bisherigen Absatz 1 in Zusammenhang mit § 114 Abs. 1 VVG wird 
verzichtet. Die Mindestversicherungssumme für Personenschäden soll 
zukünftig einheitlich 1,5 Millionen Euro betragen. Dadurch wird die un-
terschiedliche Behandlung von Personenschäden im Bauwesen gegen-
über solchen außerhalb des Bauwesens korrigiert, der Verbraucher-
schutz gestärkt und eine Angleichung an die Rechtslage aller anderen 
Länder erreicht.

In Satz 3 ist die Höhe der mindestens abzusichernden Jahreshöchst-
leistung des Versicherers geregelt. An der bisherigen "festen" Dreifach-
maximierung wird festgehalten.

Absatz 2 enthält - wie auch Absatz 1 - Berufsausübungsregelungen im 
Sinne des Artikels 12 des Grundgesetzes, die durch hinreichende Grün-
de des Allgemeinwohls gerechtfertigt sind. Sie dienen dem Schutz des 
Publikums gegen schadensverursachendes Handeln rechtsfähiger Be-
rufsgesellschaften. Es ist nicht ersichtlich und feststellbar, dass diese 
verfolgten Ziele mit einem die Belange potentieller Auftraggeber weniger 
beeinträchtigenden, aber gleich effektiven Mittel erreicht werden können. 
In die Berufsausübungsfreiheit würde zwar unter Umständen weniger 
einschneidend eingegriffen, wenn die Mindestversicherungssummen in 
geringerer Höhe festgesetzt würden. Der Schutz potentieller Auftragge-
ber bei Aufrechterhaltung einer nachvollziehbaren gesetzlichen Syste-
matik im Rahmen der Regelungen über Berufshaftpflichtversicherungen 
nach dem Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz wäre da-
mit aber nicht mit gleicher Wirksamkeit zu gewährleisten. Der Landes-
gesetzgeber hat sich bereits im Rahmen der Novellierung des Thürin-
ger Architekten- und Ingenieurkammergesetzes im Jahr 2016 hinsichtlich 
der Kapitalgesellschaften für eine feste Dreifach-Maximierungs-Rege-
lung entschieden. Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen des dem Lan-
desgesetzgeber nunmehr erneut zuzubilligenden Einschätzungs- und 
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Prognosevorrangs zunächst von Bedeutung, dass sich weder aus Sicht 
der Architektenkammer Thüringen und der Ingenieurkammer Thürin-
gen noch der Aufsichtsbehörde im Verwaltungsvollzug oder sonst seit-
her - etwa aufgrund einschlägiger Beschwerden des Berufsstands oder 
von Auftraggebern oder Versicherungsunternehmen - Anhaltspunkte 
dafür ergeben haben, die Regelung in Absatz 2 Satz 3 grundsätzlich in 
Frage zu stellen. Im Hinblick auf die für freiberuflich tätige Berufsange-
hörige neu zugelassene Rechtsform der Kommanditgesellschaft nach 
§ 19 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs, der GmbH & Co. KG, fehlt es al-
lerdings überhaupt noch an Erfahrungen. Insoweit muss noch beobach-
tet werden, wie sich die pauschalen Maximierungsregelungen auf die 
Entwicklung des Marktes auswirken werden. Jedenfalls kann die An-
knüpfung an eine feste Dreifach-Maximierungs-Regelung eine gewis-
se Plausibilität und den Vorteil verwaltungstechnischer Einfachheit und 
Überprüfbarkeit für sich in Anspruch nehmen. So werden Risiken aus-
geschaltet, die bei "dynamischer" Maximierung unter Anknüpfung an 
die Zahl der Partner im Kontext mit Absatz 3 oder die Zahl der Gesell-
schafter und Geschäftsführer bestehen. Übersehen etwa die Partner 
bei der Aufnahme eines weiteren Partners, dass die Maximierung an-
zuheben ist, riskieren sie die Haftungsprivilegierung der Partnerschaft 
mit beschränkter Berufshaftung, weil dann keine den gesetzlichen An-
forderungen entsprechende Versicherung mehr besteht. Auch die übri-
gen Berufsgesellschaften laufen Gefahr die Versicherungspflichten zu 
verletzen, wenn Sie bei Erhöhung der Gesellschafter- oder Geschäfts-
führerzahl versäumen, den Versicherungsschutz entsprechend anzupas-
sen. Letztlich führt der sich bei Veränderungen der Gesellschaftsstruktur 
ergebende stetige Anpassungsbedarf zu erheblichem administrativem 
Aufwand mit entsprechenden zusätzlichen Kosten sowohl bei den Ver-
sicherten als auch den Haftpflichtversicherern.

Der Schutz des Publikums gegen schadensverursachendes Handeln 
rechtsfähiger Berufsgesellschaften wäre auch nicht annähernd dadurch 
zu erreichen, dass für schadensgeneigte Fälle in jedem Einzelfall eine 
Versicherung abgeschlossen werden müsste. Es würde potentielle Auf-
traggeber mit dem Prognoserisiko hinsichtlich der möglichen Schadens-
höhe und der Verantwortung, einen derartigen Versicherungsabschluss 
von der Berufsgesellschaft einzufordern, belasten. Sie müssten sich bei 
Auftragserteilung vergewissern, in welchem Umfang Auftragnehmer ihr 
Haftungsrisiko versichert haben, und schon bei der Anbahnung des Ver-
tragsverhältnisses die möglichen Schadensfälle zur Sprache bringen. 
Solche Anforderungen werden den Gegebenheiten zu Beginn eines 
Vertragsverhältnisses, dessen Gegenstand auch die Beratung in kriti-
schen Situationen ist, nicht gerecht. Die Gesamtabwägung zwischen der 
Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Grün-
de ergibt, dass die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt ist, also die be-
troffenen Berufsangehörigen und Berufsgesellschaften nicht übermäßig 
belastet sind. Anhaltspunkte dafür, dass die mit den Versicherungssum-
men verbundenen Prämien die Gründung von Gesellschaften verhin-
dern oder die Existenz gegründeter Unternehmen - trotz des bereits fi-
nanziell zu ihren Gunsten wirkenden Verzichts des Gesetzgebers auf 
eine Kammermitgliedschaft nach § 9 Abs. 1 Satz 4 und damit auf die mit 
ihr verbundene Beitragspflicht für Gesellschaften - gefährden könnten, 
sind - wie oben dargelegt - nicht ersichtlich oder sonst vorgetragen und 
nachgewiesen. Im Übrigen kommt der vom Gesetzgeber angeordne-
te Sicherheitsstandard auch den Berufsangehörigen selbst zugute. Auf 
diese Weise kann sich trotz der mit den Gesellschaftsformen der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung und der GmbH & Co. KG einherge-
henden Haftungsbegrenzung Vertrauen in diese Rechtsformen bilden.
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Zu Absatz 3

Absatz 3, der eine Annexregelung zu § 8 Abs. 4 PartGG ist, wird durch 
die Verweisung auf Absatz 2 gestrafft. Auf die Begründung zu Absatz 2 
wird hingewiesen.

Voraussetzung dafür, dass für Verbindlichkeiten der Partnerschaftsge-
sellschaft nur die Gesellschaft haftet, ist, dass sie eine zu diesem Zweck 
durch Gesetz - hier Absatz 3 - vorgegebene Berufshaftpflichtversicherung 
unterhält, das heißt, dass diese Versicherung abgeschlossen worden ist 
und im Moment der schädigenden Handlung - sogenanntes Verstoßprin-
zip - Versicherungsschutz besteht. In der rechtswissenschaftlichen Li-
teratur wird daher auch von einer "freiwilligen Pflichtversicherung" ge-
sprochen; für diese gelten nach § 8 Abs. 4 Satz 2 PartGG § 113 Abs. 3 
und die §§ 114 bis 124 VVG lediglich entsprechend. Der Versicherungs-
schutz kompensiert die persönliche Enthaftung der Partner und leistet 
für ihre Berufsversehen die klassische Abwehr- und Freistellungsfunk-
tion der Berufshaftpflichtversicherung.

Die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung ist dem 
Haftungsprivileg für Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung nach § 13 Abs. 2 GmbHG angenähert. Das Haftungsregime 
der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung ist zwar 
nicht identisch mit dem einer Kapitalgesellschaft, weil die akzessorische 
Haftung der Partner für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht voll-
ends ausgeschlossen ist, dennoch gibt ihre kapitalgesellschaftsähnli-
che Haftungsstruktur Anlass, von der bisher gleichwohl differenzierten 
Behandlung beider Gesellschaftsformen - für die Partnerschaftsgesell-
schaft mit  beschränkter Berufshaftung  die  Jahreshöchstleistung  des 
Versicherungsunternehmens durch Multiplikation der Mindestversiche-
rungssumme mit der Zahl der Partner zu ermitteln, bei Kapitalgesellschaf-
ten aber auf eine starre Maximierung, nämlich den dreifachen Betrag 
der jeweiligen Mindestversicherungssumme abzustellen - abzurücken. 
Dies erfolgt durch die Verweisung auf Absatz 2, mit der in Satz 3 eine 
feste Maximierungsregelung eingeführt wird. Diese konsistente Vorge-
hensweise entspricht den Regelungen der Architekten- und Ingenieur-
gesetze der überwiegenden Zahl der Länder. Sie berücksichtigt einer-
seits, dass nach einer aktuellen Datenerhebung des Gesamtverbands 
der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. zur Haftpflicht von Archi-
tektur- und Ingenieurbüros zum Stand 31. Dezember 2021 eine Maxi-
mierung der Deckungssummen mit ihrer Anknüpfung an die Anzahl der 
Partner zu einer unangemessenen finanziellen Belastung der Berufs-
gesellschaften führen würde, andererseits die Zahl der Versicherungs-
fälle mit Sach- und Vermögensschäden über 300.000 Euro bei lediglich 
0,8 Prozent liege, während Personenschäden über 1,5 Millionen Euro 
bislang noch überhaupt nicht eingetreten seien.

Wenn einzelne Partner neben ihrer Tätigkeit in der Partnerschaftsge-
sellschaft Aufträge im eigenen Namen annehmen, fallen hieraus resul-
tierende Verbindlichkeiten nicht unter die Haftungsbeschränkungsrege-
lung des Absatzes 3, da die Versicherung der Partnerschaftsgesellschaft 
mit beschränkter Berufshaftung nur für den Fall greift, dass die Partner-
schaftsgesellschaft selbst Vertragspartner ist. Vor diesem Hintergrund 
wird in Satz 1 formuliert: "Partnerschaftsgesellschaften haften für ihre 
Verbindlichkeiten […]". Ebenso wenig erfasst die Regelung deliktische 
Ansprüche, die sich gegen die handelnden Partner unmittelbar richten. 
Die Regelung des Absatzes 3 betrifft  auch nur Verbindlichkeiten der 
Partnerschaftsgesellschaft aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsaus-
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übung. Nicht erfasst von der Haftungsbeschränkung werden also alle 
anderen Verbindlichkeiten der Partnerschaftsgesellschaft, insbesondere 
aus Miet-, Darlehens- oder Arbeitsverträgen. Die Beschränkung nur auf 
die Verbindlichkeiten aus Berufshaftung erklärt sich aus der gesetzlichen 
Kompensation dieser Haftungsbeschränkung durch eine Haftpflichtver-
sicherung. Die Haftung für Verbindlichkeiten aus Miet-, Leasing-, Dar-
lehens-, Arbeits-, Versicherungs- und anderen schuldrechtlichen Verträ-
gen lässt sich nicht sinnvoll durch eine Haftpflichtversicherung abdecken, 
vergleiche Drucksache 17/10487 des Deutschen Bundestags, S. 14.
Für die vorgenannten Verbindlichkeiten bleibt es bei der gesamtschuld-
nerischen Haftung sämtlicher Partner nach § 8 Abs. 1 Satz 1 PartGG.

Zu Absatz 4

Die Regelungen in Absatz 4 stehen im Kontext mit § 8 Abs. 3 PartGG, 
dessen Regelungsinhalt sich auf die Aufstellung eines Regelungsmodells 
für zu erlassende berufsrechtliche Haftungsbeschränkungsnormen redu-
ziert, verbunden mit der Einschränkung, dass solche im Rang unterhalb 
des formellen Gesetzes und ohne Abschluss einer Berufshaftpflichtver-
sicherung nicht als Rechtsgrund für die Wirksamkeit einer vertraglichen 
Beschränkung der höhenmäßigen Haftung einer Partnerschaftsgesell-
schaft anerkannt werden.

Im Verhältnis zu § 8 Abs. 1 und 2 PartGG wirken sich die Regelungen 
in Absatz 4 jeweils als Beschränkung der Haftung aus. Da die Partner-
schaftsgesellschaft als selbstständiges Rechtssubjekt originär mit ihrem 
Gesellschaftsvermögen für die Verbindlichkeiten der Partnerschaftsge-
sellschaft haftet, die aus einem mit ihr zustande gekommenen Vertrag 
erwachsen sind, erstreckt sich die in einem Vertragsverhältnis mit der 
Partnerschaftsgesellschaft vereinbarte Haftungsbeschränkungsverein-
barung zunächst auf die Haftungsverpflichtung der Partnerschaftsgesell-
schaft, das heißt, die Haftung der Partnerschaftsgesellschaft mit ihrem 
Gesellschaftsvermögen ist entsprechend beschränkt. Diese Beschrän-
kung erfasst aber auch die gesamtschuldnerische persönliche Haftung 
der einzelnen Partner, da sich diese akzessorisch nach dem Bestand 
der Schuld der Gesellschaft richtet. Im Ergebnis betrifft die Beschrän-
kungsmöglichkeit nach Absatz 4 den summenmäßigen Haftungsumfang, 
während sich die Regelung nach § 8 Abs. 2 PartGG auf die personelle 
Reichweite der Haftung bezieht. Damit dienen beide Regelungen dem 
mit § 8 PartGG verfolgten Ziel, das Haftungsrisiko der Partner aus Be-
arbeitungsfehlern in überschaubaren Grenzen zu halten.

Ähnliches gilt für das Verhältnis von Absatz 4 zu Absatz 3. Zwar wird die 
Haftung für Ansprüche aus fehlerhafter Berufsausübung bei der Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung schon kraft Ge-
sellschaftsrechts auf das Gesellschaftsvermögen unter der Vorausset-
zung beschränkt, dass die Partnerschaftsgesellschaft die in Absatz 3 
genannte Voraussetzung erfüllt, nämlich das Unterhalten einer spezi-
fischen Berufshaftpflichtversicherung  im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 1 
PartGG, in dem es ausdrücklich heißt "zu diesem Zweck". Auf eine ver-
tragliche Haftungsbeschränkung kommt es folglich in Bezug auf die Haf-
tung der Partner nicht an. Für die Haftung der Partnerschaftsgesellschaft 
mit beschränkter Berufshaftung kommt aber weiterhin eine betragsmä-
ßige Haftungsbeschränkung nach Maßgabe des Absatzes 4 in Betracht.

Satz 1 enthält den Regelungsgehalt des bisherigen § 10 Abs. 2 Satz 1 
mit sprachlichen Vereinfachungen.
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Für die klassische Grundform einer Partnerschaftsgesellschaft nach § 1 
Abs. 1 Satz 1 PartGG mit der Haftungskonzentration auf die handeln-
den Partner nach § 8 Abs. 1 und 2 PartGG besteht keine Versicherungs-
pflicht nach Absatz 2; versicherungspflichtig sind nach Absatz 1 nur die 
Berufsträger selbst. Die Angabe "entsprechend Absatz 1" in Satz 2 be-
ruht demnach darauf, dass es für die Partnerschaftsgesellschaft nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 PartGG keine Mindestversicherungssummen gibt. Vor 
diesem Hintergrund werden für die summenmäßige Haftungsbeschrän-
kung der Partnerschaftsgesellschaft die Mindestversicherungssummen 
des Absatzes 2 Satz 2 als Untergrenzen zugrunde gelegt. Die Haftung 
darf nicht auf einen niedrigeren Betrag beschränkt werden.

Die Versicherungspflicht der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränk-
ter Berufshaftung ergibt sich nach Absatz 3 und besteht neben der Ver-
sicherungspflicht nach Absatz 4, da "Haftungsgeschenke" für die Gesell-
schafter einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung 
nicht mit den Normzwecken des § 33 in Einklang stünden. Abschluss 
und Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung dienen nicht nur 
dem Schutz der potentiellen Auftraggeber, sondern auch dem der Auf-
tragnehmer selbst und liegen nicht zuletzt im berufspolitischen Interes-
se, fördern sie doch in erheblichem Maße das Vertrauen in die Berufsan-
gehörigen und das Ansehen des Berufsstands. Für die summenmäßige 
Haftungsbeschränkung der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 
Berufshaftung werden in Satz 2 die Mindestversicherungssummen des 
Absatzes 2 Satz 2 als Untergrenzen zugrunde gelegt. Die Haftung darf 
nicht auf einen niedrigeren Betrag beschränkt werden.

Im Unterschied zur Haftungsbeschränkung durch vorformulierte Vertrags-
bedingungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 setzt die Haftungsbeschrän-
kung durch Individualvereinbarung nach Satz 1 Nr. 1 nicht voraus, dass 
Versicherungsschutz in Höhe der Mindestversicherungssumme besteht. 
Hat die Partnerschaftsgesellschaft durch eine Mehrzahl von Schadens-
fällen die Jahreshöchstleistung bereits ausgeschöpft oder ist das Ver-
sicherungsunternehmen aus anderen Gründen gegenüber der Part-
nerschaftsgesellschaft und nach § 117 VVG auch den Geschädigten 
gegenüber leistungsfrei, berührt dies die Wirksamkeit der Haftungsbe-
schränkung durch Individualvereinbarung nicht.

Nach Satz 3, in den der Regelungsgehalt des bisherigen § 10 Abs. 2 
Satz 2 übernommen wird, kann die Mitteilung der Haftungsbeschrän-
kung zur Eintragung in das Gesellschaftsverzeichnis zukünftig "schrift-
lich oder elektronisch" erfolgen. Auf die Begründung zu § 10 Abs. 4 wird 
verwiesen.

Zu Absatz 5

Absatz 5 ist § 51 Abs. 2 und 3 der Verordnung zur Durchführung der 
Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerbe-
ratungsgesellschaften vom 12. November 1979 (BGBl. I S. 1922), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2363), nachgebildet. Satz 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen Ab-
satz 4. Die Feststellung eines den gesetzlichen Vorgaben entsprechen-
den Versicherungsstatus der Partner durch die Kammer im Rahmen der 
Prüfung der Einhaltung der Berufspflichten erfordert eine entsprechende 
Nachweisführung. Die Regelung in Satz 2 entspricht diesem Bedürfnis. 
In Satz 3 wird mit Blick auf das Wort "ausschließlich" in Satz 1 lediglich 
deklaratorisch festgestellt, dass der Satz 1 nicht gilt, wenn die Partner 
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neben der Tätigkeit für die Partnerschaftsgesellschaft Vertragsverhält-
nisse im eigenen Namen eingehen.

Zu Absatz 6

Absatz 6 entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 5. Soweit Satz 1 
geänderte Formulierungen enthält, handelt es sich um Folgeänderun-
gen,  insbesondere  im Hinblick auf die neuen Legaldefinitionen  in § 2 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 8, 11 und 13.

Zu Absatz 7

Absatz 7 entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 6 
und enthält einen Auskunftsanspruch Dritter gegen die Kammer zum 
Zweck der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Die Re-
gelung steht insbesondere im Kontext mit den Absätzen 1 und 2.

Der bisherige Satz 1 wird nicht übernommen, da die Beendigungser-
klärung des Versicherers nach § 117 Abs. 2 Satz 1 VVG lediglich eine 
Obliegenheit und keine Rechtspflicht des Versicherers gegenüber der 
Kammer darstellt. Darüber hinaus besteht aufgrund der Treuepflicht ge-
genüber seinem Vertragspartner keine weitergehende Befugnis des Ver-
sicherers, Dritten Störungen oder inhaltliche Änderungen des Vertrags-
verhältnisses mit dem Versicherungsnehmer mitzuteilen.

Im neuen Satz 1 werden die Worte "Kapital- oder Partnerschaftsge-
sellschaft" durch den rechtsformneutralen Begriff "Berufsgesellschaft" 
ersetzt. Die Auskunftspflicht der Kammer wird um Daten auswärtiger 
Dienstleister erweitert; insoweit handelt es sich um eine Folgeänderung 
zur Neuregelung in § 13 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4. Bedeutung hat die Aus-
kunftspflicht insbesondere dann, wenn der Aufenthaltsort eines berufs-
angehörigen Versicherungsnehmers unbekannt ist oder der Fall einer 
Insolvenz vorliegt. In diesen Fällen des § 115 Abs. 1 VVG dürfte im Rah-
men der durch die Kammer vorzunehmenden Interessenabwägung re-
gelmäßig von einem überwiegenden Interesse des geschädigten Drit-
ten an der Auskunftserteilung auszugehen sein.

Satz 2 entspricht dem bisherigen Satz 3.

Zu § 34

Zu Absatz 1

Satz 1 entspricht im Wesentlichen dem Regelungsgehalt des bisherigen 
Absatzes 1 Satz 1. Mit der Einfügung der Angabe "die in diesem Gesetz 
oder in der Berufsordnung nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bestimmt sind" 
soll klargestellt werden, dass  lediglich Verstöße gegen die dort gere-
gelten Berufspflichten eine Rüge durch den Vorstand auslösen können, 
nicht aber auch Verstöße gegen Bestimmungen andere Berufe, denen 
das Kammermitglied gegebenenfalls zusätzlich unterliegt. Es gelten in-
soweit die gleichen Maßstäbe wie in § 35 Abs. 1 Satz 1.

Satz 2 entspricht im Wesentlichen dem Regelungsgehalt des bisherigen 
Absatzes 1 Satz 2. Es werden lediglich die Verweisungen an die Än-
derungen des § 35 und die Einfügung des § 36 angepasst. Nach § 36 
Abs. 2, der dem bisherigen § 35 Abs. 5 entspricht, kann ein Ehrenver-
fahren ausgesetzt werden, wenn in einem anderen gesetzlich geordne-
ten Verfahren über eine Frage zu entscheiden ist, deren Beurteilung für 
die Entscheidung im Ehrenverfahren von wesentlicher Bedeutung ist. In 
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der berufsrechtlichen Literatur wird dafür plädiert, diese Regelung zur 
Vermeidung doppelten Aufwands und divergierender Entscheidungen 
sinngemäß auch auf das Rügeverfahren anzuwenden. Diesem Anlie-
gen wird in Satz 2 entsprochen. Dies gilt gleichermaßen für die Rege-
lungen des § 36 Abs. 1 Satz 1 bis 3, die überwiegend dem bisherigen 
§ 35 Abs. 4 Satz 1 bis 3 entsprechen. Denn es erscheint kaum nach-
vollziehbar, dass bei demselben zugrundeliegenden Lebenssachverhalt 
ein Rügeverfahren nach § 34 möglich sein soll, während ein Ehrenver-
fahren nach § 36 auszusetzen wäre.

In Anbetracht dessen, dass durch die Erweiterung des Satzes 1 zukünf-
tig auch im Rügeverfahren die für das Ehrenverfahren geltenden Rege-
lungen des § 36 Abs. 1 Satz 1 bis 3 sowie Abs. 2 zur Aussetzung des 
Verfahrens Anwendung finden, erscheint es geboten, in diesen Fällen 
auch die Regelungen, die im Fall der Aussetzung des Ehrenverfahrens 
ein Ruhen der Verjährung nach § 35 Abs. 8 Satz 1 bis 4 vorsehen, zur 
Anwendung zu bringen. Dem wird mit Satz 3 Rechnung getragen.

Die Regelung in Satz 4 orientiert sich an § 74 Abs. 1 Satz 4 BRAO. Be-
zweckt wird auszuschließen, dass der Vorstand der Kammer entgegen 
Satz 1 einen Antrag auf Einleitung eines Ehrenverfahrens allein zur Her-
stellung einer verjährungsunterbrechenden Wirkung nach § 35 Abs. 8 
Satz 5 stellt, obwohl in der Sache gegebenenfalls auch eine Rüge aus-
reichend wäre.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird - wie bisher - für den Zeitpunkt bis zur Rügeerteilung 
das Verhältnis des Rügeverfahrens zum Ehrenverfahren geregelt. Die 
Einleitung eines Ehrenverfahrens schließt das Rügerecht des Vorstands 
aus. Das Rügerecht des Vorstands erlischt und lebt auch dann nicht wie-
der auf, wenn das Ehrenverfahren eingestellt wird oder sich der gegen-
über der betroffenen Person erhobene Schuldvorwurf nicht bestätigt. 
Die Regelung soll sicherstellen, dass der Vorstand nur eine Pflichtver-
letzung rügen darf, die an sich auch durch den Ehrenausschuss geahn-
det werden könnte.

Zu Absatz 3

Absatz 3  ist Ausfluss des  rechtsstaatlichen Grundsatzes der Gewäh-
rung rechtlichen Gehörs vor Erlass belastender Verwaltungsakte. Die 
Entscheidung, in welcher Form sie rechtliches Gehör gewährt, liegt im 
Ermessen der Kammer. Erscheint es im Einzelfall sachgerecht, kann 
die Kammer einem Antrag, persönlich gehört zu werden, entsprechen. 
Kommt der Vorstand auch ohne Stellungnahme der betroffenen Person 
zur Überzeugung, dass das Verfahren einzustellen ist, etwa mangels hin-
reichender Anhaltspunkte einer Pflichtverletzung, kann er von der Ge-
währung rechtlichen Gehörs ausnahmsweise absehen.

Zu Absatz 4

Nach Satz 1 erfolgt die Rüge durch gesonderten Bescheid, der zwin-
gend zu begründen ist. Aus der Begründung muss deutlich werden, wo-
rin der Vorstand die objektive Pflichtverletzung und das subjektive Ver-
schulden sieht. Die Angabe der verletzten Rechtsvorschriften ist nicht 
notwendig, aber sachdienlich. Die Begründungspflicht soll zum einen 
eine vorschnelle Entscheidung vermeiden und zum anderen der betrof-
fenen Person die Überprüfung erleichtern. Die schriftliche oder elektro-
nische Übermittlung einer Kopie des Bescheids nach Satz 3 dient der 
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Information der Rechtsaufsichtsbehörde über wesentliche Entscheidun-
gen der Kammer.

Zu Absatz 5

In Absatz 5 werden die Einspruchsmöglichkeiten in Anlehnung an das 
Widerspruchsverfahren nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in der Fassung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686) in der jeweils gel-
tenden Fassung geregelt. Die erneute Entscheidung durch den Vorstand 
entspricht der Abhilfeentscheidung nach § 72 VwGO. Als Entscheidung 
gegen den Einspruch ist möglich, dass der Vorstand den Einspruch als 
unzulässig verwerfen, ihn als unbegründet zurückweisen oder seinen 
Ursprungsbescheid aufheben kann. Ist der Einspruch zulässig, entschei-
det der Vorstand zur Sache, wobei eine erneute und gegebenenfalls ab-
weichende rechtliche Würdigung auch zu Lasten der betroffenen Per-
son zulässig ist.

Zu Absatz 6

In Satz 1 wird der Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 5 Satz 3 
übernommen. Darüber hinaus wird als Form der Antragstellung "schrift-
lich oder elektronisch" bestimmt; insoweit wird auf die Begründung zu 
§ 10 Abs. 4 hingewiesen.

In Satz 2 wird das Verhältnis des Rügeverfahrens zum Ehrenverfahren 
nach dem Zeitpunkt der Rügeerteilung dahin gehend geregelt, dass ein 
Ehrenverfahren eingeleitet werden darf, was in der Konsequenz nach 
Satz 3 die Unwirksamkeit der Rüge nach unanfechtbarem materiellen 
Abschluss des Ehrenverfahrens nach sich zieht, um zu verhindern, dass 
dieselbe Pflichtverletzung zwei Sanktionen auslöst. Eine unanfechtba-
re Entscheidung des Ehrenausschusses zur Sache liegt insbesondere 
in den Fällen des "Freispruchs" oder der Verhängung einer Maßnahme 
nach § 35 Abs. 4 oder 5 vor, aber nicht, wenn das Ehrenverfahren we-
gen des Vorliegens des Verfahrenshindernisses der Verjährung einge-
stellt wurde.

Zu Absatz 7

Absatz 7 enthält nach dem Vorbild des § 74 Abs. 6 BRAO für Berufsge-
sellschaften geltende Regeln. In Satz 1 wird die entsprechende Anwen-
dung der Absätze 1 bis 6 bestimmt. Darüber hinaus werden in Satz 2 ein-
zelne Regelungen der §§ 35 und 36 und damit auch die §§ 113b, 118d 
und 118f BRAO für entsprechend anwendbar erklärt.

Nach Satz 1 kann eine Rüge künftig auch gegenüber Berufsgesellschaf-
ten erteilt werden. Zur Sicherung der Einhaltung der Berufspflichten durch 
Berufsgesellschaften bedarf es einer angemessenen Sanktionierung von 
Verstößen. Dies setzt voraus, dass auch Berufsgesellschaften Adressat 
von berufsaufsichtlichen Maßnahmen sind. Neben der Verhängung von 
Maßnahmen im Ehrenverfahren gehört dazu auch die Möglichkeit der 
Erteilung einer Rüge. Zweck der Rüge ist die Ahndung von geringfügi-
gen Verstößen gegen das jeweilige Berufsrecht ohne förmliches Ehren-
verfahren unter Entlastung des Ehrenausschusses durch den Vorstand 
der Kammer. Solche geringfügigen Verstöße sind auch bei Berufsge-
sellschaften denkbar. Die Rüge ist dann eine angemessene Sanktion, 
wenn ein Fall des § 35 Abs. 2 Satz 1 vorliegt, die Bedeutung der Pflicht-
verletzung gering ist und ein Antrag auf Einleitung eines Ehrenverfah-
rens nicht erforderlich scheint. Anknüpfungspunkt für die Bedeutung 
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der Pflichtverletzung ist dabei nicht allein das Maß des Verschuldens 
der handelnden Person, sondern sämtliche Umstände des Einzelfalls.

Nach Satz 2 sind § 35 Abs. 2 Satz 3 und § 36 Abs. 3 Satz 2 und 3 ent-
sprechend anzuwenden. Nach § 35 Abs. 2 Satz 3 kann ebenso wie bei 
der Verhängung einer Maßnahme im Ehrenverfahren eine Rüge gegen-
über der Berufsgesellschaft neben einer Rüge gegenüber der für die Ge-
sellschaft handelnden Person ausgesprochen werden. Unter den Vor-
aussetzungen des § 36 Abs. 3 Satz 2 kann bei einer Rüge gegen die 
verantwortliche Leitungsperson von einer Rüge gegenüber der Berufs-
gesellschaft abgesehen werden. Nach § 36 Abs. 3 Satz 3 gelten die 
§§ 113b, 118d und 118f BRAO entsprechend.

Zu § 35

Zu Absatz 1

Absatz 1 betrifft ausschließlich natürliche Personen. Die Worte "und Ge-
sellschaften" in der bisherigen entsprechenden Regelung werden gestri-
chen. Die Voraussetzungen der Verhängung von Maßnahmen im Eh-
renverfahren gegen eine Berufsgesellschaft werden aus Gründen der 
Übersichtlichkeit nunmehr gesondert in Absatz 2 verortet. Mit der Einfü-
gung der Angabe "die in diesem Gesetz oder in der Berufsordnung nach 
§ 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bestimmt sind" wird klargestellt, dass lediglich 
Verstöße gegen die dort geregelten Berufspflichten Maßnahmen im Eh-
renverfahren durch den Ehrenausschuss auslösen können, nicht aber 
auch Verstöße gegen Vorschriften anderer Berufe, denen das Kammer-
mitglied gegebenenfalls zusätzlich untersteht.

Satz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 2. Die Rege-
lung knüpft an § 32 Abs. 1 Satz 2 an. Auch außerberufliches Verhalten 
kann im Ausnahmefall berufsrechtlich geahndet werden, der Anwen-
dungsbereich der Regelung ist allerdings auf den Privatbereich und auf 
Zweit- und Nebenberufe, die mit dem beruflichen Tätigkeitsfeld eines be-
rufsangehörigen Kammermitglieds nichts zu tun haben, beschränkt. Da 
sich die Erwartung der Öffentlichkeit bei diesem Personenkreis nicht auf 
eine in jeder Hinsicht untadelige Lebensführung richtet, sondern zuvör-
derst auf die Fähigkeit und Bereitschaft, die gestellten Aufgaben kom-
petent, professionell und gegebenenfalls unabhängig zu erfüllen, ist 
eine berufsrechtliche Ahndung von außerberuflichem Verhalten nur bei 
schweren - in aller Regel kriminellen - Verfehlungen möglich. Dies soll 
durch die Einfügung der Worte "das eine rechtswidrige Tat oder eine mit 
Geldbuße bedrohte Handlung darstellt" nunmehr auch im Gesetzestext 
deutlich zum Ausdruck kommen. Jedenfalls ist ein außerberufliches Fehl-
verhalten nur ahndungswürdig, wenn es sich in irgendeiner Weise nach 
Vorstellung der Öffentlichkeit - allerdings bei objektiver Betrachtungs-
weise - auf den Beruf auswirken kann. Hiervon kann zum Beispiel bei 
öffentlichkeitswirksamen Verfehlungen ausgegangen werden,  bei  de-
nen die berufliche Qualifikation der betroffenen Person im Vordergrund 
steht. Dies drängt sich bei einmaligen Trunkenheitsfahrten, Privatkla-
gedelikten wie Hausfriedensbruch oder Beleidigung, unter Umständen 
aber auch bei Körperverletzungs- und Straßenverkehrsdelikten nicht auf.

Ausgeschlossen werden in Satz 3 - wie im bisher entsprechenden 
Satz 2 - Ehrenverfahren gegen Personen in einem öffentlichen Dienst-, 
Anstellungs- oder Amtsverhältnis und Personen, die als Beliehene öf-
fentliche Aufgaben wahrnehmen, hinsichtlich ihrer hieraus sich ergeben-
den Tätigkeit, da diese in Erfüllung ihrer Dienstpflicht handeln und inso-
weit einer besonderen Aufsicht unterliegen.
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Zu Absatz 2

Die Einhaltung der Berufspflichten durch Berufsgesellschaften kann nur 
dann sichergestellt werden, wenn Verstöße durch den Ehrenausschuss 
auch belangt werden  können. Dies  gilt  insbesondere,  aber  nicht  nur 
dann, wenn bei interprofessionellen Zusammenschlüssen eine Zusam-
menarbeit von berufsangehörigen Kammermitgliedern mit berufsfrem-
den Gesellschaftern erfolgt.

In Absatz 2 werden die Voraussetzungen für die Verhängung von Maß-
nahmen gegen eine Berufsgesellschaft geregelt. Diese steht ebenso 
wenig im Ermessen wie die Verhängung von Maßnahmen gegen natür-
liche Personen nach Absatz 1. Lediglich im Fall des § 36 Abs. 3 Satz 2 
kann von der Verhängung von Maßnahmen durch den Ehrenausschuss 
gegen die Berufsgesellschaft abgesehen werden.

In Satz 1 Nr. 1 wird nach dem Vorbild des § 30 Abs. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19. Februar 
1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fassung geregelt, dass 
schuldhafte Verstöße einer Leitungsperson gegen Pflichten, die "in die-
sem Gesetz oder in der Berufsordnung nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 be-
stimmt sind", der Gesellschaft zugerechnet werden. Die handelnde Per-
son muss in ihrer Eigenschaft als Leitungsperson tätig geworden sein. 
Erforderlich ist damit ein innerer Zusammenhang mit der Stellung als 
Leitungsperson, wobei es unerheblich ist, ob die Leitungsperson den ihr 
gesetzten Zuständigkeitsbereich einhält oder überschreitet oder sie ihr 
Handeln für die Berufsgesellschaft mit der Wahrnehmung eigener Inte-
ressen verknüpft. Erforderlich ist eine schuldhafte Verletzung von Be-
rufspflichten durch die Leitungsperson.

In Satz 1 Nr. 2 wird der Fall geregelt, dass eine Berufspflichtverletzung 
nicht von einer Leitungsperson, sondern von einer sonstigen Person in 
Wahrnehmung der Angelegenheiten der Berufsgesellschaft begangen 
wird. In diesem Fall muss eine Maßnahme im Ehrenverfahren verhängt 
werden, wenn die Berufsgesellschaft durch angemessene organisato-
rische, personelle oder technische Maßnahmen die Berufspflichtverlet-
zung hätte verhindern oder wesentlich erschweren können. Die han-
delnde Person muss in Angelegenheiten der Berufsgesellschaft tätig 
geworden sein. Die Berufsgesellschaft muss durch ihre handelnden 
Organe  sicherstellen,  dass  sämtliche  im berufsrechtlichen Pflichten-
kreis der Gesellschaft handelnden Personen die Berufspflichten beach-
ten. Dies wird regelmäßig voraussetzen, dass die Gesellschaft ihre Ge-
sellschafter neben der unmittelbaren gesetzlichen Bindung durch § 32 
Abs. 1 bis 3 vertraglich nach § 32 Abs. 4 Satz 3 an die Berufspflichten 
bindet. Zudem muss die Gesellschaft sämtliche in ihrem Pflichtenkreis 
tätigen Personen über die Berufspflichten umfassend unterrichten. Bei 
einer Nichtbeachtung wird die Gesellschaft bei schwerwiegenden Ver-
stößen verpflichtet sein, die betreffenden Personen aus der Gesellschaft 
nach § 32 Abs. 3 Satz 3 auszuschließen. Ein schuldhaftes Handeln der 
unmittelbar tätig werdenden Person ist nicht erforderlich, der Verschul-
densvorwurf knüpft an ein Organisationsverschulden der Gesellschaft 
an. Er liegt darin, dass die verantwortlichen Personen keine angemes-
senen Vorkehrungen zur Verhinderung eines dem Berufsrecht wider-
sprechenden Verhaltens getroffen haben. So ist ein Fall der Nummer 2 
anzunehmen, wenn die Unterrichtung etwa eines berufsfremden Gesell-
schafters über die Berufspflichten, "die in diesem Gesetz oder in der Be-
rufsordnung nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bestimmt sind", unterbleibt 
und er diese Berufspflichten aufgrund seiner Unkenntnis nicht wahrt. Es 
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handelt sich dann um einen Verstoß gegen die berufsrechtliche Pflicht 
der Gesellschaft nach § 32 Abs. 4 Satz 2 und 3, nicht aber um einen Be-
rufsrechtsverstoß des berufsfremden Gesellschafters.

In Satz 2 wird der Begriff der Leitungsperson definiert. Leitungsperso-
nen der Berufsgesellschaft sind Personen, auf deren Auswahl und Über-
wachung, soweit dadurch nicht ihre Unabhängigkeit beeinträchtigt wird, 
entweder wegen ihrer mit der formellen Position verbundenen Einfluss-
möglichkeiten oder wegen der von ihnen tatsächlich wahrgenommenen 
Leitungsfunktionen innerhalb der Organisation der Berufsgesellschaft 
besonderer Wert zu legen ist.

In Nummer 1 werden die Mitglieder vertretungsberechtigter Organe ei-
ner juristischen Person erfasst. In Betracht kommen insbesondere der 
Vorstand oder die Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft oder Ge-
schäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wobei etwa 
auch alleinige Geschäftsführer unter den Begriff "Mitglied eines vertre-
tungsberechtigten Organs" zu fassen sind.

In Nummer 2 werden vertretungsberechtigte Gesellschafter einer rechts-
fähigen Personengesellschaft erfasst. Diese sind Leitungspersonen kraft 
Rechtsstellung, auch wenn sie tatsächlich in die Leitung der Berufsge-
sellschaft nicht eingebunden sind. Darunter fallen bei der Offenen Han-
delsgesellschaft, der Partnerschaftsgesellschaft und der Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts grundsätzlich alle, bei der Kommanditgesellschaft 
grundsätzlich nur die persönlich haftenden Gesellschafter.

Nach den Nummern 3 und 4 zählen auch Generalbevollmächtigte so-
wie Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte mit leitender Stellung zu 
den Leitungspersonen. Bei dieser Personengruppe liegen Vertretungs-
zuständigkeit und Leitungsfunktion in der Natur der Sache, so dass sie 
den in den Nummern 1 und 2 Genannten gleichzustellen sind.

In Nummer 5 wird in Anlehnung an die Regelungen zur Begründung von 
Garantenstellungen und vergleichbar der Regelung in § 30 Abs. 1 Nr. 5 
OWiG auf die tatsächliche Übernahme der Leitungsfunktion abgestellt. 
Maßgebend ist die Ausübung eines selbstständigen Pflichtenkreises aus 
den Bereichen Leitung oder Überwachung der Berufsgesellschaft. Die 
Regelung geht von einer faktischen Betrachtungsweise aus und bezieht 
damit Personen ein, die formal keine Rechtsstellung im Sinne der Num-
mern 1 bis 4 innehaben, wie etwa der faktische Geschäftsführer einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der nicht wirksam bestellt wur-
de, die Organwalterfunktion aber tatsächlich ausübt. Kontrollfunktionen 
haben neben den Mitgliedern eines Aufsichtsrates auch Personen, de-
nen die Verantwortung für einen abgrenzbaren Teilbereich der Berufs-
gesellschaft obliegt.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 kann - wie bisher - neben dem Vorstand der Kammer auch 
die betroffene Person selbst einen Antrag auf Einleitung eines Ehren-
verfahrens stellen, um sich gegen unberechtigte Vorwürfe zu schützen. 
Diese Vorgehensweise wird als Selbstreinigungsverfahren bezeichnet. 
Das Selbstreinigungsverfahren ist nach Satz 2 nicht mehr möglich, wenn 
bereits eine Rüge ausgesprochen wurde. Dann kann Rechtsschutz nur 
nach § 34 Abs. 5 Satz 1 beansprucht werden.
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Zu Absatz 4

Absatz 4 entspricht dem bisherigen Absatz 6. Inhaltliche Änderungen 
ergeben sich für auswärtige Dienstleister als Folge der Neuregelungen 
in § 13 Abs. 6 und 7.

Der in Satz 1 enthaltene Maßnahmenkatalog dient nicht nur der Ahndung 
der Verletzung einer Berufspflicht, hat also nicht nur Sanktionscharak-
ter, sondern dient überdies dazu, betroffene Berufsangehörige zur Be-
achtung ihrer Berufspflichten anzuhalten. Er entfaltet damit zuvörderst 
schützende Wirkung zu Gunsten der Verbraucher durch Abwehr zu-
künftiger Gefahren. Er bezweckt darüber hinaus die Erhaltung des An-
sehens des Berufsstandes durch Wahrung seiner Integrität und Vertrau-
enswürdigkeit. Die in Satz 1 geregelten Maßnahmen sind daher gerade 
auch unter dem Gesichtspunkt des Fortbestandes der Vertrauenswür-
digkeit zu sehen. Eine gesetzliche Maßnahme, die in keinem Verhält-
nis zur Schwere der Verfehlung stünde, würde das Vertrauen in gleicher 
Weise untergraben, wie ein Absehen von Maßnahmen überhaupt. Vor 
diesem Hintergrund ist der differenzierte Maßnahmenkatalog gleicher-
maßen geeignet wie erforderlich. Er trifft Berufsangehörige auch nicht 
unzumutbar. Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird insbesonde-
re dadurch Rechnung getragen, dass durch die Regelung in Satz 1 als 
Sanktion für Pflichtverletzungen ein weit gefächerter Katalog von Maß-
nahmen mit unterschiedlicher Eingriffsintensität bereitgehalten wird und 
auf Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 4 bis 8 nur dann erkannt werden darf, 
wenn Berufspflichten in erheblichem Maße verletzt wurden. Verfassungs-
rechtlich problematisch kann daher nicht die normative Regelung als sol-
che, sondern erst ihre Anwendung im Einzelfall werden.

In Satz 1 werden aus Gründen der Rechtsklarheit nunmehr auch die 
Maßnahmen nach Nr. 1 bis 3 einer bestimmten Personengruppe, näm-
lich den Kammermitgliedern, konkret zugeordnet.

Die Regelung in Satz 1 Nr. 8, die für auswärtige Dienstleister gilt, genügt 
den unionsrechtlichen Vorgaben des Artikels 5 Abs. 3 in Verbindung mit 
Erwägungsgrund 3 der Richtlinie 2005/36/EG, trägt dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit Rechnung und entspricht damit gleichzeitig den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen des Artikels 12 Abs. 1 Satz 2 und 
des Artikels 20 Abs. 3 des Grundgesetzes, also dem Rechtsstaatsprin-
zip. Auf die Begründung zu § 32 Abs. 5 wird hingewiesen.

Die Geldbuße als im Ehrenverfahren zu verhängende Maßnahme nach 
Satz 1 Nr. 8 Buchst. a kommt für gewichtige Berufspflichtverletzungen 
in Frage, insbesondere, wenn gegen zentrale Berufspflichten verstoßen 
wird und dies den Betroffenen besonders vorwerfbar ist.

Die Untersagung als im Ehrenverfahren zu verhängende Maßnahme 
nach Satz 1 Nr. 8 Buchst. b ist nunmehr beschränkt auf das Führen der 
Berufsbezeichnung "Architekt" in den Fällen des § 13 Abs. 6 Satz 4, mit-
hin der automatischen Anerkennung nach Titel III Kapitel III der Richt-
linie 2005/36/EG. Die Regelung ist in Umsetzung des Artikels 5 Abs. 3 
der Richtlinie 2005/36/EG Disziplinarbestimmung für den Fall erheblicher 
Berufspflichtverstöße nach Satz 2. Die Untersagung entspricht faktisch 
der Löschung nach § 13 Abs. 7 Satz 5 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 7, ist aber rechtsdogmatisch lediglich als Untersagung ausge-
staltet. Dies ergibt sich daraus, dass die Eintragung der Berufsbezeich-
nung "Architekt" nach § 13 Abs. 4 Satz 1 und 2 in das Auswärtigenver-
zeichnis nach § 31 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 nicht konstitutiv wirkt.
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Die Löschung als im Ehrenverfahren zu verhängende Maßnahme nach 
Satz 1 Nr. 8 Buchst. c ist in Umsetzung des Artikels 5 Abs. 3 der Richt-
linie 2005/36/EG ebenfalls Disziplinarbestimmung für den Fall erhebli-
cher Berufspflichtverstöße und betrifft unter anderem die Eintragung im 
Auswärtigenverzeichnis mit der Berufsbezeichnung "Architekt" in den 
Fällen des § 6 Abs. 7 Satz 6, mithin der allgemeinen Regelung für die 
Anerkennung von Ausbildungsnachweisen nach Titel III Kapitel I und Ar-
tikel 10 der Richtlinie 2005/35/EG, sowie die Eintragung mit den darüber 
hinaus in § 13 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 bis 3 genannten Berufsbezeichnun-
gen. Satz 1 Nr. 8 Buchst. c steht im Kontext mit § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7.

Auf eine Maßnahme nach Satz 1 Nr. 8 darf nach Satz 2 nur erkannt wer-
den, wenn Berufspflichten in erheblichem Maße verletzt wurden. Die Be-
urteilung, ob festgestellte Berufspflichtverletzungen die Schwelle zur Er-
heblichkeit überschreiten, wird auch mit Blick auf das in Satz 3 mit dem 
Wort "beharrlich" angedeutete Nachhaltigkeitserfordernis an eine nega-
tive Zukunftsprognose gekoppelt. Vor diesem Hintergrund werden Ver-
stöße zum Nachteil von Auftragnehmern, die sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit in Zukunft nicht wiederholen werden, für eine Untersagung oder 
Löschung regelmäßig nicht ausreichen. In Betracht kommen grobe oder 
wiederholte, für sich genommen weniger schwere, aber beständige und 
hartnäckige Berufspflichtverletzungen. Eine Pflichtverletzung im Einzel-
fall erscheint nur dann ausreichend, wenn sie symptomatisch war und 
allein daraus schon der Schluss gezogen werden kann, sie werde sich 
in Zukunft wiederholen. Die Kammer ist mit Blick auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit verpflichtet, gegenüber auswärtigen Dienstleistern 
etwa durch Informationen darauf hinzuwirken, dass die Berufsbezeich-
nung entsprechend den geltenden rechtlichen Vorgaben geführt wird. 
Eine Maßnahme nach Satz 1 Nr. 8 wird demnach erst in Betracht zu 
ziehen sein, wenn die betroffenen Personen vor der als ultima ratio ein-
zustufenden Untersagung oder Löschung unmissverständlich zu recht-
streuem Verhalten aufgefordert wurden.

Nach Satz 3 stellt die beharrliche Führung einer unrichtigen Berufsbe-
zeichnung entgegen § 13 Abs. 6 Satz 4 und Abs. 7 aufgrund der damit 
einhergehenden Irreführung potentieller Aufragnehmer einen Regelfall 
der Ahndung nach Satz 1 Nr. 8 dar. Geldbuße, Untersagung und Lö-
schung dienen damit vorrangig dem Zweck der Erhaltung der Wertig-
keit der geschützten deutschen Berufsbezeichnungen und dem Schutz 
des Vertrauens des Publikums, das Leistungen nur von fachkundigen 
Personen in Anspruch nehmen will. Zu den Gründen, die Berechtigung 
zur Führung der Berufsbezeichnung "Architekt" und "Beratender Inge-
nieur" einem fachkundigen Personenkreis vorzubehalten, wird auf den 
Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. Juni 1980, Aktenzei-
chen 5 B 47.79, juris, Randnummer 2, und das Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Lüneburg vom 14. Juni 2017, Aktenzeichen 8 LC 114/15, 
juris, Randnummern 50 und 51, hingewiesen.

Die Sätze 4 und 5 beinhalten den Regelungsgehalt des bisherigen Ab-
satzes 6 Satz 2.

Die Sätze 6 und 7 entsprechen inhaltlich dem bisherigen Absatz 6 Satz 3 
und 4.

Zu Absatz 5

In Absatz 5 wird der Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 7 über-
nommen.
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In Satz 1 ergeben sich inhaltliche Änderungen als Folgeänderung zur 
Neuregelung des § 9 Abs. 6. So wird die Maßnahme nach der Nummer 4 
auf die Fälle des § 9 Abs. 1 beschränkt. Mit der Regelung in Nummer 5 
wird ein weiterer Untersagungstatbestand eingefügt, der die Fälle des 
§ 9 Abs. 6 betrifft. In Nummer 6 entfällt die Verweisung auf § 3 Abs. 4, da 
§ 32 Abs. 5 nicht für auswärtige Gesellschaften gilt, die eine Berufsbe-
zeichnung nach § 3 Abs. 4 führen. Die Möglichkeit, auswärtigen Gesell-
schaften das Führen der Berufsbezeichnung nach § 3 Abs. 4 zu unter-
sagen, ergibt sich nunmehr aus § 15 Abs. 1 Satz 3. Die Sätze 2 bis 4, 6 
und 7 entsprechen für Gesellschaften den für natürliche Personen nach 
Absatz 4 Satz 2 bis 7 geltenden Regelungen.

Zu Absatz 6

Der Ehrenausschuss hat nach Satz 1 wie bisher bei der Festlegung 
der Art und Höhe einer Maßnahme alle  relevanten Umstände zu be-
rücksichtigen. Nach dem Vorbild des § 68 Abs. 3 der Wirtschaftsprü-
ferordnung in der Fassung vom 5. November 1975 (BGBl. I S. 2803) in 
der jeweils geltenden Fassung wird dies nunmehr in Form von Regel-
beispielen tat- und täterbezogener Kriterien, die als besonders berück-
sichtigenswert angesehen werden, ausdrücklich in Satz 2 normiert. Die 
über eine Rüge, Verwarnung, Verweis oder Geldbuße hinausgehenden 
Maßnahmen dürfen wegen des mit ihnen verbundenen Eingriffs in den 
Kernbereich des Grundrechts der Berufsfreiheit nur dann angeordnet 
werden, wenn den Betroffenen eine bedeutende Pflichtverletzung vor-
geworfen werden kann. Dies wird regelmäßig nur dann der Fall sein, 
wenn sich das objektive Tatgeschehen als besonders schwerwiegend 
darstellt. Aber auch in diesen Fällen ist vor der Verhängung von Maß-
nahmen eine strikte Verhältnismäßigkeitsprüfung im Einzelfall durchzu-
führen, in deren Rahmen festgestellt werden muss, ob nicht etwa be-
reits das mildere Mittel einer hohen Geldbuße angemessen ist. Sollen 
mehrere Maßnahmen nebeneinander verhängt werden, erfordert dies 
im Vorfeld zusätzliche Abwägungen im Rahmen der Prüfung der Ver-
hältnismäßigkeit. So muss berücksichtigt werden, dass namentlich die 
Löschung der Listeneintragung neben dem Verlust des Rechts zur Füh-
rung einer Berufsbezeichnung den Verlust der Bauvorlagenberechtigung 
nach sich zieht, was den Tätigkeitsbereich und damit die Verdienstmög-
lichkeiten der betroffenen Person einschränken kann. Dieser Gesichts-
punkt vermag bei einer mit der Löschung kombinierten Geldbuße zu ei-
ner Herabsetzung der Geldbuße führen.

Nach Satz 3 ist zugunsten der betroffenen Person oder Berufsgesell-
schaft deren Mitwirkung an der Aufklärung der Pflichtverletzung zu be-
rücksichtigen. Es ist der nemo-tenetur-Grundsatz zu beachten, wonach 
die betroffene Person oder Berufsgesellschaft nicht verpflichtet ist, sich 
selbst anzuklagen. Ihr positives Bemühen ist daher mildernd zu berück-
sichtigen, während fehlende Bereitschaft nicht verschärfend berücksich-
tigt werden darf.

Zu Absatz 7

Vor Verhängung einer Maßnahme ist der betroffenen Person nach Satz 1 
die Möglichkeit zu geben, sich innerhalb einer angemessenen Frist in 
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu äußern. Ihr müssen sowohl der 
sich nach Aktenlage ergebende Sachverhalt als auch die daraus resul-
tierende berufsrechtliche Schlussfolgerung des Ehrenausschusses er-
läutert werden. Eine bestimmte Form der Anhörung wird nicht vorge-
schrieben. Wird eine Maßnahme verhängt, muss der Bescheid nach 
Satz 2 begründet werden. Aus der Begründung muss deutlich werden, 



133

Drucksache 7/9640Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

aufgrund welcher Tatsachen sich welche objektive Berufspflichtverlet-
zung bei subjektiver Vorwerfbarkeit ergibt. Darüber hinaus soll sich aus 
der Begründung ergeben, wie gegebenenfalls die Stellungnahme der 
betroffenen Person bewertet wurde. Der Bescheid ist nach Satz 3 mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und zuzustellen. Im Übrigen 
gelten die Bestimmungen des Thüringer Verwaltungsverfahrensgeset-
zes und des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes in der Fassung vom 5. Februar 2009 (GVBl. S.  24) in der jeweils 
geltenden Fassung. Nach Satz 4 ist eine Kopie des Bescheids der Auf-
sichtsbehörde schriftlich oder elektronisch zu übermitteln. Dies ermög-
licht, wie auch § 34 Abs. 4 Satz 3, die Ausübung einer effektiven und ef-
fizienten Rechtsaufsicht.

Zu Absatz 8

In Satz 2 wird der bisherige Regelungsgehalt, der sich aus der Verwei-
sung auf § 78a Satz 1 StGB ergibt, durch die sinngemäße Wiedergabe 
des Wortlauts ersetzt. Die bisherige Verweisung auf § 78 Abs. 1 StGB 
ist entbehrlich, weil sie nur den einer Verjährung ohnehin immanenten 
Ausschluss der Ahndung beschreibt. In den Sätzen 3 und 4 werden alle 
Fälle zusammengeführt, die zu einem Ruhen der Verjährung führen. In 
Satz 3 wird dabei die Verweisung auf die Fälle des § 78b StGB im bis-
herigen Satz 2 übernommen, aber auf die Absätze 1 bis 3 des § 78b 
StGB beschränkt, weil die übrigen Absätze dieser Bestimmung für be-
rufsrechtliche Pflichtverletzungen keine Relevanz haben.

Satz 4 Nr. 1 entspricht, soweit sich seine Regelungen auf Strafverfah-
ren beziehen, inhaltlich dem bisherigen Satz 3. Der Regelung, dass das 
Strafverfahren vor Ablauf der Verjährungsfrist eingeleitet worden sein 
muss, bedarf es dabei nicht mehr, weil dann, wenn einmal eine Verjäh-
rung eingetreten ist, ohnehin kein Ruhen einer Verjährung mehr in Be-
tracht kommt. Über den bisherigen Anwendungsbereich hinaus gilt die 
Bestimmung auch für Bußgeldverfahren. Diese werden schon in zahlrei-
chen berufsrechtlichen Bestimmungen, unter anderem in § 115 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1, § 118 Abs. 2 und § 205a Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchst. e BRAO, 
die das Verhältnis von berufsaufsichtlichen Verfahren und Strafverfah-
ren betreffen, den Strafverfahren gleichgestellt.

Schließlich ruht die Verjährung nach Satz 4 Nr. 2 auch noch für die Zei-
ten, in denen das Ehrenverfahren nach § 36 Abs. 2 im Hinblick auf ein 
anderes Verfahren ausgesetzt ist, in dem über eine für das Ehrenver-
fahren wesentliche Frage zu entscheiden ist. Da § 36 Abs. 2 auf die Ver-
meidung von Parallelprozessen und sich widersprechenden Entschei-
dungen abzielt, ist es sachgerecht, auch hier ein Ruhen der Verjährung 
vorzusehen, damit der Ehrenausschuss nicht das eigene Verfahren pa-
rallel fortsetzen muss, um eine Verjährung zu vermeiden.

Zu Absatz 9

In Absatz 9 wird der Regelungsinhalt des bisherigen Absatzes 6 Satz 5 
übernommen.

Mit Blick auf den fehlenden Strafcharakter von Geldbußen wird wie bis-
her in Satz 1 Nr. 1 zwischen "Strafe" und "Geldbuße" differenziert und 
zusätzlich der bisher verwendete Begriff "Geldbuße" durch die Worte 
"Geldbuße nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten" konkretisiert.

Die bisherige Formulierung "Maßnahmen im Ehrenverfahren oder be-
rufsgerichtliche Maßnahmen" wird aus Vereinfachungsgründen durch 
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den einheitlichen Begriff "berufsaufsichtliche Maßnahmen" ersetzt, wo-
bei dieser Begriff sowohl berufsgerichtliche als auch außergerichtliche 
Maßnahmen, etwa durch den Ehrenausschuss oder Vorstand einer Kam-
mer, umfasst. Die neue Bezeichnung bringt es zudem mit sich, dass 
nach dem Gesetzeswortlaut auch Rügen, die nach anderen Berufsrech-
ten verhängt wurden, Anlass sein können, von einer weiteren Ahndung 
nach dem Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz abzuse-
hen. Dies wird im Bereich des Ehrenverfahrens zwar praktisch kaum ei-
nen Anwendungsbereich haben, weil das Absehen von der Verhängung 
einer Maßnahme nach Absatz 4 oder 5 aufgrund einer in einem ande-
ren Verfahren ausgesprochenen Rüge inhaltlich kaum begründbar sein 
dürfte. Dennoch erscheint die Erweiterung durchaus sinnvoll, da § 34 
Abs. 1 Satz 2 die entsprechende Geltung des § 35 Abs. 9 bestimmt und 
mit der Änderung klargestellt wird, dass von einer Rüge nach § 34 ab-
gesehen werden kann, wenn bereits eine Rüge nach anderen Berufs-
rechten erteilt wurde.

Letztlich wird durch den allgemeinen Begriff der "berufsaufsichtlichen 
Maßnahmen" auch die im bisherigen § 35 Abs. 6 Satz 5 erfolgte geson-
derte Erwähnung der "Disziplinarmaßnahmen" entbehrlich. Denn sol-
che Maßnahmen stellen inhaltlich ebenfalls berufsaufsichtliche Maß-
nahmen dar.

Welche Maßnahmen unter den im bisherigen § 35 Abs. 6 Satz 5 ver-
wendeten unbestimmten Begriff "Ordnungsmaßnahmen" fallen sollen, 
ist kaum nachvollziehbar und ergibt sich - soweit ersichtlich - auch nicht 
positiv aus der einschlägigen rechtswissenschaftlichen Literatur. Der 
Begriff erscheint somit entbehrlich und soll deshalb zukünftig entfallen.

Es erscheint fraglich, ob auch eine Einstellung eines Strafverfahrens 
nach § 153a der Strafprozeßordnung in der Fassung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319) in der jeweils geltenden Fassung Anlass für das 
Absehen von einer Ahndung nach Absatz 9 sein kann. Dafür spricht 
insbesondere, dass sich der Beschuldigte mit der Akzeptanz der nach 
§ 153a StPO festgesetzten Auflage bereit gezeigt hat, in Anbetracht des 
ihm vorgeworfenen Fehlverhaltens eine Auflage zu erfüllen, die geeignet 
ist, das öffentliche Interesse an der Verfolgung der Straftat zu beseiti-
gen. Daher soll nach dem Vorbild des § 115b BRAO nunmehr in Satz 1 
Nr. 2 eine entsprechende Regelung auch in das Berufsrecht des Thü-
ringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes integriert werden.

In Satz 2 wird der Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 6 Satz 5 
übernommen. Danach hat der Ehrenausschuss unabhängig von einer 
anderweitigen Ahndung weitere Maßnahmen zu verhängen, wenn dies 
erforderlich  ist, um die betroffene Person oder Berufsgesellschaft zur 
Erfüllung  ihrer Berufspflichten anzuhalten.  Im Rahmen der Erforder-
lichkeitsprüfung kommt es zukünftig nicht mehr darauf an, ob die wei-
tere Maßnahme zusätzlich notwendig ist, um das Ansehen des Berufs-
stands zu wahren. Entscheidend ist vielmehr allein, ob die Maßnahme 
erforderlich ist, um die künftig ordnungsgemäße Erfüllung der Berufs-
pflichten durch die betroffene Person oder Gesellschaft sicherzustellen. 
Ist dies der Fall, erscheint es weder nachvollziehbar noch geboten, von 
einer weiteren Maßnahme nur deshalb abzusehen, weil das Ansehen 
des Berufsstands nicht berührt sein mag. Gerade in der letzteren Kon-
stellation wäre weiterhin mit Berufspflichtverletzungen zu rechnen, was 
insgesamt kaum als sachgerechtes und vertretbares Ergebnis angese-
hen werden kann. Ungeachtet dessen erscheint grundsätzlich jedes mit 
der Berufstätigkeit zusammenhängende Delikt geeignet, das Ansehen 
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des Berufsstands insgesamt in der Öffentlichkeit zu schädigen. Vor die-
sem Hintergrund soll im Ergebnis auf die bisherige Regelung des zu-
sätzlichen Erfordernisses, "das Ansehen des Berufsstandes zu wah-
ren", verzichtet werden.

Zu Absatz 10

Nach Satz 1 gelten die Verwarnung und der Verweis mit Eintritt der Un-
anfechtbarkeit der Entscheidung des Ehrenausschusses als vollstreckt, 
das heißt als erteilt. Einer Vollstreckung im engeren Sinne sind sie nicht 
fähig, sie bedürfen daher keines weiteren Vollstreckungsaktes. Nach 
Satz 2 werden zum gleichen Zeitpunkt Maßnahmen nach Absatz 4 
Satz 1 Nr. 4 bis 7 und 8 Buchst. b und c sowie Absatz 5 Satz 1 Nr. 4, 5 
und 6 Buchst. b wirksam, einer Vollstreckung bedarf es insoweit eben-
falls nicht. Nach Satz 3 gilt § 38 Abs. 5 für die Vollstreckung der Geld-
buße nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 und 8 Buchst. a sowie Absatz 5 Satz 1 
Nr. 3 und 6 Buchst. a entsprechend. Mit dieser Regelung soll die gleiche 
Rechtslage wie für die Vollstreckung von Kammerbeiträgen und Verwal-
tungskosten hergestellt werden.

Zu Absatz 11

Absatz 11 enthält den Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 10 nur 
teilweise, weil in Satz 1 die bisherigen Worte "zu einer Rüge und" aus 
gesetzessystematischen Gründen gestrichen werden. Der entsprechen-
de Regelungsgehalt ergibt sich nunmehr aus § 34 Abs. 1 Satz 2, der 
für Rügeverfahren die entsprechende Geltung des § 35 Abs. 11 Satz 1 
anordnet.

Zu Nummer 23 (Einfügung eines neuen § 36)

§ 36 wird neu eingefügt. Er beinhaltet ausschließlich Verfahrensrege-
lungen. Diese waren bisher zum Teil in § 35 verortet und werden nun-
mehr aus Gründen der Übersichtlichkeit von den dortigen materiellrecht-
lichen Regelungen getrennt und in den Absätzen 1 und 2 an einer Stelle 
zusammengeführt. Darüber hinaus bedarf es einiger allgemeiner Rege-
lungen, die bei Verfahren gegen Berufsgesellschaften zu berücksichti-
gen sind und in Absatz 3 normiert werden.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird der Regelungsgehalt des bisherigen § 35 Abs. 4 über-
nommen. In den Sätzen 1 und 2 werden nunmehr neben Strafverfahren 
auch Bußgeldverfahren in Bezug genommen. Die Regelungen verfol-
gen den Zweck, inhaltliche Widersprüche zwischen den verschiedenen 
Verfahren zu vermeiden. Dies erscheint mit Blick auf § 35 Abs. 9 gebo-
ten, in dem ebenfalls sowohl auf Straf- als auch Bußgeldverfahren ab-
gestellt wird. Auch vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, Ehrenverfah-
ren nicht nur bis zum Abschluss von Strafverfahren, sondern auch von 
Bußgeldverfahren auszusetzen. Denn in beiden Fällen kann erst nach 
Beendigung dieser Verfahren festgestellt werden, ob ein sanktionsbe-
dürftiger Überhang im Sinne des 35 Abs. 9 Satz 2 besteht.

Zu Absatz 2

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 35 Abs. 5. Die im Ermessen ste-
hende Aussetzung kommt bei anderen "gesetzlich geordneten Verfah-
ren", zum Beispiel gerichtlichen, staatsanwaltlichen, polizeilichen oder 
finanzamtlichen Verfahren, in Betracht. Voraussetzung ist deren - nach 
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Einschätzung des Ehrenausschusses zumindest nicht auszuschließen-
de - wesentliche Bedeutung und damit Vorgreiflichkeit  für das Ehren-
verfahren, insbesondere, wenn aufgrund der anderweitig zu erwarten-
den Ahndung von einer Ahndung durch den Ehrenausschuss nach § 35 
Abs. 9 Satz 1 abzusehen ist.

Zu Absatz 3

In Satz 1 wird als verfahrensrechtliches Pendant zu § 35 Abs. 2 Satz 3 
klargestellt, dass Verfahren gegen die Berufsgesellschaft mit Verfah-
ren gegen ihre Leitungspersonen verbunden werden können. In Satz 2 
wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen von der Verhängung ei-
ner Maßnahme gegen eine Berufsgesellschaft abgesehen werden kann. 
Dies ist der Fall, wenn eine Maßnahme im Ehrenverfahren gegen die 
Berufsgesellschaft unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-
falls, insbesondere der Art der Pflichtverletzung, deren Häufigkeit und 
Gleichförmigkeit und des Schwerpunkts der Vorwerfbarkeit, neben der 
Verhängung einer Maßnahme im Ehrenverfahren nicht erforderlich er-
scheint. Diese Regelung lehnt sich an § 118c Abs. 2 BRAO an. Bei der 
Entscheidung, ob eine Maßnahme im Ehrenverfahren gegen die Berufs-
gesellschaft, gegen die Leitungsperson oder gegen beide zu verhängen 
ist, ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die Ursache der Pflichtver-
letzung in der Gesellschaftsorganisation oder in einem individuellen Ver-
sagen einzelner Personen liegt. Dabei ist jedoch nicht davon auszuge-
hen, dass Maßnahmen gegen die Berufsgesellschaft grundsätzlich nur 
dann in Betracht kommen, wenn die Ursache der Pflichtverletzung in der 
Gesellschaftsorganisation begründet sind. Es sind jeweils alle Umstän-
de des Einzelfalles heranzuziehen. Da die Sicherung der Berufspflich-
ten auch der Wahrung des Vertrauens der Öffentlichkeit in den Berufs-
stand dient, kommt es im Rahmen der Würdigung auch darauf an, ob 
die Pflichtverletzung in der Außenwahrnehmung eher lediglich der indi-
viduell verantwortlichen Leitungsperson zuzuordnen oder aber als Ver-
stoß der Gesellschaft insgesamt anzusehen ist. In Satz 3 wird für das 
Ehrenverfahren gegen Berufsgesellschaften die entsprechende Geltung 
der §§ 113b, 118d und 118f BRAO angeordnet.

Zu Nummer 24 (Änderung des bisherigen § 36, nunmehr § 37)

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Einfügung des neuen § 36.

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderungen sind sprachliche Folgeänderungen aufgrund der Än-
derungen in § 6 Abs. 3.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit Blick auf den neu eingefügten Absatz 6 wird eine Kurzbezeichnung 
der als Satzung zu erlassenden Bestimmungen über die Anordnung, 
Durchführung und Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen eingefügt.

Zu Buchstabe b

Die Worte "durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer oder vereidigte 
Buchprüfer" werden mit Blick auf die Neuregelung in § 38 Abs. 1 Satz 4 
gestrichen.
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Zu Buchstabe c

Der neu eingefügte Absatz 6 steht im Kontext mit Absatz 1 Satz 1 Nr. 14 
und § 2 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit Artikel 3 Abs. 1 Buchst. g und h 
der Richtlinie 2005/36/EG. Es wird ein formalgesetzlicher Rahmen hin-
sichtlich der satzungsrechtlich durch die Kammer zu regelnden Anfor-
derungen an Ausgleichsmaßnahmen bezüglich Inhalt, Form und Verfah-
ren festgelegt, der sich an den im Prüfungsrecht allgemein geltenden 
Regelungen orientiert, wobei die weiteren Einzelheiten jeweils von der 
Kammer festzulegen sind. Der Gesetzgeber entspricht damit insgesamt 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in seinem Beschluss vom 
9. Mai 1972, Aktenzeichen 1 BvR 518/62, juris, Randnummer 113, wo-
nach "statusbildende Normen", das heißt diejenigen Regeln, welche die 
Voraussetzungen der Anerkennung einer Berufsqualifikation und das 
Anerkennungsverfahren betreffen, in den Grundzügen durch ein förmli-
ches Gesetz - hier insbesondere die §§ 4 bis 8 und 10 - festgelegt wer-
den müssen, während die dann noch erforderlichen ergänzenden Re-
gelungen nach dem Ermessen des Gesetzgebers dem Satzungsrecht 
der Kammer überlassen bleiben können. Nicht zuletzt mit Blick darauf 
bedarf die Ordnung über Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 9 Satz 1 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Der Gesetzgeber darf eine Kammer auch zu verbindlichem Handeln mit 
Entscheidungscharakter ermächtigen. Dies gilt - allerdings begrenzt - 
auch für ein Handeln gegenüber Dritten, also Nichtmitgliedern. Ein sol-
ches ist Trägern funktionaler Selbstverwaltung - dazu gehören auch die 
Kammern als Körperschaften des öffentlichen Rechts nach § 20 Abs. 1 
Satz 1 - aus verfassungsrechtlicher Sicht aber nur gestattet, weil und 
soweit das Volk sein Selbstbestimmungsrecht wahrt, indem es maß-
geblichen Einfluss behält. Das erfordert, dass die Aufgaben und Hand-
lungsbefugnisse der Kammerorgane in einem von der Volksvertretung 
beschlossenen Gesetz ausreichend vorherbestimmt sind und ihre Wahr-
nehmung der Aufsicht personell demokratisch legitimierter Amtswalter 
unterliegt, wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 
5. Dezember 2002, Aktenzeichen 2 BvL 5/98, juris, Randnummer 148, 
festgestellt hat. Diese Vorgaben sind erfüllt. Im Thüringer Architekten- 
und Ingenieurkammergesetz werden die Anforderungen, die das Demo-
kratieprinzip an die organisatorische Struktur der vom Volk ausgehenden 
Staatsgewalt nach Artikel 20 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes stellt, ge-
wahrt. Auf die Begründung zu § 26 Abs. 2 wird verwiesen.

Zu den Buchstaben d bis j

Die Änderungen der Absatznummerierungen der bisherigen Absätze 6 
bis 12 sind Folgeänderungen zur Einfügung des neuen Absatzes 6. Die 
Änderungen der Verweisungen in den neuen Absätzen 8 bis 10 und 13 
sind Folgeänderungen zu den Änderungen der Absatznummerierungen.

Zu Buchstabe i

Der als Absatz 12 neu gefasste Absatz entspricht inhaltlich im Wesentli-
chen dem bisherigen Absatz 11, ergänzt um die Sätze 2 und 3 als Umset-
zung der verbindlichen Anmerkungen der Europäischen Kommission. Er 
dient der Umsetzung des Artikels 4 Abs. 6 der Richtlinie (EU) 2018/958. 
Auch nach dem Inkrafttreten einer Kammersatzung nach Absatz 7 Satz 1 
ist ihre Übereinstimmung mit den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 
weiter zu überwachen und bei einer Änderung der tatsächlichen Um-
stände oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen, ob diese Sat-
zung gegebenenfalls angepasst werden muss. Die stetige Überwachung 
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und Überprüfung ihrer Satzungen gehört zu den Pflichten der Kammer 
als Satzungsgeber. Die Aufsichtsbehörde hat nach Satz 2 Halbsatz 1 
zu kontrollieren, ob die Kammer diese Pflichten erfüllt. Dem kann sie 
effektiv nur dann nachkommen, wenn sie in regelmäßigen Abständen 
über entsprechende Entwicklungen und über deren Würdigung durch 
die Kammer informiert wird. Satz 2 Halbsatz 2 enthält daher die Pflicht 
der Kammer zur termingerechten Übermittlung jährlicher Prüfberich-
te an die Aufsichtsbehörde. Nach Satz 3 sind diesen Prüfberichten alle 
gegenüber der Kammer abgegebenen Stellungnahmen beizufügen, die 
Relevanz für ihre Verhältnismäßigkeitsprüfung nach der Richtlinie (EU) 
2018/958 haben können.

Zu Nummer 25 (Änderung des bisherigen § 37, nunmehr § 38)

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Einfügung des neuen § 36.

Zu Absatz 1

Satz 1 Halbsatz 1 beinhaltet den Grundsatz, wonach für das Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen der Kammer die Bestimmungen 
des Teils VI der Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) in der 
Fassung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 282) in der jeweils gelten-
den Fassung Anwendung finden. Ausgenommen hiervon ist nach Satz 1 
Halbsatz 2 neben § 108 ThürLHO zukünftig auch § 109 Abs. 3 Satz 1 
und 2 Halbsatz 2 ThürLHO, so dass das bisherige Erfordernis der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde der Entlastung des Vorstands durch 
die Vertreterversammlung entfällt. Sie wird ersetzt durch präventive Vor-
lage- und Berichtspflichten der Kammer nach den Sätzen 6 und 7. Dafür 
spricht, dass insbesondere in den Fällen, in denen die Aufsichtsbehörde 
aufgrund des Ausschlusses des § 108 ThürLHO bereits am Zustande-
kommen des Haushaltsplans der Kammer nicht im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens mitgewirkt hat, auch kein Entlastungsbedürfnis 
im "Außenverhältnis" zwischen der Kammer und der Aufsichtsbehörde 
besteht. In der Sache erscheint die umfassende Prüfung der Haushalts-
rechnung durch eine kammerexterne Stelle, ein nach Satz 4 vorgese-
hener Wirtschaftsprüfer, auch gleichermaßen hinreichend wie geboten. 
Letztlich ergeben sich aus § 37 Abs. 10 in Verbindung mit § 20 Abs. 2 
zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde.

Satz 1 Halbsatz 2 ist eine spezialgesetzliche Regelung im Sinne des 
§ 105 Abs. 1 ThürLHO. Weitergehende Möglichkeiten einer Abweichung 
durch Kammersatzung sind formalgesetzlich nicht vorgesehen.

Die Sätze 2 und 3 stehen im Kontext mit § 4 Satz 1 sowie den §§ 7 und 
109 Abs. 1 ThürLHO. Ihnen kommt mit Blick auf Satz 1 Halbsatz 1 le-
diglich deklaratorische Bedeutung zu.

Mit der Rechnungslegung weist das Exekutivorgan der juristischen Per-
son, der Vorstand der Kammer, die bestimmungsgemäße Ausführung 
des Haushaltsplans nach. Über § 105 Abs. 1 Nr. 2 ThürLHO gelten auch 
die §§ 80 bis 87 ThürLHO entsprechend. Alle Einnahmen und geleiste-
ten Ausgaben sind nachzuweisen und den Soll-Ansätzen des Haushalts-
plans gegenüberzustellen. Rechnungslegung, also Rechenschaftslegung 
im Sinne des § 109 ThürLHO, bedeutet, die notwendige Rechnung ord-
nungsmäßig aufzustellen, sie von einer unabhängigen Prüfungsstelle 
prüfen zu lassen und den Prüfungsbericht zusammen mit der Rechnung 
der für die Entlastung des Vorstands nach § 24 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 zu-
ständigen Stelle, der Vertreterversammlung, vorzulegen.
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In den Sätzen 4 und 5 wird die Notwendigkeit der Prüfung der Haus-
haltsrechnung durch eine kammerexterne Stelle in Person eines Wirt-
schaftsprüfers geregelt. Diese ergab sich in der Vergangenheit aus dem 
bisherigen § 36 Abs. 4 Nr. 3 nur mittelbar durch den Normbefehl an die 
Kammer zur Schaffung einer entsprechenden satzungsmäßigen Rege-
lung. Die von der Kammer beauftragte Person hat einen schriftlichen 
Bericht in Form eines Prüfvermerks über die Prüfungsergebnisse anzu-
fertigen, der auf konkrete Feststellungen eingeht. Dabei sind Prüfungs-
ergebnisse hervorzuheben, die für die Entlastung wegen der Haushalts-
rechnung von Bedeutung sein können. In Satz 5 wird die Prüfung auch 
auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kammer erstreckt. Für 
den Prüfbericht werden damit über den an § 109 Abs. 1 ThürLHO an-
knüpfenden Soll/Ist-Vergleich und die daraus ableitbaren Feststellun-
gen, ob der Haushaltsplan bestimmungsgemäß ausgeführt wurde, hi-
naus weitergehende Hinweise unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit 
der Geschäftsführung erwartet. Die Prüfung der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung wird allerdings nicht dieselbe Intensität haben können 
wie das daneben bestehende und mit gleichem Wortlaut umschriebene 
Prüfungsrecht des Landesrechnungshofs nach § 111 ThürLHO, da die 
Prüfung nach § 109 Abs. 2 ThürLHO Bestandteil des Entlastungsver-
fahrens ist, das sich zeitnah an die Rechnungslegung anschließen soll.

Zu Absatz 2

Nach Satz 1 Halbsatz 1 ist die Kammer berechtigt, abweichend vom 
Grundsatz des Absatzes 1 und damit abweichend von den Bestimmun-
gen der Thüringer Landeshaushaltsordnung einen Wirtschaftsplan an-
stelle eines Haushaltsplanes aufzustellen, die Bücher nach den Regeln 
der kaufmännischen Buchführung zu führen und einen Jahresabschluss 
nach handelsrechtlichen Grundsätzen zu erstellen. Die Bestimmung ist 
spezialgesetzliche Regelung im Sinne des § 105 Abs. 1 ThürLHO. Da-
mit  sind die  rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die 
Kammer von der Kameralistik auf eine doppelte kaufmännische Buch-
führung und einen handelsrechtlichen Jahresabschluss, also eine Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung, umstellen kann.

Im Gleichklang mit Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 wird in Satz 2 auf das 
bisherige Erfordernis der Genehmigung der Aufsichtsbehörde der Ent-
lastung des Vorstands durch die Vertreterversammlung verzichtet. Auf 
die Begründung zu Absatz 1 wird hingewiesen.

In Satz 3 wird die entsprechende Geltung der neuen Regelungen des 
Absatzes 1 Satz 2 bis 7 geregelt. Mit Blick darauf kann die bisherige An-
ordnung der entsprechenden Geltung des § 7 Abs. 1 ThürLHO entfallen.

Der angefügte Satz 4 steht im Kontext mit § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 
Abs. 4.

Zu Nummer 26 (Änderung des bisherigen § 38, nunmehr § 39)

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Einfügung des neuen § 36.

Zu Buchstabe a

In Absatz 1 werden einzelne Ordnungswidrigkeitentatbestände geregelt. 
In Nummer 1 wird die bisherige Verweisung auf § 3 Abs. 4 bis 7 durch 
die Verweisung auf § 3 Abs. 5 und 8 ersetzt. Die Absätze 2 und 6 des 
§ 3 werden in Nummer 1 nicht aufgeführt, weil sie in den Nummern 2 
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und 3 gesondert geregelt sind. Die unbefugte Führung der Berufsbe-
zeichnung "Ingenieur" nach § 3 Abs. 4 und 7 wird nunmehr in Nummer 4 
erfasst. Darüber hinaus wird der in Nummer 1 geregelte Tatbestand auf 
das Führen von Berufsbezeichnungen nach § 3 Abs. 1 und 5 von Ge-
sellschaften nach § 3 Abs. 8 ausgedehnt und dadurch ein Redaktions-
versehen beseitigt.

Die Änderung der Nummer 4 ist in erster Linie Folge der Einführung neu-
er Untersagungstatbestände in § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 5 Satz 2 und § 15 
Abs. 1 Satz 3 sowie § 35 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5. Darüber hinaus ist sie die 
Folge der Änderung des bisherigen § 35 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8; die Unter-
sagung beschränkt sich nunmehr mit Blick auf die lediglich deklaratorisch 
wirkende Eintragung mit der Berufsbezeichnung "Architekt" nach § 31 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 auf die Fälle des § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 Buchst. b.

Das Tatbestandsmerkmal der Vollziehbarkeit der Untersagungsverfü-
gung, die als Verwaltungsakt einzustufen ist, ist anhand verwaltungs-
rechtlicher Regelungen zu beurteilen und erfüllt, wenn die Untersagungs-
verfügung gegenüber dem Bescheidadressaten bekannt gegeben wurde 
und nicht nach § 44 ThürVwVfG nichtig ist. Die Vollziehbarkeit wird - so-
fern kein Fall des § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO vorliegt - nach § 80 Abs. 1 
Satz 1 VwGO gehemmt, wenn der Bescheidadressat gegen die Unter-
sagungsverfügung Anfechtungsklage erhebt. Rechtsfolge der eingetre-
tenen Hemmung ist, dass die Untersagungsverfügung bis zur Bestands-
kraft beziehungsweise bis zur Beendigung der aufschiebenden Wirkung 
nach § 80b VwGO nicht beachtet werden muss.

Die Verletzung der Anzeige- und Mitteilungspflichten nach den §§ 13 
und 15 durch auswärtige Dienstleister sowie Gesellschaften wird nun-
mehr durch die Regelungen in den Nummern 5 und 6 als Ordnungswid-
rigkeit bußgeldsanktioniert. Die Erfüllung der Anzeigepflichten sowohl 
hinsichtlich der Erst- als auch der Wiederholungsanzeige ist zentrale Vo-
raussetzung dafür, dass auswärtige Dienstleister in Thüringen Dienst-
leistungen erbringen oder weiterhin erbringen dürfen. Für die Kammer 
bestehen bei Nichterfüllung dieser Kardinalpflichten - außerhalb von Be-
schwerden von Verbrauchern - kaum Möglichkeiten, frühzeitig, also vor 
Beginn der Dienstleistung, auf die Anwesenheit auswärtiger Dienstleis-
ter und auswärtiger Gesellschaften in Thüringen aufmerksam zu wer-
den, um in der Folge die Einhaltung deren Berufspflichten - dazu zählt 
auch die ordnungsgemäße Führung von Berufsbezeichnungen - kont-
rollieren zu können. Die Warn- und Abschreckungsfunktion des Bußgel-
des soll dazu dienen, die Befolgung der Anzeige- und Mitteilungspflich-
ten durch auswärtige Dienstleister zu fördern und abzusichern.

Zu Buchstabe b

In Absatz 3 werden die Nummern 1 und 2 aus Gründen der Übersicht-
lichkeit weiter untergliedert.

Die Zuständigkeiten der Architektenkammer Thüringen und der Inge-
nieurkammer Thüringen werden als Folgeänderung zur Änderung des 
Absatzes 1 auf die neuen Ordnungswidrigkeitentatbestände nach Ab-
satz 1 Nr. 4 bis 6 ausgedehnt.

Zu Buchstabe c

Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 36.

https://www.juris.testa-de.net/r3/document/jlr-ArchIngKGTH2016pP35/format/xsl/part/S?oi=PsyuF54yq6&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Zu Nummer 27 (Änderung des bisherigen § 39, nunmehr § 40)

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Einfügung des neuen § 36.

Zu Buchstabe a

Satz 1 Nr. 1 wird redaktionell überarbeitet und inhaltlich um die Worte 
"sowie Mindestanteile der Lehrveranstaltungen in Präsenzform" ergänzt. 
Damit wird einem Anliegen insbesondere der Architektenkammer Thü-
ringen entsprochen, aus deren Sicht die praktischen Aspekte der Archi-
tekturausbildung zumindest in einem reinen Fernstudium nicht mehr in 
ausgewogener Form zur Geltung kommen. Die in diesem Kontext weiter 
zu klärenden Fragestellungen sollen zukünftig gegebenenfalls im Rah-
men einer Rechtsverordnung verbindlich geregelt werden können. Mit 
der entsprechenden Regelung in Satz 1 Nr. 1 wird diese Möglichkeit er-
öffnet. Unter Lehrveranstaltungen in Präsenzform ist dabei im Gegen-
satz zu einem Fernstudium der Studienanteil zu verstehen, der durch 
Studierende im direkten Austausch mit Lehrenden an der Hochschule, 
mithin dem Lernort, durchgeführt wird. Diese ermöglichen auch den in-
formellen Austausch am Rande sowohl vor als auch nach den Lehrver-
anstaltungen, wie er nur bei gleichzeitiger Anwesenheit an einem Ort in 
Präsenz möglich ist.

Zu Buchstabe b

Die Änderung des Klammerzusatzes ist eine Folgeänderung zur Einfü-
gung des neuen § 36.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, mit der die Zuordnung 
der Verweisungen konkretisiert wird. 

Zu Nummer 28 (Neufassung der bisherigen §§ 40 bis 42, nunmehr 
§§ 41 bis 43)

Zu § 41

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Einfügung des neuen § 36. Die Kammer hat - wie schon bisher - die 
Aufgabe der Führung einer Landesstatistik hinsichtlich aller in ihrer Zu-
ständigkeit liegenden Verfahren nach dem Thüringer Architekten- und 
Ingenieurkammergesetz, welche die Feststellung der Gleichwertigkeit 
ausländischer Berufsqualifikationen betreffen. Die Regelung  steht  in 
sachlichem Zusammenhang mit § 16 ThürBQFG.

Zu § 42

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Einfügung des neuen § 36.

Die in den Absätzen 1 bis 5 enthaltenen bisherigen Übergangsbestim-
mungen werden sprachlich überarbeitet und aktualisiert.

Zu Absatz 1

Der Regelungsgehalt der bisherigen Absätze 1 und 2 wird in Absatz 1 
zusammengefasst.
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Zu Absatz 2

Der neue Absatz 2 steht in Zusammenhang mit Änderungen der §§ 9 
Absatz 2 bis 4, 32 Abs. 3 und 4 sowie 33 Abs. 1 und 2. Vor diesem Hin-
tergrund besteht für die in das Gesellschaftsverzeichnis der Kammer 
eingetragenen Gesellschaften gegebenenfalls die Notwendigkeit, ihre 
Gesellschaftsverträge entsprechend anzupassen. Darüber hinaus er-
gibt sich für diese Gesellschaften und selbstständige Kammermitglieder 
die Notwendigkeit der Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung ih-
rer Haftpflichtversicherungen. Die Anpassungsfrist in Satz 1 wird - auch 
unter Berücksichtigung einer etwaigen Verpflichtung zur notariellen Be-
urkundung gesellschaftsvertraglicher Änderungen - für erforderlich, aber 
auch hinreichend gehalten.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthält im Wesentlichen den Regelungsgehalt des bisherigen 
Absatzes 3. Nach Satz 1 werden die bis zum Inkrafttreten des Dritten Ge-
setzes zur Änderung des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes förmlich eingeleiteten Genehmigungs-, Eintragungs-, Schlich-
tungs- und Ehrenverfahren grundsätzlich nach den bis dahin geltenden 
Bestimmungen fortgesetzt. Dies soll auch für das materielle Recht gel-
ten, da eine Umstellung auf die geänderten Bestimmungen eine erneu-
te Prüfung und Bewertung der Sach- und Rechtslage gegebenenfalls 
unmittelbar vor Abschluss befindlicher Vorgänge erfordern würde, was 
mit zusätzlichem Kosten- und Zeitaufwand verbunden wäre. Davon ab-
weichend sollen nach Satz 2 die geänderten materiellen Anforderun-
gen gelten, soweit diese für die antragstellende Person günstigere Re-
gelungen enthalten.

Zu Absatz 4

Absatz 4 enthält den Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 4. Er 
wird als "ständige" Übergangsregelung, mithin als Blankettnorm, ausge-
staltet. Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes oder einer Änderung 
dieses Gesetzes gewählten Mitglieder der Organe und Ausschüsse der 
Kammer bleiben bis zum Ablauf ihrer Amtsperiode nach den jeweils vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes oder der jeweiligen Änderung dieses Ge-
setzes geltenden Bestimmungen im Amt. Dadurch wird die Kontinuität 
der Kammerarbeit gewährleistet. Darüber hinaus soll zum Zeitpunkt ih-
rer Wahl definitiv feststehen, für welche Zeitspanne eine Person in eine 
Funktion gewählt wird und sich ehrenamtlich "verpflichtet".

Zu Absatz 5

Nach Absatz 5, der als "ständige" Übergangsregelung, mithin als Blan-
kettnorm normiert wird,  ist die Kammer verpflichtet, Satzungen inner-
halb von zwei Jahren nach Inkrafttreten oder nach einer Änderung die-
ses Gesetzes den jeweils geltenden Bestimmungen dieses Gesetzes 
entsprechend entweder erstmalig zu erlassen oder durch Satzungsän-
derungen anzupassen. Die Frist ist eine "Arbeitsfrist" und keine "Schon-
frist". Sie erscheint wegen des in rechtsaufsichtlicher Sicht bestehenden 
Novellierungsbedarfs aktueller Kammersatzungen geboten. Mit dem in 
Artikel 2 geregelten Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die entspre-
chenden Rechtswirkungen sofort ein.

Zu Absatz 6

Absatz 6 wird aufgehoben, da für die Regelung kein Bedarf mehr besteht.
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Zu § 43

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Einfügung des neuen § 36. § 43 enthält die übliche Gleichstellungsbe-
stimmung und stellt sicher, dass die personenbezogenen Bezeichnun-
gen für alle Personen unabhängig von deren Zugehörigkeit zu einem 
bestimmten Geschlecht gelten.

Zu Nummer 29 (Änderung des bisherigen § 43, nunmehr § 44)

Die Änderung der Paragrafennummerierung ist eine Folgeänderung zur 
Einfügung des neuen § 36.

Zu Nummer 30 (Inhaltsübersicht)

Infolge der geänderten Paragrafenbezeichnungen und -nummerierun-
gen ist eine redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht erforderlich.

Zu Nummer 31 (Anlage)

Die Änderung des Klammerzusatzes ist eine redaktionelle Folgeände-
rung zur Einfügung des neuen § 36 und zur Änderung der Absatznum-
merierungen in § 37.

Die Änderung der Einleitung der Nummer 2.3. der Anlage unter nunmeh-
riger Berücksichtigung des Wortes "insbesondere" erfolgt aufgrund einer 
verbindlichen Stellungnahme der Europäischen Kommission und dient 
- in Umsetzung des Artikels 7 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2018/958 - der 
Klarstellung, dass es sich bei den in den Buchstaben a bis l aufgezähl-
ten Anforderungen lediglich um Regelbeispiele handelt, das heißt nicht 
um einen abschließenden Anforderungskatalog.

Zu Artikel 2

Das Änderungsgesetz soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten, 
da es keinen Umstellungsbedarf auslöst.
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Ergebnis der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 
(EU) 2018/958 
 
 
A. Ausgangslage 
 
Das Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz (ThürAIKG) enthält de lege 
lata Regelungen, welche die Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnungen 
„Architekt“, „Architektin“ „Innenarchitekt“, „Innenarchitektin“ „Landschaftsarchitekt“, 
„Landschaftsarchitektin“ „Stadtplaner“, Stadtplanerin“ „Ingenieur“, „Ingenieurin“ 
„Beratender Ingenieur“ und „Beratende Ingenieurin“ an den Besitz bestimmter 
Berufsqualifikationen binden. Aufgrund dieser Beschränkung handelt es sich bei den 
genannten Berufen um „reglementierte Berufe“ im Sinne des Artikels 3 Abs. 1 
Buchst. a Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. 
L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; 
L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115; L 177 vom 8.7.2015, S. 60; 
L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20). 
 
Nach Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 
Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) ist ihr Geltungsbereich an 
den der Richtlinie 2005/36/EG „gekoppelt“. Es geht also - wie bei der 
Richtlinie 2005/36/EG - „nur“ um nationale Regelungen, die für die Berechtigung zur 
Aufnahme oder Ausübung eines Berufs oder einer bestimmten Art seiner Ausübung 
bestimmte Berufsqualifikationen voraussetzen. Dass die Richtlinie (EU) 2018/958 den 
Artikel 59 der Richtlinie 2005/36/EG ergänzen soll, wird durch Artikel 11 Abs. 1 der 
Richtlinie (EU) 2018/958 über „Transparenz“ verdeutlicht, der sicherstellt, dass die im 
Rahmen der Richtlinie (EU) 2018/958 von den Mitgliedstaaten bereit zu stellenden 
Informationen in die Datenbank nach Artikel 59 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/ EG 
eingestellt und im von Artikel 59 Abs. 8 der Richtlinie 2005/36/EG vorgesehenen 
Bericht der Kommission berücksichtigt werden (vgl. Erwägungsgrund 8 Satz 3 der 
Richtlinie (EU) 2018/958). 
 
Regelungen, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung nicht 
beschränken, einschließlich redaktioneller Änderungen oder technischer 
Anpassungen des Inhalts von Ausbildungsgängen oder der Aktualisierung von 
Ausbildungsvorschriften, fallen nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2018/958 (Erwägungsgrund 9 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2018/958). 
 
Nach § 25 Abs. 3 Satz 5 der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Landesregierung 
sowie für die Ministerien und die Staatskanzlei des Freistaats Thüringen (ThürGGO) 
vom 13. Mai 2015, zuletzt geändert durch Beschluss vom 21. Juli 2020 (GVBl. S. 444), 
erfolgen im Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 die Prüfung und weitere 
Maßnahmen auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 vom 21. Juli 2020 (StAnz. Nr. 32/2020 
S. 963) in der jeweils geltenden Fassung (nachfolgend: VV). Die Prüfung findet vor 
dem Erlass neuer oder der Änderung bestehender Regelungen insbesondere 
daraufhin statt, ob der Erlass neuer oder die Änderung bestehender Regelungen 
nichtdiskriminierend (Erster Abschnitt Ziffer 1.4 der VV), durch Ziele des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt (Erster Abschnitt Ziffer 1.5 Satz 1 der VV) und 

verhältnismäßig sind (Erster Abschnitt Ziffer 1.5 Satz 2 und Ziffer 2 der VV, vgl. 
Erwägungsgrund 20 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2018/958). 
 
Regelungen, welche die Berechtigung zum Führen der (eingangs genannten) 
Berufsbezeichnungen (Erwägungsgrund 11 der Richtlinie (EU) 2018/958: Form der 
Reglementierung - Art der Berufsausübung) an den Besitz bestimmter 
Berufsqualifikationen binden (Beschränkung), enthalten die §§ 4 bis 9, 13 und 15 
ThürAIKG. Der Vorbehalt einer bestimmten Berufsqualifikation (Anforderung) wird 
demnach nicht erst neu eingeführt. Allerdings werden bereits bestehende 
Bedingungen (Voraussetzungen) für die Verwendung der Berufsbezeichnungen 
redaktionell überarbeitet und geringfügig inhaltlich verändert (vgl. B. und C.). 
 
Die Aufnahme [Zugang] beruflicher Tätigkeiten (Erwägungsgrund 11 der Richtlinie 
(EU) 2018/958: Form der Reglementierung) wird nicht reglementiert. Darüber hinaus 
werden keine in unmittelbarem Zusammenhang mit der Berufsqualifikation stehenden 
Berufsausübungsregelungen eingeführt oder geändert. 
 
 
B. Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 
 
Nachfolgende Paragraphen ohne Gesetzesangaben sind solche des ThürAIKG. 
 
1. Der neue § 4 Abs. 5 und 6 sowie die neuen §§ 9 und 15 regeln das Recht zum 
Führen deutscher Berufsbezeichnungen durch Gesellschaften mit Sitz oder 
Niederlassung in Thüringen (§ 9) und durch auswärtige Gesellschaften (§ 15). Nach 
Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 ist ihr Geltungsbereich an den der 
Richtlinie 2005/36/EG „gekoppelt“. Die Richtlinie 2005/36/EG gilt ausschließlich für 
natürliche Personen, nicht aber für Gesellschaften. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut 
des Artikels 2 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG (vgl. Begriffe „Staatsangehöriger“, 
„Migrant“, „selbstständiger oder abhängig Beschäftigter“). Vor diesem Hintergrund ist 
der Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 (für Gesellschaften) nicht eröffnet. 
Dies ist nicht gleichbedeutend damit, dass insoweit keine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
durchzuführen ist. Diese ist insoweit vielmehr am bundesdeutschen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auszurichten. Die genannten Regelungen wurden 
indes hauptsächlich redaktionell überarbeitet (vgl. Gesetzesbegründung zu § 4 Abs. 5 
und 6 sowie zu § 15), inhaltliche Änderungen bestehen in der Aufhebung bisher 
bestehender Beschränkungen (vgl. Gesetzesbegründung zu § 9 Abs. 2). Auch 
deshalb dürfte der Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 nicht eröffnet sein. 
 
2. § 13 Abs. 6 Satz 4 und Abs. 7-neu regelt das Recht zum Führen einer deutschen 
Berufsbezeichnung durch auswärtige Dienstleister (natürliche Personen). Die 
Änderungen gegenüber dem bisherigen § 14 Abs. 5 und 6 sind bloß redaktioneller Art. 
Es handelt sich nicht um inhaltliche Änderungen. 
Unbeschadet dessen wird die in § 13 Abs. 7 Satz 1 normierte Möglichkeit zum Führen 
der geschützten deutschen Berufsbezeichnungen „Architekt“ / „Architektin“ 
(allgemeine Regelung für die Anerkennung, Artikel 10 der Richtlinie 2005/35/ EG), 
„Innenarchitekt“ / „Innenarchitektin“, „Landschaftsarchitekt“ / „Landschaftsarchitektin“, 
„Stadtplaner“ / „Stadtplanerin“, „Beratender Ingenieur“ / „Beratende Ingenieurin“ und 
„Ingenieurin“ / „Ingenieur“ von der Richtlinie 2005/36/EG auch nicht erfasst. § 13 
Abs. 7 gewährt auswärtigen Dienstleistern über das Grundsatz- Ausnahmeverhältnis 
nach Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 und 4 der Richtlinie 2005/36/EG, der durch § 13 Abs. 6 
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Ergebnis der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 
(EU) 2018/958 
 
 
A. Ausgangslage 
 
Das Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz (ThürAIKG) enthält de lege 
lata Regelungen, welche die Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnungen 
„Architekt“, „Architektin“ „Innenarchitekt“, „Innenarchitektin“ „Landschaftsarchitekt“, 
„Landschaftsarchitektin“ „Stadtplaner“, Stadtplanerin“ „Ingenieur“, „Ingenieurin“ 
„Beratender Ingenieur“ und „Beratende Ingenieurin“ an den Besitz bestimmter 
Berufsqualifikationen binden. Aufgrund dieser Beschränkung handelt es sich bei den 
genannten Berufen um „reglementierte Berufe“ im Sinne des Artikels 3 Abs. 1 
Buchst. a Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. 
L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; 
L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 115; L 177 vom 8.7.2015, S. 60; 
L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20). 
 
Nach Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 
Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) ist ihr Geltungsbereich an 
den der Richtlinie 2005/36/EG „gekoppelt“. Es geht also - wie bei der 
Richtlinie 2005/36/EG - „nur“ um nationale Regelungen, die für die Berechtigung zur 
Aufnahme oder Ausübung eines Berufs oder einer bestimmten Art seiner Ausübung 
bestimmte Berufsqualifikationen voraussetzen. Dass die Richtlinie (EU) 2018/958 den 
Artikel 59 der Richtlinie 2005/36/EG ergänzen soll, wird durch Artikel 11 Abs. 1 der 
Richtlinie (EU) 2018/958 über „Transparenz“ verdeutlicht, der sicherstellt, dass die im 
Rahmen der Richtlinie (EU) 2018/958 von den Mitgliedstaaten bereit zu stellenden 
Informationen in die Datenbank nach Artikel 59 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/ EG 
eingestellt und im von Artikel 59 Abs. 8 der Richtlinie 2005/36/EG vorgesehenen 
Bericht der Kommission berücksichtigt werden (vgl. Erwägungsgrund 8 Satz 3 der 
Richtlinie (EU) 2018/958). 
 
Regelungen, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung nicht 
beschränken, einschließlich redaktioneller Änderungen oder technischer 
Anpassungen des Inhalts von Ausbildungsgängen oder der Aktualisierung von 
Ausbildungsvorschriften, fallen nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2018/958 (Erwägungsgrund 9 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2018/958). 
 
Nach § 25 Abs. 3 Satz 5 der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Landesregierung 
sowie für die Ministerien und die Staatskanzlei des Freistaats Thüringen (ThürGGO) 
vom 13. Mai 2015, zuletzt geändert durch Beschluss vom 21. Juli 2020 (GVBl. S. 444), 
erfolgen im Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 die Prüfung und weitere 
Maßnahmen auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 vom 21. Juli 2020 (StAnz. Nr. 32/2020 
S. 963) in der jeweils geltenden Fassung (nachfolgend: VV). Die Prüfung findet vor 
dem Erlass neuer oder der Änderung bestehender Regelungen insbesondere 
daraufhin statt, ob der Erlass neuer oder die Änderung bestehender Regelungen 
nichtdiskriminierend (Erster Abschnitt Ziffer 1.4 der VV), durch Ziele des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt (Erster Abschnitt Ziffer 1.5 Satz 1 der VV) und 

verhältnismäßig sind (Erster Abschnitt Ziffer 1.5 Satz 2 und Ziffer 2 der VV, vgl. 
Erwägungsgrund 20 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2018/958). 
 
Regelungen, welche die Berechtigung zum Führen der (eingangs genannten) 
Berufsbezeichnungen (Erwägungsgrund 11 der Richtlinie (EU) 2018/958: Form der 
Reglementierung - Art der Berufsausübung) an den Besitz bestimmter 
Berufsqualifikationen binden (Beschränkung), enthalten die §§ 4 bis 9, 13 und 15 
ThürAIKG. Der Vorbehalt einer bestimmten Berufsqualifikation (Anforderung) wird 
demnach nicht erst neu eingeführt. Allerdings werden bereits bestehende 
Bedingungen (Voraussetzungen) für die Verwendung der Berufsbezeichnungen 
redaktionell überarbeitet und geringfügig inhaltlich verändert (vgl. B. und C.). 
 
Die Aufnahme [Zugang] beruflicher Tätigkeiten (Erwägungsgrund 11 der Richtlinie 
(EU) 2018/958: Form der Reglementierung) wird nicht reglementiert. Darüber hinaus 
werden keine in unmittelbarem Zusammenhang mit der Berufsqualifikation stehenden 
Berufsausübungsregelungen eingeführt oder geändert. 
 
 
B. Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 
 
Nachfolgende Paragraphen ohne Gesetzesangaben sind solche des ThürAIKG. 
 
1. Der neue § 4 Abs. 5 und 6 sowie die neuen §§ 9 und 15 regeln das Recht zum 
Führen deutscher Berufsbezeichnungen durch Gesellschaften mit Sitz oder 
Niederlassung in Thüringen (§ 9) und durch auswärtige Gesellschaften (§ 15). Nach 
Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 ist ihr Geltungsbereich an den der 
Richtlinie 2005/36/EG „gekoppelt“. Die Richtlinie 2005/36/EG gilt ausschließlich für 
natürliche Personen, nicht aber für Gesellschaften. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut 
des Artikels 2 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG (vgl. Begriffe „Staatsangehöriger“, 
„Migrant“, „selbstständiger oder abhängig Beschäftigter“). Vor diesem Hintergrund ist 
der Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 (für Gesellschaften) nicht eröffnet. 
Dies ist nicht gleichbedeutend damit, dass insoweit keine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
durchzuführen ist. Diese ist insoweit vielmehr am bundesdeutschen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auszurichten. Die genannten Regelungen wurden 
indes hauptsächlich redaktionell überarbeitet (vgl. Gesetzesbegründung zu § 4 Abs. 5 
und 6 sowie zu § 15), inhaltliche Änderungen bestehen in der Aufhebung bisher 
bestehender Beschränkungen (vgl. Gesetzesbegründung zu § 9 Abs. 2). Auch 
deshalb dürfte der Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 nicht eröffnet sein. 
 
2. § 13 Abs. 6 Satz 4 und Abs. 7-neu regelt das Recht zum Führen einer deutschen 
Berufsbezeichnung durch auswärtige Dienstleister (natürliche Personen). Die 
Änderungen gegenüber dem bisherigen § 14 Abs. 5 und 6 sind bloß redaktioneller Art. 
Es handelt sich nicht um inhaltliche Änderungen. 
Unbeschadet dessen wird die in § 13 Abs. 7 Satz 1 normierte Möglichkeit zum Führen 
der geschützten deutschen Berufsbezeichnungen „Architekt“ / „Architektin“ 
(allgemeine Regelung für die Anerkennung, Artikel 10 der Richtlinie 2005/35/ EG), 
„Innenarchitekt“ / „Innenarchitektin“, „Landschaftsarchitekt“ / „Landschaftsarchitektin“, 
„Stadtplaner“ / „Stadtplanerin“, „Beratender Ingenieur“ / „Beratende Ingenieurin“ und 
„Ingenieurin“ / „Ingenieur“ von der Richtlinie 2005/36/EG auch nicht erfasst. § 13 
Abs. 7 gewährt auswärtigen Dienstleistern über das Grundsatz- Ausnahmeverhältnis 
nach Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 und 4 der Richtlinie 2005/36/EG, der durch § 13 Abs. 6 
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Satz 1 bis 4 umgesetzt wird, hinausgehende Rechte (und enthält daher keine 
Beschränkungen). Auch vor diesem Hintergrund ist der Geltungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2018/958 nicht eröffnet. 
 
3. Die Änderungen der §§ 5 bis 7 sind bloß redaktioneller Art. Es handelt sich nicht um 
inhaltliche Änderungen. Vor diesem Hintergrund ist der Geltungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2018/958 nicht eröffnet. 
 
4. § 4 Abs. 1 bis 4 regelt das Recht zum Führen der Berufsbezeichnungen „Ingenieurin“ 
/ „Ingenieur“ im Rahmen der Niederlassungsfreiheit. Die Beschränkung der 
Berufsfreiheit besteht - wie bisher - einzig und allein in der Anforderung (zum Begriff, 
vgl. § 4 Nr. 7 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt [ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36]) einer Berufsqualifikation, die ihrerseits bestimmte Bedingungen 
(Voraussetzungen) erfüllen muss, deren Vorliegen bei ausländischen 
Berufsqualifikationen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens überprüft werden 
(Gleichartigkeit, Gleichwertigkeit). 
 
Die Frage der Anwendbarkeit der Richtlinie 2005/36/EG und der Richtlinie 
(EU) 2018/958 auf rein innerstaatliche Sachverhalte ist rechtwissenschaftlich nicht 
endgültig beantwortet, bedarf aber an dieser Stelle keiner abschließenden Klärung. 
Denn die Änderungen innerhalb des Tatbestandes des § 4 erfolgen aus 
Klarstellungsgründen und sind lediglich redaktioneller Art. Mit ihnen ist keine inhaltliche 
Änderung der bisherigen Rechtslage (Beschränkung) verbunden. Bereits vor diesem 
Hintergrund ist der Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 nicht eröffnet. Im 
Einzelnen: 
 
a. Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a-neu (bisher: § 4 Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 1) 
 
Durch die Ersetzung der bisherigen Voraussetzung der „technischen oder 
naturwissenschaftlichen Fachrichtung“ durch den Passus „technisch-
naturwissenschaftliche Fachrichtung“ wird lediglich klargestellt, dass rein 
naturwissenschaftliche Studiengänge, wie etwa Biologie, Chemie oder Physik, nicht 
zum Führen der Berufsbezeichnungen „Ingenieurin“ / „Ingenieur“ berechtigen. Rein 
naturwissenschaftliche Abschlüsse sind kein „Weniger“ im Verhältnis zur 
Ingenieurausbildung, sondern eine andere Disziplin (ein „aliud“). Diese inhaltliche 
Ausrichtung des Tatbestandes ergab sich bisher bereits aus dem Passus „…wobei 
dieses Studium überwiegend ingenieurspezifische Fächer aus den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik umfasst;“ (nunmehr: Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c). 
 
b. Zum bisherigen Absatz 1 Nr. 2 
 
Die Streichung des bisherigen Absatzes 1 Nr. 2 erfolgt unter Deregulierungsaspekten. 
Das Vorhalten dieses Tatbestandes ist nicht mehr notwendig: In Thüringen gibt es 
keine Bergschule als Bildungseinrichtung für technische Grubenbeamte. Soweit dies 
in anderen Ländern verbunden mit dem Recht zum Führen der Berufsbezeichnungen 
„Ingenieurin“ / „Ingenieur“ noch der Fall ist, ist das Führen dieser Berufsbezeichnung 
nach wie vor auch in Thüringen möglich (vgl. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b-neu; bisher: 
Absatz 1 Nr. 4). Die Streichung bewirkt daher keine (beschränkende) inhaltliche 
Änderung der bisherigen Rechtslage. 

 
c. Zu Absatz 2 Satz 2-neu 
 
Die Regelung bestimmt, dass „§ 9 ThürBQFG mit Ausnahme des Absatzes 2 Nr. 3“ 
entsprechend gilt. 
 
Mit der Ausnahmeregelung ist keine inhaltliche Änderung der bisherigen Rechtslage 
verbunden, da der entsprechende Regelungsgehalt - Ausgleich wesentlicher 
Unterschiede außerhalb von Ausgleichsmaßnahmen durch Berufspraxis oder 
lebenslanges Lernen - sich bereits aus der bisherigen Regelung des § 5 Abs. 3 ergibt 
(§ 5 Abs. 1 Satz 1 bis 3-neu). 
 
[Annex: Mit der Bestimmung des § 10 Abs. 8 Satz 3 besteht zukünftig - über die 
inzidente Gleichwertigkeitsprüfung im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens (§ 10 
Abs. 8 Satz 1) hinaus - ein Rechtsanspruch auf isolierte Feststellung der 
Gleichwertigkeit einer ausländischen Berufsqualifikation mit einem inländischen 
Referenzberuf auch außerhalb eines Genehmigungsverfahrens. Die Einführung dieser 
neuen Regelung steht nicht im Kontext mit dem Führen der Berufsbezeichnung (Art 
der Berufsausübung). Darüber hinaus kommt der Regelung auch keine 
einschränkende Wirkung zu. Vielmehr verleiht sie Personen mit ausländischen 
Berufsqualifikationen über die aktuelle Rechtslage hinausgehende (zusätzliche) 
Rechte.] 
 
d. Zu Absatz 3 
 
Inhaltlicher Schwerpunkt ist die Aufgabe des EU-Staatsangehörigkeitsvorbehalts in 
Anlehnung an die Regelungen des Thüringer 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (ThürBQFG) vom 16. April 2014, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (GVBl. S. 660). Bei 
der Prüfung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen, sei es im 
Genehmigungsverfahren (Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 Nr. 2) oder außerhalb des 
Genehmigungsverfahrens (§ 10 Abs. 8 Satz 3), soll es künftig keine Differenzierung 
nach der Staatsangehörigkeit der antragstellenden Person (Europäische Union, 
Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz oder Drittstaat) mehr geben. 
Ausschlaggebend für die Verfahren nach dem ThürAIKG sind dann nur noch Inhalt 
und Qualität der Qualifikationen. Es wird lediglich nach der Herkunft des 
Ausbildungsnachweises unterschieden zwischen Ausbildungsnachweisen aus der 
Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz einerseits 
und Ausbildungsnachweisen aus Drittstaaten andererseits. Prüfungsmaßstab in allen 
Fällen ist insbesondere das Fehlen bzw. Vorhandensein wesentlicher Unterschiede 
zwischen der vom Antragsteller nachgewiesenen Berufsqualifikation und der 
entsprechenden inländischen Ausbildung. Die Entkopplung der Anerkennungsregeln 
von der Staatsangehörigkeit beendet die (diskriminierende) Benachteiligung 
Drittstaatsangehöriger, die über dieselbe fachliche Qualifikation verfügen. 
 
e. Zu Absatz 4 
 
Die Änderungen sind bloß redaktioneller Art. Es handelt sich nicht um inhaltliche 
Änderungen. 
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Satz 1 bis 4 umgesetzt wird, hinausgehende Rechte (und enthält daher keine 
Beschränkungen). Auch vor diesem Hintergrund ist der Geltungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2018/958 nicht eröffnet. 
 
3. Die Änderungen der §§ 5 bis 7 sind bloß redaktioneller Art. Es handelt sich nicht um 
inhaltliche Änderungen. Vor diesem Hintergrund ist der Geltungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2018/958 nicht eröffnet. 
 
4. § 4 Abs. 1 bis 4 regelt das Recht zum Führen der Berufsbezeichnungen „Ingenieurin“ 
/ „Ingenieur“ im Rahmen der Niederlassungsfreiheit. Die Beschränkung der 
Berufsfreiheit besteht - wie bisher - einzig und allein in der Anforderung (zum Begriff, 
vgl. § 4 Nr. 7 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt [ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36]) einer Berufsqualifikation, die ihrerseits bestimmte Bedingungen 
(Voraussetzungen) erfüllen muss, deren Vorliegen bei ausländischen 
Berufsqualifikationen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens überprüft werden 
(Gleichartigkeit, Gleichwertigkeit). 
 
Die Frage der Anwendbarkeit der Richtlinie 2005/36/EG und der Richtlinie 
(EU) 2018/958 auf rein innerstaatliche Sachverhalte ist rechtwissenschaftlich nicht 
endgültig beantwortet, bedarf aber an dieser Stelle keiner abschließenden Klärung. 
Denn die Änderungen innerhalb des Tatbestandes des § 4 erfolgen aus 
Klarstellungsgründen und sind lediglich redaktioneller Art. Mit ihnen ist keine inhaltliche 
Änderung der bisherigen Rechtslage (Beschränkung) verbunden. Bereits vor diesem 
Hintergrund ist der Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 nicht eröffnet. Im 
Einzelnen: 
 
a. Zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a-neu (bisher: § 4 Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 1) 
 
Durch die Ersetzung der bisherigen Voraussetzung der „technischen oder 
naturwissenschaftlichen Fachrichtung“ durch den Passus „technisch-
naturwissenschaftliche Fachrichtung“ wird lediglich klargestellt, dass rein 
naturwissenschaftliche Studiengänge, wie etwa Biologie, Chemie oder Physik, nicht 
zum Führen der Berufsbezeichnungen „Ingenieurin“ / „Ingenieur“ berechtigen. Rein 
naturwissenschaftliche Abschlüsse sind kein „Weniger“ im Verhältnis zur 
Ingenieurausbildung, sondern eine andere Disziplin (ein „aliud“). Diese inhaltliche 
Ausrichtung des Tatbestandes ergab sich bisher bereits aus dem Passus „…wobei 
dieses Studium überwiegend ingenieurspezifische Fächer aus den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik umfasst;“ (nunmehr: Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c). 
 
b. Zum bisherigen Absatz 1 Nr. 2 
 
Die Streichung des bisherigen Absatzes 1 Nr. 2 erfolgt unter Deregulierungsaspekten. 
Das Vorhalten dieses Tatbestandes ist nicht mehr notwendig: In Thüringen gibt es 
keine Bergschule als Bildungseinrichtung für technische Grubenbeamte. Soweit dies 
in anderen Ländern verbunden mit dem Recht zum Führen der Berufsbezeichnungen 
„Ingenieurin“ / „Ingenieur“ noch der Fall ist, ist das Führen dieser Berufsbezeichnung 
nach wie vor auch in Thüringen möglich (vgl. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b-neu; bisher: 
Absatz 1 Nr. 4). Die Streichung bewirkt daher keine (beschränkende) inhaltliche 
Änderung der bisherigen Rechtslage. 

 
c. Zu Absatz 2 Satz 2-neu 
 
Die Regelung bestimmt, dass „§ 9 ThürBQFG mit Ausnahme des Absatzes 2 Nr. 3“ 
entsprechend gilt. 
 
Mit der Ausnahmeregelung ist keine inhaltliche Änderung der bisherigen Rechtslage 
verbunden, da der entsprechende Regelungsgehalt - Ausgleich wesentlicher 
Unterschiede außerhalb von Ausgleichsmaßnahmen durch Berufspraxis oder 
lebenslanges Lernen - sich bereits aus der bisherigen Regelung des § 5 Abs. 3 ergibt 
(§ 5 Abs. 1 Satz 1 bis 3-neu). 
 
[Annex: Mit der Bestimmung des § 10 Abs. 8 Satz 3 besteht zukünftig - über die 
inzidente Gleichwertigkeitsprüfung im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens (§ 10 
Abs. 8 Satz 1) hinaus - ein Rechtsanspruch auf isolierte Feststellung der 
Gleichwertigkeit einer ausländischen Berufsqualifikation mit einem inländischen 
Referenzberuf auch außerhalb eines Genehmigungsverfahrens. Die Einführung dieser 
neuen Regelung steht nicht im Kontext mit dem Führen der Berufsbezeichnung (Art 
der Berufsausübung). Darüber hinaus kommt der Regelung auch keine 
einschränkende Wirkung zu. Vielmehr verleiht sie Personen mit ausländischen 
Berufsqualifikationen über die aktuelle Rechtslage hinausgehende (zusätzliche) 
Rechte.] 
 
d. Zu Absatz 3 
 
Inhaltlicher Schwerpunkt ist die Aufgabe des EU-Staatsangehörigkeitsvorbehalts in 
Anlehnung an die Regelungen des Thüringer 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (ThürBQFG) vom 16. April 2014, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (GVBl. S. 660). Bei 
der Prüfung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen, sei es im 
Genehmigungsverfahren (Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 Nr. 2) oder außerhalb des 
Genehmigungsverfahrens (§ 10 Abs. 8 Satz 3), soll es künftig keine Differenzierung 
nach der Staatsangehörigkeit der antragstellenden Person (Europäische Union, 
Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz oder Drittstaat) mehr geben. 
Ausschlaggebend für die Verfahren nach dem ThürAIKG sind dann nur noch Inhalt 
und Qualität der Qualifikationen. Es wird lediglich nach der Herkunft des 
Ausbildungsnachweises unterschieden zwischen Ausbildungsnachweisen aus der 
Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz einerseits 
und Ausbildungsnachweisen aus Drittstaaten andererseits. Prüfungsmaßstab in allen 
Fällen ist insbesondere das Fehlen bzw. Vorhandensein wesentlicher Unterschiede 
zwischen der vom Antragsteller nachgewiesenen Berufsqualifikation und der 
entsprechenden inländischen Ausbildung. Die Entkopplung der Anerkennungsregeln 
von der Staatsangehörigkeit beendet die (diskriminierende) Benachteiligung 
Drittstaatsangehöriger, die über dieselbe fachliche Qualifikation verfügen. 
 
e. Zu Absatz 4 
 
Die Änderungen sind bloß redaktioneller Art. Es handelt sich nicht um inhaltliche 
Änderungen. 
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C. Erforderlichkeit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung 
 
I. § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und c und Abs. 4-neu 
 
1. § 8 (geschützte Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender 
Ingenieur“) stellt bereits de lege lata eine Form der Reglementierung eines Berufs dar, 
bei der die Verwendung einer Berufsbezeichnung bei der Ausübung einer beruflichen 
Tätigkeit (aber nicht die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit selbst) unmittelbar dem 
Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation unterliegt. 
 
2. Bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und c und Abs. 4-neu handelt es sich jeweils um 
inhaltliche Änderungen, die weder den Zugang noch die Ausübung des 
reglementierten Berufs des (Beratenden) Ingenieurs / der (Beratenden) Ingenieurin 
beschränken (Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 1.1 
der VV). 
 
Anders als Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 stellt Artikel 4 Abs. 1 der 
Richtlinie (EU) 2018/958 (Erster Abschnitt Ziffer 1.1 der VV) hinsichtlich der 
verschiedenen Möglichkeiten der Berufsreglementierung nur auf die 
„Berufsausübung“, aber nicht auf die „Art der Berufsausübung, einschließlich des 
Führens einer Berufsbezeichnung“ ab. Diese divergente Regelungssystematik, die 
eine Inkongruenz des Geltungsbereichs (Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2018/958) zum 
Prüfungsbereich (Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2018/958) bedeuten könnte, erscheint 
auch mit Blick auf Erwägungsgrund 11 der Richtlinie (EU) 2018/958 (Ziel: „klar 
definierte Rechtsbegriffe“) und die Artikel 3 Abs. 1 Buchst. a Satz 1 und 59 Abs. 3 der 
Richtlinie 2005/36/EG kaum selbsterklärend. Möglicherweise bestehen 
Zusammenhänge mit Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 
(Verhältnismäßigkeit der Verhältnismäßigkeitsprüfung). Dies wird flankiert durch die 
Verwendung unterschiedlicher Begriffe wie „Aufnahme“ (Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 
(EU) 2018/958) und „Zugang“ (Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958) bei (zu 
vermutender) identischer Bedeutung sowie der fehlenden inhaltlichen Trennschärfe 
zwischen der „Einführung neuer“ und der „Änderung bestehender“ Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften (Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958). Auch aus den 
Erwägungsgründen ergeben sich insoweit keine eindeutigen Auslegungshilfen. 
Anerkennt man einen - ggf. nicht deutlich in Wortlaut und Systematik der Richtlinie 
(EU) 2018/958 zum Ausdruck gekommenen - Willen des Richtliniengebers, (auch) alle 
(weiteren über die Anforderung einer Berufsqualifikation hinausgehenden) 
Anforderungen an reglementierte Berufe, mittels einheitlicher Kriterien einer 
Verhältnismäßigkeitsprüfung zu unterziehen, um den Erlass unverhältnismäßiger 
Maßnahmen zu verhindern (Erwägungsgrund 5 der Richtlinie (EU) 2018/958), sollte 
diese Verhältnismäßigkeitsprüfung - trotz der geäußerten Bedenken und mit Blick auf 
die Möglichkeit von Vertragsverletzungsverfahren - unter Beachtung der unter A. 
dargestellten Landesvorschriften jedenfalls durchgeführt werden. 
 
3. Im Einzelnen: 
 
a. § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und c-neu betrifft Fälle, in denen eine antragstellende 
Person mit ausländischer Berufsqualifikation zwar nicht bereits über eine zum Führen 
der Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ / „Ingenieur“ berechtigende Genehmigung nach 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a verfügt, aber sämtliche 
Genehmigungsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 (ggf. auch 

nach erfolgreichem Abschluss einer Ausgleichsmaßnahme) erfüllt. Das 
Eintragungverfahren als „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“ setzt damit 
nicht mehr notwendig voraus, dass die antragstellende Person zuvor bereits ein 
gesondertes (isoliertes) kostenpflichtiges Genehmigungsverfahren nach § 4 
(Genehmigung zum Führen der Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“) 
durchlaufen hat. 
 
Damit enthält § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und c-neu gegenüber der bisherigen 
Rechtslage keine zusätzlichen Beschränkungen, sondern erweitert und verbessert die 
Rechtsstellung antragstellender Personen mit ausländischen Berufsqualifikationen. So 
genügt zukünftig bereits das Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen (statt wie 
bisher das Vorliegen einer gebührenpflichtigen Genehmigung). 
 
b. Nach § 8 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4-neu ist die Ingenieurkammer Thüringen - 
gegenüber der bisherigen Rechtslage modifiziert - zur Auferlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet, wenn sie im Rahmen der Prüfung des 
Eintragungsantrags erstmalig feststellt, dass zwischen der nachgewiesenen 
ausländischen Berufsqualifikation und der nach dem ThürAIKG erforderlichen 
inländischen Berufsqualifikation, die auch Berufserfahrung umfasst (vgl. Artikel 3 
Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2005/36/EG), wesentliche Unterschiede bestehen, die 
sich auch aus fehlenden berufspraktischen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen ergeben können. 
 
Aus der nach § 8 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1-neu (in Umsetzung des 
Artikels 14 der Richtlinie 2005/36/EG) bestehenden Verpflichtung der 
Ingenieurkammer Thüringen zur Auferlegung von Ausgleichsmaßnahmen ergeben 
sich neue Gesichtspunkte, insbesondere für antragstellende Personen mit 
europäischen Studienabschlüssen. Zwar besteht keine (durchsetzbare) Rechtspflicht 
antragstellender Personen zur Durchführung einer Ausgleichsmaßnahme. Doch 
besteht die Obliegenheit im Sinne einer Mitwirkungspflicht, kammerseitig durch 
Bescheid festgestellte „wesentliche Unterschiede“ ihrer Berufsqualifikation gegenüber 
der deutschen Referenzqualifikation, die sich auch auf eine berufspraktische Tätigkeit 
erstreckt, zukünftig auch insoweit auszugleichen, um die Eintragung in die Liste der 
„Beratenden Ingenieurinnen“ und „Beratenden Ingenieure“ zu erreichen und damit das 
Recht zum Führen der Berufsbezeichnung „Beratende Ingenieurin“ oder „Beratender 
Ingenieur“ zu erwerben (§ 3 Abs. 5). Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die 
Gesetzesbegründung zu § 8 Abs. 4 hingewiesen. 
 
4. Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, ob in der „zusätzlichen Beschwer“ der 
Auferlegung einer Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der bereits de lege lata 
notwendigen Prüfung des Vorliegens bestimmter Berufsqualifikationen als die 
eigentlich reglementierende Anforderung im Eintragungsverfahren eine 
weitergehende spezifische Anforderung an einen bestimmten Beruf im Sinne des 
Artikels 2 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 gesehen werden kann. Die Klärung 
dieser Frage kann allerdings offenbleiben, denn jedenfalls genügt § 8 Abs. 4 - wie 
nachfolgend dargestellt - den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958. 
 
5. Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2018/958, Erster Abschnitt Ziffer 1.4 der VV 
 
§ 8 Abs. 4-neu (wie das ThürAIKG ingesamt) stellt keine direkt oder indirekt 
diskriminierend wirkende Regelung aufgrund der Staatsangehörigkeit (vgl. dazu B. 4. 
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C. Erforderlichkeit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung 
 
I. § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und c und Abs. 4-neu 
 
1. § 8 (geschützte Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender 
Ingenieur“) stellt bereits de lege lata eine Form der Reglementierung eines Berufs dar, 
bei der die Verwendung einer Berufsbezeichnung bei der Ausübung einer beruflichen 
Tätigkeit (aber nicht die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit selbst) unmittelbar dem 
Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation unterliegt. 
 
2. Bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und c und Abs. 4-neu handelt es sich jeweils um 
inhaltliche Änderungen, die weder den Zugang noch die Ausübung des 
reglementierten Berufs des (Beratenden) Ingenieurs / der (Beratenden) Ingenieurin 
beschränken (Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 1.1 
der VV). 
 
Anders als Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958 stellt Artikel 4 Abs. 1 der 
Richtlinie (EU) 2018/958 (Erster Abschnitt Ziffer 1.1 der VV) hinsichtlich der 
verschiedenen Möglichkeiten der Berufsreglementierung nur auf die 
„Berufsausübung“, aber nicht auf die „Art der Berufsausübung, einschließlich des 
Führens einer Berufsbezeichnung“ ab. Diese divergente Regelungssystematik, die 
eine Inkongruenz des Geltungsbereichs (Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2018/958) zum 
Prüfungsbereich (Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2018/958) bedeuten könnte, erscheint 
auch mit Blick auf Erwägungsgrund 11 der Richtlinie (EU) 2018/958 (Ziel: „klar 
definierte Rechtsbegriffe“) und die Artikel 3 Abs. 1 Buchst. a Satz 1 und 59 Abs. 3 der 
Richtlinie 2005/36/EG kaum selbsterklärend. Möglicherweise bestehen 
Zusammenhänge mit Artikel 4 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 
(Verhältnismäßigkeit der Verhältnismäßigkeitsprüfung). Dies wird flankiert durch die 
Verwendung unterschiedlicher Begriffe wie „Aufnahme“ (Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 
(EU) 2018/958) und „Zugang“ (Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958) bei (zu 
vermutender) identischer Bedeutung sowie der fehlenden inhaltlichen Trennschärfe 
zwischen der „Einführung neuer“ und der „Änderung bestehender“ Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften (Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958). Auch aus den 
Erwägungsgründen ergeben sich insoweit keine eindeutigen Auslegungshilfen. 
Anerkennt man einen - ggf. nicht deutlich in Wortlaut und Systematik der Richtlinie 
(EU) 2018/958 zum Ausdruck gekommenen - Willen des Richtliniengebers, (auch) alle 
(weiteren über die Anforderung einer Berufsqualifikation hinausgehenden) 
Anforderungen an reglementierte Berufe, mittels einheitlicher Kriterien einer 
Verhältnismäßigkeitsprüfung zu unterziehen, um den Erlass unverhältnismäßiger 
Maßnahmen zu verhindern (Erwägungsgrund 5 der Richtlinie (EU) 2018/958), sollte 
diese Verhältnismäßigkeitsprüfung - trotz der geäußerten Bedenken und mit Blick auf 
die Möglichkeit von Vertragsverletzungsverfahren - unter Beachtung der unter A. 
dargestellten Landesvorschriften jedenfalls durchgeführt werden. 
 
3. Im Einzelnen: 
 
a. § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und c-neu betrifft Fälle, in denen eine antragstellende 
Person mit ausländischer Berufsqualifikation zwar nicht bereits über eine zum Führen 
der Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ / „Ingenieur“ berechtigende Genehmigung nach 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a verfügt, aber sämtliche 
Genehmigungsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 (ggf. auch 

nach erfolgreichem Abschluss einer Ausgleichsmaßnahme) erfüllt. Das 
Eintragungverfahren als „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“ setzt damit 
nicht mehr notwendig voraus, dass die antragstellende Person zuvor bereits ein 
gesondertes (isoliertes) kostenpflichtiges Genehmigungsverfahren nach § 4 
(Genehmigung zum Führen der Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“) 
durchlaufen hat. 
 
Damit enthält § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b und c-neu gegenüber der bisherigen 
Rechtslage keine zusätzlichen Beschränkungen, sondern erweitert und verbessert die 
Rechtsstellung antragstellender Personen mit ausländischen Berufsqualifikationen. So 
genügt zukünftig bereits das Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen (statt wie 
bisher das Vorliegen einer gebührenpflichtigen Genehmigung). 
 
b. Nach § 8 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4-neu ist die Ingenieurkammer Thüringen - 
gegenüber der bisherigen Rechtslage modifiziert - zur Auferlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet, wenn sie im Rahmen der Prüfung des 
Eintragungsantrags erstmalig feststellt, dass zwischen der nachgewiesenen 
ausländischen Berufsqualifikation und der nach dem ThürAIKG erforderlichen 
inländischen Berufsqualifikation, die auch Berufserfahrung umfasst (vgl. Artikel 3 
Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2005/36/EG), wesentliche Unterschiede bestehen, die 
sich auch aus fehlenden berufspraktischen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen ergeben können. 
 
Aus der nach § 8 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1-neu (in Umsetzung des 
Artikels 14 der Richtlinie 2005/36/EG) bestehenden Verpflichtung der 
Ingenieurkammer Thüringen zur Auferlegung von Ausgleichsmaßnahmen ergeben 
sich neue Gesichtspunkte, insbesondere für antragstellende Personen mit 
europäischen Studienabschlüssen. Zwar besteht keine (durchsetzbare) Rechtspflicht 
antragstellender Personen zur Durchführung einer Ausgleichsmaßnahme. Doch 
besteht die Obliegenheit im Sinne einer Mitwirkungspflicht, kammerseitig durch 
Bescheid festgestellte „wesentliche Unterschiede“ ihrer Berufsqualifikation gegenüber 
der deutschen Referenzqualifikation, die sich auch auf eine berufspraktische Tätigkeit 
erstreckt, zukünftig auch insoweit auszugleichen, um die Eintragung in die Liste der 
„Beratenden Ingenieurinnen“ und „Beratenden Ingenieure“ zu erreichen und damit das 
Recht zum Führen der Berufsbezeichnung „Beratende Ingenieurin“ oder „Beratender 
Ingenieur“ zu erwerben (§ 3 Abs. 5). Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die 
Gesetzesbegründung zu § 8 Abs. 4 hingewiesen. 
 
4. Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, ob in der „zusätzlichen Beschwer“ der 
Auferlegung einer Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der bereits de lege lata 
notwendigen Prüfung des Vorliegens bestimmter Berufsqualifikationen als die 
eigentlich reglementierende Anforderung im Eintragungsverfahren eine 
weitergehende spezifische Anforderung an einen bestimmten Beruf im Sinne des 
Artikels 2 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 gesehen werden kann. Die Klärung 
dieser Frage kann allerdings offenbleiben, denn jedenfalls genügt § 8 Abs. 4 - wie 
nachfolgend dargestellt - den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958. 
 
5. Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2018/958, Erster Abschnitt Ziffer 1.4 der VV 
 
§ 8 Abs. 4-neu (wie das ThürAIKG ingesamt) stellt keine direkt oder indirekt 
diskriminierend wirkende Regelung aufgrund der Staatsangehörigkeit (vgl. dazu B. 4. 
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d.) oder des Wohnsitzes dar. Die Anknüpfung an den Wohnsitz (§ 8 Abs. 2 Nr. 1) 
erfolgt ausschließlich zum Zweck, den Zuständigkeitsbereich der Ingenieurkammer 
Thüringen festzulegen. 
 
6. Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2018/958, Erster Abschnitt Ziffer 1.5 Satz 1 der VV 
 
Wie sich aus Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2018/958 in Verbindung mit ihrem 
Erwägungsgrund 17 sowie aus der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
ergibt, ist insbesondere auch der Schutz der Verbraucherinnen / Verbraucher und 
Dienstleistungsempfängerinnen / Dienstleistungsempfänger als zwingender Grund 
(Ziel) des Allgemeininteresses anerkannt. 
 
Das ThürAIKG bezweckt, wie sich insbesondere aus den gesetzlichen Vorschriften der 
§§ 4 bis 9, 13 und 15 ThürAIKG und der Begründung des Gesetzentwurfs ergibt, den 
Schutz besonders wichtiger Gemeinschaftsgüter: Der Schutz der 
Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“ (§ 8) dient 
insbesondere der öffentlichen Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger und die 
Gesellschaft vor Schäden technischer und wirtschaftlicher Art auf dem weitreichenden 
Sektor der freiberuflichen Ingenieurinnen / Ingenieure zu bewahren. Im besonderen 
Interesse des dadurch geschaffenen Konsumierendenschutzes liegt es, dass 
„Beratende Ingenieurinnen“ / „Beratende Ingenieure“ fachliche und persönliche 
Qualifikation besitzen und ihre Berufstätigkeit auch eigenverantwortlich und 
unabhängig von Produktions-, Handels- und Lieferinteressen in persönlicher und 
materieller Unabhängigkeit ausüben. Bei Beauftragung und Inanspruchnahme von 
Ingenieurleistungen muss für die auftraggebenden Personen von vornherein Klarheit 
herrschen, ob die ggf. zu beauftragende berufsangehörige Person diese 
Voraussetzungen erfüllt. Durch den Schutz der Berufsbezeichnung „Beratende 
Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“ soll auch sichergestellt werden, dass potenziell 
Auftraggebende nicht nur eine besondere berufsrechtliche Aufsicht durch die 
Ingenieurkammer Thüringen, eine hohe berufliche Qualifikation und besonders 
sorgfältige Arbeitsweise erwarten können, sondern darüber hinaus auch eine optimale 
Wahrnehmung ihrer Interessen (und nicht auch der Interessen bestimmter 
Lieferantinnen / Lieferanten oder Herstellerinnen / Hersteller). Vor diesem Hintergrund 
sind Regelungen mit dem Inhalt des § 8 - soweit ersichtlich - in der bundesdeutschen 
Rechtsprechung in keinem Fall, auch nicht mit Blick darauf als unverhältnismäßig 
angesehen worden, dass einer „Beratenden Ingenieurin“ oder einem „Beratenden 
Ingenieur“ solche Tätigkeiten vorenthalten werden, die eigene oder fremde 
Produktions-, Handels- oder Lieferinteressen im mittelbaren oder unmittelbaren Bezug 
auf die jeweilige Berufstätigkeit betreffen. Die „Beratende Ingenieurin“ / den 
„Beratenden Ingenieur“ trifft diese Einschränkung nicht unangemessen, da sie oder er 
ihre oder seine Ingenieurleistungen auch ohne Eintragung in die Liste (§ 8) anbieten 
und erbringen kann. 
 
7. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958, Erster Abschnitt Ziffer 
2.1 der VV 
 
Die Verhältnismäßigkeitsprüfung nach dem ersten Abschnitt Ziffer 2.1 bis 2.4 der VV 
(Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2018/958) gibt keinen Anlass dazu, von der unter 6. 
dargestellten Sichtweise abzuweichen. Zu den einzelnen Prüfkriterien (kursiv): 
 
a. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. a; Erster Abschnitt Ziffer 2.1 Buchst. a der VV: 

„die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses verbundenen 
Risiken, insbesondere der Risiken für Dienstleistungsempfänger, einschließlich 
Verbraucher, Berufsangehörige und Dritte“ 
 
Der Schutz der Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“ 
(§ 8) dient insbesondere der öffentlichen Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger und die 
Gesellschaft vor Schäden technischer und wirtschaftlicher Art (Risiken) auf dem 
wichtigen und weitreichenden Sektor der freiberuflichen „Ingenieurinnen“ und 
„Ingenieure“ präventiv zu bewahren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade im 
Bereich des naturwissenschaftlich-technischen ausgerichteten Ingenieurberufs, der 
ein akademisches Know-how erfordert, zwischen Verbraucherinnen und 
Verbrauchern, Dienstleistungsempfängerinnen und Dienstleistungsempfängern 
einerseits und Berufsangehörigen andererseits in der Regel eine 
Informationsasymmetrie besteht, da Berufsangehörige ein hohes Maß an speziellen 
Fachkenntnissen besitzen, die Verbraucherinnen / Verbraucher und 
Dienstleistungsempfängerinnen / Dienstleistungsempfänger nicht haben und sich 
auch nicht mit vertretbarem Sach- und Zeitaufwand aneignen können. Die Risiken 
dürften sich regelmäßig im vertraglichen Verhältnis realisieren, sind aber in den 
Auswirkungen nicht notwendig darauf beschränkt. Eine Drittbetroffenheit kann infolge 
der Breite der freiberuflichen Ingenieuraufgaben bei unterschiedlicher 
Schadensgeneigtheit ebensowenig ausgeschlossen werden, wie im Einzelfall 
auftretende Personenschäden. Es muss daher präventiv sichergestellt werden, dass 
potenzielle Auftraggeberinnen und Auftraggeber von Personen, die die 
Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ oder „Beratender Ingenieur“ führen, 
eine hohe berufliche Qualifikation und besonders sorgfältige Arbeitsweise erwarten 
können. Der Sicherstellung dieser Qualifikationsvoraussetzungen im Vorfeld der 
Listeneintragung dient auch die Anordnung von Maßnahmen nach § 8 Abs. 4-neu zum 
Ausgleich wesentlicher Unterschiede zwischen einer ausländischen 
Berufsqualifikation und der inländischen Referenzqualifikation. Die Durchführung der 
Ausgleichsmaßnahme eröffnet die Chance, festgestellte fachliche Defizite 
auszuräumen. 
 
b. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. b; Erster Abschnitt Ziffer 2.1 Buchst. b der VV: 
„die Frage, ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa die 
Regelungen in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder des 
Verbraucherschutzes, nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen“ 
 
Die Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Abs. 4-neu steht mit der 
beruflichen Qualifikation in einem untrennbaren sachlichen Zusammenhang. 
Entsprechende überwiegend nicht zur Disposition der Länder stehende Vorgaben der 
Richtlinie 2005/36/EG (Artikel 13 und 14) wurden durch berufsrechtliche Fachgesetze 
umgesetzt. Dazu gehört neben dem ThürBQFG insbesondere das ThürAIKG, welches 
de lege lata bereits weitere spezialgesetzliche (über das ThürBQFG hinausgehende) 
Berufsqualifikationsanforderungen inklusive Regelungen über Ausgleichsmaßahmen 
für „Ingenieurinnen“ / Ingenieure (§ 5), „Architektinnen“ / „Architekten“ und 
„Stadtplanerinnen“ / „Stadtplaner“ (§ 7) enthält. Vor diesem Hintergrund stellt § 8 
Abs. 4-neu - auch durch Anordnung der entsprechenden Anwendung des § 6 Abs. 7 
Satz 3 und des § 7 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 - den inhaltlichen Gleichklang mit 
den entsprechenden schon bisher für „Ingenieurinnen“ / „Ingenieure“ (§ 5), 
„Architektinnen“ / „Architekten“ und „Stadtplanerinnen“ / „Stadtplaner“ (§ 7) geltenden 
Regelungen über Ausgleichsmaßnahmen her (vgl. Erwägungsgrund 22 der Richtlinie 
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d.) oder des Wohnsitzes dar. Die Anknüpfung an den Wohnsitz (§ 8 Abs. 2 Nr. 1) 
erfolgt ausschließlich zum Zweck, den Zuständigkeitsbereich der Ingenieurkammer 
Thüringen festzulegen. 
 
6. Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2018/958, Erster Abschnitt Ziffer 1.5 Satz 1 der VV 
 
Wie sich aus Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2018/958 in Verbindung mit ihrem 
Erwägungsgrund 17 sowie aus der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
ergibt, ist insbesondere auch der Schutz der Verbraucherinnen / Verbraucher und 
Dienstleistungsempfängerinnen / Dienstleistungsempfänger als zwingender Grund 
(Ziel) des Allgemeininteresses anerkannt. 
 
Das ThürAIKG bezweckt, wie sich insbesondere aus den gesetzlichen Vorschriften der 
§§ 4 bis 9, 13 und 15 ThürAIKG und der Begründung des Gesetzentwurfs ergibt, den 
Schutz besonders wichtiger Gemeinschaftsgüter: Der Schutz der 
Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“ (§ 8) dient 
insbesondere der öffentlichen Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger und die 
Gesellschaft vor Schäden technischer und wirtschaftlicher Art auf dem weitreichenden 
Sektor der freiberuflichen Ingenieurinnen / Ingenieure zu bewahren. Im besonderen 
Interesse des dadurch geschaffenen Konsumierendenschutzes liegt es, dass 
„Beratende Ingenieurinnen“ / „Beratende Ingenieure“ fachliche und persönliche 
Qualifikation besitzen und ihre Berufstätigkeit auch eigenverantwortlich und 
unabhängig von Produktions-, Handels- und Lieferinteressen in persönlicher und 
materieller Unabhängigkeit ausüben. Bei Beauftragung und Inanspruchnahme von 
Ingenieurleistungen muss für die auftraggebenden Personen von vornherein Klarheit 
herrschen, ob die ggf. zu beauftragende berufsangehörige Person diese 
Voraussetzungen erfüllt. Durch den Schutz der Berufsbezeichnung „Beratende 
Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“ soll auch sichergestellt werden, dass potenziell 
Auftraggebende nicht nur eine besondere berufsrechtliche Aufsicht durch die 
Ingenieurkammer Thüringen, eine hohe berufliche Qualifikation und besonders 
sorgfältige Arbeitsweise erwarten können, sondern darüber hinaus auch eine optimale 
Wahrnehmung ihrer Interessen (und nicht auch der Interessen bestimmter 
Lieferantinnen / Lieferanten oder Herstellerinnen / Hersteller). Vor diesem Hintergrund 
sind Regelungen mit dem Inhalt des § 8 - soweit ersichtlich - in der bundesdeutschen 
Rechtsprechung in keinem Fall, auch nicht mit Blick darauf als unverhältnismäßig 
angesehen worden, dass einer „Beratenden Ingenieurin“ oder einem „Beratenden 
Ingenieur“ solche Tätigkeiten vorenthalten werden, die eigene oder fremde 
Produktions-, Handels- oder Lieferinteressen im mittelbaren oder unmittelbaren Bezug 
auf die jeweilige Berufstätigkeit betreffen. Die „Beratende Ingenieurin“ / den 
„Beratenden Ingenieur“ trifft diese Einschränkung nicht unangemessen, da sie oder er 
ihre oder seine Ingenieurleistungen auch ohne Eintragung in die Liste (§ 8) anbieten 
und erbringen kann. 
 
7. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958, Erster Abschnitt Ziffer 
2.1 der VV 
 
Die Verhältnismäßigkeitsprüfung nach dem ersten Abschnitt Ziffer 2.1 bis 2.4 der VV 
(Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2018/958) gibt keinen Anlass dazu, von der unter 6. 
dargestellten Sichtweise abzuweichen. Zu den einzelnen Prüfkriterien (kursiv): 
 
a. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. a; Erster Abschnitt Ziffer 2.1 Buchst. a der VV: 

„die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses verbundenen 
Risiken, insbesondere der Risiken für Dienstleistungsempfänger, einschließlich 
Verbraucher, Berufsangehörige und Dritte“ 
 
Der Schutz der Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“ 
(§ 8) dient insbesondere der öffentlichen Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger und die 
Gesellschaft vor Schäden technischer und wirtschaftlicher Art (Risiken) auf dem 
wichtigen und weitreichenden Sektor der freiberuflichen „Ingenieurinnen“ und 
„Ingenieure“ präventiv zu bewahren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade im 
Bereich des naturwissenschaftlich-technischen ausgerichteten Ingenieurberufs, der 
ein akademisches Know-how erfordert, zwischen Verbraucherinnen und 
Verbrauchern, Dienstleistungsempfängerinnen und Dienstleistungsempfängern 
einerseits und Berufsangehörigen andererseits in der Regel eine 
Informationsasymmetrie besteht, da Berufsangehörige ein hohes Maß an speziellen 
Fachkenntnissen besitzen, die Verbraucherinnen / Verbraucher und 
Dienstleistungsempfängerinnen / Dienstleistungsempfänger nicht haben und sich 
auch nicht mit vertretbarem Sach- und Zeitaufwand aneignen können. Die Risiken 
dürften sich regelmäßig im vertraglichen Verhältnis realisieren, sind aber in den 
Auswirkungen nicht notwendig darauf beschränkt. Eine Drittbetroffenheit kann infolge 
der Breite der freiberuflichen Ingenieuraufgaben bei unterschiedlicher 
Schadensgeneigtheit ebensowenig ausgeschlossen werden, wie im Einzelfall 
auftretende Personenschäden. Es muss daher präventiv sichergestellt werden, dass 
potenzielle Auftraggeberinnen und Auftraggeber von Personen, die die 
Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ oder „Beratender Ingenieur“ führen, 
eine hohe berufliche Qualifikation und besonders sorgfältige Arbeitsweise erwarten 
können. Der Sicherstellung dieser Qualifikationsvoraussetzungen im Vorfeld der 
Listeneintragung dient auch die Anordnung von Maßnahmen nach § 8 Abs. 4-neu zum 
Ausgleich wesentlicher Unterschiede zwischen einer ausländischen 
Berufsqualifikation und der inländischen Referenzqualifikation. Die Durchführung der 
Ausgleichsmaßnahme eröffnet die Chance, festgestellte fachliche Defizite 
auszuräumen. 
 
b. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. b; Erster Abschnitt Ziffer 2.1 Buchst. b der VV: 
„die Frage, ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa die 
Regelungen in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder des 
Verbraucherschutzes, nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu erreichen“ 
 
Die Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Abs. 4-neu steht mit der 
beruflichen Qualifikation in einem untrennbaren sachlichen Zusammenhang. 
Entsprechende überwiegend nicht zur Disposition der Länder stehende Vorgaben der 
Richtlinie 2005/36/EG (Artikel 13 und 14) wurden durch berufsrechtliche Fachgesetze 
umgesetzt. Dazu gehört neben dem ThürBQFG insbesondere das ThürAIKG, welches 
de lege lata bereits weitere spezialgesetzliche (über das ThürBQFG hinausgehende) 
Berufsqualifikationsanforderungen inklusive Regelungen über Ausgleichsmaßahmen 
für „Ingenieurinnen“ / Ingenieure (§ 5), „Architektinnen“ / „Architekten“ und 
„Stadtplanerinnen“ / „Stadtplaner“ (§ 7) enthält. Vor diesem Hintergrund stellt § 8 
Abs. 4-neu - auch durch Anordnung der entsprechenden Anwendung des § 6 Abs. 7 
Satz 3 und des § 7 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 - den inhaltlichen Gleichklang mit 
den entsprechenden schon bisher für „Ingenieurinnen“ / „Ingenieure“ (§ 5), 
„Architektinnen“ / „Architekten“ und „Stadtplanerinnen“ / „Stadtplaner“ (§ 7) geltenden 
Regelungen über Ausgleichsmaßnahmen her (vgl. Erwägungsgrund 22 der Richtlinie 
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(EU) 2018/958). Gleichgerichtete, das heißt präventiv im Vorfeld eines potenziellen 
Vertragsabschlusses wirkende - speziell auf das Vorhandensein einer einschlägigen 
Berufsqualifikation ausgerichtete - gesetzliche Regelungen des 
Konsumierendenschutzes, die zudem eine Vorabprüfung der Berufsqualifikation durch 
eine öffentliche Stelle (die Ingenieurkammer Thüringen als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts) gewährleisten, sind nicht ersichtlich. Insbesondere erfüllen die 
vorrangig dem Verbraucherschutz dienenden §§ 312 bis 312 k des Bürgerlichen 
Gesetzbuches sowie die Regelungen der Dienstleistungs-Informationspflichten-
Verordnung und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, soweit sie im 
Einzelfall reichen, diese Anforderungen nicht. 
 
c. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. c; Erster Abschnitt Ziffer 2.1 Buchst. c der VV: 
„die Eignung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften hinsichtlich ihrer 
Angemessenheit zur Erreichung des angestrebten Ziels, und ob sie diesem Ziel 
tatsächlich in zusammenhängender und systematischer Weise gerecht werden und 
somit den Risiken entgegenwirken, die bei vergleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher 
Weise identifiziert wurden“ 
 
Die Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Überprüfung der 
ausländischen Berufsqualifikation im Eintragungsverfahren ist geeignet, die 
Verwirklichung des angestrebten Ziels, Verbraucherinnen / Verbraucher / 
Dienstleistungsempfängerinnen / Dienstleistungsempfänger und die Gesellschaft vor 
Schäden technischer und wirtschaftlicher Art zu schützen, zu gewährleisten, da sie 
tatsächlich dem Anliegen, es in kohärenter und systematischer Weise zu erreichen, 
gerecht wird. Wie oben (b.) bereits ausgeführt, stellt § 8 Abs. 4-neu - auch durch 
Anordnung der entsprechenden Anwendung des § 6 Abs. 7 Satz 3 und des § 7 Abs. 1, 
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 - den inhaltlichen Gleichklang mit den entsprechenden bisher 
schon für „Ingenieurinnen“ / „Ingenieure“ (§ 5), „Architektinnen“ / „Architekten“ und 
„Stadtplanerinnen“ / „Stadtplaner“ geltenden Regelungen (§ 7) über 
Ausgleichsmaßnahmen her. Mit den Beschränkungen (Ausgleichsmaßnahmen) 
zusammenhängende Ausnahmeregelungen bestehen nicht. 
 
d. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. d; Erster Abschnitt Ziffer 2.1 Buchst. d der VV: 
„die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der 
Europäischen Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und die Qualität der 
bereitgestellten Dienstleistungen“ 
 
§ 8 Abs. 4-neu dient der Umsetzung des Artikels 14 der Richtlinie 2005/36/EG. Mit 
dem Schutz der Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender 
Ingenieur“ (Art der Berufsausübung), auch durch die Bindung an eine bestimmte 
Berufsqualifikation, und die Möglichkeit, im Falle wesentlicher Unterschiede 
Ausgleichsmaßnahmen anzuordnen, sowie die Eintragung in die Liste der Beratenden 
Ingenieurinnen“ und „Beratenden Ingenieure“ (Berufsregister) hat der 
Landesgesetzgeber unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten bereits auf das 
mildeste Mittel zurückgegriffen und auf Berufszugangsregelungen und 
Tätigkeitsvorbehalte verzichtet (vgl. Erwägungsgrund 24 der Richtlinie 
(EU) 2018/958). Daher sind keine signifikanten Auswirkungen auf die 
Freizügigkeitsrechte im Binnenmarkt oder Wahlmöglichkeiten für Verbraucherinnen 
und Verbraucher zu erwarten. Eine Studie der Europäischen Kommission belegt, dass 
Berufsreglementierungen keine negativen Effekte auf die wirtschaftliche Dynamik 
haben (Canton/Ciriaci/Solera, The Economic Impact of Professional Services 

Liberalisation, Economic Papers 533, September 2014, ISSN (online) 1725-3187). 
Dies wird für den spezifischen Bereich der Berufsreglementierungen als 
Marktzugangsschranke durch eine weitere Studie aus Großbritannien belegt, die im 
Auftrag des britischen Wirtschaftsministeriums erstellt wurde 
(Koumenta/Humphris/Kleiner/Pagliero, Occupational Regulation in the EU and UK: 
Prevalence and Labour Market Impacts, Queen Mary University London, Final Report, 
July 2014). Im Ergebnis steht der Umfang der Beschränkung (Eintragungsvorbehalt-
Berufsqualifikation-Ausgleichsmaßnahme) als mildestes Mittel (Schutz der 
Berufsbezeichnung) in angemessenem Verhältnis zu dem mit den beschränkenden 
Maßnahmen angestrebten Zweck, Verbraucherinnen / Verbraucher / 
Dienstleistungsempfängerinnen / Dienstleistungsempfänger und die Gesellschaft vor 
Schäden technischer und wirtschaftlicher Art zu schützen. 
 
e. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. e; Erster Abschnitt Ziffer 2.1 Buchst. e der VV: 
„die Möglichkeit des Rückgriffs auf gelindere Mittel zur Erreichung des im 
Allgemeininteresse liegenden Ziels. Wenn die Vorschriften nur durch den 
Verbraucherschutz gerechtfertigt sind und sich die identifizierten Risiken auf das 
Verhältnis zwischen dem Berufsangehörigen und dem Verbraucher beschränken und 
sich deshalb nicht negativ auf Dritte auswirken, ist insbesondere zu prüfen, ob das Ziel 
durch Maßnahmen erreicht werden kann, die milder sind, als die Tätigkeiten 
vorzubehalten“ 
 
In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts werden berufsrechtliche 
Eintragungsvorbehalte (Recht zum Führen der Berufsbezeichnung) innerhalb der 
3-Stufen-Theorie zu Artikel 12 Grundgesetz auf der untersten Stufe 
(Berufsausübungsregelung) eingeordnet. Die Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen 
im Kontext der Anforderung „Berufsqualifikation“ im Rahmen des 
Eintragungsvorbehaltes (Recht zum Führen der Berufsbezeichnung) stellt (wenn 
überhaupt, siehe oben 4.) lediglich eine Beschränkung der Art der Ausübung eines 
reglementierten Berufs dar. Gegenstand des ThürAIKG ist ausschließlich der Schutz 
von Berufsbezeichnungen, Tätigkeitsvorbehalte sind nicht Gegenstand des ThürAIKG. 
Gerade im Baubereich ist nicht auszuschließen, dass Risiken sich nicht nur auf das 
Vertragsverhältnis zwischen den Berufsangehörigen und den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern beschränken. sich also negativ auf Dritte (Familienangehörige, 
Nachbarn etc.) auswirken. 
 
8. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 2 Buchst. b, c und e der Richtlinie (EU) 2018/958, Erster 
Abschnitt Ziffer 2.2 Buchst. b, c und e der VV 
 
Freiberufliche Berufsaufgaben enthält § 1. Der Begriff "insbesondere" in § 1 Abs. 1 
bis 7 weist darauf hin, dass eine abschließende Aufzählung der Berufsaufgaben weder 
beabsichtigt noch aufgrund ihrer Komplexität möglich ist. Eine Öffnung für neue 
Berufsfelder wird damit erleichtert. Die Aufnahme in den Katalog der Berufsaufgaben 
schließt andere Personen von der Ausübung dieser Tätigkeiten nicht aus, denn das 
ThürAIKG ist ein bloßes „Titelschutzgesetz“ für die dort geregelten 
Berufsbezeichnungen. Die Berufsaufgaben von „Ingenieurinnen“ / „Ingenieuren“ 
umfassen Tätigkeiten im Bereich der industriellen oder handwerklichen Betriebs- und 
Unternehmensführung, Konstruktion und Entwicklung, Produktion, des Qualitäts- und 
Vertriebswesens, des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus, Gartenbaus, 
Vermessungswesens, der Verwaltung und elektronischen Datenverarbeitung sowie 
der umwelttechnischen und infrastrukturellen Raum- und Stadtplanung, Baukultur, 
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(EU) 2018/958). Gleichgerichtete, das heißt präventiv im Vorfeld eines potenziellen 
Vertragsabschlusses wirkende - speziell auf das Vorhandensein einer einschlägigen 
Berufsqualifikation ausgerichtete - gesetzliche Regelungen des 
Konsumierendenschutzes, die zudem eine Vorabprüfung der Berufsqualifikation durch 
eine öffentliche Stelle (die Ingenieurkammer Thüringen als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts) gewährleisten, sind nicht ersichtlich. Insbesondere erfüllen die 
vorrangig dem Verbraucherschutz dienenden §§ 312 bis 312 k des Bürgerlichen 
Gesetzbuches sowie die Regelungen der Dienstleistungs-Informationspflichten-
Verordnung und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, soweit sie im 
Einzelfall reichen, diese Anforderungen nicht. 
 
c. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. c; Erster Abschnitt Ziffer 2.1 Buchst. c der VV: 
„die Eignung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften hinsichtlich ihrer 
Angemessenheit zur Erreichung des angestrebten Ziels, und ob sie diesem Ziel 
tatsächlich in zusammenhängender und systematischer Weise gerecht werden und 
somit den Risiken entgegenwirken, die bei vergleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher 
Weise identifiziert wurden“ 
 
Die Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Überprüfung der 
ausländischen Berufsqualifikation im Eintragungsverfahren ist geeignet, die 
Verwirklichung des angestrebten Ziels, Verbraucherinnen / Verbraucher / 
Dienstleistungsempfängerinnen / Dienstleistungsempfänger und die Gesellschaft vor 
Schäden technischer und wirtschaftlicher Art zu schützen, zu gewährleisten, da sie 
tatsächlich dem Anliegen, es in kohärenter und systematischer Weise zu erreichen, 
gerecht wird. Wie oben (b.) bereits ausgeführt, stellt § 8 Abs. 4-neu - auch durch 
Anordnung der entsprechenden Anwendung des § 6 Abs. 7 Satz 3 und des § 7 Abs. 1, 
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 - den inhaltlichen Gleichklang mit den entsprechenden bisher 
schon für „Ingenieurinnen“ / „Ingenieure“ (§ 5), „Architektinnen“ / „Architekten“ und 
„Stadtplanerinnen“ / „Stadtplaner“ geltenden Regelungen (§ 7) über 
Ausgleichsmaßnahmen her. Mit den Beschränkungen (Ausgleichsmaßnahmen) 
zusammenhängende Ausnahmeregelungen bestehen nicht. 
 
d. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. d; Erster Abschnitt Ziffer 2.1 Buchst. d der VV: 
„die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der 
Europäischen Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und die Qualität der 
bereitgestellten Dienstleistungen“ 
 
§ 8 Abs. 4-neu dient der Umsetzung des Artikels 14 der Richtlinie 2005/36/EG. Mit 
dem Schutz der Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender 
Ingenieur“ (Art der Berufsausübung), auch durch die Bindung an eine bestimmte 
Berufsqualifikation, und die Möglichkeit, im Falle wesentlicher Unterschiede 
Ausgleichsmaßnahmen anzuordnen, sowie die Eintragung in die Liste der Beratenden 
Ingenieurinnen“ und „Beratenden Ingenieure“ (Berufsregister) hat der 
Landesgesetzgeber unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten bereits auf das 
mildeste Mittel zurückgegriffen und auf Berufszugangsregelungen und 
Tätigkeitsvorbehalte verzichtet (vgl. Erwägungsgrund 24 der Richtlinie 
(EU) 2018/958). Daher sind keine signifikanten Auswirkungen auf die 
Freizügigkeitsrechte im Binnenmarkt oder Wahlmöglichkeiten für Verbraucherinnen 
und Verbraucher zu erwarten. Eine Studie der Europäischen Kommission belegt, dass 
Berufsreglementierungen keine negativen Effekte auf die wirtschaftliche Dynamik 
haben (Canton/Ciriaci/Solera, The Economic Impact of Professional Services 

Liberalisation, Economic Papers 533, September 2014, ISSN (online) 1725-3187). 
Dies wird für den spezifischen Bereich der Berufsreglementierungen als 
Marktzugangsschranke durch eine weitere Studie aus Großbritannien belegt, die im 
Auftrag des britischen Wirtschaftsministeriums erstellt wurde 
(Koumenta/Humphris/Kleiner/Pagliero, Occupational Regulation in the EU and UK: 
Prevalence and Labour Market Impacts, Queen Mary University London, Final Report, 
July 2014). Im Ergebnis steht der Umfang der Beschränkung (Eintragungsvorbehalt-
Berufsqualifikation-Ausgleichsmaßnahme) als mildestes Mittel (Schutz der 
Berufsbezeichnung) in angemessenem Verhältnis zu dem mit den beschränkenden 
Maßnahmen angestrebten Zweck, Verbraucherinnen / Verbraucher / 
Dienstleistungsempfängerinnen / Dienstleistungsempfänger und die Gesellschaft vor 
Schäden technischer und wirtschaftlicher Art zu schützen. 
 
e. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. e; Erster Abschnitt Ziffer 2.1 Buchst. e der VV: 
„die Möglichkeit des Rückgriffs auf gelindere Mittel zur Erreichung des im 
Allgemeininteresse liegenden Ziels. Wenn die Vorschriften nur durch den 
Verbraucherschutz gerechtfertigt sind und sich die identifizierten Risiken auf das 
Verhältnis zwischen dem Berufsangehörigen und dem Verbraucher beschränken und 
sich deshalb nicht negativ auf Dritte auswirken, ist insbesondere zu prüfen, ob das Ziel 
durch Maßnahmen erreicht werden kann, die milder sind, als die Tätigkeiten 
vorzubehalten“ 
 
In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts werden berufsrechtliche 
Eintragungsvorbehalte (Recht zum Führen der Berufsbezeichnung) innerhalb der 
3-Stufen-Theorie zu Artikel 12 Grundgesetz auf der untersten Stufe 
(Berufsausübungsregelung) eingeordnet. Die Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen 
im Kontext der Anforderung „Berufsqualifikation“ im Rahmen des 
Eintragungsvorbehaltes (Recht zum Führen der Berufsbezeichnung) stellt (wenn 
überhaupt, siehe oben 4.) lediglich eine Beschränkung der Art der Ausübung eines 
reglementierten Berufs dar. Gegenstand des ThürAIKG ist ausschließlich der Schutz 
von Berufsbezeichnungen, Tätigkeitsvorbehalte sind nicht Gegenstand des ThürAIKG. 
Gerade im Baubereich ist nicht auszuschließen, dass Risiken sich nicht nur auf das 
Vertragsverhältnis zwischen den Berufsangehörigen und den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern beschränken. sich also negativ auf Dritte (Familienangehörige, 
Nachbarn etc.) auswirken. 
 
8. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 2 Buchst. b, c und e der Richtlinie (EU) 2018/958, Erster 
Abschnitt Ziffer 2.2 Buchst. b, c und e der VV 
 
Freiberufliche Berufsaufgaben enthält § 1. Der Begriff "insbesondere" in § 1 Abs. 1 
bis 7 weist darauf hin, dass eine abschließende Aufzählung der Berufsaufgaben weder 
beabsichtigt noch aufgrund ihrer Komplexität möglich ist. Eine Öffnung für neue 
Berufsfelder wird damit erleichtert. Die Aufnahme in den Katalog der Berufsaufgaben 
schließt andere Personen von der Ausübung dieser Tätigkeiten nicht aus, denn das 
ThürAIKG ist ein bloßes „Titelschutzgesetz“ für die dort geregelten 
Berufsbezeichnungen. Die Berufsaufgaben von „Ingenieurinnen“ / „Ingenieuren“ 
umfassen Tätigkeiten im Bereich der industriellen oder handwerklichen Betriebs- und 
Unternehmensführung, Konstruktion und Entwicklung, Produktion, des Qualitäts- und 
Vertriebswesens, des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus, Gartenbaus, 
Vermessungswesens, der Verwaltung und elektronischen Datenverarbeitung sowie 
der umwelttechnischen und infrastrukturellen Raum- und Stadtplanung, Baukultur, 
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Versorgungstechnik, Verkehrstechnik, Informationstechnik, Medientechnik, Land- und 
Forstwirtschaft sowie in Verbänden, Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit und des 
Journalismus. Ihre Tätigkeit ist darauf gerichtet, ingenieurtechnische, untersuchende, 
beratende und gutachterliche Leistungen zu erbringen und gestalterisch 
ansprechende, sozialverträgliche, wissenschaftlich-technische sowie umweltgerechte 
und wirtschaftlich durchdachte Werke zu planen, deren Ausführung zu koordinieren, 
zu überwachen und dabei die einschlägigen rechtlichen Vorschriften einzuhalten. 
„Ingenieurinnen“ und „Ingenieure“ erarbeiten Lösungen, die gesicherten 
Erkenntnissen entsprechen und sozialen, kulturellen und ethischen Anforderungen 
genügen sollen. 
 
Kennzeichen der beruflichen Tätigkeit der „Ingenieurinnen“ und „Ingenieure“ ist die 
geistig-schöpferische Bewältigung der Berufsaufgaben unter Berücksichtigung ihrer 
Komplexität, insbesondere auch im Hinblick auf technisch-funktionale, soziale, 
sozioökonomische, baukulturelle, rechtliche und ökologische Belange. Die Tätigkeit 
berücksichtigt die Bedürfnisse der Auftraggeberschaft und des Gemeinwesens und 
achtet dabei das architektonische Erbe sowie die natürlichen Lebensgrundlagen. Die 
fachliche Bewältigung der naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenstellungen 
erfordert eine besondere "mehrdimensionale" geistige und schöpferische Qualität und 
damit ein akademisches Niveau (Hochschulstudium), bei „Beratenden Ingenieurinnen“ 
und „Beratenden Ingenieuren“ zusätzlich praktische Berufserfahrung. Vor diesem 
Hintergrund ist die Anordnung verhältnismäßiger Maßnahmen gleichzeitig staatliches 
Gebot und private Chance, Ausbildungsdefizite festzustellen und auszugleichen. 
 
Alternative Wege zur Erlangung der beruflichen Qualifikation „Beratende Ingenieurin“ 
/ „Beratender Ingenieur könnten über „Genie- oder Autodidaktenregelungen“ führen, 
die allerdings lediglich seltene Ausnahmefälle beträfen, gleichwohl die 
Vergleichbarkeit mit den Anforderungen eines Hochschulstudiums etc. unter 
rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkten nicht dahingestellt bleiben dürfte. Dies 
dürfte zur Notwendigkeit der Einführung weiterer Prüfungs- und Kontrollmechanismen 
führen, nicht aber zur Entreglementierung des Berufes. Nicht zuletzt sind der 
bundesdeutsche und europäische Kontext zu beachten (insoweit bestehen keine 
Harmonisierungsvorgaben). 
 
„Markenzeichen“ der „Beratenden Ingenieurin“ und des „Beratenden Ingenieurs“ ist die 
eigenverantwortliche und unabhängige Wahrnehmung der Berufsaufgaben (§ 8 Abs. 2 
Nr. 4: Vermeidung drohender Interessenkollissionen - Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher durch unabhängige Beratung). Mit Blick darauf steht er nicht unter 
der Kontrolle und Verantwortung einer weiteren qualifizierten Fachkraft. 
 
Die Gesamtschau dieser Aspekte „komplexes Aufgabenfeld - akademisches Niveau -
keine berufliche Fremdkontrolle (außerhalb der Zuständigkeit der Ingenieurkammer 
Thüringen) - Fehlen alternativer Wege zur Erlangung der beruflichen Qualifikation“ 
bestätigt die Notwendigkeit der Anforderungen bezüglich Existenz, Inhalt, Fortbestand 
und Kontrolle einer Berufsqualifikation im Wege des Schutzes der 
Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“. 
 
9. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. f in Verbindung mit Abs. 3 der Richtlinie 
(EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 2.3 der VV 
 

Über den Schutz der Berufsbezeichnungen hinaus enthält das ThürAIKG kombinierte 
Anforderungen im Sinne des Artikels 7 Abs. 3 Buchst. b bis d, f, h 
(Unvereinbarkeitsregelungen), i und l der Richtlinie (EU) 2018/958. 
 
Die Pflicht zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung (Artikel 7 Abs. 3 Buchst. b 
der Richtlinie (EU) 2018/958; § 32 Abs. 2 Nr. 4) stellt sicher, dass die 
Berufsangehörigen mit neuen Entwicklungen in ihren jeweiligen Berufsfeldern Schritt 
halten; das ThürAIKG enthält auch insoweit weder diskriminierende noch 
unverhältnismäßige Bedingungen zum Nachteil von neuen Marktteilnehmerinnen und 
Marktteilnehmern. Die („unechte“) Pflichtmitgliedschaft „Beratender Ingenieurinnen“ 
und „Beratender Ingenieure“ (Artikel 7 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie (EU) 2018/958; 
§ 21 Abs. 3 Nr. 1) ermöglicht der Ingenieurkammer Thüringen die Wahrung der 
relevanten Ziele des Allgemeininteresses, etwa durch Überwachung der rechtmäßigen 
Ausübung des Berufs, insbesondere der Einhaltung der Berufspflichten, mithin auch 
der Weiterbildungspflichten. Es besteht (im Rahmen des geltenden Rechts) 
gesellschaftsrechtliche Organisationsfreiheit (Artikel 7 Abs. 3 Buchst. h der Richtlinie 
(EU) 2018/958; § 2 Abs. 3). Anforderungen in Bezug auf die Beteiligungsstruktur eines 
Unternehmens werden aufgegeben (Artikel 7 Abs. 3 Buchst. h der Richtlinie 
(EU) 2018/958; § 9 Abs. 2 bis 4). Die für „Beratende Ingenieurinnen“ und „Beratende 
Ingenieure“ bestehende Unvereinbarkeitsregelungen (Artikel 7 Abs. 3 Buchst. h der 
Richtlinie (EU) 2018/958; § 8 Abs. 2 Nr. 4) als Bedingung zur Verwendung der 
Berufsbezeichnung sichern die unabhängige Beratung zum Schutz der 
Verbraucherinnen und Verbraucher ab. Insoweit heben die Regelungen zum Schutz 
der Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“ gerade die 
sachliche und persönliche Unabhängigkeit, nicht aber eine besondere berufliche 
Qualifikation des so gekennzeichneten Berufsträgers im Verhältnis zu sonstigen 
„Ingenieurinnen“ und „Ingenieuren“ hervor (s.o. 8.). 
 
Die genannten (kombinierten) Anforderungen dienen zum Erreichen desselben im 
Allgemeininteresse liegenden Ziels (vgl. C. I. 6.: Schutz der Verbraucherinnen und 
Verbraucher). Sie setzen aber an verschiedenen Stellen präventiv oder repressiv an 
und sind Teil eines kohärenten Systems, dass insgesamt verhältnismäßig ist, weil 
seine einzelnen Bausteine - auch im Zusammenwirken miteinander - verhältnismäßig 
sind. Die Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen trägt im Kontext der Anforderung 
„Berufsqualifikation“ wirksam zur Erreichung des angestrebten Ziels bei, da sie sich 
auf dessen Rechtfertigungsgrund (zwingende Gründe des Allgemeininteresses: 
Konsumierendenschutz) auswirkt: eine Listeneintragung erfolgt nicht, wenn durch die 
Ingenieurkammer Thüringen festgestellte wesentliche Unterschiede der 
ausländischen Berufsqualifikation im Verhältnis zur deutschen Berufsqualifikation 
nicht durch die antragstellende Person ausgeglichen werden. Nur durch die Listung 
wiederum entsteht das Recht zum Führen der geschützten Berufsbezeichnung 
„Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“. Potenziellen Auftraggebern wird 
damit durch den Eintragungsvorbehalt („Titelschutz“) die Suche nach qualifizierten 
Berufsangehörigen (Auswahl) im Vorfeld eines Vertragsabschlusses erleichtert. Der 
Schutz der Berufsbezeichnung (Berufsqualifikation-Listung) „Beratende Ingenieurin“ / 
„Beratender Ingenieur“ ist daher für den Konsumierendenschutz notwendig, macht 
aber weitere Anforderungen, insbesondere Versicherungspflichten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5), 
die ebenfalls dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher gegen 
schadensverursachendes Handeln „Beratender Ingenieurinnen“ und „Beratender 
Ingenieure“ (nach Vertragsabschluss) dienen, nicht entbehrlich. 
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Versorgungstechnik, Verkehrstechnik, Informationstechnik, Medientechnik, Land- und 
Forstwirtschaft sowie in Verbänden, Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit und des 
Journalismus. Ihre Tätigkeit ist darauf gerichtet, ingenieurtechnische, untersuchende, 
beratende und gutachterliche Leistungen zu erbringen und gestalterisch 
ansprechende, sozialverträgliche, wissenschaftlich-technische sowie umweltgerechte 
und wirtschaftlich durchdachte Werke zu planen, deren Ausführung zu koordinieren, 
zu überwachen und dabei die einschlägigen rechtlichen Vorschriften einzuhalten. 
„Ingenieurinnen“ und „Ingenieure“ erarbeiten Lösungen, die gesicherten 
Erkenntnissen entsprechen und sozialen, kulturellen und ethischen Anforderungen 
genügen sollen. 
 
Kennzeichen der beruflichen Tätigkeit der „Ingenieurinnen“ und „Ingenieure“ ist die 
geistig-schöpferische Bewältigung der Berufsaufgaben unter Berücksichtigung ihrer 
Komplexität, insbesondere auch im Hinblick auf technisch-funktionale, soziale, 
sozioökonomische, baukulturelle, rechtliche und ökologische Belange. Die Tätigkeit 
berücksichtigt die Bedürfnisse der Auftraggeberschaft und des Gemeinwesens und 
achtet dabei das architektonische Erbe sowie die natürlichen Lebensgrundlagen. Die 
fachliche Bewältigung der naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenstellungen 
erfordert eine besondere "mehrdimensionale" geistige und schöpferische Qualität und 
damit ein akademisches Niveau (Hochschulstudium), bei „Beratenden Ingenieurinnen“ 
und „Beratenden Ingenieuren“ zusätzlich praktische Berufserfahrung. Vor diesem 
Hintergrund ist die Anordnung verhältnismäßiger Maßnahmen gleichzeitig staatliches 
Gebot und private Chance, Ausbildungsdefizite festzustellen und auszugleichen. 
 
Alternative Wege zur Erlangung der beruflichen Qualifikation „Beratende Ingenieurin“ 
/ „Beratender Ingenieur könnten über „Genie- oder Autodidaktenregelungen“ führen, 
die allerdings lediglich seltene Ausnahmefälle beträfen, gleichwohl die 
Vergleichbarkeit mit den Anforderungen eines Hochschulstudiums etc. unter 
rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkten nicht dahingestellt bleiben dürfte. Dies 
dürfte zur Notwendigkeit der Einführung weiterer Prüfungs- und Kontrollmechanismen 
führen, nicht aber zur Entreglementierung des Berufes. Nicht zuletzt sind der 
bundesdeutsche und europäische Kontext zu beachten (insoweit bestehen keine 
Harmonisierungsvorgaben). 
 
„Markenzeichen“ der „Beratenden Ingenieurin“ und des „Beratenden Ingenieurs“ ist die 
eigenverantwortliche und unabhängige Wahrnehmung der Berufsaufgaben (§ 8 Abs. 2 
Nr. 4: Vermeidung drohender Interessenkollissionen - Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher durch unabhängige Beratung). Mit Blick darauf steht er nicht unter 
der Kontrolle und Verantwortung einer weiteren qualifizierten Fachkraft. 
 
Die Gesamtschau dieser Aspekte „komplexes Aufgabenfeld - akademisches Niveau -
keine berufliche Fremdkontrolle (außerhalb der Zuständigkeit der Ingenieurkammer 
Thüringen) - Fehlen alternativer Wege zur Erlangung der beruflichen Qualifikation“ 
bestätigt die Notwendigkeit der Anforderungen bezüglich Existenz, Inhalt, Fortbestand 
und Kontrolle einer Berufsqualifikation im Wege des Schutzes der 
Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“. 
 
9. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 1 Buchst. f in Verbindung mit Abs. 3 der Richtlinie 
(EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 2.3 der VV 
 

Über den Schutz der Berufsbezeichnungen hinaus enthält das ThürAIKG kombinierte 
Anforderungen im Sinne des Artikels 7 Abs. 3 Buchst. b bis d, f, h 
(Unvereinbarkeitsregelungen), i und l der Richtlinie (EU) 2018/958. 
 
Die Pflicht zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung (Artikel 7 Abs. 3 Buchst. b 
der Richtlinie (EU) 2018/958; § 32 Abs. 2 Nr. 4) stellt sicher, dass die 
Berufsangehörigen mit neuen Entwicklungen in ihren jeweiligen Berufsfeldern Schritt 
halten; das ThürAIKG enthält auch insoweit weder diskriminierende noch 
unverhältnismäßige Bedingungen zum Nachteil von neuen Marktteilnehmerinnen und 
Marktteilnehmern. Die („unechte“) Pflichtmitgliedschaft „Beratender Ingenieurinnen“ 
und „Beratender Ingenieure“ (Artikel 7 Abs. 3 Buchst. d der Richtlinie (EU) 2018/958; 
§ 21 Abs. 3 Nr. 1) ermöglicht der Ingenieurkammer Thüringen die Wahrung der 
relevanten Ziele des Allgemeininteresses, etwa durch Überwachung der rechtmäßigen 
Ausübung des Berufs, insbesondere der Einhaltung der Berufspflichten, mithin auch 
der Weiterbildungspflichten. Es besteht (im Rahmen des geltenden Rechts) 
gesellschaftsrechtliche Organisationsfreiheit (Artikel 7 Abs. 3 Buchst. h der Richtlinie 
(EU) 2018/958; § 2 Abs. 3). Anforderungen in Bezug auf die Beteiligungsstruktur eines 
Unternehmens werden aufgegeben (Artikel 7 Abs. 3 Buchst. h der Richtlinie 
(EU) 2018/958; § 9 Abs. 2 bis 4). Die für „Beratende Ingenieurinnen“ und „Beratende 
Ingenieure“ bestehende Unvereinbarkeitsregelungen (Artikel 7 Abs. 3 Buchst. h der 
Richtlinie (EU) 2018/958; § 8 Abs. 2 Nr. 4) als Bedingung zur Verwendung der 
Berufsbezeichnung sichern die unabhängige Beratung zum Schutz der 
Verbraucherinnen und Verbraucher ab. Insoweit heben die Regelungen zum Schutz 
der Berufsbezeichnungen „Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“ gerade die 
sachliche und persönliche Unabhängigkeit, nicht aber eine besondere berufliche 
Qualifikation des so gekennzeichneten Berufsträgers im Verhältnis zu sonstigen 
„Ingenieurinnen“ und „Ingenieuren“ hervor (s.o. 8.). 
 
Die genannten (kombinierten) Anforderungen dienen zum Erreichen desselben im 
Allgemeininteresse liegenden Ziels (vgl. C. I. 6.: Schutz der Verbraucherinnen und 
Verbraucher). Sie setzen aber an verschiedenen Stellen präventiv oder repressiv an 
und sind Teil eines kohärenten Systems, dass insgesamt verhältnismäßig ist, weil 
seine einzelnen Bausteine - auch im Zusammenwirken miteinander - verhältnismäßig 
sind. Die Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen trägt im Kontext der Anforderung 
„Berufsqualifikation“ wirksam zur Erreichung des angestrebten Ziels bei, da sie sich 
auf dessen Rechtfertigungsgrund (zwingende Gründe des Allgemeininteresses: 
Konsumierendenschutz) auswirkt: eine Listeneintragung erfolgt nicht, wenn durch die 
Ingenieurkammer Thüringen festgestellte wesentliche Unterschiede der 
ausländischen Berufsqualifikation im Verhältnis zur deutschen Berufsqualifikation 
nicht durch die antragstellende Person ausgeglichen werden. Nur durch die Listung 
wiederum entsteht das Recht zum Führen der geschützten Berufsbezeichnung 
„Beratende Ingenieurin“ / „Beratender Ingenieur“. Potenziellen Auftraggebern wird 
damit durch den Eintragungsvorbehalt („Titelschutz“) die Suche nach qualifizierten 
Berufsangehörigen (Auswahl) im Vorfeld eines Vertragsabschlusses erleichtert. Der 
Schutz der Berufsbezeichnung (Berufsqualifikation-Listung) „Beratende Ingenieurin“ / 
„Beratender Ingenieur“ ist daher für den Konsumierendenschutz notwendig, macht 
aber weitere Anforderungen, insbesondere Versicherungspflichten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5), 
die ebenfalls dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher gegen 
schadensverursachendes Handeln „Beratender Ingenieurinnen“ und „Beratender 
Ingenieure“ (nach Vertragsabschluss) dienen, nicht entbehrlich. 
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10. Artikel 7 Abs. 4 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 2.4 der 
VV 
 
a. Artikel 7 Abs. 4 Satz 1 Buchst. a der Richtlinie (EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 
2.4 Satz 1 Buchst. a der VV 
 
Regelungen über die Eintragung in das Auswärtigenverzeichnis enthält bereits der 
bisherige § 14 Abs. 7. Danach darf durch die Eintragung das Erbringen der 
Dienstleistungen nicht verzögert, erschwert oder verteuert werden (Satz 5). Die 
Eintragung begründet weder eine Mitgliedschaft in der Kammer noch in einem 
Versorgungswerk oder in einer anderen Einrichtung (Satz 6). 
Diese Regelungen werden zwar redaktionell überarbeitet und an anderer Stelle 
verortet (§ 13 Abs. 4-neu), aber inhaltlich nicht geändert. Vor diesem Hintergrund ist 
der Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 nicht eröffnet. 
 
b. Artikel 7 Abs. 4 Satz 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 
2.4 Satz 1 Buchst. b der VV 
 
Regelungen über die Eintragung in das Auswärtigenverzeichnis enthält bereits der 
bisherige § 14 Abs. 2. Diese Regelungen werden im Wesentlichen redaktionell 
überarbeitet und an anderer Stelle verortet (13 Abs. 2). 
§ 13 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2-neu dient der Umsetzung des Artikels 7 Abs. 2 Buchst. b und 
d der Richtlinie 2005/36/EG. Die Unterlagen dienen zum Nachweis der 
Voraussetzungen nach Artikel 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2005/36/EG. 
Die Angaben zur Berufsbezeichnung nach § 13 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3-neu sind zur 
Überprüfung der Voraussetzungen insbesondere des § 13 Abs. 7 durch die Kammer 
notwendig (beabsichtigtes Führen deutscher Berufsbezeichnungen durch auswärtige 
Dienstleister). 
 
c. Artikel 7 Abs. 4 Satz 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 
2.4 Satz 1 Buchst. c der VV 
 
Artikel 7 Abs. 4 Satz 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2018/958 stellt nicht auf die Art der 
Berufsausübung ab (vgl. Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958). Zur 
Kostenpflicht der Eintragung deutscher Berufsbezeichnungen in das 
Auswärtigenverzeichnis (§ 13 Abs. 7, Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 2) wird auf die 
Gesetzesbegründung zu § 13 Abs. 7 hingewiesen. Insbesondere ist die Kostenpflicht 
lediglich die Folge der nur auf Wunsch (Antrag) auswärtiger Dienstleistender 
eingeleiteten Überprüfung ihrer Berufsqualifikation und daher keinesfalls geeignet, die 
Tätigkeiten der auswärtigen Dienstleister, die in einem anderen Mitgliedstaat ansässig 
sind, und dort rechtmäßig ähnliche Dienstleistungen erbringen, zu unterbinden, zu 
behindern oder weniger attraktiv zu machen. 
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10. Artikel 7 Abs. 4 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 2.4 der 
VV 
 
a. Artikel 7 Abs. 4 Satz 1 Buchst. a der Richtlinie (EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 
2.4 Satz 1 Buchst. a der VV 
 
Regelungen über die Eintragung in das Auswärtigenverzeichnis enthält bereits der 
bisherige § 14 Abs. 7. Danach darf durch die Eintragung das Erbringen der 
Dienstleistungen nicht verzögert, erschwert oder verteuert werden (Satz 5). Die 
Eintragung begründet weder eine Mitgliedschaft in der Kammer noch in einem 
Versorgungswerk oder in einer anderen Einrichtung (Satz 6). 
Diese Regelungen werden zwar redaktionell überarbeitet und an anderer Stelle 
verortet (§ 13 Abs. 4-neu), aber inhaltlich nicht geändert. Vor diesem Hintergrund ist 
der Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 nicht eröffnet. 
 
b. Artikel 7 Abs. 4 Satz 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 
2.4 Satz 1 Buchst. b der VV 
 
Regelungen über die Eintragung in das Auswärtigenverzeichnis enthält bereits der 
bisherige § 14 Abs. 2. Diese Regelungen werden im Wesentlichen redaktionell 
überarbeitet und an anderer Stelle verortet (13 Abs. 2). 
§ 13 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2-neu dient der Umsetzung des Artikels 7 Abs. 2 Buchst. b und 
d der Richtlinie 2005/36/EG. Die Unterlagen dienen zum Nachweis der 
Voraussetzungen nach Artikel 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2005/36/EG. 
Die Angaben zur Berufsbezeichnung nach § 13 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3-neu sind zur 
Überprüfung der Voraussetzungen insbesondere des § 13 Abs. 7 durch die Kammer 
notwendig (beabsichtigtes Führen deutscher Berufsbezeichnungen durch auswärtige 
Dienstleister). 
 
c. Artikel 7 Abs. 4 Satz 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2018/958; Erster Abschnitt Ziffer 
2.4 Satz 1 Buchst. c der VV 
 
Artikel 7 Abs. 4 Satz 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2018/958 stellt nicht auf die Art der 
Berufsausübung ab (vgl. Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/958). Zur 
Kostenpflicht der Eintragung deutscher Berufsbezeichnungen in das 
Auswärtigenverzeichnis (§ 13 Abs. 7, Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 2) wird auf die 
Gesetzesbegründung zu § 13 Abs. 7 hingewiesen. Insbesondere ist die Kostenpflicht 
lediglich die Folge der nur auf Wunsch (Antrag) auswärtiger Dienstleistender 
eingeleiteten Überprüfung ihrer Berufsqualifikation und daher keinesfalls geeignet, die 
Tätigkeiten der auswärtigen Dienstleister, die in einem anderen Mitgliedstaat ansässig 
sind, und dort rechtmäßig ähnliche Dienstleistungen erbringen, zu unterbinden, zu 
behindern oder weniger attraktiv zu machen. 

 

 
 

Thüringer Normenkontrollrat   Postfach 90 02 53  99105 Erfurt  geschaeftsstelle-nkr@tsk.thueringen.de 
 

 

Erfurt, 08.09.2023 
 

B e t e i l i g u n g  d e s  N o r m e n k o n t r o l l r a t e s  
gemäß Ziffern 2 Absatz 2, 4 Absätze 3 und 5 sowie 5 VV ThürNKR 

 

 

hier: Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Architekten- und Ingenieur-
kammergesetzes (Thür. AIKG) 
Vorlage des TMIL, Eingang am 31.07.2023 (Vg.-Nr. 34/2023) 

 

 

Der Thüringer Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens 

geprüft. 

 

I. Problem und Regelungsbedürfnis 

Ingenieurinnen und Ingenieure, Architektinnen und Architekten aller Fachrichtungen sowie 

Stadtplanerinnen und Stadtplaner zählen zu den reglementierten Berufen im Sinne des EU-

Rechts, zu deren Zugang staatlich geregelte Qualifikationen1 notwendig sind. In Deutschland 

ist zur Ausübung dieser Berufe zudem die Mitgliedschaft in einer berufsständischen Kammer 

verpflichtend, die ihrerseits im Rahmen der Selbstverwaltung Regelungen zur Berufsausübung 

erlässt. 

Hinsichtlich dieser reglementierten Berufe finden zahlreiche Vorgaben ihre Grundlage im EU-

Recht, die auch die Kammern betreffen. Insbesondere sind durch die Kammern die Dienstleis-

tungsverkehrsfreiheit und die Personenverkehrsfreiheit für in der Europäischen Union Qualifi-

zierte oder Niedergelassene zu gewährleisten sowie bestehende Hindernisse abzubauen. 

 

                                                
1 Dies sind beispielsweise ein entsprechender Hochschulabschluss, ein absolviertes Staatsexamen, 
staatlich anerkannte Weiterbildungen oder berufspraktische Zeiten. 
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Im vorliegenden Regelungsentwurf werden vor allem Änderungen  

 zur Anpassung des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes (ThürAIKG) an 

die Vorgaben der geänderten EU-Richtlinien (Richtlinie 2005/36/EG (Berufsanerken-

nungsrichtlinie); Richtlinie (EU) 2018/958 (Verhältnismäßigkeitsrichtlinie)),  

 zur Umsetzung des Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetzes und  

 zum Schließen von Rechtslücken in das bestehende Landesrecht (Berufspflichten, An-

tragsverfahren bei Anerkennung von Berufsqualifikationen)  

aufgenommen. Vor allem sollen die landesgesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, um 

Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. KG) zur Ausübung freier Berufe zu-

zulassen, um Ausgleichsmaßnahmen für im Ausland Qualifizierte mittels eigenständigem Ver-

waltungsakt zu verbescheiden sowie um Listen und Verzeichnisse für bestimmte Sachgebiete 

in der Kammersatzung zu führen. 

 
II. Votum 

Das Ressort hat die Auswirkungen des Regelungsvorhabens nachvollziehbar dargestellt. Der 

Thüringer Normenkontrollrat regt im Rahmen seines Auftrags jedoch die Überarbeitung hin-

sichtlich der Möglichkeiten der elektronischen und digitalen Bearbeitung an. 

Generell zu begrüßen ist die Einführung der Möglichkeit zur Einberufung und die Durchführung 

von Sitzungen in elektronischer Form, wodurch vor allem eine rechtssichere Einladung per E-

Mail oder Antrags- und Anzeigeverfahren in elektronischen Form ermöglicht werden. Der Ein-

satz digitaler Kommunikationsmöglichkeiten kann gegenüber Sitzungen in Präsenz sowie 

auch gegenüber Umlaufverfahren in Schriftform grundsätzlich Einsparungen in finanzieller und 

in zeitlicher Hinsicht bewirken.  

Hierbei ist es für den Normenkontrollrat jedoch nicht nachvollziehbar, welche Gründe für die 

gewählte restriktive Zulassung von Videokonferenzen im Regelungsentwurf sprechen. Nach 

§ 25 ThürAIKG-E2 sind digitale Sitzungen nur in „besonderen Ausnahmefällen“, wie beispiels-

weise Katastrophenfällen, Pandemien oder Epidemien zulässig. Begründet wird dies im Ge-

setzentwurf damit, dass die „persönliche Anwesenheit der Mitglieder der Organe und Aus-

schüsse der Kammer bei Sitzungen bis dato die einzig gesetzlich zulässige Teilnahmeform“ 

darstelle, da die Durchführung von Telefon- oder Videokonferenzen „de lege lata in der rechts-

wissenschaftlichen Literatur nicht ohne weiteres als zulässig angesehen“ werde.  

Jedoch befinden sich bereits in verschiedenen Rechtsgebieten gesetzliche Grundlagen für 

webbasierte Videokonferenzen von Gremien. So ist im Thüringer Landesrecht beispielsweise 

                                                
2 Änderungsbefehl Nr. 17 zur Änderung des § 25 Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes. 
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für den Ausschuss nach der Thüringer ÖPNV-Tariftreue-Ausschuss-Verordnung3 die gene-

relle Zulässigkeit von Videokonferenzen normiert worden. Auch im Bundesrecht bestehen be-

reits mehrere Regelungen, die Sitzungen auch als reine Videokonferenz oder in hybrider Form 

zulassen.4  

Der Normenkontrollrat regt daher an, die gesetzliche Zulässigkeit von Videokonferenzen nicht 

nur auf die aufgeführten Ausnahmefälle zu beschränken, sondern auch auf Fälle außerhalb 

von besonderen Ausnahmesituationen  zu erweitern. Den Kammern kann somit die Möglich-

keit eingeräumt werden, die weiteren Voraussetzungen bzw. Fallgruppen individuell zu erör-

tern und im Rahmen ihrer Satzungsautonomie selbstständig zu regeln. Damit kann die Grund-

lage für eine wesentliche Erleichterung und Beschleunigung der Arbeits- und Verfahrensweise 

der Gremien geschaffen werden.  

 

 
 

gez. Prof. Dr. Stefan Zahradnik  gez. Prof. Dr. Sven Müller-Grune 
Vorsitzender des Normenkontrollrates  Berichterstatter 

 
 
 
 
 
Verzeichnis der Abkürzungen 

- ThürAIKG Thüringer Architekten- und Ingenieurkammergesetz vom 14. De-
zember 2016, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2020  

- ThürAIKG-E Entwurf des Dritten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Archi-
tekten- und Ingenieurkammergesetzes 

- VV ThürNKR  Verwaltungsvorschrift der Landesregierung zur Einsetzung eines 
Thüringer Normenkontrollrates vom 4. Juli 2022 

 

                                                
3 Vgl. § 3 Absatz 2 Satz 2 und 3 der Thüringer ÖPNV-Tariftreue-Ausschuss-Verordnung (ThürÖPNVTariftAVO) 
vom 3. November 2021.   
4 Z. B. § 98 Absatz 2 Nr. 3 SGB V, § 36 Absatz 3 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte, § 9 Absatz 5 des 
Filmförderungsgesetzes. 


